
 

 

Basisprospekt vom 16. Juli 2018 

 

 

LEONTEQ  SECURITIES AG, ZÜRICH,  SCHWEIZ   

(eingetragen in der Schweiz) 

als Emittentin 

gegebenenfalls handelnd durch ihre Zweigniederlassungen in Guernsey (Leonteq Securities AG, Guernsey 

Branch) oder Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch) 

 

 

Basisprospekt für  Tracker  Zertifikate  und Open End Tracker  Zertifikate  

Bei diesem Basisprospekt vom 16. Juli 2018 handelt es sich um einen Basisprospekt für 

Nichtdividendenwerte im Sinne von Artikel 22 Absatz 6 Nr. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der 

Kommission vom 29. April 2004, in der aktuellen Fassung (die ñProspektverordnungò). Zustªndige 

Behörde für die Billigung des Basisprospekts ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(die ñZuständige Behördeò oder die ñBaFinò) gemªÇ Ä 6 und § 13 des Wertpapierprospektgesetzes 

(ñWpPGò), durch das die Richtlinie 2003/71/EG, vom 4. November 2003 (in der aktuellen Fassung, 

einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010) (die ñProspektrichtlinieò) in deutsches Recht umgesetzt wurde. Es ist jedoch zu 

beachten, dass gemäß § 13 Abs. 1 WpPG die Prüfung durch die BaFin sich auf die Vollständigkeit 

des Basisprospekts (einschließlich der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen) 

beschränkte. Im Fall von öffentlichen Angeboten und/oder Zulassung zum Handel an einem 

Regulierten Markt werden die Endg¿ltigen Bedingungen (die ñEndgültigen Bedingungenò) 

bezüglich einzelner Serien von Produkten (wie unten definiert), welche unter dem Basisprospekt 

begeben werden, bei der Zuständigen Behörde hinterlegt. Jegliche die Produkte betreffende 

Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des gesamten Basisprospekts, einschließlich der durch 

Verweis einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

erfolgen. Die Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob ein Antrag auf Notierung bzw. zum 

Handel bei oder an einer Börsenzulassungsbehörde, Börse oder einem Quotierungssystem gestellt 

werden soll. 

Gemäß den Bedingungen des Basisprospekts kann die Leonteq Securities AG, gegebenenfalls handelnd 

durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey (Leonteq Securities AG, Guernsey Branch) oder ihre 

Zweigniederlassung in Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch), (die "Emittentin ") 
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regelmäßig Zertifikate (die "Zertifikate ") bezogen auf einen Basiswert begeben (die "Produkte"). Als 

Basiswert kommt vorliegend ausschließlich ein Index in Betracht, der unterschiedliche Indexbestandteile 

abbilden kann. Als Indexbestandteile kommen insbesondere Aktien, Genussscheine, Rohstoffe, Futures 

Kontrakte, Fonds, insbesondere auch Immobilienfonds, Anleihen und strukturierte Produkte sowie Indizes 

in Betracht. Darüber hinaus kann der Index eine Barkomponente enthalten. Es ist denkbar, dass der Index 

von einer Person aufgelegt wird, die in Verbindung mit oder im Namen der Emittentin handelt, oder der in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Index-Sponsor (der "Index-Sponsor") oder die in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Index-Berechnungsstelle (die "Index-

Berechnungsstelle") bzw. die für die Zusammensetzung des Index zuständige Person ein Ermessen bei 

der Auswahl der Indexbestandteile hat. Es können dabei eine Verwaltungsgebühr (berücksichtigt im 

Rückzahlungsbetrag) und eine Indexgebühr (berücksichtigt im Referenzkurs des Index) und/oder eine 

Performance-Vergütung (berücksichtigt im Rückzahlungsbetrag) seitens des Index-Sponsors bzw. der 

Index-Berechnungsstelle bzw. der für die Zusammensetzung des Index zuständigen Person anfallen. 

Keine Person ist ermächtigt, Informationen zu geben oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dem 

Basisprospekt und den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, 

enthalten sind oder mit diesen nicht übereinstimmen und sofern solche Informationen oder Erklärungen 

gegeben bzw. gemacht werden, dürfen sie nicht als von der Emittentin, der Leonteq, Securities AG, 

Zürich, Schweiz (der "Lead Manager") oder der Berechnungsstelle, entweder einzeln oder insgesamt, 

(wie in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen beschrieben) genehmigt oder abgegeben angesehen 

werden. 

Die Produkte sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 

seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder 

direkt noch indirekt durch oder an oder für Rechnung von einer US-Person (wie in Regulation S 

gemäß dem United States Securities Act von 1933 definiert) angeboten, verkauft, gehandelt oder 

geliefert werden. Bei einer Rückzahlung der Produkte gemäß den Bedingungen gilt eine Erklärung, 

dass kein US-wirtschaftliches Eigentum vorliegt (wie in § 8 (2) der Emissionsbezogenen 

Bedingungen beschrieben), als von den jeweiligen Inhabern abgegeben. 

 

Lead Manager 

Leonteq Securities AG, Zürich,  

Schweiz 
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I. ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen bestehen aus bestimmten Offenlegungspflichten, den sogenannten " Punkten" . Diese 

Punkte sind in den nachfolgenden Abschnitten A ï E gegliedert und nummeriert  (A.1 ï E.7). 

Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die in eine Zusammenfassung für  diese Art  von Wertpapieren 

und für  Emittenten dieses Typs aufzunehmen sind. Da einige Punkte nicht zu berücksichtigen sind, ist die 

Nummerierung zum Teil nicht durchgängig und es kann zu Lücken kommen. 

Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art  des Wertpapiers bzw. für  Emittenten dieses Typs in die 

Zusammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass bezüglich dieses Punkts keine relevante 

Information  zu geben ist. In  diesem Fall enthält die Zusammenfassung an der entsprechenden Stelle eine 

kurze Beschreibung der Schlüsselinformation und den Hinweis " Entfällt " . 

 

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise 

A.1 - Warnhinweise Die Zusammenfassung ist als Einführung zum Basisprospekt vom 16. Juli 

2018 ([wie nachgetragen durch [gegebenenfalls Nachtrªge einf¿gen: ǒ] und] 

inklusive etwaiger zukünftiger Nachträge) der Leonteq Securities AG (die 

ñEmittentinò) zu verstehen. 

Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die Produkte auf die 

Prüfung des gesamten Basisprospekts, einschließlich der durch Verweis 

einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen 

stützen. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem 

Basisprospekt, durch Verweis einbezogenen Angaben, etwaigen Nachträgen 

sowie den in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen 

Informationen geltend gemacht werden, könnte der klagende Anleger aufgrund 

einzelstaatlicher Rechtsvorschriften von Mitgliedstaaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums die Kosten für eine Übersetzung des Basisprospekts, der 

durch Verweis einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge und der 

Endgültigen Bedingungen in die Gerichtssprache vor Prozessbeginn zu tragen 

haben. 

Die Emittentin oder Personen, von denen der Erlass ausgeht, können für den 

Inhalt dieser Zusammenfassung, einschließlich etwaiger Übersetzungen 

davon, haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie 

zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird oder sie, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, 

nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 
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A.2 - Zustimmung zur 

Verwendung des 

Prospekts 

 

[im Fall eines Generalkonsens, einfügen: Die Emittentin stimmt der Nutzung des 

Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen durch alle 

Finanzintermediäre (Generalkonsens) zu. Die generelle Zustimmung für die 

spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Produkte ist durch die 

Finanzintermediäre in Bezug auf [den] [die] Angebotsstaat[en] und für die 

Angebotsfrist, während der die Produkte weiterverkauft oder endgültig platziert 

werden können, gegeben, vorausgesetzt der Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 

WpPG gültig.] 

[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch bestimmte 

Finanzintermediäre in allen Angebotsstaaten, einfügen: Die Emittentin stimmt der 

Nutzung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen für Angebote 

durch die folgenden Finanzintermediäre (Individualkonsens) zu: [Name und 

Adresse des bestimmten Finanzintermediärs einfügen: ǒ]. Die individuelle 

Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung 

der Produkte ist durch die festgelegten Finanzintermediäre in Bezug auf [den][die] 

Angebotsstaat[en] und für die Angebotsfrist, während der die Produkte 

weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der 

Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig. Jede neue Information 

bezüglich der Finanzintermediäre, die zum Zeitpunkt der Billigung des 

Basisprospekts oder der Hinterlegung der Endgültigen Bedingungen unbekannt ist, 

wird [in elektronischer Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter 

ĂSolutionsñ ï ĂStrukturierte Produkteñ ï ĂServiceñ ï ĂProspekteñ -  unter der 

Rubrik ĂBekanntmachungenñ))][andere Internetseite einfügen: ǒ] verºffentlicht.] 

 

[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch bestimmte 

Finanzintermediäre in verschiedenen, ausgewählten, Jurisdiktionen, einfügen: Die 

Emittentin stimmt der Nutzung des Basisprospekts und der Endgültigen 

Bedingungen für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige 

Platzierung der Produkte durch die in untenstehender Tabelle aufgeführten 

Finanzintermediäre (Individualkonsens) bezüglich [des][der] in untenstehender 

Tabelle ausgewählten Angebotsstaat[s][en] für die Dauer der Angebotsfrist, 

während der die Produkte weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, 

zu, vorausgesetzt der Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig. 

Name und Adresse des 

Finanzintermediärs 

Ausgewählte[r] Angebotsstaat[en] 

[ǒ] [Deutschland] [und] [Österreich] 

[ǒ] [Deutschland] [und] [Österreich]] 

Jede neue Information bezüglich der Finanzintermediäre, die zum Zeitpunkt der 
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Billigung des Basisprospekts oder der Hinterlegung der Endgültigen Bedingungen 

unbekannt ist, wird [in elektronischer Form auf der Webseite www.leonteq.com 

(unter ĂSolutionsñ ï ĂStrukturierte Produkteñ ï ĂServiceñ ï ĂProspekteñ -  unter 

der Rubrik ĂBekanntmachungenñ)][andere Internetseite einfügen: ǒ] 

veröffentlicht.]["Angebotsstaat[en]" bezeichnet [den][die] folgenden 

Mitgliedstaat[en]: [Deutschland] [und] [Österreich].] 

[Die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 

Produkte durch die Finanzintermediäre in [dem] [den] Angebotsstaat[en] kann 

während [der Angebotsfrist] [dem Gültigkeitszeitraum des Basisprospekts 

gemäß § 9 WpPG] vorgenommen werden [Angebotszeitraum einfügen: ǒ].] 

[- Angebotsfrist 

 

["Angebotsfrist" bezeichnet den Zeitraum beginnend ab [dem Datum dieser 

Endgültigen Bedingungen] [Datum einfügen: ǒ][(einschlieÇlich)] [bis 

[voraussichtlich] [zum Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts gemäß § 9 

WpPG] [zum Verfallstag] [Datum einfügen: ǒ] [(einschlieÇlich)]]  [[bzw.] 

[voraussichtlich] bis zur Kündigung der Produkte durch die Emittentin] 

[weitere Angaben zur Angebotsfrist einfügen: ǒ].] 

- Bedingungen, an 

die die Zustimmung 

gebunden ist 

 

[Die vorstehende Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung der für die 

Produkte geltenden Angebots- und Verkaufsbeschränkungen und aller jeweils 

anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Jeder Finanzintermediär ist 

verpflichtet, den Prospekt potenziellen Investoren nur zusammen mit etwaigen 

Nachträgen (sofern vorhanden) auszuhändigen.] [Die Zustimmung zur 

Nutzung des Prospekts ist darüber hinaus an keine weiteren Bedingungen 

gebunden.] [Des Weiteren wird die Zustimmung vorbehaltlich und unter der 

Voraussetzung erteilt, dass [ǒ].] 

- Hinweis, dass 

Informationen über 

die Bedingungen des 

Angebots eines 

Finanzintermediärs 

von diesem zum 

Zeitpunkt der 

Vorlage des 

Angebots zur 

Verfügung zu stellen 

sind 

Anlegern sind im Falle eines Angebots durch einen Finanzintermediär von 

diesem zum Zeitpunkt  der Vorlage des Angebots die Angebotsbedingungen 

zur Verfügung zu stellen. 

Abschnitt B ï Emittent und etwaige Garantiegeber 

B.1 Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung des 

Die juristische und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin lautet Leonteq 

Securities AG. 
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Emittenten 

B.2 Sitz, Rechtsform, 

Rechtsordnung, 

Land der Gründung 

der Gesellschaft 

Leonteq Securities AG wurde am 24. September 2007 gemäss Art. 620ff. des 

Schweizer Obligationenrechts als Aktiengesellschaft in der Schweiz für 

unbestimmte Zeit gegründet und in Zürich (Schweiz) eingetragen.. Seit diesem 

Datum ist sie im Handelsregister des Kantons Zürich (Schweiz) unter der 

Nummer CHE-113.829.534 registriert. Der eingetragene Sitz der Leonteq 

Securities AG ist Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), und die zentrale 

Telefonnummer lautet +41 58 800 1000. 

B.4b Trends, die sich auf 

den Emittenten und 

die Branchen, in 

denen er tätig ist, 

auswirken 

Entfällt; es gibt keine bekannten Trends, die sich auf die Emittentin und die 

Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken. 

B.5 Konzernstruktur Die Leonteq Securities AG gegebenenfalls handelnd durch eine ihrer 

Zweigniederlassungen in Guernsey (Leonteq Securities AG, Guernsey Branch) 

oder in Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch,) ist eine 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Leonteq AG (Leonteq AG 

gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die "Leonteq Gruppe"). Die 

Aktien der Leonteq AG sind an der SIX Swiss Exchange notiert 

(Valorennummer: 19089118, ISIN: CH0190891181, Symbol LEON) in dem 

Swiss Performance Index SPI enthalten und werden unter anderen durch die 

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Rainer-Marc Frey, Credit Suisse Funds 

AG, das Management und Mitarbeitende der Leonteq Gruppe gehalten. 

B.9 Gewinnprognosen 

oder -schätzungen 

Entfällt; die Emittentin hat keine Gewinnprognose oder -schätzung abgegeben. 

B.10 Beschränkungen im 

Bestätigungs-

vermerk 

Entfällt; es gibt keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk der Emittentin zu 

ihren historischen Finanzinformationen. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische 

Finanzinformationen 

über den Emittenten, 

Erklärung zu 

Trendinformationen 

sowie wesentliche 

Veränderungen der 

Finanzlage oder 

Handelsposition des 

Emittenten 

Die nachfolgenden Finanzinformationen (nach IFRS) wurden dem geprüften 

Jahresabschluss der Leonteq Securities AG für die zum 31. Dezember 2016 

und 2017 geendeten Jahre entnommen. 

in Tausend CHF 

 

Für das 

Geschäftsjahr 1. 

Januar ï 31. 

Dezember 2016 

Für das 

Geschäftsjahr 1. 

Januar ï 31. 

Dezember 2017 

 (geprüft) (geprüft) 

Umsatz   

Ergebnis der 

gesamten 

Geschäftstätigkeit 

147ô029 160`742 
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Ergebnis der 

operativen 

Geschäftstätigkeit 

(Gewinn vor 

Steuern) 

7ô897 22`360 

   

 31. Dezember 

2016 

31. Dezember 

2017 

 (geprüft) (geprüft) 

Bilanz   

Summe der Aktiva 5ô534ô894 6`321`872 

Erfolgswirksam 

zum beizulegenden 

Zeitwert bewertete 

finanzielle 

Verbindlichkeiten  2ô422ô805 3`040`531 

Summe 

Eigenkapital 210ô674 293`433 

 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2017) 

hat es keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Geschäftsaussichten 

der Emittentin gegeben. 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2017) 

sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition 

der Emittentin eingetreten. 

B.13 Beschreibung aller 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit, die für 

die Bewertung der 

Zahlungsfähigkeit 

des Emittenten in 

hohem Maße 

relevant sind 

Entfällt; es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit, die für die Bewertung der 

Zahlungsfähigkeit des Emittenten in hohem Masse relevant sind. 

B.14 B.5, sowie 

Abhängigkeit des 
Siehe B.5 
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Emittenten von 

anderen Konzern-

gesellschaften 

Entfällt; Leonteq Securities AG hat keine Tochtergesellschaften. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeiten des 

Emittenten 

Zu den Haupttätigkeiten der Leonteq Securities AG zählen Entwicklung, 

Strukturierung, Vertrieb, Absicherung (Hedging), Abrechnung sowie Market-

Making und Sekundärmarktdienste für strukturierte Produkte sowie ferner die 

Konzeption und das Investment Management von Zertifikaten im Hinblick auf 

variable Annuitäten-Produkte. 

Die Leonteq Securities AG erbringt einige dieser Hauptdienstleistungen an Dritte, 

ihre Plattform-Partners, nach Massgabe der jeweiligen 

Zusammenarbeitsverträgen. Ferner bietet die Leonteq Securities AG strukturierte 

Asset Management- und Absicherungs- und Vermögensplanungslösungen für 

Dritte in der Schweiz und im Ausland sowie Brokerage-Dienstleistungen für 

Dritte. 

Die Leonteq Securities AG vertreibt ihre Finanzprodukte entweder direkt an 

institutionelle Anleger oder indirekt über dritte Finanzintermediäre an 

Privatanleger. 

B.16 Unmittelbare oder 

mittelbare Beteili-

gungen oder Beherr-

schungsverhältnisse 

Das Aktienkapital der Leonteq Securities AG wird zum Datum dieses 

Basisprospekts in seiner Gesamtheit von der Leonteq AG gehalten, die als 

Einzelaktionär die Leonteq Securities AG kontrolliert. 

Abschnitt C ï Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 

angebotenen 

Wertpapiere, 

einschließlich 

Wertpapierkennung 

Art/Form  der Wertpapiere 

Die vorliegenden Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der 

Rückzahlung von der Entwicklung des Basiswerts abhängig ist. 

[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen: Die Produkte werden in 

unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als 

Wertrechte ausgegeben. Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in 

einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte 

werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle eingetragen. Mit der 

Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren 

Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten im 

Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.] 

[im Fall von Schweizerischen CBF (Clearstream Banking AG, Frankfurt) 

Inhaberpapieren einfügen: Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer 

Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die 

"Dauerglobalurkunde") verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von 

einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis 
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sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind.] 

[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen: Während ihrer 

Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des 

Schweizerischen Obligationenrechts verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei 

einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauer-

globalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten 

eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, 

stellen die Produkte Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.] 

[im Fall von deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen: Bei den von der 

Emittentin begebenen Produkten handelt es sich um 

Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer Dauerglobalurkunde 

verbrieft, die während der Laufzeit der Produkte von dem Clearingsystem oder im 

Auftrag des Clearingsystems verwahrt wird.] 

[im Fall von deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen: Bei den von der 

Emittentin begebenen Produkten handelt es sich um 

Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer Dauerglobalurkunde 

verbrieft, die von der SIX SIS AG oder einer anderen Verwahrstelle gemäß 

Bundesgesetz über Bucheffekten verwahrt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde 

bei einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes über Bucheffekten hinterlegt ist und den Effektenkonten eines 

oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen 

die Produkte Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.] 

Wertpapierkennung 

[ISIN: [ǒ]]  

[WKN: [ǒ]]  

[Valorennummer: [ǒ]] 

[Common Code: [ǒ]] 

[weitere Kennung für die Produkte einfügen: ǒ]]  

[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben genannten 

maßgeblichen Definitionen einfügen: ǒ] 

C.2 Währung der 

Wertpapieremission 

Die Auszahlungswährung der Produkte ist [ǒ]. 
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C.5 Beschränkung der 

freien 

Übertragbarkeit 

Entfällt; die Produkte sind frei übertragbar. 

C.8 Rechte, die mit den 

Wertpapieren 

verbunden sind, 

einschließlich der 

Rangordnung und 

der Beschränkungen 

dieser Rechte 

Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Produkte sowie alle Rechte und Pflichten der Emittentin und 

der Inhaber bestimmen sich nach [im Fall von Produkten, die deutschem Recht 

unterliegen, einfügen: dem Recht der Bundesrepublik Deutschland] [im Fall von 

Produkten, die schweizerischem Recht unterliegen, einfügen: dem Recht der 

Schweiz]. 

Mit  den Produkten verbundene Rechte 

Jedes Produkt gewährt dem Inhaber einen Anspruch auf Zahlung des 

Rückzahlungsbetrags wie unter C.15 ausführlicher beschrieben. Die Produkte 

werden nicht verzinst. [Die Inhaber haben das Recht, die Produkte während der 

Einlösungsfrist einzulösen.] Die Emittentin ist berechtigt, die Produkte 

außerordentlich [und ordentlich] zu kündigen. 

Status der Produkte 

[einfügen für den Fall, dass COSI (Collateral Secured Instruments ï 

Pfandbesicherte Produkte) und TCM (Triparty Collateral Management ï TCM 

Sicherheitenvertrag) nicht anwendbar sind: Die Produkte stellen allgemeine 

vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch 

Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, 

vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen 

sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, 

mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, 

denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im 

gleichen Rang.] 

[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: Die 

Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die 

dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich 

entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen 

dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im 

gleichen Rang.]  

Beschränkungen der Rechte 

Die Emittentin ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Kündigung der Produkte 

und zu Anpassungen der Produktbedingungen berechtigt. 
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C.11 Zulassung zum 

Handel am 

regulierten Markt 

(bzw. anderen 

gleichwertigen 

Märkten) 

[Entfällt.] [Die Emittentin beabsichtigt keine Zulassung an einem geregelten 

Markt oder anderen gleichwertigen Märkten.] [Eine Zulassung zum Handel oder 

eine Börsennotierung der Produkte ist nicht beabsichtigt.] [Die Emittentin 

beabsichtigt eine Zulassung der Produkte [in den Freiverkehr der [ǒ].] [Börse 

einfügen: ǒ] Die Emittentin und die Anbieterin übernehmen keine Rechtspflicht 

hinsichtlich des Zustandekommens einer Börseneinführung zum Beabsichtigten 

Ersten Handelstag oder der Aufrechterhaltung einer gegebenenfalls zu Stande 

gekommenen Börseneinführung.] 

C.15 Beeinflussung des 

Wertes der 

Wertpapiere durch 

den Basiswert 

[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1) einfügen: 

Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen 

Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt. 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht [grundsätzlich] dem Produkt aus dem Endlevel 

und dem Ausübungsverhältnis [und wird [gegebenenfalls] unter Berücksichtigung 

des Umrechnungsfaktors in die Auszahlungswährung umgerechnet]. 

Auch während der Laufzeit hat die Entwicklung des Basiswerts Einfluss auf den 

Wert des Produkts. Ein Anstieg des Kurses des Basiswerts hat in der Regel (d.h. 

unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale - z.B. 

gegebenenfalls anfallender Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die 

Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) eine Kurssteigerung des 

Produkts zur Folge, während umgekehrt ein Absinken des Kurses des Basiswerts 

zu einem Kursverlust des Produkts führt. 

[Bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrags [kann][wird][werden] darüber 

hinaus [eine Verwaltungsgebühr] [und] [eine Performance-Vergütung][und][die 

Besicherungsgebühr] Berücksichtigung finden. Der entsprechende Abzug erfolgt 

[entweder] [täglich] [direkt vom Wert des Produkts] [oder] [an bestimmten 

Beobachtungstagen] [über die Anpassung des Ausübungsverhältnisses]. 

[Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im 

Zusammenhang mit der Strukturierung, Verwaltung, dem Management und dem 

Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten der TCM-Besicherung sowie 

gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige Absicherung ab.] 

[Die Performance-Vergütung dient dazu, dem Index-Sponsor oder der für die 

Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen 

Person einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen 

des Basiswerts stetig Kursgewinne des Basiswerts zu erzielen. Der Index-Sponsor 

oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Basiswerts 

zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, wenn ein 
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maßgeblicher Kurs des Basiswerts über bestimmten oder gegebenenfalls allen 

bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt.] 

[Im Zusammenhang mit dem Abzug [der Verwaltungsgebühr] [und][ /][oder] [der 

Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [der Besicherungsgebühr] können der 

Emittentin aufgrund der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen 

bzw. ihrer Ersetzung Abwicklungskosten entstehen; es handelt sich dabei 

ausschließlich um Kosten, die einem Investor entstehen würden, wenn er direkt in 

die Bestandteile des Basiswerts investiert hätte. Die entsprechenden Kosten 

werden bei der Anpassung des Ausübungsverhältnisses berücksichtigt.] 

[Es ist zu beachten, dass [eine etwaige][die] [Verwaltungsgebühr] [und][ /][oder] 

[eine etwaige][die] [Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [eine etwaige][die] 

[Besicherungsgebühr] sowie etwaige bei der Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses anfallende Abwicklungskosten nicht nur den von der 

Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag, sondern auch den Wert der 

Produkte während der Laufzeit (sog. Sekundärmarkt) mindern. Die Tracker 

Zertifikate werden daher bei der Erhebung einer [Verwaltungsgebühr] 

[und][ /][oder] [einer] [Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [einer] 

[Besicherungsgebühr] eine schlechtere Rendite aufweisen als ein Direktinvestment 

in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag wird 

das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung [der bis zu diesem Tag 

aufgelaufenen Verwaltungsgebühr[,]]  [und] [[einer][der] Performance-Vergütung] 

[,]]  [und] [[einer][der] Besicherungsgebühr] [sowie der in diesem Zusammenhang 

anfallenden Abwicklungskosten] angepasst und damit der Grad des Investments in 

dem Index verringert. [Im Anschluss wird die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr[, 

sofern anwendbar,] wieder auf null zurückgesetzt.]]  

Zur Klarstellung: Obwohl der Rückzahlungsbetrag bzw. die Wertentwicklung 

unter Bezugnahme auf den Endlevel bzw. den Kurs des Basiswerts berechnet wird, 

ist die Emittentin nicht verpflichtet, den Erlös aus der Ausgabe der Wertpapiere zu 

irgendeinem Zeitpunkt in den Index oder die Indexbestandteile zu investieren. Die 

Emittentin ist in der Verwendung der Emissionserlöse frei.] 

[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 2) 

einfügen: 

Open End Tracker Zertifikate sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung 

ausgestattet. Die Laufzeit der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der 

Produkte durch die Inhaber oder (ii) durch ordentliche Kündigung durch die 

Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch die Emittentin. 

Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen 
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Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt. 

Auch während der Laufzeit hat die Entwicklung des Basiswerts Einfluss auf den 

Wert des Produkts. Ein Anstieg des Kurses des Basiswerts hat in der Regel (d.h. 

unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale - z.B. 

gegebenenfalls anfallender Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die 

Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) eine Kurssteigerung des 

Produkts zur Folge, während umgekehrt ein Absinken des Kurses des Basiswerts 

zu einem Kursverlust des Produkts führt. 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht [grundsätzlich] dem Produkt aus dem Endlevel 

und dem Ausübungsverhältnis [und wird [gegebenenfalls] unter Berücksichtigung 

des Umrechnungsfaktors in die Auszahlungswährung umgerechnet]. 

[Bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrags [kann][wird][werden] darüber 

hinaus [eine Verwaltungsgebühr] [und] [eine Performance-Vergütung][und][die 

Besicherungsgebühr] Berücksichtigung finden. Der entsprechende Abzug erfolgt 

[entweder] [täglich] [direkt vom Wert des Produkts] [oder] [an bestimmten 

Beobachtungstagen] [über die Anpassung des Ausübungsverhältnisses]. 

[Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im 

Zusammenhang mit der Strukturierung, Verwaltung, dem Management und dem 

Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten der TCM-Besicherung sowie 

gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige Absicherung ab.] 

[Die Performance-Vergütung dient dazu, dem Index-Sponsor oder der für die 

Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen 

Person einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen 

des Basiswerts stetig Kursgewinne des Basiswerts zu erzielen. Der Index-Sponsor 

oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Basiswerts 

zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, wenn ein 

maßgeblicher Kurs des Basiswerts über bestimmten oder gegebenenfalls allen 

bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt.] 

[Im Zusammenhang mit dem Abzug [der Verwaltungsgebühr] [und][ /][oder] [der 

Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [der Besicherungsgebühr] können der 

Emittentin aufgrund der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen 

bzw. ihrer Ersetzung Abwicklungskosten entstehen; es handelt sich dabei 

ausschließlich um Kosten, die einem Investor entstehen würden, wenn er direkt in 

die Bestandteile des Basiswerts investiert hätte. Die entsprechenden Kosten 
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werden bei der Anpassung des Ausübungsverhältnisses berücksichtigt.] 

[Es ist zu beachten, dass [eine etwaige][die] [Verwaltungsgebühr] [und][ /][oder] 

[eine etwaige][die] [Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [eine etwaige][die] 

[Besicherungsgebühr] sowie etwaige bei der Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses anfallende Abwicklungskosten nicht nur den von der 

Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag, sondern auch den Wert der 

Produkte während der Laufzeit (sog. Sekundärmarkt) mindern. Die Open End 

Tracker Zertifikate werden daher bei der Erhebung einer [Verwaltungsgebühr] 

[und][ /][oder] [einer] [Performance-Vergütung] [und][ /][oder] [einer] 

[Besicherungsgebühr] eine schlechtere Rendite aufweisen als ein Direktinvestment 

in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag wird 

das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung [der bis zu diesem Tag 

aufgelaufenen Verwaltungsgebühr[,]]  [und] [[einer][der] Performance-Vergütung] 

[,]]  [und] [[einer][der] Besicherungsgebühr] [sowie der in diesem Zusammenhang 

anfallenden Abwicklungskosten] angepasst und damit der Grad des Investments in 

dem Index verringert. [Im Anschluss wird die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr[, 

sofern anwendbar,] wieder auf null zurückgesetzt.]]  

Zur Klarstellung: Obwohl der Rückzahlungsbetrag bzw. die Wertentwicklung 

unter Bezugnahme auf den Endlevel bzw. den Kurs des Basiswerts berechnet wird, 

ist die Emittentin nicht verpflichtet, den Erlös aus der Ausgabe der Wertpapiere zu 

irgendeinem Zeitpunkt in den Index oder die Indexbestandteile zu investieren. Die 

Emittentin ist in der Verwendung der Emissionserlöse frei.] 

C.16 Bewertungstag, 

Fälligkeitstag 

[[Rückzahlungstag: [ǒ]]  

[Verfallstag: [ǒ]]  

[Beobachtungstag(e): [ǒ]]]  

[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben genannten 

maßgeblichen Definitionen einfügen: ǒ] 

C.17 Abrechnungs-

verfahren 

Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die 

Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das 

Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen. 

C.18 Ertragsmodalitäten Die Emittentin wird von ihren Zahlungsverpflichtungen durch Zahlung an das, 

oder an die Order des, maßgeblichen Clearing Systems (oder an dessen Verwahrer 

bzw. Bevollmächtigten) hinsichtlich des gezahlten Betrags frei werden. 

C.19 Referenzpreis des 

Basiswerts 

[[Endlevel: [ǒ]]  

[Referenzkurs: [ǒ]]]  
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[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben genannten 

maßgeblichen Definitionen einfügen: ǒ] 

C.20 Art des Basiswerts 

und Angabe des 

Ortes, an dem 

Informationen über 

den Basiswert 

erhältlich sind 

Typ:  Index 

[[Name des Basiswerts: [ǒ]]  

[ISIN: [ǒ]]  

[WKN: [ǒ]]  

[weitere Kennung für den Basiswert einfügen: ǒ] 

[Index-Sponsor: [ǒ]]   

[Index-Berechnungsstelle: [ǒ]] 

[Kursreferenz: [ǒ]]  

[Preiswährung: [ǒ]]  

Weitere Informationen über den Basiswert sind auf der [Bildschirmseite [ǒ]] 

[Internetseite: [ǒ]]  erhältlich.] 

[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben genannten 

maßgeblichen Definitionen einfügen: ǒ] 

Abschnitt D ï Risiken 

D.2 Zentrale Angaben 

zu den zentralen 

Risiken, die dem 

Emittenten eigen 

sind 

Die Emittentin ist Risiken ausgesetzt, die sich vor allem aus der Emission 

strukturierter Anlageprodukte ergeben. Die Emittentin ist Marktrisiken 

ausgesetzt, die sich aus der Diskrepanz zwischen dem Risiko aus 

Aktienkursen, Zinsen, Währungen, Credit Spreads und Rohstoffpreisen in 

Verbindung mit der Emission strukturierter Anlageprodukte und den 

Instrumenten, die die Emittentin verwendet, um sich gegen diese Risiken 

abzusichern, ergeben können. Darüber hinaus unterliegt sie Liquiditätsrisiken 

im Zusammenhang mit der Finanzierung dieser Absicherungsaktivitäten. Die 

Emittentin ist Kreditrisiken ausgesetzt, die sich aus Geschäften mit 

Handelsgegenparteien ergeben bzw. die sich durch die Investition der Erlöse 

aus den Emissionen von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen und 

andere festverzinsliche Instrumente ergeben. Ferner ist die Emittentin Risiken 

aufgrund ihrer Modelle, operationellen Risiken, Reputationsrisiken sowie 

Risiken aufgrund etwaiger Veränderungen im regulatorischen und 

makroökonomischen Umfeld ausgesetzt. 

¶ Auf die Finanzinformationen der Emittentin für eine bestimmte 

Finanzperiode sollte nicht als Indiz für zukünftige Ergebnisse vertraut 

werden. 
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¶ Die Emittentin könnte aufgrund einer verschlechterten finanziellen Lage nicht 

fähig sein, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Die Emittentin könnte 

zahlungsunfähig werden. 

¶ Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihr Modell für Bewertung und 

Risikobemessung falsch sein könnte und, dass sich ihre Massnahmen zum 

Risikomanagement als nicht erfolgreich erweisen. 

¶ Die Emittentin ist Marktrisiken aufgrund offener Positionen bei Zins-, 

Währungs-, Rohstoff-, Kredit-, Equity- und anderen Produkten ausgesetzt, 

welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten.  

¶ Die Emittentin ist einem erheblichen und steigenden Wettbewerb 

ausgesetzt, der ihre künftige Ertragslage negativ beeinflussen könnte. 

¶ Die Emittentin ist den Risiken im Zusammenhang mit ihrem Plattform-

Partner-Geschäft ausgesetzt, welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen 

könnten. 

¶ Die Emittentin ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien ausgesetzt. 

¶ Die Emittentin unterliegt einem Marktliquiditätsrisiko sowie einem 

Finanzierungsliquiditätsrisiko, welche ihre Fähigkeit, ihr Geschäft zu 

betreiben, sowie ihre künftige Ertragslage negativ beeinflussen könnte. 

¶ Die Risiken der Emittentin aus Finanzinstrumenten können zu bestimmten 

Risikokonzentrationen führen, die einen erheblichen Verlust der 

Emittentin zur Folge haben können, was wiederum die künftige 

Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen könnte. 

¶ Die Aktivitäten der Emittentin und ihre Ertragslage könnten durch 

operationelle Risiken negativ beeinflusst werden. 

¶ Die Emittentin könnte durch Compliance-, rechtliche und regulatorische 

Risiken sowie durch Reputationsrisiken negativ beeinflusst werden. 

¶ Steuerliche Risiken könnten sich negativ auf die Emittentin auswirken. 

D.3 

D.6 

 

Zentrale Angaben zu 

den zentralen 

Risiken, die den 

Wertpapieren eigen 

sind 

Ein Anleger in die Produkte sollte beachten, dass er sein Investment ganz oder 

teilweise verlieren kann. 

1. Risikofaktoren im Hinblick  auf sämtliche Produkte 

¶ Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Im 

Vergleich zu anderen Kapitalanlagen ist bei ihnen das Risiko von Verlusten ï 

bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich der 

aufgewendeten Transaktionskosten ï hoch. Kursänderungen (oder auch schon 

das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts können den 

Wert des Produkts bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Bei Produkten mit 

Laufzeitbegrenzung kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis des 
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Produkts rechtzeitig wieder erholen wird. 

¶ Die Produkte werfen keinen laufenden Ertrag ab und gewähren insbesondere 

keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen. 

¶ Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von dem bezahlten 

Kaufpreis für das Produkt und von der Wertentwicklung des Produkts ab. Das 

Risiko von Wertverlusten besteht bereits während der Laufzeit eines 

Produkts. 

¶ Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte. Die Produkte 

sind weder durch einen Einlagensicherungsfonds noch durch eine staatliche 

Einrichtung abgesichert oder garantiert. 

¶ Anleger sollten beachten, dass sich neben Kursänderungen (oder auch schon 

das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts auch andere 

Faktoren negativ auf den Wert des Produkts auswirken können. 

¶ Anlegern sollte bewusst sein, dass sie eventuell nicht in der Lage sein werden, 

sich gegen Risiken aus den Produkten abzusichern. 

¶ Eine Kreditfinanzierung des Erwerbs von Produkten erhöht das Verlustrisiko 

der Anleger erheblich. 

¶ Geschäfte der Emittentin oder von mit ihr verbundenen Unternehmen zur 

Absicherung des Risikos bez¿glich des Abschlusses und der Erf¿llung der 

Verpflichtungen aus den Produkten können erheblichen Einfluss auf die 

Kursentwicklung des Basiswerts und somit auf die Produkte haben. 

¶ Gebühren und andere Transaktionskosten vermindern die Chancen der 

Anleger, mit dem Erwerb des Produkts einen Gewinn zu erzielen. 

¶ Anleger sind dem Risiko einer falschen Erwartung im Hinblick auf die 

Liquidität der Produkte aufgrund des in den Endgültigen Bedingungen 

angegebenen Angebotsvolumens ausgesetzt. 

¶ Anleger in börsennotierte Produkte bzw. in Produkte bezogen auf einen 

Index, der börsennotierte Bestandteile abbildet, unterliegen den Risiken, die 

sich aus einer Suspendierung oder Rücknahme (Dekotierung) vom Handel an 

der maßgeblichen Börse, aus Gründen die die Emittentin und der Lead 

Manager nicht zu vertreten haben, ergeben können, und dem Risiko, dass dies 

negative Auswirkungen auf den Wert der Produkte haben kann. 

¶ Die Produkte könnten keine Liquidität aufweisen oder der Markt für solche 

Produkte könnte eingeschränkt sein, wodurch der Wert der Produkte oder die 

Möglichkeit der Anleger, diese zu veräußern, negativ beeinflusst werden 
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könnte. 

¶ Marktstörungen, Anpassungsmaßnahmen und Kündigungsrechte können 

negative Auswirkungen auf den Wert der Produkte haben. 

¶ Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall 

einen nach billigem Ermessen bestimmten Marktpreis zurückgezahlt, der auch 

null betragen kann. 

¶ Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen können 

nachteilig für Anleger sein. 

¶ Anleger unterliegen dem Risiko, dass Ereignisse, die den Basiswert betreffen, 

nach Erstellung der Endgültigen Bedingungen bekannt werden und den Kurs 

des Basiswerts negativ beeinflussen. 

¶ Änderungen im Steuerrecht können sich negativ auf den Wert bzw. den 

Marktpreis der Produkte auswirken oder dazu führen, dass sich die steuerliche 

Beurteilung der betreffenden Produkte ändert. 

¶ Inhaber sollten beachten, dass sich die Emittentin im Fall einer 

Zeichnungsfrist die vorzeitige Beendigung bzw. Verlängerung der 

Zeichnungsfrist vorbehält und die Emittentin nicht verpflichtet ist, 

Zeichnungsaufträge anzunehmen oder gezeichnete Produkte zu emittieren. 

¶ Falls Auszahlungen auf die Produkte in einer Währung vorgenommen 

werden, die sich von der Währung des Basiswerts unterscheidet, hängt das 

Verlustrisiko der Investoren auch von der Entwicklung der Währung des 

Basiswerts ab, welche nicht vorhersehbar ist. Ein Währungsrisiko besteht 

auch dann, wenn das Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag 

gutgeschrieben werden soll, in einer von der Auszahlungswährung des 

Produkts abweichenden Währung geführt wird. 

¶ Aufgrund der Einführung einer Finanztransaktionssteuer kann der Anleger 

gegebenenfalls selbst zur Zahlung der Finanztransaktionssteuer oder zum 

Ausgleich einer Steuerzahlung gegenüber einem an der Transaktion 

beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Hierdurch kann auch der 

Wert der Produkte negativ beeinflusst werden. 

¶ Risiko eines Quellensteuereinbehalts aufgrund von Rechtsvorschriften 

betreffend dividendenäquivalente Zahlungen (Section 871(m) of the U.S. 

Internal Revenue Code). 

  2. Risikofaktoren im Hinblick  auf bestimmte Arten  von Produkten 
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  [im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1) einfügen: 

Risiko eines Totalverlusts 

Die Tracker Zertifikate sind mit einem Direktinvestment in den Basiswert [(ohne 

Berücksichtigung von Dividendenzahlungen)] vergleichbar, mit der Folge, dass 

der Inhaber auch einem dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko 

ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko  des eingesetzten 

Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist. 

Risikofaktoren im Hinblick auf die außerordentliche Kündigungsmöglichkeit der 

Emittentin. 

Inhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Produkte durch eine 

außerordentliche Kündigung der Emittentin vorzeitig beendet werden kann, sofern 

eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn gegebenenfalls ein Zusätzlicher 

Beendigungsgrund vorliegt. Die Ausübung des außerordentlichen 

Kündigungsrechts durch die Emittentin kann gegebenenfalls kurzfristig erfolgen, 

so dass der Inhaber unter Umständen keine Möglichkeit mehr hat, sein Produkt am 

Sekundärmarkt zu verkaufen. Der durch die Emittentin bei außerordentlicher 

Kündigung zu zahlende Betrag ist in der Regel niedriger als der 

Rückzahlungsbetrag zum ordentlichen Laufzeitende. 

 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei außerordentlicher Kündigung durch die 

Emittentin 

Im Fall einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin trägt der Inhaber das 

Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der 

vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können. Zudem ist im 

Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko 

trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu 

zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren 

Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts 

vorlagen. 

[Risiken im Zusammenhang mit der Pfandbesicherung des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI) 

Die Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI) reduziert das 

Ausfallrisiko des Emittenten nur insoweit, als die Erlöse aus der Verwertung der 

Sicherheiten, die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die 

Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft 
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erweist, kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein.] 

[Risiken im Zusammenhang mit der Besicherung von Produkten im Rahmen des 

TCM-Sicherheitenvertrages  

Die Besicherung nach den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages 

reduziert das Ausfallrisiko bezüglich des Emittenten nur in dem Umfang, wie die 

Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls 

(abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung), die Ansprüche der 

Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes 

des Produkts (Wert des Produkts vor der Verwertung zu niedrig angesetzt) oder 

der Sicherheiten (Wert der Sicherheit vor der Verwertung zu hoch angesetzt) als 

fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Produkts ungenügend sein.] 

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige Abwicklungskosten 

Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Verwaltungsgebühr in einer 

bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Verwaltungsgebühr entstehen, 

berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin bei der 

Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 

Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche 

Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit 

der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr 

während der Laufzeit der Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr 

größer als null (0) wird sich die Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je 

länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte 

berücksichtigt wird.] 

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Performance-Vergütung und die Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses sowie etwaige Abwicklungskosten 
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Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Performance-Vergütung in 

einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und 

Zusammensetzung des Basiswerts zuständige Person erhalten eine Performance-

Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts über bestimmten oder 

gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Performance-Vergütung 

entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin 

bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 

Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Performance-Vergütung und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Performance-

Vergütung rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der 

Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen.] 

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Besicherungsgebühr in 

einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Besicherungsgebühr entstehen, 

berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin bei der 

Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 

Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche 

Besicherungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit 

der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr 
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während der Laufzeit der Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr 

größer als null (0) wird sich die Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je 

länger die Besicherungsgebühr während der Haltedauer der Produkte 

berücksichtigt wird.]]  

  [im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 2) 

einfügen: 

Risiko eines Totalverlusts 

Die Open End Tracker Zertifikate sind mit einem Direktinvestment in den 

Basiswert [(ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen)] vergleichbar, mit 

der Folge, dass der Inhaber auch einem dem Direktinvestment vergleichbaren 

Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko  des 

eingesetzten Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit 

wertlos ist. 

Risikofaktoren im Hinblick auf die unbestimmte Laufzeit der Produkte bzw. im 

Hinblick auf die Kündigungsmöglichkeit der Emittentin 

Die Produkte sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung ausgestattet 

(Open End). Die Laufzeit der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der 

Produkte durch die Inhaber oder (ii) durch ordentliche Kündigung durch die 

Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch die Emittentin. 

Die Produkte können während der Laufzeit durch den Inhaber während der 

Einlösungsfrist durch Abgabe einer Einlösungserklärung ausgeübt werden. 

Die Emittentin ist berechtigt, die Produkte durch Bekanntmachung gemäß den 

Bedingungen ordentlich zu kündigen. Es ist zu beachten, dass die Emittentin 

hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungsrechts darüber hinaus keinen 

Bedingungen unterliegt. 

Die Emittentin ist darüber hinaus berechtigt, die Produkte außerordentlich durch 

Bekanntmachung zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn 

gegebenenfalls ein Zusätzlicher Beendigungsgrund vorliegt. Die Ausübung des 

außerordentlichen Kündigungsrechts durch die Emittentin kann gegebenenfalls 

kurzfristig erfolgen, so dass der Inhaber unter Umständen keine Möglichkeit mehr 

hat, sein Produkt am Sekundärmarkt zu verkaufen. Der durch die Emittentin bei 

außerordentlicher Kündigung zu zahlende Betrag ist in der Regel niedriger als der 

Rückzahlungsbetrag zum ordentlichen Kündigungstermin. 

Die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin ist in der Regel um so 

wahrscheinlicher, je höher die Volatilität im Basiswert bzw. je illiquider der Markt 

in auf den Basiswert bzw. auf die Indexbestandteile bezogenen 
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Finanzinstrumenten (einschließlich des Termin- und Leihemarkts) ist. Aufgrund 

des Kündigungsrechts der Emittentin können Inhaber nicht darauf vertrauen, dass 

die Produkte eine unbegrenzte Laufzeit haben. Inhaber sollten daher nicht darauf 

vertrauen, eine Position in den Produkten über einen längeren Zeitraum halten zu 

können. Inhaber können weiterhin nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs des 

Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin in eine für sie positive 

Richtung entwickelt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher 

Kündigung durch die Emittentin  

Inhaber sollten beachten, dass die unbegrenzte Laufzeit der Produkte durch eine 

ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung der Emittentin beendet werden 

kann. Im Fall einer Kündigung trägt der Inhaber das Risiko, dass seine 

Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der 

Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können. Zudem ist im Fall einer 

Kündigung zu berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko trägt. 

Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu 

zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren 

Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts 

vorlagen. 

[Risiken im Zusammenhang mit der Pfandbesicherung des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI) 

Die Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI) reduziert das 

Ausfallrisiko des Emittenten nur insoweit, als die Erlöse aus der Verwertung der 

Sicherheiten, die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die 

Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft 

erweist, kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein.] 

[Risiken im Zusammenhang mit der Besicherung von Produkten im Rahmen des 

TCM-Sicherheitenvertrages  

Die Besicherung nach den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages 

reduziert das Ausfallrisiko bezüglich des Emittenten nur in dem Umfang, wie die 

Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls 

(abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung), die Ansprüche der 

Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes 

des Produkts (Wert des Produkts vor der Verwertung zu niedrig angesetzt) oder 

der Sicherheiten (Wert der Sicherheit vor der Verwertung zu hoch angesetzt) als 
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fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Produkts ungenügend sein.]  

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige Abwicklungskosten 

Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Verwaltungsgebühr in einer 

bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Verwaltungsgebühr entstehen, 

berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin bei der 

Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 

Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche 

Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit 

der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr 

während der Laufzeit der Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr 

größer als null (0) wird sich die Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je 

länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte 

berücksichtigt wird.] 

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Performance-Vergütung und die Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses sowie etwaige Abwicklungskosten 

Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Performance-Vergütung in 

einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und 

Zusammensetzung des Basiswerts zuständige Person erhalten eine Performance-

Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts über bestimmten oder 

gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Performance-Vergütung 

entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin 

bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 
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Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Performance-Vergütung und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Performance-

Vergütung rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der 

Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen.] 

[Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Besicherungsgebühr in 

einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den 

Beobachtungstagen Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung 

des Ausübungsverhältnisses und dem Abzug der Besicherungsgebühr entstehen, 

berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der Emittentin bei der 

Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der 

Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr und etwaige anfallende 

Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche 

Besicherungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit 

der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr 

während der Laufzeit der Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr 

größer als null (0) wird sich die Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je 

länger die Besicherungsgebühr während der Haltedauer der Produkte 

berücksichtigt wird.]]  

  3. Risikofaktoren im Hinblick  auf den Basiswert 

Bei auf Indizes bezogenen Produkten hängt die Höhe des Rückzahlungsbetrages 

von der Wertentwicklung des Index und somit der im Index enthaltenen 

Bestandteilen ab. Während der Laufzeit kann der Marktwert der Produkte jedoch 

auch von der Wertentwicklung des Index bzw. der im Index enthaltenen 

Bestandteile abweichen, da neben weiteren Faktoren, z.B. die Korrelationen, die 

Volatilitäten und das Zinsniveau und z.B. im Fall von Performanceindizes auch 
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die Wiederanlage etwaiger Dividendenzahlungen in Bezug auf die im Index 

enthaltenen Bestandteile Einfluss auf die Preisentwicklung der Produkte haben 

können. Der Anleger kann daher nicht auf die Werthaltigkeit des Produkts 

vertrauen. Im Fall eines Preisindex als Basiswert sollten Anleger beachten, dass 

Dividendenzahlungen oder Ausschüttungen grundsätzlich nicht berücksichtigt 

werden (während bei Performanceindizes sämtliche Dividendenzahlungen in die 

Berechnung des Index einbezogen werden). Anleger sollten daher beachten, dass 

sie nicht an eventuellen Dividendenzahlungen oder Ausschüttungen in Bezug auf 

die im Basiswert enthaltenen Bestandteile partizipieren. 

Risiken im Hinblick auf die ordentliche bzw. außerordentliche Anpassung des 

Index 

Es ist zu beachten, dass der Index-Sponsor bzw. die für die Zusammensetzung 

eines Index zuständige Person die Bestandteile eines solchen Index (i) nach 

billigem Ermessen entweder regelmäßig und gegebenenfalls auch zu nicht von 

vornherein festgelegten Zeitpunkten oder (ii) bei Eintritt außergewöhnlicher 

Ereignisse herausnehmen oder ersetzen bzw. neue Bestandteile hinzufügen bzw. 

andere Änderungen im Hinblick auf die Methodologie vornehmen kann, die die 

Gewichtung eines oder mehrerer Bestandteile ändern können. Der Austausch von 

Indexbestandteilen kann den Stand des Index beeinflussen, was wiederum die von 

der Emittentin an den Inhaber zu leistenden Zahlungen beeinflussen kann. 

Es ist denkbar, dass der Index in Verbindung mit der Emittentin aufgelegt wird 

bzw. der Index-Sponsor oder die Index-Berechnungsstelle ein Ermessen bei der 

Auswahl der Indexbestandteile hat. Es ist nicht gewährleistet, dass die 

Entscheidungen tatsächlich vorteilhaft für die Wertentwicklung des Index sind. 

Das jeweilige Indexkonzept kann vorsehen, dass Kosten für die Erstellung und 

Berechnung des Index bei der Indexberechnung berücksichtigt werden und den 

Stand des Index mindern. 

Darüber hinaus können insbesondere folgende Risiken bestehen: 

¶ Risiko im Hinblick auf mehrfache Währungsumrechnungen, wenn 

Indexbestandteile in unterschiedlichen Währungen notiert sind und 

Indexbestandteile in die für die Berechnung des Index maßgebliche Währung 

umgerechnet werden. 

¶ Risiko im Hinblick auf die Berechnung von Indizes, bei denen ein Ermessen 

des Index-Sponsors bzw. der Index-Berechnungsstelle bzw. der für die 

Zusammensetzung des Index zuständigen Person bezüglich der Auswahl der 

Indexbestandteile besteht, da nicht gewährleistet ist, dass die Entscheidungen 

tatsächlich vorteilhaft für die Wertentwicklung des Index sind. 
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¶ Risiko im Hinblick auf die Berechnung von Indizes, bei denen die Auswahl 

und Zusammensetzung der Bestandteile des Index auf Basis von 

mathematisch definierten Entscheidungsprozessen (Algorithmen) erfolgt mit 

der Folge, dass die Berechnung evtl. zu nachteiligen Ergebnissen für den 

Indexstand führt. 

¶ Risiko im Hinblick auf Indizes, deren Startdatum nahe bei oder kurz vor dem 

Fixierungstag bzw. der Fixierungsperiode der Produkte liegt. 

¶ Risiko im Hinblick auf die Berechnung des Index, insbesondere im Fall von 

Handels- oder anderweitigen Störungen der Indexbestandteile oder sonstigen 

Störungen der Indexberechnung, mit der Folge der Anpassung der 

Produktbedingungen oder der Ausübung eines außerordentlichen 

Kündigungsrechts der Emittentin. 

¶ Risiko im Hinblick auf die Nichtberücksichtigung von Ausschüttungen der 

Indexbestandteile bei Kursindizes. 

¶ Risiken im Hinblick auf Indizes mit einer geringen Diversifizierung der 

Indexbestandteile. 

¶ Risiko im Hinblick auf Indizes mit Bezug auf Schwellenländer aufgrund einer 

instabilen wirtschaftlichen Lage, hoher Inflation, erhöhten Währungsrisiken 

sowie besonderer politischer und rechtlicher Risiken im Vergleich zu weiter 

entwickelten Ländern. 

  4. Risikofaktoren im Hinblick  auf Interessenkonflikte 

Interessenkonflikte in Bezug auf den Basiswert 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im Rahmen ihrer 

normalen Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten bzw. in Bestandteilen des 

Basiswerts bzw. in darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können 

sich von Zeit zu Zeit für eigene oder fremde Rechnung an Transaktionen 

beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die Emittentin und 

andere Gesellschaften der Gruppe können ferner Beteiligungen an einzelnen 

Basiswerten oder in diesen enthaltenen Gesellschaften halten, wodurch 

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Produkten entstehen können. 

Interessenkonflikte in Bezug auf Ausübung einer anderen Funktion 

Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe 

gegebenenfalls in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts 

zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als Ausgabestelle, 

Berechnungsstelle, Zahl- und/oder Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich 

der Pflichten bei der Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit 

verbundenen Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der 

Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern Interessenkonflikte auftreten. 
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Ferner können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe in 

Verbindung mit künftigen Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des 

Basiswerts als Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank 

fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art können Interessenkonflikte mit sich bringen 

und sich auf den Wert der Produkte auswirken. 

Interessenkonflikte in Bezug auf die Zusammenstellung und Anpassungen eines 

Basiswerts 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können bei der Emission 

von Produkten externe Berater für die Zusammenstellung und Anpassungen eines 

Basiswerts bzw. eines Bestandteils eines Basiswerts oder aus sonstigen Gründen 

beauftragen oder bei der Zusammenstellung und Anpassungen eines Basiswerts 

bzw. eines Bestandteils eines Basiswerts durch einen Dritten selbst als Berater 

oder als Berechnungsstelle tätig werden. Möglicherweise verfolgt ein Berater 

eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit verbundenen 

Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass 

die Berater die Anlageentscheidung bzw. -empfehlung nicht im Interesse der 

Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben. 

Interessenkonflikte in Bezug auf die Vornahme von Absicherungsgeschäften 

Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der 

Produkte für Absicherungsgeschäfte verwenden. Diese Absicherungsgeschäfte 

können Einfluss auf den sich am Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der 

Bestandteile des Basiswerts haben.  

Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer derivativer Produkte 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können weitere derivative 

Produkte in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts ausgeben 

einschließlich solcher, die gleiche oder ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die 

Produkte haben. Die Einführung solcher mit den Produkten im Wettbewerb 

stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der Bestandteile 

des Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte auswirken. 

Interessenkonflikte in Bezug auf basiswertspezifische Informationen 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nicht-öffentliche 

Informationen in Bezug auf den Basiswert bzw. Bestandteile des Basiswerts 

erhalten, sind jedoch nicht zur Weitergabe solcher Informationen an die Inhaber 

verpflichtet. Zudem können Gesellschaften der Gruppe Research-Berichte in 

Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts publizieren. Tätigkeiten 

der genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich 
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auf den Wert der Produkte auswirken. 

Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der 

Produkte und Provisionszahlungen 

In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls zusätzlich zu 

festgesetzten Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für 

den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen 

("fairen") Wert der Produkte enthalten sein (die "Marge"). Diese Marge wird von 

der Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann sich von 

Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Produkte 

erheben.  

Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market-Making für die Produkte 

Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei 

unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse 

für die Produkte einer Emission stellen wird. Es wird jedoch keinerlei 

Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse 

übernommen. Es ist zu beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit 

gegebenenfalls nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs 

veräußert werden können. 

Interessen an der Emission beteiligter Dritter 

Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten Kooperationspartner und 

externe Berater einschalten, z.B. für die Zusammenstellung und Anpassungen 

eines Index. Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater 

eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit verbundenen 

Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass 

sie eine Anlageentscheidung oder Empfehlung nicht im Interesse der Anleger, 

sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben. 

Abschnitt E ï Angebot 

E.2b Gründe für das 

Angebot und 

Verwendung der 

Erträge, sofern diese 

nicht in der 

Gewinnerzielung 

und/oder 

Absicherung 

bestimmter Risiken 

liegen 

Entfällt; der Erlös aus dem Verkauf der Produkte wird zur Absicherung der aus der 

Begebung der Produkte entstehenden Zahlungsverpflichtungen und zu Zwecken 

der üblichen Geschäftstätigkeit der Emittentin verwendet. 
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E.3 Beschreibung der 

Angebotskonditione

n 

Ausgabepreis [für Zeichnungen während der Zeichnungsfrist] [am 

Ausgabetag]: [ǒ] [im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle 

einfügen: ǒ]  

Ausgabetag: [ǒ] 

[Die Produkte werden während der Zeichnungsfrist, d.h. vom [ǒ] bis 

einschließlich zum [ǒ], zur Zeichnung angeboten. Die Emittentin behält sich vor, 

die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden [bzw. zu verlängern]. Die Emittentin ist 

nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzuteilungen sind möglich 

(insbesondere bei Überzeichnung). Die Emittentin ist nicht verpflichtet, 

gezeichnete Produkte zu emittieren.] 

[gegebenenfalls weitere Informationen zur Beschreibung der Angebotskonditionen 

einfügen: ǒ] 

E.4 Beschreibung aller 

für die 

Emission/das 

Angebot 

wesentlichen 

Interessen und 

Interessenkonflikte 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im Rahmen ihrer 

normalen Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten bzw. in Bestandteilen des 

Basiswerts bzw. in darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können 

sich von Zeit zu Zeit für eigene oder fremde Rechnung an Transaktionen 

beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die Emittentin und 

andere Gesellschaften der Gruppe können ferner Beteiligungen an einzelnen 

Basiswerten oder in diesen enthaltenen Gesellschaften halten, wodurch 

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Produkten entstehen können. 

Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe 

gegebenenfalls in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts 

zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als Ausgabestelle, 

Berechnungsstelle, Zahl- und/oder Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich 

der Pflichten bei der Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit 

verbundenen Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der 

Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern Interessenkonflikte auftreten. 

Ferner können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe in 

Verbindung mit künftigen Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des 

Basiswerts als Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank 

fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art können Interessenkonflikte mit sich bringen 

und sich auf den Wert der Produkte auswirken. 

Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der 

Produkte für Absicherungsgeschäfte verwenden. Diese Absicherungsgeschäfte 

können Einfluss auf den sich am Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der 

Bestandteile des Basiswerts haben. 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können weitere derivative 

Produkte in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts ausgeben 
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einschließlich solcher, die gleiche oder ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die 

Produkte haben. Die Einführung solcher mit den Produkten im Wettbewerb 

stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der Bestandteile 

des Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte auswirken. 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nicht-öffentliche 

Informationen in Bezug auf den Basiswert bzw. Bestandteile des Basiswerts 

erhalten, sind jedoch nicht zur Weitergabe solcher Informationen an die Inhaber 

verpflichtet. Zudem können Gesellschaften der Gruppe Research-Berichte in 

Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts publizieren. Tätigkeiten 

der genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich 

auf den Wert der Produkte auswirken. 

In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls zusätzlich zu 

festgesetzten Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für 

den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen 

("fairen") Wert der Produkte enthalten sein (die "Marge"). Diese Marge wird von 

der Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann sich von 

Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Produkte 

erheben. 

Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei 

unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse 

für die Produkte einer Emission stellen wird. Es wird jedoch keinerlei 

Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse 

übernommen. Es ist zu beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit 

gegebenenfalls nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs 

veräußert werden können.  

Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten Kooperationspartner und 

externe Berater einschalten, z.B. für die Zusammenstellung und Anpassungen 

eines Index. Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater 

eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit verbundenen 

Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass 

sie eine Anlageentscheidung oder Empfehlung nicht im Interesse der Anleger, 

sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben.  

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die dem 

Anleger vom 

Emittenten oder 

Anbieter in 

Rechnung gestellt 

[Entfällt. Von der Emittentin oder dem Lead Manager werden dem Anleger über 

den Ausgabepreis [(gegebenenfalls zuzüglich Ausgabeaufschlag)] bzw. den 

Verkaufspreis hinaus keine weiteren Beträge in Rechnung gestellt.] 

[Von der Emittentin oder dem Lead Manager werden dem Anleger über den 

Ausgabepreis (gegebenenfalls zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. den 
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werden Verkaufspreis hinaus [die Verwaltungsgebühr][ und][/][ oder][ eine etwaige][die] 

[Performance-Vergütung][ sowie etwaige bei der Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses anfallende Abwicklungskosten][ Kosten] in Hºhe von [ǒ] 

in Rechnung gestellt.] [Ausgaben neben dem Ausgabe- bzw. Verkaufspreis sind 

bei dem jeweiligen Vertriebspartner zu erfragen.]  

[im Fall von TCM-besicherten Produkten einfügen: Die Kosten der TCM-

Besicherung werden im Rahmen der Verwaltungsgebühr berücksichtigt und 

dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt. [Diese Kosten betragen 

zum Zeitpunkt der Begebung der Produkte  [ǒ] [zwischen ǒ und ǒ].]] 
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II.  RISIKOFAKTOREN  

Potenzielle Käufer der Produkte, die Gegenstand des Basisprospekts bzw. der Endgültigen 

Bedingungen sind, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren, die für die Beurteilung der 

mit den Produkten verbundenen Risiken wesentlich sind, bei ihrer Investitionsentscheidung in Betracht 

ziehen und diese Entscheidung nur auf der Grundlage des gesamten Basisprospekts einschließlich der 

durch Verweis einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge sowie der maßgeblichen Endgültigen 

Bedingungen treffen. 

Niemand sollte die Produkte erwerben, ohne eine genaue Kenntnis der Funktionsweise des jeweiligen 

Produkts zu besitzen und sich des Risikos eines möglichen Verlusts bewusst zu sein. Jeder potentielle 

Käufer der Produkte sollte genau prüfen, ob für  ihn unter den gegebenen Umständen und vor dem 

Hintergrund seiner persönlichen Verhältnisse und Vermögenssituation eine Anlage in die Produkte 

geeignet ist, und etwaige Fragen mit seinem Finanzberater klären. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Risikofaktoren gliedern sich in die nachfolgend angegebenen 

Unterabschnitte auf: 

1. Risikofaktoren im Hinblick auf die Emittentin 

2. Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte 

3. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Produkten 

4. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Basiswerten 

5. Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte 

 

1.  Risikofaktoren im Hinblick  auf die Emittentin  

Es folgen Informationen zu Risikofaktoren, welche für die spezifische Situation der Emittentin 

massgebend sind und die Fähigkeit der Emittentin beeinflussen können, ihre Verpflichtungen als 

Emittentin aus den emittierten strukturierten Anlageprodukten zu erfüllen. 

Die Emittentin ist Risiken ausgesetzt, die sich vor allem aus der Emission strukturierter 

Anlageprodukte ergeben. Die Emittentin ist Marktrisiken ausgesetzt, die sich aus der Diskrepanz 

zwischen dem Risiko aus Aktienkursen, Zinsen, Währungen, Credit Spreads und Rohstoffpreisen in 

Verbindung mit der Emission strukturierter Anlageprodukte und den Instrumenten, die die Emittentin 

verwendet, um sich gegen diese Risiken abzusichern, ergeben können. Darüber hinaus unterliegt sie 

Liquiditätsrisiken im Zusammenhang mit der Finanzierung dieser Absicherungsaktivitäten. Die 

Emittentin ist Kreditrisiken ausgesetzt, die sich aus Geschäften mit Handelsgegenparteien ergeben 

bzw. die sich durch die Investition der Erlöse aus den Emissionen von strukturierten Anlageprodukten 
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in Anleihen und andere festverzinsliche Instrumente ergeben. Ferner ist die Emittentin Risiken 

aufgrund ihrer Modelle, operationellen Risiken, Reputationsrisiken sowie Risiken aufgrund etwaiger 

Veränderungen im regulatorischen und makroökonomischen Umfeld ausgesetzt. 

Auf die Finanzinformationen der Emittentin für eine bestimmte Finanzperiode sollte nicht als Indiz 

für zukünftige Ergebnisse vertraut werden. 

Die Geschäftsaktivitäten der Emittentin als Finanzdienstleistungsunternehmen werden durch die 

aktuelle Marktsituation beeinflusst. Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit der 

Emittentin, Geschäftsstrategien umzusetzen, mindern, und können einen direkten, negativen Einfluss 

auf die Erträge haben. Die Umsätze und Erträge der Emittentin unterliegen dementsprechend 

Schwankungen. Die Umsatz- und Ertragszahl stammt von einem bestimmten Zeitraum und ist daher 

kein Indiz für Ergebnisse in einem zukünftigen Zeitraum. Sie können sich von einem Jahr zum 

nächsten verändern und die Fähigkeit der Emittentin beeinflussen, ihre strategischen Ziele zu 

erreichen. Vor dem Hintergrund der kurzen Finanzgeschichte der Emittentin könnte dies von 

besonderer Relevanz sein. 

Die Emittentin könnte aufgrund einer verschlechterten finanziellen Lage nicht fähig sein, ihre 

Verpflichtungen zu erfüllen. Die Emittentin könnte zahlungsunfähig werden. 

Die finanzielle Lage der Emittentin könnte sich verschlechtern und eine Erfüllung ihrer 

Verbindlichkeiten verhindern. Anleger sind daher dem Kreditrisiko der Emittentin ausgesetzt. Der 

Zahlungsverzug oder die Insolvenz der Emittentin kann einen teilweisen oder totalen Verlust der 

Ansprüche von Anlegern zur Folge haben. Die Emittentin unterliegt Schweizer 

bankeninsolvenzrechtlichen Bestimmungen und der Bankeninsolvenzverordnung der 

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMAò), welche die FINMA als zust ndige 

Behörde zu gewissen Stabilisierungs- und Abwicklungsmassnahmen berechtigt. Falls die FINMA 

solche Massnahmen anordnet, kann dies einen signifikant negativen Einfluss auf die Rechte der 

Anleger durch Suspendierung, Änderung und/oder gänzliches Erlöschen der Verpflichtungen der 

Emittentin aus den Anlageprodukten und einen teilweisen oder kompletten Verlust des investierten 

Kapitals der Anleger zur Folge haben. 

Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihr Modell für Bewertung und Risikobemessung falsch 

sein könnte und dass sich ihre Massnahmen zum Risikomanagement als nicht erfolgreich erweisen. 

Modellrisiko bezeichnet das Risiko finanzieller Verluste, welches durch ungeeignete 

Modellannahmen oder eine unzureichende Anwendung des Modells entsteht. Das wesentlichste 

Modellrisiko im Geschäft der Emittentin entsteht, wenn Modelle zur Bewertung von 

Finanzinstrumenten und zur Berechnung der Absicherungsquoten genutzt werden. Die Folge eines 

unzureichenden Modells könnte eine falsche Bewertung sein, die zu einer falschen Risikobemessung 

bzw. zu einer falschen Absicherungsposition und dies wiederum zu einem finanziellen Verlust führen 

kann. 

Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich ihre Massnahmen zu Risikomanagement und zur 

Risikominderung als nicht erfolgreich erweisen. Das Management der Risiken der Emittentin kann 



II.  RISIKOFAKTOREN  

38 

 

angesichts der sehr komplexen Natur vieler Produkte, strukturierter Lösungen und anderer 

Tätigkeiten sehr komplex sein. Risikomanagement-Strategien und -Verfahren können die Emittentin 

nicht identifizierten oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt lassen. Sollten sich die Massnahmen 

zur Bewertung und Minderung von Risiken als unzureichend erweisen, könnte dies nachteilige 

Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 

Die Emittentin ist Marktrisiken aufgrund offener Positionen bei Zins-, Währungs-, Rohstoff-, Kredit-, 

Equity- und anderen Produkten ausgesetzt, welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten. 

Marktrisiko bedeutet das Risiko, aufgrund von ungünstigen Schwankungen von Marktpreisen oder 

Modellpreisen von Vermögenswerten, Verluste zu erleiden. Die Emittentin unterscheidet 

hauptsächlich fünf Arten von Marktrisiken:  

o   

o Aktienrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Kursschwankungen bei Aktien und 

Aktienderivaten, 

o Zinsrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Schwankungen von Zinsstrukturkurven und einer 

entsprechenden Schwankung in der Bewertung der festverzinslichen Vermögenswerte,  

o Credit-Spread-Risiko, u.a. das Risiko, dass sich die Ausweitung von Credit-Spreads 

negativ auf die Preise der Vermögenswerte auswirkt, das Credit-Spread-Risiko betrifft 

hauptsächlich das Anlageportfolio, 

o Währungsrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Veränderungen von 

Währungsumrechnungskursen und den darauf bezogenen Derivaten, und  

o Rohstoffrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Veränderungen von Rohstoffpreisen und den 

darauf bezogenen Derivaten. 

Das Marktrisiko der Emittentin ergibt sich primär aus der Emission strukturierter Produkte und den 

damit verbundenen Absicherungsgeschäften. Jede Strategie der Emittentin zur Risikominderung kann 

die Emittentin weiteren Risikoquellen aussetzen, da sich Absicherungsinstrumente und abgesicherte 

Positionen wertmäßig nicht immer parallel zueinander entwickeln. Zins- und Währungsrisiken 

können auch im normalen Geschäftsablauf entstehen. Aus ihrem Geschäft mit Absicherungs- und 

Vermögensplanungslösungen unterliegt die Emittentin ebenfalls einem Zinsrisiko. Die Emittentin 

garantiert ihren Versicherungskooperationspartnern Mindesterträge und dadurch ist die Emittentin 

Risiken im Zusammenhang mit fallenden Zinssätzen und Risiken im Zusammenhang mit der 

steigenden Volatilität der Zinssätze ausgesetzt. Marktrisiken können das operative Ergebnis der 

Emittentin nachteilig beeinflussen. 

Die Emittentin ist einem erheblichen und steigenden Wettbewerb ausgesetzt, der ihre künftige 

Ertragslage negativ beeinflussen könnte. 

Alle Geschäftsbereiche der Emittentin sind von starkem Wettbewerb geprägt und es ist zu erwarten, 

dass sich die Wettbewerbssituation weiter verschärft. Die Wettbewerbsfähigkeit der Emittentin hängt 
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von vielen Faktoren ab, einschließlich ihrer Reputation, ihrer Service- und Beratungsqualität, 

intellektuellem Kapital, Produktinnovationen, Ausführungsfähigkeit, Preisgestaltung, 

Vertriebsbemühungen und der Kompetenz ihrer Angestellten. Der signifikante und ansteigende 

Wettbewerb kann das zukünftige operative Ergebnis der Emittentin nachteilig beeinflussen. 

Die Emittentin ist Risiken im Zusammenhang mit ihrem Plattform-Partner-Geschäft ausgesetzt, 

welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten. 

Die Emittentin bietet Dritten (sog. Plattform-Partnern) auf Basis von Kooperationsvereinbarungen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Strukturierung, dem Vertrieb, der 

Absicherung und der Abwicklung sowie das Market Making und Sekundärmarkt Dienstleistungen 

von strukturierten Produkten an. Das Plattform-Partner-Geschäft der Emittentin basiert auf einem 

neuartigen Geschäftsmodell, das bisher noch weitgehend unerprobt ist, und es besteht die 

Möglichkeit, dass die Emittentin auf Grund mangelnder Nachfrage kein bedeutendes operatives 

Ergebnis, Liquidität oder profitable Erträge erzielen kann. 

Die Emittentin ist ferner Reputations- und möglicherweise regulatorischen Risiken ausgesetzt, sollte 

einer ihrer Plattform-Partner seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, was einen erheblichen 

Einfluss auf die Geschäfte der Emittentin haben könnte. 

Die Emittentin ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien ausgesetzt. 

 

Kreditrisiko bedeutet das generelle Risiko eines finanziellen Verlustes für den Fall, dass eine 

Gegenpartei oder ein Emittent von einem Finanztitel ihre/seine vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber der Emittentin nicht erfüllt. Die Emittentin unterscheidet zwischen folgenden 

Kreditrisiken: 

o Gegenparteikreditrisiko bezeichnet das Risiko, dass eine Gegenpartei in Bezug auf ein 

derivatives Instrument, welches einen positiven Wiederbeschaffungswert hat, ausfällt. 

 

o Emittentenrisiko bezeichnet das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten eines 

Schuldtitels, die bzw. der direkt oder als Basiswert eines Derivats gehalten wird. 

o Länderrisiko bezeichnet das Risiko eines finanziellen Verlustes aufgrund eines 

länderspezifischen Ereignisses. 

Aufgrund ihres ausserbörslichen Derivatehandels (OTC) und ihrer Aktivitäten im Bereich der 

Wertpapierleihe (securities lending and borrowing) mit Gegenparteien und durch das Anlegen von 

Einkünften aus der Emission von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen oder andere  

festverzinsliche Instrumente ist die Emittentin Kreditrisiken ausgesetzt.  

Große Kreditrisiken bestehen hauptsächlich mit Banken und Versicherungsunternehmen als Folge der 

Geschäftstätigkeit der Emittentin im OTC Derivate-Bereich, im Bereich der Wertpapierleihe und im 

Bereich von Absicherungs- und Vermögensplanungslösungen. 
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Die Emittentin unterliegt einem Marktliquiditätsrisiko und Finanzierungsliquiditätsrisiko, welche 

ihre Fähigkeit, ihr Geschäft zu betreiben, sowie ihre künftige Ertragslage negativ beeinflussen 

könnten. 

Da die Emittentin die Absicherung (Hedge) ihrer Verpflichtungen aus den emittierten strukturierten 

Anlageprodukten durch den Verkauf oder Kauf von Derivaten oder ggf. nicht-finanziellen 

Instrumente vornimmt, trägt die Emittentin das Risiko, diese Vermögenswerte nicht zum Marktwert 

erwerben bzw. veräußern zu können, um ihre Verpflichtungen aus den entsprechenden strukturierten 

Anlageprodukten zu erfüllen. Dieses Risiko wird von der Emittentin als Marktliquiditätsrisiko 

bezeichnet, welches sich auf die ausstehenden strukturierten Anlageprodukte bezieht. Da der Preis für 

den Rückerwerb eines Produkts an den Rückabwicklungspreis des Vermögenswerts gekoppelt ist, ist 

das Marktliquiditätsrisiko in Bezug auf die Handelsaktivitäten begrenzt. 

Darüber hinaus ist die Emittentin einem Finanzierungsliquiditäts- und Refinanzierungsrisiko 

ausgesetzt, insbesondere aufgrund der Emissionen ihrer strukturierten Produkte und der Emissionen 

ihre Plattform-Partner, für die die Emittentin derivative Absicherungen stellt. Darüber hinaus ist die 

Emittentin verpflichtet, Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

gewissen (besicherten) strukturierten Produkten bereitzustellen. 

Das Finanzierungsliquiditätsrisiko stellt das Risiko der Emittentin dar, dass sie nicht in der Lage sein 

wird, sowohl erwartete als auch unerwartete, gegenwärtige und zukünftige Anforderungen aus 

Zahlungen und Besicherungen, ohne entweder die Auswirkung auf das Tagesgeschäft oder die 

finanzielle Lage der Emittentin, effizient zu erfüllen. 

Finanzierungsliquiditätsrisiken können eintreten, falls die Emittentin nicht in der Lage ist, geeignete 

Maßnahmen zur Risikobegrenzung zu implementieren, oder falls sich diese Maßnahmen nicht als 

erfolgreich erweisen. Das Geschäft der Emittentin könnte negativ beeinträchtigt werden, sollte sie 

ihre Markt- und Finanzierungliquidität nicht wirksam steuern. 

Die Risiken der Emittentin aus Finanzinstrumenten können zu bestimmten Risikokonzentrationen 

führen, die einen erheblichen Verlust der Emittentin zur Folge haben können, was wiederum die 

künftige Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen könnte. 

Die Emittentin ist der Ansicht, dass eine Risikokonzentration besteht, wenn ein einzelnes oder eine 

Gruppe von Finanzinstrumenten Veränderungen in demselben Risikofaktor ausgesetzt ist bzw. sind 

und dieser Umstand zu einem signifikanten Wertverlust der Emittentin,basierend auf plausiblen, 

nachteiligen, zukünftigen Marktentwicklungen,führen kann, was wiederum die künftige Ertragslage 

der Emittentin negativ beeinflussen könnte.  

Zum 31. Dezember 2017 hat die Emittentin fünf Klumpenrisiken identifiziert (zum 31. Dezember 

2016 wurden zwei Klumpenrisiken identifiziert), wie sie in Artikel 95 der Schweizer Verordnung 

über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (Eigenmittelverordnung; 

ERV) definiert sind. Ein Klumpenrisiko gemäß Artikel 95 ERV bedeutet eine Gesamtposition 

gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien in Höhe von mindestens 

10 Prozent der korrigierten anrechenbaren Eigenmittel der Emittentin. 



II.  RISIKOFAKTOREN  

41 

 

Die Aktivitäten der Emittentin und ihre Ertragslage könnten durch operationelle Risiken negativ 

beeinflusst werden. 

Operationelles Risiko ist das Risiko von Verlusten, die sich durch Mangelhaftigkeit oder Ausfall von 

internen Prozessen, Personen und Systemen oder durch externe Ursachen ergeben. "Verluste" können 

direkte finanzielle Verluste oder Verluste in Form von regulatorischen Sanktionen oder entgangenen 

Einnahmen, zum Beispiel infolge eines Ausfalls eines Services oder Systems sein. Solche Ereignisse 

können auch zu einem Reputationsschaden führen, der längerfristige finanzielle Konsequenzen zur 

Folge haben könnte. Operationelle Risiken können sich negativ auf die Aktivitäten und die 

Ertragslage der Emittentin auswirken. 

Die Emittentin könnte durch Compliance-, rechtliche und regulatorische Risiken sowie durch 

Reputationsrisiken negativ beeinflusst werden. 

Die Emittentin ist in einer Branche tätig, die stark reguliert ist und die durch Compliance-, rechtliche 

oder regulatorische Risiken sowie durch reputationelle Auswirkungen des rechtlichen und 

regulatorischen Umfelds nachteilig beeinflusst werden kann. Compliance-Risiken und Rechtsrisiken 

sind die Risiken, die sich aus Verstössen gegen oder der Nichteinhaltung von Gesetze(n), Regeln, 

Vorschriften, vorgeschriebene(n) Verfahren oder interne(n) Richtlinien und Verfahren oder der 

Nicht-Durchsetzbarkeit von gesetzlichen, einschließlich vertraglichen, Rechten ergeben. Weltweit 

eingeführte Gesetze und Regeln haben grundlegend neue oder strengere Vorschriften, interne 

Verfahrensweisen, Kapitalanforderungen, Maßnahmen und Kontrollen sowie Offenlegungspflichten 

in verschiedenen Bereichen auferlegt. Die Entwicklung und der Umfang von erhöhten Compliance-

Pflichten kann für die Emittentin gegebenenfalls eine Erweiterung der Ressourcen erforderlich 

machen, um eine entsprechende Compliance zu gewährleisten.  

Die Emittentin ist dem Risiko von Bußgeldern, zivilrechtlichen Geldstrafen, 

Schadensersatzzahlungen sowie der Nichtigkeit von Verträgen ausgesetzt. Compliance- und 

Rechtsrisiken können zu Reputationseinbussen, begrenzten Geschäftsaussichten, verringertem 

Expansionspotenzial sowie dazu führen, dass Verträge nicht durchgesetzt werden können. 

Darüber hinaus ist die Emittentin dem Risiko ausgesetzt, dass Gesetzesänderungen oder deren 

Auslegung, einschließlich im Aufsichts- und Steuerrecht, einen wesentlichen negativen Einfluss auf 

ihre Ergebnisse haben können. Regulatorische oder ähnliche Änderungen in einer Rechtsordnung, in 

welcher die Emittentin tätig ist, können sich nachteilig auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

auswirken. 

Das Reputationsrisiko ist das Risiko einer Reputationseinbusse aufgrund eines finanziellen Verlustes oder 

aufgrund eines anderen tatsächlichen oder vermeintlichen Ereignisses, das einen negativen Einfluss auf 

die Reputation hat. Das Reputationsrisiko umfasst insbesondere auch das Risiko, das aufgrund der 

Missachtung von korrekten ethischen Verhaltensweisen entsteht. Die Reputation der Emittentin ist 

entscheidend, um die Beziehungen zu ihren Kunden, Investoren, Aufsichtsbehörden und der 

Allgemeinheit zu pflegen, und bildet einen Schwerpunkt bei den Bemühungen ihres Risikomanagements. 
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Steuerliche Risiken könnten sich negativ auf die Emittentin auswirken. 

Steuerliche Risiken sind Verlustrisiken, die insbesondere aus einer Änderung der Besteuerung 

(resultierend aus Steuergesetzgebung und gerichtlichen Entscheidungen) einschließlich der 

Fehlinterpretation von Steuersystemen sowie der Art und Weise, wie diese anzuwenden und 

vollstreckt werden, entstehen. Dies gilt auch für neue internationale Steuergesetze, welche sich 

negativ auf die Besteuerung von strukturierten Produkten auswirken und diese für Investoren 

unattraktiv machen könnten. Solche steuerliche Risiken können sich negativ auf die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin sowie auf ihre Finanz- und Ertragslage auswirken. 

2.  Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte 

Ein Anleger in die Produkte sollte beachten, dass er sein Investment ganz oder teilweise verlieren kann. 

Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Bei einer Anlage in die Produkte 

besteht das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter 

Transaktionskosten. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist sogar der Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten möglich. 

Potenzielle Anleger müssen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenssituation und Finanzlage 

für sich selbst entscheiden, ob die Produkte eine für sie geeignete Anlage darstellen. Insbesondere sollten 

potenzielle Anleger 

¶ über ausreichende Fachkenntnisse und ausreichende Erfahrung verfügen, um die Produkte und die 

mit einer Anlage in diese verbundenen Risiken sowie die in dem Basisprospekt, etwaigen Nachträgen 

und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen bzw. durch Bezugnahme in die 

vorstehenden Dokumente aufgenommenen Angaben hinreichend beurteilen zu können; 

¶ über hinreichende finanzielle Ressourcen und Liquidität verfügen, um alle mit einer Anlage in die 

Produkte verbundenen Risiken und im Extremfall einen Totalverlust des investierten Kapitals tragen 

zu können; 

¶ die Endgültigen Bedingungen der Produkte im Detail verstehen und mit dem Verhalten der 

Finanzmärkte vertraut sein; und 

¶ in der Lage sein, die möglichen Konsequenzen von wirtschaftlichen Einflüssen und sonstigen 

Faktoren, die sich auf den Wert der Anlage auswirken können, (entweder alleine oder mit Hilfe eines 

Finanzberaters) einzuschätzen und die hiermit verbundenen Risiken zu tragen. 
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Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Im Vergleich zu anderen 

Kapitalanlagen ist bei ihnen das Risiko von Verlusten ï bis hin zum Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten ï hoch. Kursänderungen (oder auch 

schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts können den Wert des Produkts bis 

hin zur Wertlosigkeit mindern. Bei Produkten mit Laufzeitbegrenzung kann nicht darauf vertraut werden, 

dass sich der Preis des Produkts rechtzeitig wieder erholen wird. 

Die Produkte beinhalten das Recht der Inhaber auf Zahlung eines Rückzahlungsbetrages bei Fälligkeit der 

Produkte. 

Die Berechnung des Rückzahlungsbetrages ist an die Kursentwicklung eines Basiswerts während der 

Laufzeit der Produkte gebunden. 

Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Produkte und dem wirtschaftlichen Wert des Basiswerts, auf 

welchen sich die Produkte beziehen, besteht daher ein Zusammenhang. Ein Produkt verliert regelmäßig 

(d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von 

Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. 

Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Marktwert der Produkte möglicherweise nicht im direkten 

Verhältnis zum aktuellen Preis des Basiswerts steht. Positive Änderungen des Preises des Basiswerts 

führen nicht zwangsläufig zu einer für den Anleger positiven Änderung des Marktwerts des Produkts. 

Eine Wertminderung des Produkts kann ferner selbst dann eintreten, wenn der maßgebliche Kurs des 

Basiswerts konstant bleibt. Anleger sollten beachten, dass Kursänderungen (oder auch schon das 

Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts den Wert des Produkts überproportional bis 

hin zur Wertlosigkeit mindern können.  

Insbesondere kann bei Produkten mit begrenzter Laufzeit nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis 

des Produkts rechtzeitig wieder erholen wird. Es besteht dann das Risiko des teilweisen oder 

vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten. 

Dieses Risiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Emittentin. 

Die Produkte werfen keinen laufenden Ertrag ab und gewähren insbesondere keinen Anspruch auf 

Dividendenzahlungen. 

Ein Produkt gewährt keinen Anspruch auf Dividendenzahlung und wirft daher keinen laufenden Ertrag ab. 

Mögliche Wertverluste des Produkts können daher regelmäßig nicht durch laufende Erträge des Produkts 

kompensiert werden. 
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Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von dem bezahlten Kaufpreis für das Produkt und 

von der Wertentwicklung des Produkts ab. Das Risiko von Wertverlusten besteht bereits während der 

Laufzeit eines Produkts. 

Die Wertentwicklung der Produkte und die Höhe des Rückzahlungsbetrags stehen zum Zeitpunkt der 

Emission der Produkte nicht fest. Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von dem 

bezahlten Kaufpreis für das Produkt und von der Wertentwicklung des Produkts ab. Das Risiko von 

Wertverlusten besteht bereits während der Laufzeit eines Produkts. Auch während der Laufzeit kann der 

Wert eines Produkts unterhalb des vom Anleger investierten Kaufpreises liegen. Entwickelt sich der 

Basiswert in eine für den Anleger ungünstige Richtung, sollte der Anleger nicht darauf vertrauen, dass 

sich der Basiswert und damit der Wert der Produkte wieder entgegengesetzt entwickeln werden. Hierauf 

sollte ein Anleger um so weniger vertrauen, wenn die Laufzeit des Produkts begrenzt ist, da sich der 

Basiswert dann bis zu dem Verfallstag wieder erholen müsste, damit der Anleger keinen Verlust erleidet. 

Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte. Die Produkte sind weder durch einen 

Einlagensicherungsfonds noch durch eine staatliche Einrichtung abgesichert oder garantiert. 

Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich die Finanzlage der Emittentin verschlechtert. 

Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte. Im Fall von unbesicherten Produkten stellen 

die Produkte unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und stehen 

untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen 

sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme 

nachrangiger Verbindlichkeiten sowie solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher 

Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang. Im Fall von pfandbesicherten Produkten stellen die 

Produkte allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nach Maßgabe der Produkt-

bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich 

entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich besicherten und 

nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang. 

Im  Falle der Insolvenz der Emittentin  können Anleger in den Produkten ihren Anspruch auf 

Rückzahlung des von ihnen investierten Kapitals ganz oder teilweise verlieren. Im  Falle der 

Insolvenz der Emittentin  sind etwaige Zahlungsansprüche aus den Produkten weder durch einen 

Einlagensicherungsfonds noch durch eine staatliche Einrichtung  abgesichert oder garantiert. 
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Anleger sollten beachten, dass sich neben Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer 

erwarteten Kursänderung) des Basiswerts auch andere Faktoren negativ auf den Wert des Produkts 

auswirken können. 

Die Preisbildung der Produkte orientiert sich während ihrer Laufzeit an verschiedenen Faktoren. Neben 

der Laufzeit der Produkte und der Höhe des geschuldeten Rückzahlungsbetrags, die von der 

Wertentwicklung des Basiswerts abhängt, gehören hierzu insbesondere die Bonität der Emittentin. 

Die Produkte können während ihrer Laufzeit börslich oder außerbörslich gehandelt werden. Die 

Preisbildung der Produkte orientiert sich nicht an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, da 

beabsichtigt ist, dass die Emittentin, der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei in der 

Funktion als Market-Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete An- und Verkaufskurse für die 

Produkte stellt. Diese Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt üblichen 

Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der theoretische Wert der Produkte grundsätzlich auf 

Grund des Wertes des Basiswerts und anderer veränderlicher Parameter ermittelt wird. Zu den anderen 

Parametern können unter anderem derivative Komponenten, erwartete Erträge aus dem Basiswert (z.B. 

Dividenden), Zinssätze, die Laufzeit oder die verbleibende Laufzeit des Produkts, die Volatilität des 

Basiswerts und die Angebots- und Nachfragesituation für Hedging-Instrumente gehören. Aufgrund dieser 

oder anderer wertbestimmenden Parametern kann eine Wertminderung des Produkts eintreten, selbst wenn 

sich der Basiswert während der Laufzeit vorteilhaft für den Anleger entwickelt (siehe zur Festsetzung des 

Verkaufspreises auch "Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der 

Produkte und Provisionszahlungen" im Abschnitt II.5 des Basisprospekts).  

Anleger sollten beachten, dass sich eine eventuelle Illiquidität eines oder mehrerer Indexbestandteile 

(insbesondere im Fall von Fonds als Indexbestandteil) negativ auf den Stand des Index und mithin auf die 

Sekundärmarktpreise des Produkts auswirken können. 

Anlegern sollte bewusst sein, dass sie eventuell nicht in der Lage sein werden, sich gegen Risiken aus den 

Produkten abzusichern. 

Anleger sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit der Produkte Geschäfte abschließen 

können, durch die sie ihre anfänglichen Risiken ausschließen oder einschränken können; dies hängt von 

den Marktverhältnissen und den jeweils zu Grunde liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können 

solche Geschäfte nur zu einem für Anleger ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass für sie ein 

entsprechender Verlust entsteht. 

Eine Kreditfinanzierung des Erwerbs von Produkten erhöht das Verlustrisiko der Anleger erheblich. 

Anleger sollten beachten, dass wenn sie den Erwerb von Produkten mit Kredit finanzieren, sie beim 

Nichteintritt ihrer Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit 

verzinsen und zurückzahlen müssen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko erheblich. Anleger sollten 
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daher nicht darauf setzen, den Kredit aus Erträgen eines Produkts verzinsen oder zurückzahlen zu können. 

Vielmehr müssen Anleger vorher ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dahingehend prüfen, ob sie zur 

Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage sind, wenn statt 

der erwarteten Erträge Verluste eintreten. 

Geschäfte der Emittentin oder von mit ihr verbundenen Unternehmen zur Absicherung des Risikos 

bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Produkten können 

erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts und somit auf die Produkte haben. 

Kursänderungen des Basiswerts und damit der Produkte können u.a. auch dadurch entstehen, dass durch 

die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen (die "Absicherungsgesellschaft") 

Absicherungsgeschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder bezogen auf 

den Basiswert getätigt werden. Anleger sollten in diesem Zusammenhang beachten, dass insbesondere 

unter ungünstigen Umständen (z.B. bei niedriger Liquidität des Basiswerts) solche Geschäfte negative 

Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts bzw. der darin enthaltenen Bestandteile und damit auf den 

Kurs der Produkte sowie die Höhe eines etwaigen Rückzahlungsbetrags haben können.  

Die Absicherungsgesellschaft wird ihre Handels- und Absicherungsgeschäfte (inklusive der 

Liquidation und Auflösung bereits eingegangener Absicherungsgeschäfte) möglichst marktschonend 

durchführen, d.h. ihre Geschäfte in dem betreffenden Basiswert oder ihre Geschäfte bezogen auf den 

Basiswert begrenzen. Im Rahmen dieses marktschonenden Verhaltens ist die 

Absicherungsgesellschaft insbesondere berechtigt, ihre Handelsaktivitäten in dem Basiswert bzw. 

ihre Handelsaktivitäten bezogen auf einen Basiswert vorübergehend einzustellen oder auszusetzen. 

Dieses marktschonende Verhalten der Absicherungsgesellschaft bzw. die Begrenzung ihrer 

Absicherungsgeschäfte oder sonstiger Geschäfte in dem Basiswert bzw. bezogen auf den Basiswert, 

kann Auswirkungen auf die Produkte haben, insbesondere kann sich die Kursspanne zwischen Geld- 

und Briefkursen erhöhen. 

Anleger sollten beachten, dass sich dieses marktschonende Verhalten bzw. die verminderte 

Marktaktivität deshalb negativ auf den Rückzahlungsbetrag/Liquidationswert auswirken kann und die  

Rückzahlung beeinflusst.  

Gebühren und andere Transaktionskosten vermindern die Chancen der Anleger, mit dem Erwerb des 

Produkts einen Gewinn zu erzielen. 

Gebühren und andere Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Produkten anfallen, können - 

insbesondere in Kombination mit einem niedrigen Auftragswert - zu Kostenbelastungen führen, welche 

die aus dem Produkt gegebenenfalls zu erwartende Erträge vermindern können. Anleger sollten sich 

deshalb vor Erwerb eines Produkts über alle beim Kauf oder Verkauf des Produkts anfallenden Kosten 

informieren. 
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Anleger sind dem Risiko einer falschen Erwartung im Hinblick auf die Liquidität der Produkte aufgrund 

des in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsvolumens ausgesetzt. 

Das angegebene Angebotsvolumen entspricht dem Maximalbetrag der angebotenen Produkte, lässt aber 

keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweilig effektiv emittierten Produkte zu. Dieses Volumen 

richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Produkte verändern. 

Anleger sollten daher beachten, dass auf Grundlage des angegebenen Angebotsvolumens keine 

Rückschlüsse auf die Liquidität der Produkte im Sekundärmarkt möglich sind. 

Anleger in börsennotierte Produkte bzw. in Produkte bezogen auf einen Index, der börsennotierte 

Bestandteile abbildet, unterliegen den Risiken, die sich aus einer Suspendierung oder Rücknahme 

(Dekotierung) vom Handel an der maßgeblichen Börse, aus Gründen die die Emittentin und der Lead 

Manager nicht zu vertreten haben, ergeben können, und dem Risiko, dass dies negative Auswirkungen auf 

den Wert der Produkte haben kann. 

Im Fall von börsennotierten Produkten bzw. Produkten bezogen auf einen Index, der börsennotierte 

Bestandteilen abbildet, sollten Anleger beachten, dass anwendbare Börsenbestimmungen gegebenenfalls 

Regeln in Bezug auf zulässige Basiswerte für Derivate, einschließlich strukturierte Produkte, vorsehen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der Laufzeit des Produkts, der Basiswert bzw. die 

darin enthaltenen Indexbestandteile vom Handel an der maßgeblichen Börse, am maßgeblichen 

Referenzmarkt oder Quotierungssytem suspendiert oder dekotiert wird, aus Gründen, die die Emittentin 

nicht zu vertreten hat. Eine solche Suspendierung vom Handel oder die Rücknahme (Dekotierung) kann 

materielle, negative Auswirkungen auf den Wert und die Handelbarkeit des Produkts haben bzw., neben 

weiteren möglichen Folgen, zur Suspendierung oder Dekotierung des Produkts führen. 

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Produkte während der Laufzeit aus anderen 

Gründen vom Handel an der maßgeblichen Börse, am maßgeblichen Referenzmarkt oder 

Quotierungssytem suspendiert oder dekotiert werden. 

Die Produkte könnten keine Liquidität aufweisen oder der Markt für solche Produkte könnte 

eingeschränkt sein, wodurch der Wert der Produkte oder die Möglichkeit der Anleger, diese zu veräußern, 

negativ beeinflusst werden könnte. 

Anleger sollten beachten, dass die Beschaffung von Preisinformationen bezüglich der Produkte erschwert 

wird, wenn die Produkte nicht bzw. nicht mehr notiert oder an einer Börse gehandelt werden. Zudem kann 

die Liquidität der Produkte beeinträchtigt werden. Einschränkungen hinsichtlich des Erwerbs bzw. 

Verkaufs der Produkte in manchen Rechtsordnungen können sich ebenfalls auf die Liquidität der Produkte 

auswirken. 
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Marktstörungen, Anpassungsmaßnahmen und Kündigungsrechte können negative Auswirkungen auf den 

Wert der Produkte haben. 

Nach Maßgabe der Produktbedingungen kann die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle feststellen, dass 

zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung eingetreten ist oder vorliegt. Ein solches Ereignis oder 

eine daraus folgende Verschiebung eines Tages, an dem die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle einen 

für die Produkte maßgeblichen Kurs feststellen soll, kann den Wert der Produkte beeinträchtigen und/oder 

die Abrechnung der Produkte bzw. Berechnungen in Bezug auf den Basiswert verzögern und die 

Emittentin bzw. die Berechnungsstelle unter Umständen berechtigen, den maßgeblichen Kurs des 

Basiswerts zu schätzen. 

Anpassungsmaßnahmen werden nach Maßgabe der Produktbedingungen vorgenommen. Im Fall von 

Anpassungsmaßnahmen bezüglich des Basiswerts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die einer 

Anpassungsmaßnahme zu Grunde liegenden Einschätzungen im Nachhinein als unzutreffend erweisen 

und sich die Anpassungsmaßnahme später als für den Anleger unvorteilhaft herausstellt und der Anleger 

durch die Anpassungsmaßnahme wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als er vor einer Anpassungs-

maßnahme stand oder durch eine andere Anpassungsmaßnahme stehen würde. 

Potenzielle Käufer sollten die Produktbedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise 

derartige Bestimmungen für die Produkte gelten und was als Marktstörung oder relevantes Anpassungs-

ereignis gilt. 

Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall einen nach billigem Ermessen bestimmten 

Marktpreis zurückgezahlt, der auch null betragen kann. 

Die Emittentin kann im Fall des Vorliegens von bestimmten, in den Produktbedingungen der jeweiligen 

Endgültigen Bedingungen näher beschriebenen Umständen ein Recht zur außerordentlichen Kündigung 

haben, beispielsweise wenn eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn ein Zusätzlicher 

Beendigungsgrund gemäß den Produktbedingungen vorliegt. Bei einer kurzfristigen Ausübung des 

außerordentlichen Kündigungsrechts durch die Emittentin, hat der Inhaber unter Umständen keine 

Möglichkeit mehr, seine Produkte am Sekundärmarkt zu verkaufen. Im Falle der Ausübung des 

Kündigungsrechts wird die Emittentin die Produkte zu einem nach billigem Ermessen und gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung etwaiger anfallender Abwicklungskosten bestimmten angemessenen Marktpreis 

zurückzahlen, d.h. ein Anspruch auf Zahlung eines gegebenenfalls in den Produktbedingungen für das 

ordentliche Laufzeitende auf Basis einer Rückzahlungsformel zu berechnenden Betrags besteht im Fall 

einer außerordentlichen Kündigung nicht. Der durch die Emittentin bei außerordentlicher Kündigung zu 

zahlende Betrag ist in der Regel niedriger als der Rückzahlungsbetrag zum ordentlichen Laufzeitende oder 

einem ordentlichen Kündigungstermin. Anleger sollten beachten, dass der ermittelte Marktpreis im 

schlimmsten Fall auch null betragen kann, so dass der Anleger sein gesamtes eingesetztes Kapital 

verlieren kann. 
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Im Fall der Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrecht der Emittentin besteht darüberhinaus ein 

Wiederanlagerisiko. Wiederanlagerisiko bedeutet, dass der Anleger den durch die Emittentin im Fall einer 

außerordentlichen Kündigung zu zahlenden Betrag möglicherweise nur zu ungünstigeren 

Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen. Weiterhin trägt 

der Anleger das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der 

vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können.  

Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen können nachteilig für Anleger sein.  

Anleger sollten beachten, dass die Emittentin in bestimmten Fällen, die in den Produktbedingungen näher 

beschrieben sind, berechtigt ist, Bestimmungen in den Produktbedingungen zu berichtigen, zu ändern oder 

zu ergänzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Berichtigung, Änderung oder Ergänzung einer 

Bestimmung in den Produktbedingungen gegebenenfalls für den Anleger nachteilig gegenüber der 

ursprünglich vorgesehenen Bestimmung sein kann. 

Anleger unterliegen dem Risiko, dass Ereignisse, die den Basiswert betreffen, nach Erstellung der 

Endgültigen Bedingungen bekannt werden und den Kurs des Basiswerts negativ beeinflussen. 

Die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu dem Basiswert bestehen aus Auszügen oder 

Zusammenfassungen von zum Datum der Endgültigen Bedingungen öffentlich zugänglichen 

Informationen bezüglich des Basiswerts. Die Emittentin kann nicht zusichern, dass sämtliche Ereignisse, 

die den Kurs des Basiswerts (und damit den Preis des Produkts) beeinflussen können, öffentlich bekannt 

gemacht worden sind. Sofern solche Ereignisse nachträglich bekannt gemacht werden oder sofern 

wesentliche zukünftige Ereignisse bekannt oder nicht bekannt gemacht werden, kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich dies negativ auf den Kurs des Basiswerts (und damit auf den Preis des Produkts) 

auswirkt. 

Änderungen im Steuerrecht können sich negativ auf den Wert bzw. den Marktpreis der Produkte 

auswirken oder dazu führen, dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden Produkte ändert. 

Anleger sollten beachten, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine eine steuerliche 

Beurteilung, die für die Produkte maßgeblich ist, geändert wird, auch in einer Weise, die zum Zeitpunkt 

der Begebung der Produkte nicht vorhersehbar ist. In allen maßgeblichen Jurisdiktionen besteht ein Risiko 

im Hinblick auf die steuerliche Behandlung der Produkte. Alle in dem Basisprospekt gegebenenfalls 

getroffenen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der Produkte beziehen sich ausschließlich auf den 

Erwerb der Produkte unmittelbar nach ihrer Begebung (Ersterwerb). Sowohl im Falle des Ersterwerbs als 

auch sofern Anleger die Produkte zu einem späteren Zeitpunkt erwerben, sollten sie sich deshalb vorher 

von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des 

Haltens, der Ausübung oder der Veräußerung der Produkte beraten lassen. Weiterhin kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung bei der Auslegung und Anwendung der maßgeblichen 
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steuerlichen Regelungen auf die Investition eines Anlegers in die Produkte zu einer anderen 

steuerrechtlichen Beurteilung als die Emittentin gelangen könnte. 

Inhaber sollten beachten, dass sich die Emittentin im Fall einer Zeichnungsfrist die vorzeitige Beendigung 

bzw. Verlängerung der Zeichnungsfrist vorbehält und die Emittentin nicht verpflichtet ist, 

Zeichnungsaufträge anzunehmen oder gezeichnete Produkte zu emittieren. 

Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Produkte im Rahmen einer 

Zeichnungsfrist angeboten werden. Sofern dies der Fall ist, sollten Inhaber beachten, dass sich die 

Emittentin die vorzeitige Beendigung bzw. eine Verlängerung der Zeichnungsfrist vorbehält. Im Fall einer 

vorzeitigen Beendigung bzw. einer Verlängerung der Zeichnungsfrist kann gegebenenfalls der 

Fixierungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerkmale der Produkte maßgeblich ist und 

entsprechend der Ausgabetag verschoben werden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, 

Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzuteilungen sind möglich (insbesondere bei Überzeichnung). Die 

Emittentin ist nicht verpflichtet, gezeichnete Produkte zu emittieren. 

Falls Auszahlungen auf die Produkte in einer Währung vorgenommen werden, die sich von der Währung 

des Basiswerts unterscheidet, hängt das Verlustrisiko der Investoren auch von der Entwicklung der 

Währung des Basiswerts ab, welche nicht vorhersehbar ist. Ein Währungsrisiko besteht auch dann, wenn 

das Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag gutgeschrieben werden soll, in einer von der 

Auszahlungswährung des Produkts abweichenden Währung geführt wird. 

Wenn der durch das Produkt verkörperte Anspruch mit Bezug auf eine fremde Währung, Währungseinheit 

oder Rechnungseinheit berechnet wird oder sich der Wert des Basiswerts in einer solchen fremden 

Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit bestimmt, hängt das Verlustrisiko des Anlegers nicht 

allein von der Entwicklung des Wertes des Basiswerts, sondern auch von ungünstigen Entwicklungen des 

Wertes der fremden Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit ab. Derartige Entwicklungen 

können Ihr Verlustrisiko zusätzlich dadurch erhöhen, dass  

(i)  sich durch eine ungünstige Entwicklung des betreffenden Währungswechselkurses der Wert der 

erworbenen Produkte während ihrer Laufzeit entsprechend vermindert oder  

(ii)  sich die Höhe des möglicherweise bei Fälligkeit zu empfangenden Rückzahlungsbetrages 

entsprechend vermindert. 

Ein Währungsrisiko besteht auch dann, wenn das Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag 

gutgeschrieben werden soll, in einer von der Auszahlungswährung des Produkts abweichenden Währung 

geführt wird und eine Umrechnung des maßgeblichen Betrags in die jeweilige Währung des Kontos 

stattfindet. 

Währungswechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen 

Devisenmärkten bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von 
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Regierungen und Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen oder 

Einschränkungen). 

Aufgrund der Einführung einer Finanztransaktionssteuer kann der Anleger gegebenenfalls selbst zur 

Zahlung der Finanztransaktionssteuer oder zum Ausgleich einer Steuerzahlung gegenüber einem an der 

Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Hierdurch kann auch der Wert der 

Produkte negativ beeinflusst werden. 

Am 14. Februar 2013 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag (der " 

"Kommissionsvorschlag") für eine Richtlinie zu einer gemeinsamen Finanztransaktionssteuer 

("FTT ") in Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, 

Portugal, Slowenien und der Slowakei veröffentlicht. Estland hat jedoch zwischenzeitlich mitgeteilt, 

nicht mehr teilnehmen zu wollen. Der Vorschlag der Kommission wird derzeit überprüft.  

Der Kommissionsvorschlag hat einen sehr weiten Anwendungsbereich und fände nach seiner 

Verabschiedung unter bestimmten Voraussetzungen Anwendung auf bestimmte Transaktionen mit 

den Produkten (darunter auch Sekundärmarktgeschäfte). 

Nach dem Kommissionsvorschlag könnte die FTT unter bestimmten Voraussetzungen auf innerhalb 

und außerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässige Personen Anwendung finden. 

Grundsätzlich soll die Steuer für bestimmte Transaktionen mit den Produkten gelten, bei denen 

mindestens eine Partei ein Finanzinstitut ist und bei denen mindestens eine Partei in einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist. Die Fälle, in denen ein Finanzinstitut in einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat "ansässig" ist bzw. dort als "ansässig" gilt, sind weit gefasst und 

umfassen unter anderem auch (a) den Abschluss von Transaktionen mit einer Person, die in einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist, sowie (b) Fälle, in denen das zugrunde liegende 

Finanzinstrument in einem teilnehmenden Mitgliedstaat begeben wurde. 

Allerdings ist die FTT weiterhin Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten. Vor 

einer etwaigen derzeit noch nicht zu terminierenden Umsetzung kann der Kommissionsvorschlag 

daher noch Änderungen unterliegen. Weitere Mitgliedstaaten könnten sich für eine Teilnahme 

entscheiden. 

Potenzielle Inhaber von Produkten sollten deshalb beachten, dass künftig insbesondere jeder Verkauf, 

Kauf oder Austausch der Produkte Gegenstand einer Besteuerung mit FTT sein kann. Der Inhaber 

von Produkten kann gegebenenfalls selbst zur Zahlung der FTT oder zum Ausgleich einer 

Steuerzahlung gegenüber einem an der Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. 

Ferner kann hierdurch der Wert der Produkte beeinflusst werden. 

Potenzielle Inhaber der Produkte sollten sich daher individuell von einem eigenen Steuerberater in 

Bezug auf die sich aus der FTT ergebenden Konsequenzen der Zeichnung, des Erwerbs, Haltens und 

der Veräusserung der Produkte beraten lassen. 
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Risiko eines Quellensteuereinbehalts aufgrund von Rechtsvorschriften betreffend 

dividendenäquivalente Zahlungen (Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code). 

Produkte, die sich direkt oder indirekt auf die Entwicklung von US-Aktien beziehen (einschließlich 

Indizes oder Körbe, die US-Aktien beinhalten), können gemäß § 871 (m) des US-

Bundessteuergesetzes (U.S. Internal Revenue Code), in der jeweils gültigen Fassung (der ñKodexò) 

einer Quellenbesteuerung unterliegen. Potenzielle Anleger sollten hinsichtlich der möglichen 

Anwendung des Kodex auf die Produkte ihren Steuerberater zu Rate ziehen. 

3.  Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Produkten 

Produkt Nr. 1. Risikofaktoren im Hinblick auf Tracker Zertifikate mit Barauszahlung 

Risiko eines Totalverlusts 

Die Produkte sind mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von etwaigen 

Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem dem Direktinvestment 

vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko  des 

eingesetzten Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist. 

Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen eine Partizipation an Dividendenzahlungen vorsehen, 

erfolgt diese nur in Höhe der tatsächlich bei der Emittentin eingegangenen Nettodividenden. 

Risikofaktoren im Hinblick auf eine etwaige Verwaltungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im Zusammenhang mit der 

Strukturierung, Verwaltung, dem Management und dem Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten 

der TCM-Besicherung sowie gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige 

Absicherung ab. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Verwaltungsgebühr entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht nur den 

gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der 

Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt 
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gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der 

bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der 

Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die 

Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der 

Produkte berücksichtigt wird. 

Es ist zu beachten, dass bei den Tracker  Zertifikaten  eine Verwaltungsgebühr abgezogen werden 

kann. In diesem Fall werden die Tracker  Zertifikate  eine schlechtere Rendite aufweisen als ein 

Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag 

wird  das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der bis zu diesem Tag aufgelaufenen 

Verwaltungsgebühr sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten angepasst und damit der Grad 

des Investments in dem Index verringert.  Im  Anschluss wird  die Verwaltungsgebühr wieder auf 

null  (0) zurückgesetzt. 

Risikofaktoren im Hinblick auf eine etwaige Performance-Vergütung und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Performance-Vergütung in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Basiswerts 

zuständige Person erhalten eine Performance-Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts 

über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Performance-Vergütung entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Performance-Vergütung und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht 

nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch 

während der Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Performance-Vergütung rechnerisch 

entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Für den Fall, dass eine Performance-Vergütung anfällt, werden die Tracker Zertifikate  eine 

schlechtere Rendite aufweisen als ein Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten 

Bestandteile. An jedem Beobachtungstag wird das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der 



II.  RISIKOFAKTOREN  

54 

 

an diesem Tag anfallenden Performance-Vergütung sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten 

angepasst und damit der Grad des Investments in dem Index verringert. 

Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr und die Anpassung des Ausübungsverhältnisses 

sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Besicherungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Besicherungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende 

Kosten im Zusammenhang mit der Besicherung der Produkte ab. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Besicherungsgbühr entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht nur 

den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während 

der Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Besicherungsgebühr rechnerisch 

entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr während der Laufzeit der 

Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr größer als null (0) wird sich die 

Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Besicherungsgbühr während der Haltedauer der 

Produkte berücksichtigt wird. 

Es ist zu beachten, dass bei den Tracker  Zertifikaten  eine Besicherungsgebühr abgezogen werden 

kann. In diesem Fall werden die Tracker  Zertifikate  eine schlechtere Rendite aufweisen als ein 

Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag 

wird  das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der bis zu diesem Tag aufgelaufenen 

Besicherungsgebühr sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten angepasst und damit der Grad 

des Investments in dem Index verringert.  Im  Anschluss wird  die Besicherungsgebühr wieder auf 

null  (0) zurückgesetzt. 

Risikofaktoren im Hinblick auf die außerordentliche Kündigungsmöglichkeit der Emittentin. 

Inhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Produkte durch eine außerordentliche Kündigung der 

Emittentin vorzeitig beendet werden kann, sofern eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn 

gegebenenfalls ein Zusätzlicher Beendigungsgrund vorliegt. Die Ausübung des außerordentlichen 

Kündigungsrechts durch die Emittentin kann gegebenenfalls kurzfristig erfolgen, so dass der Inhaber unter 
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Umständen keine Möglichkeit mehr hat, sein Produkt am Sekundärmarkt zu verkaufen. Der durch die 

Emittentin bei außerordentlicher Kündigung zu zahlende Betrag ist in der Regel niedriger als der 

Rückzahlungsbetrag zum ordentlichen Laufzeitende (siehe auch oben unter "2. Risikofaktoren im 

Hinblick auf sämtliche Produkte" unter "Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin 

das Recht zur außerordentlichen Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall einen nach 

billigem Ermessen bestimmten Marktpreis zurückgezahlt, der auch null betragen kann."). 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Im Fall einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin trägt der Inhaber das Risiko, dass seine 

Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht 

mehr erfüllt werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Inhaber das 

Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu 

zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann 

als denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen. 

Risiken im Zusammenhang mit der Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI)  

Im Fall von pfandbesicherten Produkten ist zu beachten, dass die pfandbesicherten Produkte (die 

"Pfandbesicherten Produkte") nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte 

Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG besichert sind. Die Emittentin (der "Sicherungsgeber") 

verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten Produkte sowie der 

weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss 

Exchange AG mittels eines regulären Pfandrechts nach schweizerischem Recht. Die Sicherheiten werden 

in ein Konto der SIX Swiss Exchange AG bei SIX SIS AG gebucht. Den Anlegern steht an den 

Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die 

Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. 

Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der 

Pfandbesicherten Produkte oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen 

Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX 

Swiss Exchange AG verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die 

Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das mit 

den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die 

Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen 

Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Pfandbesicherten 

Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der für jedes 

Pfandbesicherte Produkt zu berechnende Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers 
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gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des 

anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des 

Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird 

angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäß den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten 

der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können. 

Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange AG zur Besicherung von Pfandbesicherten 

Produkten können in die Preisfindung für ein Pfandbesichertes Produkt einfliessen und sind daher 

allenfalls vom Anleger zu tragen.  

Die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses erfolgt im Verwertungsfall an die Anleger 

durch SIX Swiss Exchange AG und durch Finanzintermediäre entlang einer Auszahlungskette. Die 

Anleger tragen das Risiko, dass mögliche Verwertungserlöse auf Grund einer Zahlungsunfähigkeit der 

SIX Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur teilweise weitergeleitet werden. 

Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der SIX Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre 

begründet insofern ein Bonitätsrisiko, welchem die Anleger im Fall eines Verwertungsfalles ausgesezt 

sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft erweist, 

kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein. 

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss Exchange 

AG eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. 

Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer 

Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. 

Insbesondere stellen Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten 

Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making 

an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte von einer Sekundärbörse, 

unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange AG ist nach eigenem freien 

Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der 

Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse besteht, öffentlich bekannt zu machen 

sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren. 

Risiken im Zusammenhang mit der Besicherung von Produkten im Rahmen des TCM-

Sicherheitenvertrages  

Im Fall von Produkten, welche durch einen TCM-Sicherheitenvertrag besichert sind, ist zu beachten, dass 

diese besicherten Produkte (die "TCM -besicherten Produkte") nach den Bestimmungen des jeweiligen 

TCM-Sicherheitenvertrages zwischen der Emittentin (als Emittentin und Sicherheitengeberin), der SIX 

Repo AG als direkter Vertreter für und im Namen der Inhaber der Produkte ("Sicherheitennehmer") und 
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der SIX SIS AG als Verwahrer und TCM-Sicherheitenverwalter, besichert sind. Die Sicherungsgeberin 

verpflichtet sich zur Besicherung des jeweiligen Wertes der TMC-besicherten Produkte sowie der 

weiteren im TCM-Sicherheitenvertrag aufgeführten Ansprüche. Der Sicherheitennehmer erwirbt ein 

Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz ("BEG") an den als 

Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer 

Obligationenrechts ("OR") an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle Wert eines TCM-

besicherten Produkts wird von der Berechnungsstelle berechnet, der SIX Financial Information AG an 

jedem Geschäftstag mitgeteilt und auf der entsprechenden Website der SIX Financial Information AG 

veröffentlicht. Die Sicherheiten werden von der SIX SIS AG an jedem Geschäftstag mehrmals auf 

Grundlage der von der SIX Financial Information AG zur Verfügung gestellten Wertpapierkurse und/oder 

Wechselkurse bewertet und angepasst. 

Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös 

aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für die 

Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. 

Anleger tragen unter anderem die folgende Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert 

des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage die zusätzlich 

erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht 

sogleich durch den Sicherheitenverwalter verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen 

oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) 

das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder 

die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer 

ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der zu berechnende Aktuelle Wert 

(maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung 

festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (maßgeblich für 

den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer 

anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts 

angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages 

verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während der 

Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass der 

Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten. 

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten werden im Voraus aus dem 

Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt.  

Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines TCM-besicherten Produkts als fehlerhaft erweist, 

kann die Besicherung des TCM-besicherten Produkts ungenügend sein. 
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Der TCM-Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner 

Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine 

Entscheidung auf verläßliche Quellen von Informationen. Der TCM-Sicherheitenverwalter stellt mit für 

die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu 

welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 

Produkt Nr. 2. Risikofaktoren im Hinblick auf Open End Tracker Zertifikate mit Barauszahlung 

Risikofaktoren im Hinblick auf die unbestimmte Laufzeit der Produkte bzw. im Hinblick auf die 

Kündigungsmöglichkeit der Emittentin 

Die Produkte sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung ausgestattet (Open End). Die Laufzeit 

der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber oder (ii) durch 

ordentliche Kündigung durch die Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch die 

Emittentin. 

Die Produkte können während der Laufzeit durch den Inhaber während der Einlösungsfrist durch Abgabe 

einer Einlösungserklärung ausgeübt werden. 

Die Emittentin ist berechtigt, die Produkte durch Bekanntmachung gemäß den Bedingungen ordentlich zu 

kündigen. Es ist zu beachten, dass die Emittentin hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungsrechts 

darüber hinaus keinen Bedingungen unterliegt. 

Die Emittentin ist darüber hinaus berechtigt, die Produkte außerordentlich durch Bekanntmachung zu 

kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn gegebenenfalls ein Zusätzlicher 

Beendigungsgrund vorliegt. Die Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrechts durch die Emittentin 

kann gegebenenfalls kurzfristig erfolgen, so dass der Inhaber unter Umständen keine Möglichkeit mehr 

hat, sein Produkt am Sekundärmarkt zu verkaufen. Der durch die Emittentin bei außerordentlicher 

Kündigung zu zahlende Betrag ist in der Regel niedriger als der Rückzahlungsbetrag zum ordentlichen 

Kündigungstermin (siehe auch oben unter "2. Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte" unter 

"Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin das Recht zur außerordentlichen 

Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall einen nach billigem Ermessen bestimmten 

Marktpreis zurückgezahlt, der auch null betragen kann."). 

Die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin ist in der Regel um so wahrscheinlicher, je 

höher die Volatilität im Basiswert bzw. je illiquider der Markt in auf den Basiswert bzw. auf die 

Indexbestandteile bezogenen Finanzinstrumenten (einschließlich des Termin- und Leihemarkts) ist. 

Aufgrund des Kündigungsrechts der Emittentin können Inhaber nicht darauf vertrauen, dass die Produkte 

eine unbegrenzte Laufzeit haben. Inhaber sollten daher nicht darauf vertrauen, eine Position in den 

Produkten über einen längeren Zeitraum halten zu können. Inhaber können weiterhin nicht darauf 
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vertrauen, dass sich der Kurs des Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin in eine für sie 

positive Richtung entwickelt. 

Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin 

Inhaber sollten beachten, dass die unbegrenzte Laufzeit der Produkte durch eine ordentliche oder eine 

außerordentliche Kündigung der Emittentin beendet werden kann. Im Fall einer Kündigung trägt der 

Inhaber das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der 

Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu 

berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die 

Emittentin im Fall einer Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren 

Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen. 

Risiko eines Totalverlusts 

Open End Tracker Zertifikate sind mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung 

von etwaigen Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem dem 

Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein 

Totalverlustrisiko  des eingesetzten Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit 

wertlos ist. 

Risikofaktoren im Hinblick auf eine etwaige Verwaltungsgebühr und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im Zusammenhang mit der 

Strukturierung, Verwaltung, dem Management und dem Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten 

der TCM-Besicherung sowie gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige 

Absicherung ab. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Verwaltungsgebühr entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht nur den 

gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der 

Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt 
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gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der 

bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der 

Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die 

Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der 

Produkte berücksichtigt wird. 

Es ist zu beachten, dass bei den Open End Tracker  Zertifikaten  eine Verwaltungsgebühr abgezogen 

werden kann. In diesem Fall werden die Open End Tracker Zertifikate  eine schlechtere Rendite 

aufweisen als ein Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem 

Beobachtungstag wird  das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der bis zu diesem Tag 

aufgelaufenen Verwaltungsgebühr sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten angepasst und 

damit der Grad des Investments in dem Index verringert.  Im  Anschluss wird  die 

Verwaltungsgebühr wieder auf null  (0) zurückgesetzt. 

Risikofaktoren im Hinblick auf eine etwaige Performance-Vergütung und die Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Performance-Vergütung in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Basiswerts 

zuständige Person erhalten eine Performance-Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts 

über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Performance-Vergütung entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Performance-Vergütung und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht 

nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch 

während der Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Performance-Vergütung rechnerisch 

entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Für den Fall, dass eine Performance-Vergütung anfällt, werden die Open End Tracker Zertifikate  

eine schlechtere Rendite aufweisen als ein Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten 

Bestandteile. An jedem Beobachtungstag wird das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der 
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an diesem Tag anfallenden Performance-Vergütung sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten 

angepasst und damit der Grad des Investments in dem Index verringert. 

Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr und die Anpassung des Ausübungsverhältnisses 

sowie etwaige darauf bezogene Abwicklungskosten 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Besicherungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Besicherungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende 

Kosten im Zusammenhang mit der Besicherung der Produkte ab. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass an den Beobachtungstagen 

Abwicklungskosten, die in Zusammenhang mit der Anpassung des Ausübungsverhältnisses und dem 

Abzug der Besicherungsgbühr entstehen, berücksichtigt werden. Die Abwicklungskosten können der 

Emittentin bei der Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung 

eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung entstehen. 

Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr und etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht nur 

den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während 

der Laufzeit der Produkte ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Bei den für die Produkte im 

Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Besicherungsgebühr rechnerisch 

entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise mit einbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr während der Laufzeit der 

Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr größer als null (0) wird sich die 

Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Besicherungsgbühr während der Haltedauer der 

Produkte berücksichtigt wird. 

Es ist zu beachten, dass bei den Tracker  Zertifikaten  eine Besicherungsgebühr abgezogen werden 

kann. In diesem Fall werden die Tracker  Zertifikate  eine schlechtere Rendite aufweisen als ein 

Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag 

wird  das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der bis zu diesem Tag aufgelaufenen 

Besicherungsgebühr sowie etwaiger anfallender Abwicklungskosten angepasst und damit der Grad 

des Investments in dem Index verringert.  Im  Anschluss wird  die Besicherungsgebühr wieder auf 

null  (0) zurückgesetzt. 

Risiken im Zusammenhang mit der Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI)  

Im Fall von pfandbesicherten Produkten ist zu beachten, dass die pfandbesicherten Produkte (die 

"Pfandbesicherten Produkte") nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte 

Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG besichert sind. Die Emittentin (der "Sicherungsgeber") 
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verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten Produkte sowie der 

weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss 

Exchange AG mittels eines regulären Pfandrechts nach schweizerischem Recht. Die Sicherheiten werden 

in ein Konto der SIX Swiss Exchange AG bei SIX SIS AG gebucht. Den Anlegern steht an den 

Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die 

Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. 

Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der 

Pfandbesicherten Produkte oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen 

Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX 

Swiss Exchange AG verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die 

Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das mit 

den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die 

Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen 

Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Pfandbesicherten 

Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der für jedes 

Pfandbesicherte Produkt zu berechnende Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers 

gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des 

anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des 

Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird 

angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäß den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten 

der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können. 

Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange AG zur Besicherung von Pfandbesicherten 

Produkten können in die Preisfindung für ein Pfandbesichertes Produkt einfliessen und sind daher 

allenfalls vom Anleger zu tragen.  

Die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses erfolgt im Verwertungsfall an die Anleger 

durch SIX Swiss Exchange AG und durch Finanzintermediäre entlang einer Auszahlungskette. Die 

Anleger tragen das Risiko, dass mögliche Verwertungserlöse auf Grund einer Zahlungsunfähigkeit der 

SIX Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur teilweise weitergeleitet werden. 

Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der SIX Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre 

begründet insofern ein Bonitätsrisiko, welchem die Anleger im Fall eines Verwertungsfalles ausgesezt 

sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft erweist, 

kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein. 
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Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss Exchange 

AG eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. 

Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer 

Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. 

Insbesondere stellen Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten 

Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making 

an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte von einer Sekundärbörse, 

unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange AG ist nach eigenem freien 

Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der 

Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse besteht, öffentlich bekannt zu machen 

sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren. 

Risiken im Zusammenhang mit der Besicherung von Produkten im Rahmen des TCM-

Sicherheitenvertrages  

Im Fall von Produkten, welche durch einen TCM-Sicherheitenvertrag besichert sind, ist zu beachten, dass 

diese besicherten Produkte (die "TCM -besicherten Produkte") nach den Bestimmungen des jeweiligen 

TCM-Sicherheitenvertrages zwischen der Emittentin (als Emittentin und Sicherheitengeberin), der SIX 

Repo AG als direkter Vertreter für und im Namen der Inhaber der Produkte ("Sicherheitennehmer") und 

der SIX SIS AG als Verwahrer und TCM-Sicherheitenverwalter,  besichert sind. Die Sicherungsgeberin 

verpflichtet sich zur Besicherung des jeweiligen Wertes der TMC-besicherten Produkte sowie der 

weiteren im TCM-Sicherheitenvertrag aufgeführten Ansprüche. Der Sicherheitennehmer erwirbt ein 

Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz ("BEG") an den als 

Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer 

Obligationenrechts ("OR") an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle Wert eines TCM-

besicherten Produkts wird von der Berechnungsstelle berechnet, der SIX Financial Information AG an 

jedem Geschäftstag mitgeteilt und auf der entsprechenden Website der SIX Financial Information AG 

veröffentlicht. Die Sicherheiten werden von der SIX SIS AG an jedem Geschäftstag mehrmals auf 

Grundlage der von der SIX Financial Information AG zur Verfügung gestellten Wertpapierkurse und/oder 

Wechselkurse bewertet und angepasst. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Maße, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die 

Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. 

Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: (i) die Sicherheitengeberin kann bei steigendem Wert 

der TCM-besicherten Produkte oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen 

Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX 

Repo AG verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der 

Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das mit den Sicherheiten 
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verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die Sicherheiten können 

unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich 

verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produktes in einer ausländischen Währung kann beim 

Anleger Verluste verursachen, weil der für jedes TCM-besicherte Produkt zu berechnende Aktuelle Wert 

(maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung 

festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeblich für 

den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in einer anderen 

Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäß den 

Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages verwertet werden können. 

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten werden im Voraus aus dem 

Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt.  

Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines TCM-besicherten Produkts als fehlerhaft erweist, 

kann die Besicherung des TCM-besicherten Produkts ungenügend sein. 

Der TCM-Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner 

Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine 

Entscheidung auf verläßliche Quellen von Informationen. Der TCM-Sicherheitenverwalter stellt mit für 

die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu 

welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.  

Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Besicherungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 

Die Besicherungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende 

Kosten im Zusammenhang mit der Besicherung der Produkte ab. 

Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu 

zahlenden Rückzahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert im 

Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen 

wird eine solche Besicherungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der 

Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen. 

Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr während der Laufzeit der 

Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr größer als null (0) wird sich die 

Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Besicherungsgebühr während der 

Haltedauer der Produkte berücksichtigt wird. 
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4.  Risikofaktoren im Hinblick auf den Basiswert 

(a) Risikofaktoren im Hinblick auf den Index und seine Berechnung 

Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Indizes als Basiswert im Allgemeinen 

Bei auf Indizes bezogenen Produkten hängt die Höhe des Rückzahlungsbetrages von der Wertentwicklung 

des Index und somit der im Index enthaltenen Bestandteile ab. Während der Laufzeit kann der Marktwert 

der Produkte jedoch auch von der Wertentwicklung des Index bzw. der im Index enthaltenen Bestandteile 

abweichen, da neben weiteren Faktoren, z.B. die Korrelationen, die Volatilitäten, das Zinsniveau und z.B. 

im Fall von Performanceindizes auch die Wiederanlage etwaiger Dividendenzahlungen in Bezug auf die 

im Index enthaltenen Bestandteile Einfluss auf die Preisentwicklung der Produkte haben können. Der 

Inhaber kann daher nicht auf die Werthaltigkeit des Produkts vertrauen.  

Risiken im Hinblick auf die ordentliche bzw. außerordentliche Anpassung des Index 

Es ist zu beachten, dass der Index-Sponsor bzw. die für die Zusammensetzung eines Index zuständige 

Person die Bestandteile eines solchen Index (i) nach billigem Ermessen entweder regelmäßig und 

gegebenenfalls auch zu nicht von vornherein festgelegten Zeitpunkten oder (ii) bei Eintritt 

außergewöhnlicher Ereignisse herausnehmen oder ersetzen bzw. neue Bestandteile hinzufügen bzw. 

andere Änderungen im Hinblick auf die Methodologie vornehmen kann, die die Gewichtung eines oder 

mehrerer Bestandteile ändern können. Der Austausch von Indexbestandteilen kann den Stand des Index 

beeinflussen, da ein neu hinzugekommener Bestandteil sich erheblich besser oder schlechter entwickeln 

kann als der ersetzte Bestandteil, was wiederum die von der Emittentin an den Inhaber zu leistenden 

Zahlungen beeinflussen kann. Der Index-Sponsor bzw. die für die Zusammensetzung des Index 

zuständige Person kann auch die Berechnung oder die Streuung des Index ändern, einstellen oder 

aussetzen.  

Der Index-Sponsor bzw. die für die Zusammensetzung des Index zuständige Person sowie die Emittentin 

können während der Laufzeit der Produkte neuen gesetzgeberischen Anforderungen an die 

Veröffentlichung und Verwendung eines Index unterliegen, welche unter Umständen eine Zulassung oder 

Registrierung des jeweiligen Index und eine Indexänderung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 

erfordern. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen, dass ein Index inhaltlich geändert, nicht 

mehr fortgeführt wird oder verwendet werden darf. 

In jedem dieser Fälle liegt es im Ermessen der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle, Anpassungen 

gemäß den Produktbedingungen und Festlegungen hinsichtlich des Stands des Index zu treffen, um den 

Betrag zu berechnen, der bei Endfälligkeit bzw. bei Einlösung bzw. bei Kündigung der Produkte zu zahlen 

wäre. 
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Der Index-Sponsor eines Index kann jede Maßnahme hinsichtlich des Index ohne Berücksichtigung der 

Interessen des Inhabers treffen, und jede dieser Maßnahmen kann sich nachteilig auf den Marktwert der 

Produkte auswirken. 

Risiken auf Grund von Kosten auf Ebene des Index 

Die Regelungen des Indexes können gegebenenfalls vorsehen, dass eine Indexgebühr seitens des Index-

Sponsors oder der Index-Berechnungsstelle bzw. der für die Zusammensetzung des Index zuständigen 

Person erhoben wird, die den Stand des Index reduziert. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn 

ein Ermessen des Index-Sponsors oder der Index-Berechnungsstelle bzw. der für die Zusammensetzung 

des Index zuständigen Person bezüglich der Auswahl der Indexbestandteile besteht. 

Entsprechend besteht das Risiko, dass der Index die Wertentwicklung der Indexbestandteile nicht oder nur 

teilweise abbildet. 

Risiko im Hinblick auf mehrfache Währungsumrechnungen, wenn Indexbestandteile in unterschiedlichen 

Währungen notiert sind und Indexbestandteile in die für die Berechnung des Index maßgebliche Währung 

umgerechnet werden. 

Indexbestandteile können in unterschiedlichen Währungen notiert sein und damit unterschiedlichen 

Währungseinflüssen unterliegen (insbesondere bei länder- bzw. branchenbezogenen Indizes). Zudem kann 

es vorkommen, dass Indexbestandteile zunächst von einer Währung in die für die Berechnung des Index 

maßgebliche Währung (Referenzwährung) umgerechnet werden, um dann für Zwecke der Berechnung 

bzw. Festlegung von unter den Produkten auszuzahlenden Beträgen von der Referenzwährung erneut in 

die Währung des Produkts (Auszahlungswährung) umgerechnet zu werden. In diesen Fällen sind Inhaber 

verschiedenen Währungsrisiken ausgesetzt sein, was für sie nicht unmittelbar erkennbar sein muss. 

Risiko im Hinblick auf die Berechnung von Indizes, bei denen ein Ermessen des Index-Sponsors bzw. der 

Index-Berechnungsstelle bzw. der für die Zusammensetzung des Index zuständigen Person bezüglich der 

Auswahl der Indexbestandteile besteht, da nicht gewährleistet ist, dass die Entscheidungen tatsächlich 

vorteilhaft für die Wertentwicklung des Index sind. 

Falls der Index-Sponsors bzw. der Index-Berechnungsstelle bzw. die für die Zusammensetzung des Index 

zuständige Person ein Ermessen bezüglich der Auswahl der Indexbestandteile hat, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich die einer Auswahlentscheidung zugrunde liegenden Einschätzungen im 

Nachhinein als unzutreffend erweisen, sich die Auswahlentscheidung später als für den Anleger 

unvorteilhaft herausstellt und er durch die Auswahlentscheidung wirtschaftlich schlechter gestellt wird als 

er ohne die Auswahlentscheidung gestanden hätte. Demzufolge ist nicht gewährleistet, dass die 

Entscheidungen tatsächlich vorteilhaft für die Wertentwicklung des Index sind. 
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Risiko im Hinblick auf die Berechnung von Indizes, bei denen die Auswahl und Zusammensetzung der 

Bestandteile des Index auf Basis von mathematisch definierten Entscheidungsprozessen (Algorithmen) 

erfolgt mit der Folge, dass die Berechnung evtl. zu nachteiligen Ergebnissen für den Indexstand führt. 

Im Fall, dass die Auswahl und Zusammensetzung der Bestandteile des Index auf Basis von mathematisch 

definierten Entscheidungsprozessen (Algorithmen) erfolgt, ist nicht ausgeschlossen, dass diese Prozesse 

zu nachteiligen Ergebnissen für den Indexstand führen. Falls der Algorithmus eine Strategie aus dem 

Bereich der "Alternative Investments" anwendet, ist es denkbar, dass der angewendete Algorithmus 

bewusst nicht offengelegt wird. Für den Anleger ist es in diesem Fall nur beschränkt vorhersehbar, wie 

sich der Indexstand entwickelt. Es ist auch denkbar, dass der Algorithmus fehlerhaft funktioniert und aus 

diesem Grund nachteilige Ergebnisse für den Indexstand eintreten. 

Risiko im Hinblick auf Indizes, deren Startdatum nahe bei oder kurz vor dem Fixierungstag bzw. der 

Fixierungsperiode der Produkte liegt. 

Bei Indizes, deren Startdatum nahe bei oder kurz vor dem Fixierungstag bzw. der Fixierungsperiode der 

Produkte liegt, fehlen historische Informationen zur Wertentwicklung des Index bzw. liegen nur 

eingeschränkt vor. 

Risiko im Hinblick auf die Berechnung des Index, insbesondere im Fall von Handels- oder anderweitigen 

Störungen der Indexbestandteile oder sonstigen Störungen der Indexberechnung, mit der Folge der 

Anpassung der Produktbedingungen oder der Ausübung eines außerordentlichen Kündigungsrechts der 

Emittentin. 

Es ist zu beachten, dass für einzelne Indexbestandteile gegebenenfalls kein liquider Markt besteht; in 

diesem Fall besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass eine Handels- oder anderweitige Störung 

bezüglich der Indexbestandteile oder sonstige Störung der Indexberechnung eintritt (siehe jeweils unter 

"b) Risiken im Hinblick auf einzelne Indexbestandteile" näher zu Rohstoffen als Indexbestandteile unter 

"Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Rohstoffe als Indexbestandteile", zu Futures Kontrakten als 

Indexbestandteile unter "Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Futures Kontrakte als 

Indexbestandteile", zu Fonds als Indexbestandteil unter "Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Fonds 

als Indexbestandteile", zu Immobilienfonds als Indexbestandteile unter "Besondere Risikofaktoren im 

Hinblick auf Immobilienfonds als Indexbestandteile", zu Anleihen als Indexbestandteile unter "Besondere 

Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen als Indexbestandteile" und zu strukturierten Produkten als 

Indexbestandteile unter "Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf strukturierte Produkte als 

Indexbestandteile"). In diesem Fall ist es denkbar, dass der Index-Sponsor bzw. die Index-

Berechnungsstelle keinen Kurs für den Index an einem Vorgesehenen Handelstag veröffentlicht und damit 

ein Unterbrechungstag vorliegt bzw. gegebenenfalls eine Index-Störung besteht. In diesem Fall verschiebt 

sich der Verfallstag und die Emittentin kann berechtigt sein, den Indexstand im billigen Ermessen zu 

bestimmen und gegebenenfalls Anpassungen an den Produktbedingungen vorzunehmen. Im äußersten Fall 
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besteht auch ein außerordentliches Kündigungsrecht der Emittentin. In diesem Fall ist damit zu rechnen, 

dass Abwicklungskosten den durch die Emittentin zu zahlenden Betrag mindern. 

Risiko im Hinblick auf die Nichtberücksichtigung von Ausschüttungen der Indexbestandteile bei 

Kurzsindizes. 

Im Gegensatz zu sog. Performanceindizes (Total Return), bei denen Ausschüttungen und Erträge der 

Indexbestandteile in die Berechnung des Indexstands von dem Index-Sponsor bzw. der Index-

Berechnungsstelle einbezogen werden, werden diese bei Kursindizes (Price Index) nicht einbezogen. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Kursindex, so ist zu berücksichtigten, dass Ausschüttungen 

und Erträge von einzelnen Indexbestandteilen (z.B. Dividenden bei Aktien-Indizes oder Ausschüttungen 

bei Fonds) nicht in die Berechnung des Indexstands einbezogen werden und somit auf die Berechnung des 

Rückzahlungsbetrags keinen Einfluss nehmen. Der Inhaber von Produkten, welche sich auf Kursindizes 

beziehen, kann also nicht an solchen Ausschüttungen der Indexbestandteile teilhaben. Im Gegenteil führen 

hier Dividendenzahlungen in den Indexbestandteilen rechnerisch zu einer Verringerung des Indexstands. 

Risiken im Hinblick auf Indizes mit einer geringen Diversifizierung der Indexbestandteile 

Sofern sich die Produkte auf einen Index beziehen, der in seiner Zusammensetzung kein diversifiziertes 

Portfolio abbildet, sondern sich auf einen bestimmten Sektor bezieht, ist zu beachten, dass negative 

Entwicklungen des allgemeinen Preisniveaus eines maßgeblichen Sektors nicht durch eine positive 

Entwicklung des Preisniveaus in anderen Sektoren ausgeglichen werden können. Dies kann sich negativ 

auf den Stand des jeweiligen Index und den Wert der Produkte auswirken.  

Risiko im Hinblick auf Indizes mit Bezug auf Schwellenländer aufgrund einer instabilen wirtschaftlichen 

Lage, hoher Inflation, erhöhten Währungsrisiken sowie besonderer politischer und rechtlicher Risiken im 

Vergleich zu weiter entwickelten Ländern. 

Sind ein oder mehrere Indexbestandteile des den Produkten zugrunde liegenden Index in sogenannten 

Schwellenländer investiert, beinhaltet das Produkt neben den allgemeinen mit der Anlage in den 

jeweiligen Index verbundenen Risiken zusätzliche Risikofaktoren. Hierzu gehören die instabile 

wirtschaftliche Lage, hohe Inflation, erhöhte Währungsrisiken sowie politische und rechtliche Risiken. 

Politische und wirtschaftliche Strukturen in Schwellenländern können beachtlichen Umwälzungen und 

rapiden Entwicklungen unterliegen, und diesen Ländern kann es, im Vergleich zu weiter entwickelten 

Ländern, an sozialer, politischer und wirtschaftlicher Stabilität fehlen. Insbesondere besteht ein erhöhtes 

Risiko der Währungsfluktuation. Eine Instabilität dieser Länder kann u.a. durch autoritäre Regierungen 

oder die Beteiligung des Militärs an politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen verursacht 

werden. Hierzu gehören auch mit verfassungsfeindlichen Mitteln erzielte oder versuchte 

Regierungswechsel, Unruhen in der Bevölkerung verbunden mit der Forderung nach verbesserten 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, feindliche Beziehungen zu Nachbarländern oder 

Konflikte aus ethnischen, religiösen oder rassistischen Gründen. 
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Zudem besteht die Möglichkeit der Restriktionen gegen ausländische Anleger, der Zwangsenteignung von 

Vermögenswerten, der beschlagnahmenden Besteuerung, der Beschlagnahme oder Verstaatlichung 

ausländischer Bankguthaben oder anderer Vermögenswerte, der Einrichtung von Devisenkontrollen oder 

von anderen nachteiligen Entwicklungen, die den Erfolg eines Investments in solchen Ländern 

beeinträchtigen können. Solche Beeinträchtigungen können unter Umständen für einen längeren Zeitraum, 

d.h. Monate oder auch Jahre, andauern. Jede dieser Beeinträchtigungen kann eine so genannte 

Marktstörung im Hinblick auf die Produkte zur Folge haben, unter anderem mit der Folge, dass in diesem 

Zeitraum keine Preise für die von der Marktstörung betroffenen Produkte gestellt werden. 

Die geringe Größe und mangelnde Erfahrung auf den Wertpapiermärkten in bestimmten Ländern und das 

begrenzte Handelsvolumen mit Wertpapieren kann dazu führen, dass ein dem Index zu Grunde liegender 

Indexbestandteil illiquide bzw. deutlich volatiler ist als Indexbestandteile in besser etablierten Märkten. Es 

ist möglich, dass kaum Finanz- oder Bilanzinformationen zu den Emittenten vor Ort zur Verfügung 

stehen, und es kann dementsprechend schwierig sein, den Wert bzw. die Aussichten der zu Grunde 

liegenden Indexbestandteile zu bewerten. 

Sofern die Bestandteile eines Index in lokaler Währung notieren, also nicht gegenüber der Währung des 

Index gesichert ist, besteht zudem ein erhöhtes Währungsrisiko. Die Währungswechselkurse in 

Schwellenländern unterliegen erfahrungsgemäß besonders hohen Schwankungen. Dies kann dazu führen, 

dass sich der Stand eines Index und somit der Wert des sich auf diesen Index beziehenden Produkts 

erheblich negativ entwickelt, obwohl der Wert des Bestandteils des Index während der Laufzeit des 

Produkts im Wesentlichen unverändert geblieben ist oder sich sogar positiv entwickelt hat. Hierdurch 

kann ein Teil oder auch die gesamte Kursentwicklung des Bestandteils eines Index durch 

Währungsverluste aufgezehrt werden und sogar eine negative Kursentwicklung eintreten. 

(b) Risiken im Hinblick auf einzelne Indexbestandteile 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Aktien als Indexbestandteile 

Aktien-Indizes setzen sich aus einem synthetischen Aktienportfolio zusammen, weshalb die 

Wertentwicklung des Aktien-Index von den gesamtwirtschaftlichen Faktoren abhängig ist, die sich auf die 

dem Index zugrundeliegenden Aktien beziehen. Zu den gesamtwirtschaftlichen Faktoren zählen insoweit 

z.B. das Zins- und Kursniveau an den Kapitalmärkten, Währungsentwicklungen, politischen 

Gegebenheiten wie auch durch unternehmensspezifische Faktoren wie z.B. Ertragslage, Marktposition, 

Risikosituation, Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik. 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Rohstoff-Kontrakte und Rohstoffe im Allgemeinen als 

Indexbestandteile 

Rohstoff-Indizes bilden die Wertentwicklung eines synthetischen produktionsgewichteten Korbs von 

Rohstoff-Kontrakten auf bestimmte physische Rohstoffe ab. Der Kurs der Rohstoff-Indizes entspricht 
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einer tatsächlichen Investition in Rohstoff-Kontrakte und steigt bzw. fällt daher in Abhängigkeit von der 

Gesamtentwicklung des gewichteten Korbs von Rohstoff-Kontrakten. 

Faktoren, die die Preisentwicklung von Rohstoff-Indizes beeinflussen 

Obwohl Rohstoff-Indizes die Entwicklung der Rohstoff-Märkte grundsätzlich in vergleichbarer Weise 

nachbilden, wie ein Aktien-Index die Entwicklung des Aktienmarktes nachbildet, gibt es wichtige 

Unterschiede zwischen einem Rohstoff-Index und einem Aktien-Index: 

¶ Die Aktien in einem Aktien-Index werden typischerweise auf Basis der Marktkapitalisierung 

gewichtet, während die Rohstoff-Kontrakte, die in einem Rohstoff-Index enthalten sind, 

typischerweise, aber nicht immer, basierend auf dem weltweiten Produktionsniveau und dem Dollar-

Wert dieser Niveaus gewichtet werden. 

¶ Zweitens verfallen Rohstoff-Kontrakte im Gegensatz zu Aktien in regelmäßigen Abständen, und, um 

eine Investition in Rohstoff-Kontrakte weiterzuführen, ist es notwendig, solche Kontrakte vor dem 

Verfall zu veräußern und Positionen in länger laufende Rohstoff-Kontrakte einzugehen. Diese 

Besonderheit eines Rohstoff-Index hat maßgebliche Auswirkungen auf die Schwankungen der 

Preisentwicklung eines Rohstoff-Index. 

¶ Schließlich ist die Preisentwicklung eines Rohstoff-Index von den gesamtwirtschaftlichen Faktoren 

in Bezug auf die Rohstoffe abhängig, die den Rohstoff-Kontrakten, die im Rohstoff-Index enthalten 

sind, zugrunde liegen, beispielsweise Angebot und Nachfrage, Liquidität, Wetterbedingungen und 

Naturkatastrophen, direkte Investitionskosten, Standort und Steuersatzänderungen (siehe dazu unten 

unter "Faktoren, die die Preisentwicklung der Rohstoffe, die dem Rohstoff-Index zugrunde liegen, 

beeinflussen"). 

Durch das Halten von physischen Rohstoffen im Bestand wird ein Verwaltungsaufwand sowie 

Kosten - einschließlich der Kosten, die im Zusammenhang mit der erforderlichen Lagerung und des 

Transports von physischen Rohstoffen entstehen - erzeugt. Dieser Verwaltungsaufwand und diese Kosten 

können ebenfalls in den Preisen der Rohstoff-Kontrakte und entsprechend in dem Stand des Rohstoff-

Index widergespiegelt sein. 

Risiko, dass der Kurs des Rohstoff-Index nicht unbedingt gleichzeitig steigen wird, wenn der Kurs der 

zugrunde liegenden physischen Rohstoffe ansteigt 

Wenn der Kurs der zugrunde liegenden physischen Rohstoffe ansteigt, wird der Kurs des Rohstoff-Index 

nicht zwangsläufig ebenfalls steigen. Der Wert des Produkts, das auf einen Rohstoff-Index bezogen ist, ist 

von der Entwicklung des Rohstoff-Index abhängig, der wiederum die Entwicklung eines Korbs von 

Rohstoff-Kontrakten nachbildet, die in dem Rohstoff-Index enthalten sind, anstatt die Entwicklung der 

einzelnen physischen Rohstoffe selbst nachzubilden. Preisänderungen der Rohstoff-Kontrakte sollten 

grundsätzlich die Preisentwicklung der zugrunde liegenden physischen Rohstoffe nachbilden. Allerdings 
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können sich die Kurse von Rohstoff-Kontrakten von Zeit zu Zeit auf eine Weise oder in einem Umfang 

bewegen, die sich von Preisänderungen bei physischen Rohstoffen unterscheidet. Daher können die Preise 

eines bestimmten Rohstoffs steigen, während der Stand des Rohstoff-Index sich nicht in der gleichen 

Weise ändert. Weiterhin können - vor dem Hintergrund der Verfallstermine von Rohstoff-Kontrakten, d.h. 

den Zeitpunkten, zu denen der Handel in einem Rohstoff-Kontrakt endet - verschiedene Anpassungen im 

Hinblick auf den Rohstoff-Index erforderlich sein, um die Anlageposition in dem Rohstoff-Kontrakt 

beizubehalten. Diese Anpassungen können einen negativen Einfluss auf den Stand des Rohstoff-Index 

haben und im Ergebnis in bestimmten Fällen zu einer Abweichung zwischen der Entwicklung des 

Rohstoff-Index und der Entwicklung der Rohstoff-Kontrakte, die dem Rohstoff-Index zugrunde liegen, 

führen. Dementsprechend können Inhaber von Produkten, die auf Rohstoff-Indizes als Basiswert bezogen 

sind, einen geringeren Rückzahlungsbetrag erhalten als ein Inhaber erhalten hätte, der direkt in die 

Rohstoffe, die solchen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen oder in Produkte investiert hätte, deren 

Rückzahlungsbetrag auf Kassakursen von physischen Rohstoffen oder Rohstoff-Kontrakten beruht, die 

zum Laufzeitende der Produkte auslaufen sollen.  

Risiko im Zusammenhang mit dem "Rollen" von Rohstoff-Kontrakten und dessen Einfluss auf die 

Entwicklung eines Rohstoff-Index 

Da jeder Rohstoff-Kontrakt einen vorgegebenen Verfallstermin hat, zu dem der Handel in dem Rohstoff-

Kontrakt endet, wird das Halten eines Rohstoff-Kontrakts bis zu dessen Ablauf dazu führen, dass eine 

Lieferung des zugrunde liegenden physischen Rohstoffs erfolgt oder die Verpflichtung bzw. das Recht 

besteht, einen Barbetrag auszuzahlen bzw. zu erhalten. Das "Rollen" der Rohstoff-Kontrakte bedeutet, 

dass die Rohstoff-Kontrakte, die kurz vor dem Verfall stehen (die "kürzer  laufenden Rohstoff-

Kontrakte ") vor ihrem Verfall verkauft und Rohstoff-Kontrakte mit identischen Ausstattungsmerkmalen 

wie die kürzer laufenden Rohstoff-Kontrakte, mit Ausnahme eines später in der Zukunft liegenden 

Verfallstermins, (die "nächstfälligen Rohstoff-Kontrakte ") gekauft werden. Dies würde es einem Käufer 

ermöglichen, eine Anlageposition aufrechtzuerhalten und nicht physische Rohstoffe geliefert zu 

bekommen oder die Auszahlung eines Geldbetrags vorzunehmen bzw. einen Geldbetrag zu erhalten. Bei 

Indizes, die eine Anlage in Rohstoff-Kontrakte nachbilden, wird in der Regel berücksichtigt, dass die 

Rohstoff-Kontrakte, die im Rohstoff-Index enthalten sind, gerollt werden müssen. Im Fall, dass der kürzer 

laufende Rohstoff-Kontrakt sich seinem Verfall nähert, wird insbesondere der Rohstoff-Index so 

berechnet als würde der kürzer laufende Rohstoff-Kontrakt verkauft und die Erlöse des Verkaufs 

verwendet werden, um einen länger laufenden Rohstoff-Kontrakt zu kaufen, dessen Wert dem Wert des in 

dem maßgeblichen Liefermonat in diesem Rohstoff-Index enthaltenen Rohstoff-Kontrakts entspricht. 

Wenn der Preis des kürzer laufenden Rohstoff-Kontrakts über dem Preis des länger laufenden Futures-

Kontrakts liegt, wird der Markt für solche Kontrakte als "Backwardation"-Markt bezeichnet. Sollte der 

Roll-Prozess erfolgen, während der Preis des Rohstoff-Kontrakts in Backwardation notiert, wird ein 

entsprechend größerer Anteil an dem länger laufenden Futures-Kontrakt erworben. Das Rollen von 

Kontrakten in einem Backwardation-Markt kann, abgesehen von sonstigen Erwägungen, zu einer 
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"Rollrendite" führen. Wenn der Preis des kürzer laufenden Rohstoff-Kontrakts unter dem Preis des länger 

laufenden Futures-Kontrakts liegt, wird der Markt für solche Kontrakte als "Contango"-Markt bezeichnet. 

Sollte der Rollprozess erfolgen, während der Preis des Rohstoff-Kontrakts in Contango notiert, wird ein 

entsprechend kleinerer Anteil an dem länger laufenden Futures-Kontrakt erworben. Das Rollen von 

Kontrakten in einem Contango-Markt kann, abgesehen von sonstigen Erwägungen, zu einer negativen 

"Rollrendite" führen, was sich negativ auf den Stand des Rohstoff-Index auswirken kann, der mit diesem 

Kontrakt verbunden ist. 

Das "Rollen" kann einen Rohstoff-Index auf zweierlei Weise beeinflussen: 

¶ Wenn der Rohstoff-Index in Folge des Rollprozesses synthetisch mehr Rohstoff-Kontrakte beinhaltet, 

wenn auch zu einem niedrigeren Preis (Backwardation), wird der Gewinn oder Verlust aus den neuen 

Positionen im Hinblick auf eine bestimmte Preisbewegung des Rohstoff-Kontrakts höher sein, als 

wenn der Rohstoff-Index die gleiche Anzahl von Rohstoff-Kontrakten wie vor dem Rollprozess 

beinhaltet hätte. Sollte der Rohstoff-Index als Folge des Rollprozesses umgekehrt synthetisch 

weniger Rohstoff-Kontrakte enthalten, wenn auch zu einem höheren Preis (Contango), wird der 

Gewinn oder Verlust aus den neuen Positionen im Hinblick auf eine bestimmte Preisbewegung des 

Rohstoff-Kontrakts niedriger sein, als wenn der Rohstoff-Index die gleiche Anzahl von Rohstoff-

Kontrakten wie vor dem Rollprozess beinhaltet hätte. Diese Unterschiede zwischen den Mengen 

verkaufter bzw. gekaufter Kontrakte können einen positiven oder negativen Einfluss auf den Stand 

des Rohstoff-Index haben (gemessen an seinem Dollar-Wert). 

¶ In einem Contango-Markt und bei Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der Marktverhältnisse ist 

zu erwarten, dass die Preise der länger laufenden Rohstoff-Kontrakte, die der Rohstoff-Index 

synthetisch kauft und hält, regelmäßig im Laufe der Zeit fallen, da sie sich dem Verfall annähern. Der 

erwartete Preisrückgang dieser länger laufenden Rohstoff-Kontrakte kann, sobald sie sich ihrem 

Verfall annähern, gegebenenfalls zu einem Absinken des Stands des Rohstoff-Index führen. 

Umgekehrt ist zu erwarten, dass in einem Backwardation-Markt und bei Ausbleiben wesentlicher 

Veränderungen der Marktverhältnisse, die Preise der länger laufenden Rohstoff-Kontrakte 

regelmäßig im Laufe der Zeit steigen, da sie sich dem Verfall annähern. Der erwartete Preisanstieg 

dieser länger laufenden Rohstoff-Kontrakte kann, sobald sie sich ihrem Verfall annähern, 

gegebenenfalls zu einem Ansteigen des Stands des Rohstoff-Index führen.  

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Rohstoffe als Indexbestandteile 

Rohwaren bzw. Rohstoffe werden im allgemeinen in drei Hauptkategorien eingeteilt: Mineralische 

Rohstoffe (wie z.B. Öl, Gas, Aluminium und Kupfer), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z.B. Weizen 

und Mais) und Edelmetalle (wie z.B. Gold und Silber). Ein Großteil der Rohwaren bzw. Rohstoffe wird an 

spezialisierten Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern (Interbankenhandel) weltweit in Form von 

OTC-Geschäften ("over the counter", außerbörslich) mittels weitgehend standardisierter Kontrakte 

gehandelt. 
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Preisrisiken bei Rohwaren bzw. Rohstoffen sind häufig komplex. Die Preise von Rohstoffen sind größeren 

Schwankungen (Volatilität) als bei anderen Anlagekategorien unterworfen. Insbesondere weisen Rohstoff-

Märkte eine geringere Liquidität als Renten-, Devisen- und Aktienmärkte auf. Daher wirken sich 

Angebots- und Nachfrageveränderungen drastischer auf Preise und Volatilität aus, wodurch Anlagen in 

Rohstoffe risikoreicher und komplexer sind. 

Die Einflussfaktoren auf Preise von Rohstoffe sind zahlreich und komplex. Exemplarisch werden einige 

typische Faktoren aufgeführt, die sich in Rohstoff-Preisen niederschlagen. 

¶ Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohstoffen nehmen viel Zeit in Anspruch. 

Daher ist der Angebotsspielraum bei Rohstoffen begrenzt und es ist nicht immer möglich, die 

Produktion schnell an Nachfrageveränderungen anzupassen. Die Nachfrage kann auch regional 

unterschiedlich sein. Die Transportkosten für Rohstoffe in Regionen, in denen diese benötigt werden, 

wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zyklische Verhalten einiger Rohstoffe, wie z.B. 

landwirtschaftliche Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten produziert werden, kann starke 

Preisschwankungen nach sich ziehen. 

¶ Direkte Investitionen in Rohstoffe sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern 

verbunden. Des Weiteren werden auf Rohstoffe keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die 

Gesamtrendite von Rohstoffen wird durch diese Faktoren beeinflusst. 

¶ Nicht alle Rohstoff-Märkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf 

Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Da an den Rohstoff-Märkten nur 

wenige Marktteilnehmer aktiv sind, können starke Spekulationen negative Konsequenzen haben und 

Preisverzerrungen nach sich ziehen. 

¶ Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr 

beeinflussen. Eine so ausgelöste Angebotskrise kann zu starken und unberechenbaren 

Preisschwankungen führen. Auch die Ausbreitung von Krankheiten und der Ausbruch von 

Epidemien können die Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinflussen. 

¶ Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und von Industrieländern nachgefragt. Die 

politische und wirtschaftliche Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger stabil 

als in den Industrieländern. Sie sind weit eher den Risiken rascher politischer Veränderungen und 

konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen von Anlegern 

erschüttern, was wiederum die Preise von Rohwaren beeinflussen kann. Kriegerische 

Auseinandersetzungen oder Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter Rohstoffe 

verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass Industrieländer ein Embargo beim Export und Import 

von Waren und Dienstleistungen auferlegen. Dies kann sich direkt oder indirekt auf den Preis von 

Rohstoffen niederschlagen. Ferner sind eine Reihe von Rohstoff-Produzenten zu Organisationen oder 

Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit die Preise zu beeinflussen. 
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¶ Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für Rohstoff-Produzenten rentabilitätsmindernd 

oder ïsteigend auswirken. Sofern diese Kosten an Käufer weitergegeben werden, wirken sich solche 

Veränderungen auf die Preise der betreffenden Rohstoffe aus. 

Risikofaktoren im Hinblick auf Futures-Kontrakte als Indexbestandteil 

Futures-Kontrakte, auch Terminkontrakte genannt, sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf (i) 

Finanzinstrumente (z.B. Aktien, Indizes, Zinssätze, Dividenden oder Devisen) - so genannte 

Finanzterminkontrakte - oder (ii) auf Rohstoffe (z.B. Edelmetalle, Weizen oder Zucker) - so genannte 

Rohstoff-Futures-Kontrakte. 

Unterschied zwischen dem Kassapreis und dem Futurespreis 

Ein Futures-Kontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des jeweiligen 

Vertragsgegenstandes zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu 

verkaufen. Futures-Kontrakte werden an Terminbörsen gehandelt und sind zu diesem Zwecke hinsichtlich 

Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstandes und eventueller Lieferorte und Liefertermine 

standardisiert. Grundsätzlich besteht eine enge Korrelation zwischen der Preisentwicklung des 

Finanzinstruments oder des dem Futures Kontrakt zugrunde liegenden Rohstoffs an einem Kassamarkt 

und dem korrespondierenden Futuresmarkt. Allerdings werden Futures-Kontrakte grundsätzlich mit einem 

Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des dem Futures-Kontrakt zu Grunde liegenden 

Finanzinstrument bzw. Basiswert gehandelt. Dieser in der Terminbörsenterminologie als "Basis" 

bezeichnete Unterschied zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert einerseits aus der Miteinberechnung 

von bei Kassageschäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung, Lieferung, Versicherungen 

usw.) bzw. von mit Kassageschäften üblicherweise verbundenen Einnahmen (Zinsen, Dividenden usw.) 

und andererseits aus der unterschiedlichen Bewertung von allgemeinen Marktfaktoren am Kassa- und am 

Futures-Markt. Ferner kann je nach Finanzinstrument oder Rohstoff die Liquidität am Kassa- und am 

entsprechenden Futures-Markt erheblich voneinander abweichen. 

Risiko im Zusammenhang mit dem "Rollen" der Futures Kontrakte 

Da jeder Futures-Kontrakt einen vorgegebenen Verfallstermin hat, zu dem der Handel in dem Futures-

Kontrakt endet, werden die Futures Kontrakte gerollt. Das "Rollen" der Futures-Kontrakte bedeutet, dass 

die Futures-Kontrakte, die kurz vor dem Verfall stehen (die "kürzer  laufenden Futures-Kontrakte ") vor 

ihrem Verfall verkauft und Futures-Kontrakte mit identischen Ausstattungsmerkmalen wie die kürzer 

laufenden Futures-Kontrakte, mit Ausnahme eines später in der Zukunft liegenden Verfallstermins, (die 

"nächstfälligen Futures-Kontrakte ") gekauft werden. Wenn der Preis des kürzer laufenden Futures-

Kontrakts über dem Preis des länger laufenden Futures-Kontrakts liegt, wird der Markt für solche 

Kontrakte als "Backwardation"-Markt bezeichnet. Sollte der Roll-Prozess erfolgen, während der Preis 

des Futures-Kontrakts in Backwardation notiert, wird ein entsprechend größerer Anteil an dem 

nächstfälligen Futures-Kontrakt erworben. Das Rollen von Kontrakten in einem Backwardation-Markt 
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kann, abgesehen von sonstigen Erwägungen, zu einer "Rollrendite" führen. Wenn der Preis des kürzer 

laufenden Futures-Kontrakts unter dem Preis des nächstfälligen Futures-Kontrakts liegt, wird der Markt 

für solche Kontrakte als "Contango"-Markt bezeichnet. Sollte der Rollprozess erfolgen, während der 

Preis des Futures-Kontrakts in Contango notiert, wird ein entsprechend kleinerer Anteil an dem 

nächstfälligen Futures-Kontrakt erworben. Das Rollen von Kontrakten in einem Contango-Markt kann, 

abgesehen von sonstigen Erwägungen, zu einer negativen "Rollrendite" führen, was sich negativ auf den 

Stand des Index auswirken kann, der mit diesem Kontrakt verbunden ist. 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Fonds als Indexbestandteile 

Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung des bzw. der Fonds auswirken, können sich auch nachteilig 

auf den Stand des Index und somit den Marktwert und eine etwaige Rendite der daran gekoppelten 

Produkte auswirken 

Bei einem Fonds als Indexbestandteil kann es sich entweder (i) um einen Exchange Traded Fund ("ETF"), 

also einen offenen oder sonstigen Fonds, dessen Anteile wie Aktien an einer Börse gehandelt werden 

können, oder (ii) einen sonstigen nicht börsengehandelten Fonds handeln, der jeweils die 

Wertentwicklung eines Portfolios von Vermögenswerten abbildet. Die Wertentwicklung eines Fonds ist 

somit von denselben makroökonomischen Faktoren abhängig, die sich auch auf die Wertentwicklung 

dieser Vermögenswerte auswirken; hierunter können unter anderem das Zins- und Kursniveau auf den 

Kapitalmärkten, Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen, politische Faktoren und, im Fall von Aktien, 

unternehmensspezifische Faktoren wie deren Ertragslage, Marktposition, Risikosituation, 

Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik fallen. Diese Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung des 

bzw. der Fonds auswirken, können sich auch nachteilig auf den Stand des Index und der daran 

gekoppelten Produkte und die etwaige Rendite auswirken. 

Die Wertentwicklung eines Fonds wird unter anderem durch Gebühren, die das Fondsvermögen mittelbar 

oder unmittelbar belasten, beeinflusst (u.a. Vergütung für Verwaltung des Fonds, bankübliche 

Depotgebühren, Kosten für den Vertrieb etc.). Kursrückgänge oder Wertverluste bei durch den Fonds 

erworbenen Anlagen spiegeln sich im Preis der einzelnen Fondsanteile und somit im Stand des Index und 

folglich im Preis der Produkte wider. Falls der Fonds in illiquide Anlagen investiert, kann es im Fall der 

Veräußerung dieser Anlagen, insbesondere im Fall eines Verkaufs unter Zeitdruck, zu erheblichen 

Verlusten kommen, die sich im Wert der Fondsanteile und damit auf den Stand des Index und den Wert 

der Produkte auswirken. 

Die Wertentwicklung eines Fonds hängt von der Wertentwicklung der Anlagen ab, in die der Fonds 

investiert. Die Entscheidung, welche Anlagen erworben werden, trifft der Anlageverwalter des Fonds 

gemäß der Anlagestrategie des Fonds. In der Praxis hängt somit die Wertentwicklung in starkem Umfang 

von der Kompetenz des Anlageverwalters des Fonds und der gewählten Anlagestrategie ab. Ein Wechsel 

des Anlageverwalters und/oder der Anlagestrategie kann zu Verlusten oder der Auflösung des jeweiligen 

Fonds führen. Auch bei positiver Wertentwicklung von Fonds mit gleicher Anlagestrategie kann der in 
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einem Index enthaltene Fonds aufgrund der Entscheidungen des Anlageverwalters des Fonds eine 

negative Wertentwicklung nehmen, was sich in einer negativen Wertentwicklung des Index und somit des 

Produkts, welches sich auf den Index bezieht, widerspiegeln kann. 

Es besteht das Risiko, dass die Rendite auf Produkte mit Fonds als Bestandteile des dem Produkt 

zugrunde liegenden Index nicht der Rendite auf eine Direktanlage in die Fondsanteile bzw. die 

Vermögenswerte entspricht, die im Portfolio des bzw. der Fonds enthalten sind 

Die Rendite, die ein Anleger mit Produkten mit Fonds als Bestandteile des dem Produkt zugrunde 

liegenden Index erzielt, entspricht unter Umständen nicht der Rendite, die der Anleger erzielen würde, 

wenn er die Fondsanteile bzw. tatsächlich die jeweiligen Vermögenswerte erworben hätte, die im 

Fondsportfolio bzw. in den Fondsportfolios enthalten sind. Handelt es sich beispielsweise bei den im 

Portfolio des bzw. der Fonds enthaltenen Vermögenswerten um Aktien oder einen Aktien-Index, so 

erhalten Anleger in die Produkte, die an einen Index mit den betreffenden Fonds als Indexbestandteil 

gekoppelt sind, keine Dividenden auf diese Aktien bzw. die in diesem Aktien-Index enthaltenen Aktien 

und profitieren nicht von solchen Dividenden, es sei denn, der betreffende Fonds berücksichtigt sie bei der 

Berechnung des Inventarwerts des betreffenden Fonds. Auch stehen den Anlegern in Produkte, die einen 

Index als Basiswert haben, dessen Bestandteile ein oder mehrere Fonds sind, keine Stimmrechte in Bezug 

auf die Aktien oder sonstigen Vermögenswerte zu, die im Fondsportfolio bzw. in den Fondsportfolios 

enthalten sind. Dementsprechend erhält ein Anleger in Produkte, die einen Index als Basiswert haben, 

dessen Bestandteile ein oder mehrere Fonds sind, unter Umständen (wenn überhaupt) nach Rückzahlung 

der Produkte eine niedrigere Zahlung, als dies bei einer Direktanlage in die Fondsanteile bzw. in die im 

Fondsportfolio bzw. in den Fondsportfolios enthaltenen Vermögenswerte der Fall gewesen wäre. 

Risiken in Bezug auf Marktpreise 

Der Marktpreis von börsengehandelten Fondsanteilen kann in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage, 

der Liquidität und den Kursspannen am Sekundärmarkt von ihrem Nettoinventarwert abweichen, d.h. der 

Marktpreis je Fondsanteil kann über oder unter dessen Nettoinventarwert liegen und im Lauf eines 

Handelstags schwanken, was sich negativ auf den Stand des Index auswirken kann 

Die Wertentwicklung eines oder mehrerer Fonds, deren Portfolios schwerpunktmässig aus 

Vermögenswerten einer einzelnen Branche oder mehrerer verwandter Branchen bestehen, ist unter 

Umständen volatiler als bei Fonds, deren Portfolios aus Vermögenswerten mit höherer Diversifizierung 

bestehen 

Anleger in Produkte, die an einen Index mit einem oder mehreren Fonds als Bestandteil gekoppelt sind, 

dessen bzw. deren Portfolios schwerpunktmässig aus Vermögenswerten einer einzelnen Branche oder 

mehrerer verwandter Branchen bestehen, sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung des bzw. der 

betreffenden Fonds unter Umständen volatiler sein kann als bei Fonds, deren Portfolios aus 

Vermögenswerten mit höherer Diversifizierung bestehen. 
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Risiken aufgrund von nichtverfügbaren oder eingeschränkten Informationen zu im Index enthaltenen 

Fonds 

Inhaber sollten beachten, dass Indexbestandteile auch Fonds sein können, die im jeweiligen Angebotsland 

nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Aus diesem Grund können Informationen zu dem 

jeweiligen Fonds dem Inhaber gegebenenfalls gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang zur 

Verfügung stehen. 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Immobilienfonds als Indexbestandteile 

Sofern Immobilienfonds Indexbestandteile darstellen, sind neben den oben genannten Besonderen 

Risikofaktoren im Hinblick auf Fonds als Indexbestandteile die folgenden Risiken zu berücksichtigen. 

Bei Immobilienfonds ist zu beachten, dass der Immobilienmarkt ausgeprägten Schwankungen ausgesetzt 

ist. Immobilienwerte werden vom allgemeinen Wirtschaftsklima und Zukunftserwartungen, lokalen und 

branchenspezifischen Bedingungen (z.B. ein Überangebot von Immobilien zum Verkauf bzw. zur 

Vermietung oder ein Nachfragerückgang hierfür), der Konkurrenzsituation basierend auf Mietpreisen, 

Standort und Attraktivität der Immobilien und den Veränderungen in Bau- und Betriebskosten der 

Immobilien, ferner durch gesundheitsgefährdende Baumaterialien, behördliche Einwirkungen, 

Zinsentwicklung, Verfügbarkeit von Fremdmitteln und potenzielle Haftung, u.a. für Altlasten beeinflusst. 

Die in den letzten Jahren für Anleger niedrigen Zinserträge auf den Anleihemärkten und das veränderte 

Investitionsverhalten von großen institutionellen Investoren, die den Immobilienanteil stärker gewichten, 

haben zu einem veränderten Nachfrageverhalten und zu einer generellen Anhebung des Preisniveaus für 

vermietete Bestandsimmobilien geführt. Hierdurch besteht das Risiko von Preiskorrekturen. Alle 

vorgenannten Faktoren, aber auch Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und Strukturveränderungen 

(z.B. verändertes Einkaufsverhalten) können negativen Einfluss auf Liquidität und Ergebnis betroffener 

Immobilieninvestitionen sowie Zeitpunkt und Höhe erzielbarer Ausschüttungen und Verkaufserlöse und 

damit das Anlageergebnis haben. Bei negativer Wertentwicklung können die investierten Kapitalbeträge 

für einzelne Immobilieninvestitionen verloren sein mit der Folge einer negativen Wertentwicklung der 

betroffenen Fonds und entsprechend des Index. 

Nach dem Erwerb von Immobilien festgestellte rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten, festgestellte Schadstoffe oder andere Mängel können die Ertragslage eines 

Fonds nachhaltig beeinträchtigen. Die Berechnungen zu künftigen Anlageobjekten eines Fonds werden 

insbesondere auf den abgeschlossenen Mietverträgen und geschätzten Ausgaben basieren. Die daraus 

entwickelten Einnahmen und Ausgabenprognosen benutzen u.U. Annahmen, die aufgrund der bei Erwerb 

zu erwartenden Entwicklung mit kaufmännischer Vorsicht getroffen werden. Ob die unterstellten 

Entwicklungen eintreten, hängt wesentlich davon ab, wie sich die Nachfrage nach Mietflächen am 

jeweiligen Objektstandort entwickelt. Andere Entwicklungen als die erwarteten können die Ertragslage 

erheblich beeinträchtigen. Die Ertragserwartungen gehen davon aus, dass die Mieter ihre Verpflichtungen 

erfüllen. Vorausgesetzt ist jedoch, dass sich die wirtschaftliche Situation der Mieter nicht entscheidend 
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verschlechtert. Bei einer Nichterfüllung des Mietvertrages durch einzelne Mieter und/oder fehlenden 

Vertragsverlängerungen kann es zu Mietausfällen kommen, abhängig davon, ob und zu welchen 

Konditionen diese Flächen neu vermietet werden können. Falls Leerstand bei Ankauf besteht oder im 

Verlauf eintritt, kann das Anlageergebnis beeinträchtigt werden. Falls die nicht auf Mieter umlegbaren 

Kosten höher ausfallen als erwartet, kann sich der Barüberschuss mindern. Nach dem Auslaufen von 

Mietverträgen können die Verlängerung oder Neuvermietung zusätzliche Kosten verursachen 

(Renovierung, Umbaumaßnahmen, Vermietungsprovision), die die hierfür geplanten Kosten übersteigen 

und damit die Ertragslage des Fonds beeinträchtigen. Dies kann zu Minderung des Anlageergebnisses für 

den Fonds führen. Bei Schadensfällen kann ein nicht ausreichender Versicherungsschutz zu erheblichen 

Vermögensverlusten führen bis hin zum vollständigen Verlust des in der betroffenen Immobilie 

investierten Kapitals. Dieses Risiko trifft insbesondere auf Terrorismusschäden und auf 

Immobilienstandorte mit höherer Gefährdung durch Naturkatastrophen zu. Dies gilt beispielsweise in 

Bezug auf Erdbeben. Gebäude unterliegen der Abnutzung. Auch hierdurch kann die Wertentwicklung des 

Fonds gemindert werden. Die Wertentwicklung der Fondsimmobilien kann von negativen Veränderungen 

in der näheren Umgebung, der wirtschaftlichen Situation (z.B. Rezession, sinkende Mieten für 

Gewerbeobjekte), Klimaveränderung, Strukturveränderungen (z.B. verändertem Einkaufsverhalten, 

Büroarbeit zu Hause, technischem Fortschritt) betroffen werden. Bei entsprechend negativer 

Wertentwicklung können die in dem betroffenen Fondsobjekt investierten Kapitalbeträge verloren sein. 

Beim Verkauf jedes Objekts besteht das Risiko geringerer Multiplikatoren und Barüberschüsse als in den 

Berechnungen des Fondsinitiators unterstellt. Falls dies eintritt, kann eine hinter den Erwartungen 

zurückbleibende Wertentwicklung zu einer Reduzierung des Veräußerungserlöses des Fonds führen und 

sich damit negativ auf den Stand des Index und somit den Wert der Produkte auswirken. 

Die bei Immobilienfonds bestehenden besonderen Risiken im Zusammenhang mit einer eventuellen 

Illiquidität der Immobilienfonds kann sich negativ auf den Indexstand und die Preise eines Produkts 

auswirken. 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen als Indexbestandteile 

Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung der jeweiligen Anleihe(n) auswirken, können sich nachteilig 

auf den Stand des Index und somit den Marktwert und eine etwaige Rendite der daran gekoppelten 

Produkte auswirken 

Im Fall von Produkten auf einen Index, dessen Bestandteile Anleihen sind, ist zu beachten, dass solche 

Anleihen Schuldtitel des jeweiligen Anleiheemittenten darstellen, weshalb die Produkte indirekt mit dem 

Ausfallrisiko des Anleiheemittenten verbunden sind. Die Wertentwicklung der Anleihe(n) ist darüber 

hinaus von makroökonomischen Faktoren abhängig wie beispielsweise dem Zins- und Kursniveau auf den 

Kapitalmärkten, Wechselkursentwicklungen, politischen Faktoren und für den jeweiligen 

Anleiheemittenten spezifischen Faktoren, wie dessen Ertragslage, Marktposition, Risikosituation, 

Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik. 
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Kein Anspruch gegen den Anleiheemittenten und kein Rückgriff auf die Anleihe(n) 

Anleger in Produkte, die sich auf einen Index beziehen, dessen Bestandteile Anleihen sind, hat keine 

Ansprüche gegen den Anleiheemittenten. Ferner erwächst den Inhabern von solchen Produkten kein 

Anspruch auf die Anleihe(n). Die Produkte werden in keiner Weise von dem jeweiligen 

Anleiheemittenten gesponsert, unterstützt oder beworben, und der jeweilige Anleiheemittent ist nicht 

verpflichtet, die Folgen seiner Handlungen für einen Anleger in die Produkte zu berücksichtigen. Folglich 

kann der jeweilige Anleiheemittent Handlungen in Bezug auf die Anleihe(n) vornehmen, ohne dabei die 

Interessen der Inhaber der Produkte zu berücksichtigen, und jede solche Handlung kann den Stand des 

Index und somit den Marktwert der Produkte nachteilig beeinflussen. Der jeweilige Anleiheemittent ist 

nicht an dem Angebot und Verkauf der auf einen Index mit einer oder mehreren Anleihe(n) als Bestandteil 

bezogenen Produkte beteiligt und unterliegt keiner Verpflichtung gegenüber einem Inhaber der Produkte. 

Eine Anlage in die Produkte begründet keinen Anspruch auf den Erhalt von Informationen über die 

Anleihen von dem jeweiligen Anleiheemittenten und berechtigt nicht zum Empfang von Ausschüttungen 

in Bezug auf die Anleihe(n). 

Es besteht das Risiko, dass die Rendite auf Produkte mit Anleihen als Bestandteile des dem Produkt 

zugrunde liegenden Index nicht der Rendite auf eine Direktanlage in die Anleihe(n) entspricht 

Die Rendite, die ein Anleger in Produkte, die sich auf einen Index beziehen, dessen Bestandteile Anleihen 

sind, erzielt, entspricht unter Umständen nicht der Rendite, die der Inhaber erzielen würde, wenn er 

tatsächlich die jeweilige(n) Anleihe(n) erworben hätte. So erhalten die Inhaber beispielsweise während der 

Laufzeit der Produkte keine Zinszahlungen. Dementsprechend erhält ein Inhaber solcher Produkte unter 

Umständen bei Fälligkeit eine niedrigere Zahlung, als dies bei einer Direktanlage in die Anleihe(n) der 

Fall gewesen wäre. 

Abhängigkeit von den Sekundärmarktpreisen der Anleihe 

Anleger in Produkte, die sich auf einen Index beziehen, dessen Bestandteile Anleihen sind, sollten 

beachten, dass der Sekundärmarkt für diese Anleihen eingeschränkt sein kann. Dies ist in der Regel darauf 

zurückzuführen, dass oftmals nur wenige oder nur ein einzelner (z.B. der jeweilige Emittent) Market 

Maker handelbare Preise für die jeweiligen Anleihen stellt. Dies hat zur Folge, dass der Preis der Anleihen 

von der Preisfeststellung des Market Makers abhängig ist. Daher bleibt es ungewiss, ob und inwieweit 

sich ein Sekundärmarkt für die Anleihen entwickelt und ob dieser Sekundärmarkt liquide sein wird oder 

nicht. Eine Illiquidität der Anleihen kann sich nachteilig auf den Indexstand und die Sekundärmarktpreise 

eines Produkts auswirken. 

Besondere Risikofaktoren im Hinblick auf strukturierte Produkte als Indexbestandteile 

Im Fall eines Index, dessen Indexbestandteile strukturierte Produkte sind, ist zu beachten, dass jedes 

strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, das sich aus dem Zusammenwirken der Risiken 
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der Bestandteile des strukturierten Produkts ergibt. Die Risiken, die dem jeweiligen strukturierten Produkt 

zugrunde liegen, stellen auch Risiken im Hinblick auf Produkte auf Indizes, deren Indexbestandteile 

strukturierte Produkte sind, dar. Weiterhin ist zu beachten, dass lediglich der Anleger in das strukturierte 

Produkte Ansprüche gegenüber dem Emittenten des strukturierten Produkts geltend machen kann. Der 

Inhaber eines Produkts, das auf einen Index bezogen ist, dessen Indexbestandteile strukturierte Produkte 

sind, hat demgegenüber keine Ansprüche gegen den Emittenten des strukturierten Produkts. 

Weiterhin sollten die Inhaber eines Produkts, das auf einen Index bezogen ist, dessen Indexbestandteile 

strukturierte Produkte sind, beachten, dass die Handelbarkeit der strukturierten Produkte beschränkt sein 

kann. Dies kann sich gegebenenfalls negativ auf den Preis der strukturierten Produkte und damit auf den 

Stand des Index und den Preis des Produkts auswirken. 

Darüber hinaus sollten Inhaber die folgenden Risiken beachten:  

¶ Emittentenrisiko 

Der Emittent der strukturierten Produkte, auf die der dem Produkt zugrunde liegende Index bezogen ist, 

kann vorübergehend oder dauernd zahlungsunfähig werden, so dass er nicht mehr in der Lage ist, Zinsen 

oder die Hauptschuld zu bezahlen oder die strukturierten Produkte zurückzukaufen. Die Zahlungsfähigkeit 

des Emittenten kann sich aufgrund von verschiedenen Umständen verändern. So können Veränderungen 

der Zahlungsfähigkeit durch den Emittenten selbst, Veränderungen im Wirtschaftszweig oder der 

Marktbedingungen generell oder durch Veränderungen der politischen Lage in den betroffenen Ländern 

ausgelöst werden. Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Emittenten wird den Wert der 

ausgegebenen strukturierten Produkte und damit des Index und des Produkts beeinflussen. Das 

Emittentenrisiko beinhaltet das Risiko eines Totalverlustes des durch den Inhaber in das Produkt 

investierten Kapitals. 

¶ Zinsrisiko 

Unsicherheiten betreffend Zinssatzänderungen führen dazu, dass Käufer von festverzinslichen 

strukturierten Produkten das Risiko einer Wertveränderung dieser Produkte tragen, wenn der Zinssatz 

steigt. Je länger die Laufzeit und je tiefer der Zinssatz sind, desto empfindlicher reagiert ein strukturiertes 

Produkt auf den Anstieg von Zinssätzen im Markt. 

¶ Kreditrisiko 

Der Wert eines strukturierten Produkts wird bei reduzierter Krediteinstufung des Emittenten fallen. 

Grundsätzlich gilt, je höher der relative Zinssatz ist (im Verhältnis zum Zinssatz auf einem risikofreien 

Wertpapier von ähnlicher Laufzeit und Zinssatzstruktur), desto höher ist das Kreditrisiko des Emittenten 

und desto niedriger ist der Wert des strukturierten Produkts und damit des Index und des Produkts. 
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¶ Risiko vorzeitiger Rückzahlung 

Die den strukturierten Produkten zugrunde liegenden Bedingungen können vorsehen, dass die 

strukturierten Produkte in bestimmten Fällen vorzeitig zurückbezahlt werden können. Darüber hinaus 

können die Bedingungen der strukturierten Produkte eine vorzeitige Kündigung infolge des Eintritts 

bestimmter Ereignisse vorsehen. Eine solche vorzeitige Rückzahlung kann zu einer Veränderung des 

erwarteten Ertrags des strukturierten Produkts führen, was sich negativ auf den Stand des Index und den 

Preis des Produkts auswirken kann. 

Regulierung und Reform von "Referenzwerten", einschließlich des LIBOR, EURIBOR und weiterer 

Zinssatz-, Aktien-, Rohstoff-, oder Devisenreferenzwerten und weiterer Arten von Referenzwerten  

 Die London Interbank Offered Rate (ñLIBORò), die Euro Interbank Offered Rate (ñEURIBORò) 

und andere Zinssatz-, Aktien-, Rohstoff- oder Devisenreferenzwerte und weitere Arten von 

Referenzsätzen und Indizes gelten als ñReferenzwerteò und sind Gegenstand fortlaufender nationaler 

und internationaler Reformvorschläge. In Folge solcher Reformvorschläge können Referenzwerte 

eine andere Wertentwicklung aufweisen als in der Vergangenheit, oder ganz wegfallen. Weiterhin 

können sich auch sonstige Folgen ergeben, die gegenwärtig nicht absehbar sind. Jede dieser Folgen 

könnte eine wesentliche negative Auswirkung auf an einen solchen Referenzwert gekoppelte 

Produkte haben. 

Zu den maßgeblichen internationalen Reformvorschlägen und -initiativen in diesem Bereich gehören, 

unter anderem, die im Juli 2013 veröffentlichten Grundsätze für finanzielle  Benchmarks (die 

ñIOSCO Benchmark Grundsätzeò), die EU Verordnung über Indizes (die ñBenchmark 

Verordnungò), die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung 

der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet wird und der von der britischen Financial 

Conduct Authority (die ñFCAò) vorgeschlagene Übergang vom LIBOR hin zu einer oder mehreren 

alternativen Referenzwert(en). 

Die IOSCO Benchmark Grundsätze verfolgen das Ziel, ein übergreifendes Regelwerk für 

Referenzwerte, die im Finanzmarkt verwendet werden, zu schaffen, wobei dieses insbesondere 

Kontrolle und Verantwortlichkeit als auch die Qualität und Transparenz der Referenzwertgestaltung 

und der Referenzwertmethodologien umfassen soll. Nachfolgende Umsetzungsüberprüfungen haben 

ergeben, dass die Mehrheit der überprüften Administratoren sich umfassend bemüht, die IOSCO 

Benchmark Grundsätze umzusetzen. Die Überprüfungen zeigen aber auch auf, dass sich die 

ñBenchmark-Brancheò im Wandel befindet; IOSCO wird möglicherweise zukünftig weitere Schritte 

unternehmen müssen, auch wenn momentan nicht klar ist, wie diese Schritte aussehen könnten. 

Die Benchmark Verordnung ist im Juni 2016 in Kraft getreten und ist seit dem 1. Januar 2018 

uneingeschränkt anwendbar (abgesehen von einigen Bestimmungen, einschließlich solcher bezüglich 

ñkritischer Referenzwerteò, die bereits mit Wirkung zum 30. Juni 2016 in Kraft getreten sind), 

vorbehaltlich bestimmter Übergangsbestimmungen. Die Benchmark Verordnung gilt für 
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ñKontributorenò, ñAdministratorenò und ñNutzerò von Referenzwerten in der EU. Seit dem 1. Januar 

2018 wird unter anderem (a) von EU-Referenzwert Administratoren verlangt, dass sie zugelassen 

oder registriert sind und die Anforderungen in Bezug auf die Verwaltung von Referenzwerten 

erfüllen, (b) die Verwendung von Referenzwerten in der EU für solche Referenzwerte untersagt, die 

von EU-Administratoren bereitgestellt werden, die nicht gemäß der Benchmark Verordnung 

zugelassen oder registriert sind, und (c) die Verwendung von Referenzwerten in der EU verboten, die 

durch Nicht-EU-Administratoren zur Verfügung gestellt werden, die (i) nicht zugelassen oder 

registriert sind und vorbehaltlich, dass sie der Aufsicht in einer Jurisdiktion unterliegen, für die eine 

ñGleichwertigkeitsentscheidungò gemäß der Benchmark Verordnung erlassen wurde, oder (ii) wenn 

eine solche Gleichwertigkeitsentscheidung bevorsteht, wenn sie von den zuständigen Behörden 

des/der betreffenden EU-Mitgliedstaat(en) ñanerkannt" wird. Eine Ausnahme hiervon stellt der Fall 

dar, dass ein von einem Nicht-EU-Administrator zur Verfügung gestellter Referenzwert von einem in 

der EU zugelassenen oder registrierten Administrator oder einem in der EU ansässigen 

beaufsichtigten Unternehmen in der EU zugelassen werden kann, nachdem die entsprechende 

zuständige Aufsichtsbehörde diese Zulassung genehmigt hat. 

Der Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung ist weit und wird, außer für sogenannte 

ñkritische Referenzwerteò wie den EURIBOR, in Folge der uneingeschränkten Anwendbarkeit auch 

für viele andere Zinssatzindizes sowie auf Aktien-, Rohstoff-, oder Devisenindizes und weitere Arten 

von Indizes gelten. Dies umfasst auch proprietäre Indizes oder Strategien, sofern diese verwendet 

werden, um (i) den zu zahlenden Betrag oder den Wert bestimmter Finanzinstrumente (einschließlich 

Produkte und OTC-Derivate, die an einem geregelten Markt in der EU, einem multilateralen 

Handelssystem (ñMTFò), einem EU organisierten Handelssystem (ñOTFò) notiert sind oder über 

einen systematischen Internalisierer gehandelt werden), (ii) den unter einem bestimmten 

Finanzkontrakt zu zahlenden Betrag zu bestimmten oder (iii) die Entwicklung eines Investmentfonds 

zu messen. Die Anforderungen der Benchmark Verordnung variieren, abhängig von der Art des 

fraglichen Referenzwerts. Insbesondere kann ein erleichtertes Verfahren angewendet werden, wenn 

ein Referenzwert nicht auf Zinssätze oder Rohstoffe referenziert und der Gesamtdurchschnittswert 

des Finanzinstruments, Finanzkontrakts oder Investmentfonds, der auf einen Referenzwert 

referenziert, über einen Zeitraum von sechs Monaten ï vorbehaltlich weiterer Bedingungen ï weniger 

als EUR 50 Mrd. beträgt. 

Die Benchmark Verordnung kann einen wesentlichen Einfluss auf Produkte haben, die an einen 

Referenzwertzinssatz oder einen Referenzwert-Index gekoppelt sind, einschließlich der folgenden 

Ereignisse: 

¶ Die Verwendung eines Zinssatzes oder eines Index, der ein Referenzwert ist, kann in der EU 

verboten werden (vorbehaltlich anwendbarer Übergangsvorschriften), wenn der 

Administrator (i) in der EU ansässig ist und keine Zulassung oder Registrierung erhält, oder 

(ii) wenn der Administrator in einem Drittland ansässig ist, das nicht die 

ñGleichwertigkeitsvoraussetzungenò erfüllt und das bis zu einer 
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Gleichwertigkeitsentscheidung nicht als ñanerkanntò angesehen wird. In einem solchen Fall, 

können die Produkte, abhängig und nach der Art des jeweiligen Referenzwerts und den den 

Produkten zugrundeliegenden Regelungen, aus dem Börsenhandel herausgenommen bzw. 

angepasst bzw. vor Fälligkeit zurückgezahlt werden oder in sonstiger Weise betroffen sein; 

und 

¶ die Methodologie oder sonstigen Bestimmungen des Referenzwerts können abgeändert 

werden, um mit den Bestimmungen der Benchmark Verordnung übereinzustimmen. Solche 

Änderungen können zu einem Absinken bzw. einem Anstieg des jeweiligen Satzes oder 

Standes führen oder die Volatilität des veröffentlichten Satzes oder Standes beeinflussen, was 

zu Anpassungen der Bedingungen der Produkte führen kann, einschließlich einer Festlegung 

des Satzes bzw. Standes nach Ermessen der Berechnungsstelle. 

In einer Rede im Juli 2017 kündigte der Leiter der FCA an, dass bis zum Ende des Jahres 2021 die 

FCA nicht länger versuchen werde, die LIBOR-Panel-Banken davon zu überzeugen, weiterhin Sätze 

an den LIBOR-Administrator zu übermitteln und dass der Markt mit der Umstellung auf alternative 

Referenzsätze beginnen solle, die auf tatsächlichen Transaktionen basieren (z.B. der SONIA (Sterling 

Over Night Index Average)).  

Fortlaufende internationale bzw. nationale Reforminitiativen und die verstärkten regulatorischen 

Kontrollen von Referenzwerten im Allgemeinen können die Kosten und Risiken erhöhen, 

Referenzwerte zu verwalten oder in sonstiger Weise an der Zurverfügungstellung von 

Referenzwerten mitzuwirken um die maßgeblichen Vorschriften und Anforderungen einzuhalten. 

Solche Faktoren können die Marktteilnehmer davon abhalten, weiterhin Referenzwerte zu verwalten 

oder daran mitzuwirken und machen es erforderlich, die Regeln oder Methodologien, die für 

Referenzwerte verwendet werden, zu ändern bzw. zum Verschwinden von Referenzwerten führen, 

einschließlich des LIBOR. Dies kann dazu führen, dass (i) Anpassungen an den Bedingungen der 

Produkte bzw. den vorzeitigen Rückzahlungbestimmungen bzw. den Bestimmungen bezüglich der 

ermessensabhängigen Bewertung der Berechnungsstelle vorgenommen werden (ii) der Börsenhandel 

eingestellt wird oder (iii) sonstige Folgen im Zusammenhang mit den Produkten, die an einen solchen 

Referenzwert gekoppelt sind, eintreten. Jede dieser Folgen kann wesentliche negative Auswirkungen 

auf den Wert der betroffenen Produkte und deren Ertrag haben. 

5.  Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte  

Interessenkonflikte in Bezug auf den Basiswert 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im Rahmen ihrer normalen 

Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten bzw. in Bestandteilen des Basiswerts bzw. in darauf 

bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können sich von Zeit zu Zeit für eigene oder fremde 

Rechnung an Transaktionen beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die Emittentin und 

andere Gesellschaften der Gruppe können ferner Beteiligungen an einzelnen Basiswerten oder in diesen 
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enthaltenen Gesellschaften halten, wodurch Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Produkten 

entstehen können. 

Interessenkonflikte in Bezug auf Ausübung einer anderen Funktion 

Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe gegebenenfalls in Bezug auf den 

Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als 

Ausgabestelle, Berechnungsstelle, Zahl- und Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich der Pflichten 

bei der Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit verbundenen Feststellungen sowohl unter 

den betreffenden Gesellschaften der Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern 

Interessenkonflikte auftreten. Ferner können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe in 

Verbindung mit künftigen Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des Basiswerts als 

Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art 

können Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken. 

Interessenkonflikte in Bezug auf die Zusammenstellung und Anpassungen eines Basiswerts 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können bei der Emission von Produkten externe 

Berater (z.B einen Index-Sponsor oder eine Index-Berechnungsstelle) für die Zusammenstellung und 

Anpassungen eines Basiswerts bzw. eines Bestandteils eines Basiswerts oder aus sonstigen Gründen 

beauftragen oder bei der Zusammenstellung und Anpassungen eines Basiswerts bzw. eines Bestandteils 

eines Basiswerts durch einen Dritten selbst als Berater oder als Berechnungsstelle tätig werden. 

Möglicherweise verfolgt ein Berater eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit 

verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass die Berater 

die Anlageentscheidung bzw. -empfehlung (z.B. darüber, ob ein bestimmter Bestandteil in einem Index 

abgebildet wird oder nicht länger abgebildet werden sollte) nicht im Interesse der Anleger, sondern im 

Eigeninteresse treffen bzw. abgeben. 

Interessenkonflikte in Bezug auf die Vornahme von Absicherungsgeschäften 

Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Produkte für 

Absicherungsgeschäfte verwenden. Diese Absicherungsgeschäfte können Einfluss auf den sich am Markt 

bildenden Kurs der Basiswerte oder der Bestandteile des Basiswerts haben. 

Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer derivativer Produkte 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können weitere derivative Produkte in Bezug auf 

den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts ausgeben einschließlich solcher, die gleiche oder ähnliche 

Ausstattungsmerkmale wie die Produkte haben. Die Einführung solcher mit den Produkten im 

Wettbewerb stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der Bestandteile des 

Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte auswirken.  
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Interessenkonflikte in Bezug auf basiswertspezifische Informationen 

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nicht-öffentliche Informationen in Bezug 

auf den Basiswert bzw. Bestandteile des Basiswerts erhalten, sind jedoch nicht zur Weitergabe solcher 

Informationen an die Inhaber verpflichtet. Zudem können Gesellschaften der Gruppe Research-Berichte in 

Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts publizieren. Tätigkeiten der genannten Art 

können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken. 

Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der Produkte und 

Provisionszahlungen 

In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls zusätzlich zu festgesetzten 

Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für den Anleger nicht erkennbarer 

Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen ("fairen") Wert der Produkte enthalten sein (die 

"Marge"). Diese Marge wird von der Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann sich 

von Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Produkte erheben. 

Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Produkte gegebenenfalls Provisionen enthalten kann, die der 

Lead Manager für die Emission erhebt bzw. die von dem Lead Manager ganz oder teilweise an 

Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können. Hierdurch kann eine 

Abweichung zwischen dem fairen Wert des Produkts und den von dem Market-Maker gestellten Ankaufs- 

und Verkaufspreisen entstehen. Eventuell enthaltene Provisionen beeinträchtigen die Ertragsmöglichkeit 

des Anlegers. Zu beachten ist weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser Provisionen an 

Vertriebspartner Interessenkonflikte zulasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 

Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an 

seine Kunden zu vertreiben. Wir empfehlen Anlegern daher, sich bei ihrer Hausbank bzw. ihrem 

Finanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte zu erkundigen.  

Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market-Making für die Produkte 

Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei unter gewöhnlichen 

Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Produkte einer Emission stellen wird. 

Es wird jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse 

übernommen. Es ist zu beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit gegebenenfalls nicht zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden können. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von dem Lead Manager oder gegebenenfalls einer dritten 

Partei (der "Market -Maker ") für die Produkte gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise auf der Grundlage 

von branchenüblichen Preismodellen, die von dem Market-Maker und anderen Händlern verwendet 

werden und die den fairen Wert der Produkte unter Berücksichtigung verschiedener preisbeeinflussender 

Faktoren bestimmen, berechnet werden.  
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Zu den Umständen, auf deren Grundlage der Market-Maker im Sekundärmarkt die gestellten Ankaufs- 

und Verkaufspreise festsetzt, gehören insbesondere der faire Wert der Produkte, der unter anderem von 

dem Wert des Basiswerts abhängt, sowie die vom Market-Maker angestrebte Spanne zwischen Geld- und 

Briefkursen. Berücksichtigt werden darüber hinaus regelmäßig ein für die Produkte ursprünglich 

erhobener Ausgabeaufschlag und etwaige bei Fälligkeit der Produkte vom Rückzahlungsbetrag 

abzuziehende Entgelte oder Kosten, wie z.B. Provisionen, Verwaltungs-, Transaktions- oder vergleichbare 

Gebühren. Einfluss auf die Preisstellung im Sekundärmarkt haben des Weiteren beispielsweise eine im 

Verkaufspreis für die Produkte enthaltene Marge (siehe dazu auch unter "Interessenkonflikte in 

Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der Produkte und Provisionszahlungen" im 

Abschnitt II.5 des Basisprospekts) oder sonstige Erträge, wie z.B. gezahlte oder erwartete Dividenden 

oder sonstige Erträge des Basiswerts oder dessen Bestandteile, wenn diese nach der Ausgestaltung der 

Produkte der Emittentin zustehen. 

Die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen setzt der Market-Maker abhängig von Angebot und 

Nachfrage für die Produkte und unter Ertragsgesichtspunkten fest. 

Bestimmte Kosten, wie z.B. erhobene Verwaltungskosten werden bei der Preisstellung vielfach nicht 

gleichmäßig verteilt über die Laufzeit der Produkte (pro rata temporis) preismindernd in Abzug gebracht, 

sondern bereits zu einem im Ermessen des Market-Maker stehenden früheren Zeitpunkt vollständig vom 

fairen Wert der Produkte abgezogen. Entsprechendes gilt für eine im Verkaufspreis für die Produkte 

gegebenenfalls enthaltene Marge sowie für Dividenden und sonstige Erträge des Basiswerts, die nach der 

Ausgestaltung der Produkte der Emittentin zustehen. Diese werden oft nicht erst dann preismindernd in 

Abzug gebracht, wenn der Basiswert oder dessen Bestandteile "ex-Dividende" gehandelt werden, sondern 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Laufzeit, und zwar auf Grundlage der für die gesamte Laufzeit 

oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Dividenden. Die Geschwindigkeit des Abzugs hängt dabei 

unter anderem von der Höhe etwaiger Netto-Rückflüsse der Produkte an den Market-Maker ab. Die von 

dem Market-Maker gestellten Kurse können dementsprechend erheblich von dem fairen bzw. dem 

aufgrund der oben genannten Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Produkte zum jeweiligen 

Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market-Maker die Methodik, nach der er die gestellten 

Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z.B. indem er die Geldbriefspanne vergrößert oder verringert. Eine 

solche Abweichung vom fairen Wert der Produkte kann dazu führen, dass die von anderen Händlern für 

die Produkte gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) 

von den von dem Market-Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen. 

Interessen an der Emission beteiligter Dritter 

Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten Kooperationspartner und externe Berater 

einschalten, z.B. für die Zusammenstellung und Anpassungen eines Index. Möglicherweise verfolgen 

diese Kooperationspartner und Berater eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer 

hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass sie 
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eine Anlageentscheidung oder Empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im Eigeninteresse 

treffen bzw. abgeben. 



III.  WESENTLICHE ANGABEN ZUR EMITTENTIN  

88 

 

III.  WESENTLICHE  ANGABEN  ZUR EMITTENTIN  

Die erforderlichen Angaben über die Emittentin sind in dem Registrierungsformular der Leonteq 

Securities AG vom 11. April 2018 (das "Registrierungsformular") enthalten, das von der BaFin gebilligt 

wurde und dessen Informationen hiermit gemäß § 11 WpPG per Verweis in diesen Basisprospekt 

einbezogen werden (siehe auch Abschnitt "X. Durch Verweis Einbezogene Dokumente" des 

Basisprospekts). 
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IV. ANGABEN ZU DEN P RODUKTEN  

Bei den nachfolgenden Angaben zu den Produkten handelt es sich um Angaben, die durch die Endgültigen 

Bedingungen im Hinblick auf Informationen, die auf die jeweilige Emission zutreffen, festgelegt bzw. 

vervollständigt werden. Der Basisprospekt sieht die Erstellung von Endgültigen Bedingungen in zwei 

Konstellationen vor:  

(i) Beginn eines neuen Angebots von Produkten; und 

 

(ii) Aufstockung von bereits unter diesem Basisprospekt bzw. dem Basisprospekt vom 8. August 2017 bzw. 

dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 9. August 2016 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq 

Securities AG vom 21. August 2015 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 17. 

September 2014 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 18. Dezember 2013 begebenen 

Produkten. 

1. Allgemeine Angaben zu den Produkten 

(a) Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind 

An der Emission und dem Angebot der Produkte können gegebenenfalls von der Emittentin beauftragte 

natürliche und juristische Personen beteiligt sein, die möglicherweise eigene Interessen verfolgen, die den 

Interessen der Anleger entgegenstehen. 

Insbesondere können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe bei der Emission von 

Produkten externe Berater (z.B einen Index-Sponsor oder eine Index-Berechnungsstelle) für die 

Zusammenstellung und Anpassungen eines Basiswerts bzw. eines Bestandteils eines Basiswerts oder aus 

sonstigen Gründen beauftragen oder bei der Zusammenstellung und Anpassungen eines Basiswerts bzw. 

eines Bestandteils eines Basiswerts durch einen Dritten selbst als Berater oder als Berechnungsstelle tätig 

werden. Möglicherweise verfolgt ein Berater eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer 

hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. 

Weitere produktspezifische Interessen (einschließlich Interessenkonflikten) von Seiten natürlicher oder 

juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind, sind, sofern relevant, in den jeweiligen 

Endgültigen Bedingungen unter "Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der 

Emission beteiligt sind" unter "Teil II - Weitere Informationen" enthalten. 

(b) Beschreibung der Produkte 

Bei den Produkten handelt es sich um derivative Finanzinstrumente. Der in Bezug auf ein Produkt bei 

Fälligkeit fällige Betrag hängt vom Wert des Basiswerts zum entsprechenden Zeitpunkt ab. Die Produkte 

beziehen sich jeweils auf einen Index, der unterschiedliche Indexbestandteile abbilden kann. Als 

Indexbestandteile kommen insbesondere Aktien, Genussscheine, Rohstoffe, Futures Kontrakte, Fonds, 

insbesondere auch Immobilienfonds, Anleihen und strukturierte Produkte sowie Indizes in Betracht. Eine 
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Beschreibung des jeweiligen Index und die Angabe des Ortes, an dem Informationen zu dem jeweiligen 

Index, insbesondere dessen vergangene und künftige Wertentwicklung und seine Volatilität erhältlich 

sind, erfolgt in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen. 

Ein solcher Index bzw. Indexbestandteil kann eine Benchmark im Sinne der Verordnung (EU) 2016/2011 

("Benchmark Verordnung") darstellen. Wenn ein solcher Index oder Indexbestandteil eine Benchmark 

darstellt, wird in den Endgültigen Bedingungen angegeben, ob die Benchmark von einem Administrator 

bereitgestellt wird, der in dem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") 

gemäß Artikel 36 der Benchmark Verordnung erstellten und geführten Register der Administratoren und 

Benchmarks aufgeführt ist oder nicht. Nicht jeder Index bzw. Indexbestandteil fällt in den 

Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung. Daneben können die in der Benchmark Verordnung 

enthaltenen Übergangsbestimmungen dazu führen, dass es für den Administrator der jeweiligen 

Benchmark zum Datum der Endgültigen Bedingungen nicht erforderlich ist, in dem Register der 

Administratoren und Benchmarks aufgeführt zu sein. Der Registrierungsstatus eines Administrators gilt 

als öffentliche Informationen und die Emittentin beabsichtigt nicht, die Endgültigen Bedingungen 

aufgrund etwaiger Änderungen an dem Registrierungsstatus eines Administrators zu aktualisieren, soweit 

dies nicht nach geltendem Recht erforderlich sein sollte. 

Für den Fall, dass der Index durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, die 

in Verbindung mit der Emittentin oder in deren Namen handelt, gibt die Emittentin folgende Erklärungen 

ab: 

¶ Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der 

Website der Emittentin oder des Indexanbieters abrufbar; und 

¶ die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der 

Indexbestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher 

festgelegten und objektiven Kriterien. 

 

Die jeweilige Wertpapier-Kennnummer (WKN) bzw. die International Securities Identification Number 

(ISIN) bzw. die Valorennummer oder jede weitere maßgebliche Kennnummer sowie das SIX-Symbol 

eines Produkts sind in der Tabelle 1 im Anhang zu den Emissionsbezogenen Bedingungen in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Die Emittentin kann die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Produkte ï abhängig von den 

jeweiligen Marktbedingungen und Anfragen der jeweiligen Vertriebspartner - ohne eine Pfandbesicherung 

oder mit einer Pfandbesicherung in Form einer COSI-Besicherung (siehe zu den Besonderheiten der 

COSI-Besicherung unten unter Abschnitt IV.3 des Basisprospekts) oder einer TCM-Besicherung (siehe zu 

den Besonderheiten der TCM-Besicherung unten unter Abschnitt IV.4 des Basisprospekts) emittieren. Die 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob für das jeweilige Produkt COSI oder TCM 

anwendbar ist oder ob für das jeweilige Produkt weder COSI noch TCM anwendbar ist.  
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Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen COSI-Besicherung und TCM-Besicherung gehören 

insbesondere die folgenden Punkte: 

 COSI-Besicherung TCM -Besicherung 

Grundlage der Besicherung Besicherung erfolgt auf Basis der 

Bestimmungen eines von der 

SIX Swiss Exchange AG 

veröffentlichten Rahmenvertrags; 

Besicherung erfolgt für sämtliche 

COSI-besicherten Produkte 

insgesamt  

Besicherung erfolgt auf Basis 

eines spezifischen TCM-

Sicherheitenvertrages der 

Emittentin mit der SIX SIS AG 

und der SIX Repo AG (als 

direkter Stellvertreter der 

Anleger); Besicherung erfolgt für 

jedes Produkt individuell 

Laufzeit COSI-Besicherung möglich bei 

Produkten mit einer Laufzeit von 

maximal 10 Jahren 

TCM-Besicherung bei Produkten 

mit einer Laufzeit von maximal 5 

Jahren und bei Produkten ohne 

Lauftzeitbegrenzung mit einer 

ordentlichen Kündigungsfrist 

von höchstens 5 Jahren 

Börsenhandel COSI-Besicherung nur bei 

Produkten, die an der SIX Swiss 

Exchange AG notiert sind 

TCM-Besicherung nur bei 

Produkten die nicht an einem 

regulierten Markt  notiert werden 

Bestimmung des 

Besicherungswerts 

Unabhängige Bewertung des 

Produkts und des Pfands durch 

die SIX Swiss Exchange AG 

Bewertung des Produkts erfolgt 

durch die Emittentin bzw. die 

Berechnungsstelle und die 

Bewertung des Pfands erfolgt 

durch die SIX SIS AG 

Zulässige Sicherheiten Zulässige Sicherheiten im 

Rahmenvertrag abschliessend 

festgelegt 

Zulässige Sicherheiten werden  

im TCM - Sicherheitenvertrag 

verbindlich festgelegt 

Verwertungsfall und 

Auszahlung 

Einheitlich im Rahmenvertrag 

definierte Verwertungsfälle; 

Eintritt eines Verwertungsfalls 

führt zur automatischen 

Fälligkeit aller COSI-Produkte 

des jeweiligen Emittenten; die 

Sicherheitenvertrag definiert die 

möglichen  Verwertungsfälle;  

Eintritt eines Verwertungsfalls 

löst Verwertung für das jeweilige 

TCM-besicherte Produkt aus; die 

Auszahlung des 
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Auszahlung des 

Verwertungserlöses an die 

Anleger erfolgt durch die SIX 

Swiss Exchange AG 

Verwertungserlöses an den 

jeweiligen Inhaber des TCM-

besicherten Produkts erfolgt 

durch den 

Sicherheitenbeauftragten, der 

nach dem TCM-

Sicherheitenvertrag als direkter 

Stellvertreter des Inhabers des 

TCM-besicherten Produkts tätig 

wird 

 

(c) Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Produkte sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Inhaber bestimmen 

sich nach deutschem Recht oder schweizerischem Recht, wie in den maßgeblichen Endgültigen 

Bedingungen für jede Serie von Produkten angegeben.  

(d) Währung der Produkte 

Die Auszahlungswährung der Emission ist in der Tabelle 1 im Anhang zu den Emissionsbezogenen 

Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

(e) Form; Lieferung 

Im Fall von schweizerischem Recht als anwendbarem Recht sind die folgenden Fälle zu unterscheiden: 

(i) Im Fall von Wertrechten werden die Produkte in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des 

Schweizerischen Obligationenrechts von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin 

geführten Wertrechtebuch geschaffen. Mit dem nachfolgenden Eintrag der Produkte bzw. 

Wertrechte in das Hauptregister der Verwahrungsstelle und Gutschrift dieser in einem oder 

mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten. Dementsprechend werden die Produkte als 

Bucheffekten im Sinne des bundesgesetzes über Bucheffekten ausgegeben. Die Verfügung über 

Bucheffekten richtet sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über 

Bucheffekten. Produkte in Form von Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmungen 

des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. 

durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers. Die Emittentin und die 

Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in 

Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine Lieferung einer 

Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen. 
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(ii) Im Fall der Verbriefung in einer Dauerglobalurkunde, die bei der Clearstream Banking AG, 

Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland (die "CBF"), verwahrt 

wird, sind die Produkte während ihrer Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde verbrieft, die von dem 

Clearingsystem oder im Auftrag des Clearingsystems verwahrt wird. Der Anspruch auf Lieferung 

effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile oder -ansprüche, 

wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln des Clearingsystems sowie des anwendbaren 

Rechts übertragen werden können. 

(iii) Im Fall der Verbriefung in einer Dauerglobalurkunde, die bei der SIX SIS AG, 

Pfingstweidstrasse 110, 8021 Zürich, Schweiz oder einer anderen Verwahrungsstelle gemäß 

Bundesgesetz über Bucheffekten verwahrt wird, sind die Produkte während ihrer Laufzeit in einer 

Dauerglobalurkunde verbrieft, die bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, und einem oder 

mehreren Effektenkonten gutgeschrieben, um Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des 

schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten zu schaffen. Die Verfügung über Bucheffekten 

richtet sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten. 

Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein 

sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die 

Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert 

ist und über die Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über 

Bucheffekten verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem 

Effektenkonto des Empfängers. Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die 

Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von 

Wertrechten oder Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen. 

Im Fall von Bucheffekten, unabhängig davon, ob sie basierend auf einer Dauerglobalurkunde oder 

Wertrechten geschaffen wurden ergibt sich aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle die Anzahl 

der von jedem Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, 

welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der 

Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten 

Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als 

Inhaber der Produkte. Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn 

diese in Druckform vorliegen. Wertpapiere können nur für die Produkte insgesamt, jedoch nicht 

teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der 

Druck von Wertpapieren erforderlich oder zweckmäßig ist. Trifft die Zahlstelle eine solche 

Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten 

für den Inhaber entstehen. Wertpapiere werden nur gegen Löschung der Bucheffekten im 

jeweiligen Effektenkonto der Inhaber geliefert. 
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Über die Kontobeziehungen einer schweizerischen Verwahrungsstelle mit ausländischen 

Zentralverwahrern, im Fall eines Angebots in Deutschland mit Clearstream Banking AG, Frankfurt, 

ist sichergestellt, dass die Produkte auch für Anleger außerhalb der Schweiz fungibel sind. 

Im Fall von deutschem Recht als anwendbarem Recht handelt es sich bei den Produkten um 

Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer Dauerglobalurkunde verbrieft. 

Im Fall einer Dauerglobalurkunde, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, verwahrt wird, wird die Dauerglobalurkunde 

während der Laufzeit der Produkte von dem Clearingsystem oder im Auftrag des in den 

Produktbedingungen genannten Clearingsystems verwahrt. Der Anspruch auf Lieferung effektiver 

Stücke ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile oder -ansprüche, 

wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln des Clearingsystems sowie des anwendbaren 

Rechts übertragen werden können. 

Im Fall einer Dauerglobalurkunde, die bei der SIX SIS AG, Pfingstweidstrasse 110, 8021 Zürich, 

Schweiz oder einer anderen Verwahrungsstelle gemäß Bundesgesetz über Bucheffekten verwahrt 

wird, wird die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt. Sobald die 

Dauerglobalurkunde bei einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes über Bucheffekten hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren 

Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten gemäß 

den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar. Über die Produkte 

kann dann nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten 

verfügt werden, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto des 

Empfängers. Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch 

jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten 

darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die 

Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) 

Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. 

(f) Beschreibung der auf die Produkte bezogenen Rechte und der Auswirkungen von Marktstörungen 

Jedes Produkt gewährt dem Inhaber einen Anspruch auf Zahlung des Rückzahlungsbetrags. Die Höhe des 

Rückzahlungsbetrags hängt von Entwicklung des Basiswerts ab und wird auf Basis des Endlevels und 

dem Ausübungsverhältnisses bestimmt. Der Anspruch, die Zahlung des Rückzahlungsbetrags zu 

verlangen, ist in § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen näher geregelt. Eine Verzinsung der unter 

diesem Basisprospekt zu begebenden Produkte ist nach § 5 der Emissionsbezogenen Bedingungen nicht 

vorgesehen.  
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Im Fall von Open End Tracker Zertifikaten können die Inhaber, vorbehaltlich einer ordentlichen oder 

außerordentlichen Kündigung der Produkte durch die Emittentin, an jedem Arbeitstag während einer in 

den Endgültigen Bedingungen angegebenen Einlösungsfrist einlösen. Mit der Einlösung der Produkte am 

jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte aus den eingelösten Produkten. Das Einlösungsrecht 

der Inhaber von Open End Tracker Zertifikaten, insbesondere auch der Inhalt der Einlösungserklärung, ist 

in § 6 der Emissionsbezogenen Bedingungen näher beschrieben. Die Emittentin ist berechtigt, die Open 

End Tracker Zertifikate außerordentlich zu kündigen. Darüber hinaus hat die Emittentin das Recht, Open 

End Tracker Zertifikate gemäß § 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen ordentlich unter Einhaltung 

einer bestimmten, in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Kündigungsfrist ordentlich zu kündigen.  

Im Fall von Tracker Zertifikaten ist ein Einlösungsrecht der Inhaber der Tracker Zertifikate nicht 

vorgesehen. Die Emittentin ist berechtigt, die Tracker Zertifikate außerordentlich zu kündigen. 

Im Fall des Vorliegens einer Marktstörung (z.B. eine Handels- oder Börsenstörung), ist die Festlegung des 

Werts des Basiswerts beeinträchtigt. Infolge der Marktstörung finden entsprechende Korrekturvorschriften 

Anwendung (z.B. Verschiebung des Verfallstag bzw. Festlegung des maßgeblichen Werts des Basiswerts 

durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an 

dem maßgeblichen Tag herrschenden Marktgegebenheiten). Das Vorliegen von Marktstörungen sowie die 

Auswirkungen von Marktstörungen sind in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen näher geregelt. 

Bei Vorliegen bestimmter Anpassungsgründe (z.B. bei einer Index-Änderung, einer Index-Einstellung 

oder einer Ersetzung des Index-Sponsors) ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, 

Anpassungen im Hinblick auf die den Produkten zugrunde liegenden Produktbedingungen vorzunehmen. 

Die Anpassungsgründe sowie die Auswirkungen von Anpassungsmaßnahmen sind in § 11 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen näher geregelt. Sofern eine Anpassung der Produktbedingungen nicht 

möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, ist die Emittentin berechtigt die Produkte 

außerordentlich zu kündigen. Das außerordentliche Kündigungsrecht der Emittentin wird in § 12 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen dargestellt. 

(g) Status der Produkte 

Der Status der Produkte ist in § 2 der Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben. 

Im Falle von COSI (Collateral Secured Instruments ï Pfandbesicherte Produkte) oder TCM (Triparty 

Collateral Management ï TCM-besicherte Produkte) sind die Produkte gemªÇ Ä 9 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert. Diese Produkte stehen untereinander sowie, 

vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich 

besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang. 

Im Fall von Produkten, die nicht pfandbesichert bzw. TCM-besichert sind, d.h. bei Produkten, bei denen 

weder COSI noch TCM anwendbar sind, handelt es sich um allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der 



IV.  ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN 

96 

 

Emittentin, die nicht dinglich durch Vermºgen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen 

untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen 

sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme 

nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher 

Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang. 

(h) Beschlüsse hinsichtlich der Emission der Produkte 

Ein interner genereller Beschluss zur Ausgabe von Produkten unter dem Basisprospekt wurde vom 

Executive Committee der Emittentin am 18. April  2012 gefasst. Hinsichtlich der einzelnen Emissionen 

sind keine weiteren Ermächtigungen erforderlich. 

(i) Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Produkte 

Der Erlös aus dem Verkauf der Produkte wird zur Absicherung der aus der Begebung der Produkte 

entstehenden Zahlungsverpflichtungen und zu Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der Emittentin 

verwendet. 

Zur Klarstellung: Obwohl die Rückzahlungsbeträge bzw. die Wertentwicklung unter Bezugnahme auf 

einen in den Emissionsbezogenen Bedingungen definierten Stand des Index berechnet wird, ist die 

Emittentin nicht verpflichtet, den Erlös aus der Ausgabe der Wertpapiere zu irgendeinem Zeitpunkt in den 

Index oder die Indexbestandteile zu investieren. Die Inhaber haben keine Eigentumsrechte oder Anteile an 

den Indexbestandteilen. Die Emittentin ist in der Verwendung der Emissionserlöse frei. 

(j) Bedingungen des Angebots, Ausgabepreis, Ausgabetag, Provisionen und Valutierung 

Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz fungiert als Lead Manager (der "Lead 

Manager") im Hinblick auf die unter dem Basisprospekt jeweils emittierten Produkte. 

Der Verkaufsbeginn der Produkte, eine gegebenenfalls bestehende Zeichnungsfrist, die Beschreibung des 

Zeichnungsverfahrens, die Modalitäten und der Termin für die öffentliche Bekanntgabe der 

Angebotsergebnisse, der Minimale Anlagebetrag, der Maximale Anlagebetrag, der Ausgabepreis (sowie 

gegebenenfalls weitere dem Anleger von der Emittentin oder dem Lead Manager über den Ausgabepreis 

(gegebenenfalls zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. den Verkaufspreis hinaus in Rechnung gestellte 

Kosten), der Ausgabetag (auch im Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots) und das 

Emissionsvolumen werden in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben. Im Fall von 

Produkten mit Zeichnungsfrist behält sich die Emittentin die vorzeitige Beendigung oder gegebenenfalls 

eine Verlängerung der Zeichnungsfrist vor. Sie ist nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. 

Teilzuteilungen sind möglich (insbesondere bei Überzeichnung). Die Emittentin ist nicht verpflichtet, 

gezeichnete Produkte zu emittieren. Sofern die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet bzw. gegebenenfalls 

verlängert wird bzw. sofern keine Emission erfolgt, wird die Emittentin eine entsprechende 

Bekanntmachung veröffentlichen. 
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Der Ausgabepreis sowie die im Sekundärmarkt gestellten Verkaufspreise können gegebenenfalls 

Provisionen enthalten, welche an Vertriebspartner als Entgelt für deren Vertriebstätigkeiten gezahlt 

werden. Eventuelle Provisionen können umsatzabhängig sein und einmalig oder anteilig über die Laufzeit 

gezahlt werden. Innerhalb der Provisionen ist zwischen Vertriebs- und Bestandsprovisionen zu 

unterscheiden. Vertriebsprovisionen werden aus dem Emissionserlös als einmalige Zahlung geleistet; 

alternativ gewährt der Lead Manager dem jeweiligen Vertriebspartner einen entsprechenden Abschlag auf 

den Ausgabepreis (einschließlich etwaiger Ausgabeaufschläge) oder den im Sekundärmarkt gestellten 

Verkaufspreis. Bestandsprovisionen werden an den Vertriebspartner bestandsabhängig wiederkehrend, 

zum Beispiel aus der Verwaltungsgebühr, gezahlt. 

Abhängig von ihrer Höhe kann es sich bei den Provisionen (a) um relevante Provisionen ("Relevante 

Provisionen") in Höhe von bis zu 2 % des Ausgabepreises jährlich, (b) um wesentliche Provisionen 

("Wesentliche Provisionen") in Höhe von bis zu 3,5 % des Ausgabepreises jährlich oder (c) um 

substantielle Provisionen ("Substantielle Provisionen") in Höhe von mehr als 3,5 % des Ausgabepreises 

jährlich handeln. 

Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden festlegen, ob Relevante Provisionen, Wesentliche 

Provisionen oder Substantielle Provisionen an Vertriebspartner gezahlt werden oder ob keine 

Vertriebsprovisionen gezahlt werden. 

Die Verkaufspreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in 

Rechnung gestellten Kosten und Gebühren. Die erstmalige Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen 

Bedingungen angegebenen Ausgabetag. Die Lieferung der Produkte unterliegt darüber hinaus keiner 

bestimmten Methode. 

Angaben zu den Instituten, die sich zur Übernahme einer Emission verpflichtet haben, sowie das Datum 

des Übernahmevertrags, und der Name und die Anschrift von Intermediären werden gegebenenfalls unter 

"Teil II - Weitere Informationen" in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. 

(k) Preisbildung der Produkte und Faktoren, die die Preisbildung der Produkte beeinflussen 

Der Ausgabepreis wird von der Emittentin unter Berücksichtigung verschiedener maßgeblicher Faktoren 

festgelegt, darunter der Kurs des Basiswerts, der aktuelle Zinssatz, die zu erwartenden Dividenden sowie 

anderer produktspezifischer Kriterien. Zusätzlich kann der Ausgabepreis auch einen Ausgabeaufschlag 

beinhalten, der die Provisionen der Emittentin oder sonstige Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der 

Emission und der Absicherung der jeweiligen Produkte entstehen, decken soll. Der Ausgabepreis ist in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, und etwaige weitere Preise der Produkte werden 

nach billigem Ermessen der Emittentin anhand der Marktbedingungen festgelegt. 

Im Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots wurde der in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen angegebene Ausgabepreis der Produkte, der einen historischen Preis darstellt und von der 

Emittentin zum Zeitpunkt des Beginns des erstmaligen öffentlichen Angebots bestimmt wurde, unter 
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Berücksichtigung verschiedener maßgeblicher Faktoren festgelegt, darunter der Kurs des Basiswerts, der 

aktuelle Zinssatz, die zu erwartenden Dividenden sowie anderer produktspezifischer Kriterien. Der 

jeweilige Preis der Produkte während der (neuen) Angebotsfrist wird von der Emittentin jeweils auf 

Grundlage der aktuellen Marktbedingungen festgelegt und ist auf der Internetseite www.leonteq.com 

(unter ĂSolutionsñ ï ĂStrukturierte Produkteñ - auf der jeweiligen Produktseite ï abrufbar durch Eingabe 

der für das jeweilige Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld) abrufbar. 

Sämtliche Kosten und Auslagen, die einem Inhaber hinsichtlich eines mittelbaren Erwerbs der Produkte 

entstehen, liegen außerhalb der Kontrolle der Emittentin. 

(l) Börsennotierung und Börsenhandel 

Die Emittentin kann die Einführung der Produkte an einer oder mehreren Börse(n) (z.B. SIX Swiss 

Exchange oder Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) oder multilateralen Handelssystem(en) oder 

an einem unregulierten Markt beantragen. Weder die Emittentin noch der Lead Manager übernehmen 

jedoch eine Rechtspflicht hinsichtlich des Zustandekommens einer Börseneinführung zum in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Beabsichtigten Ersten Handelstag oder der 

Aufrechterhaltung einer gegebenenfalls zu Stande gekommenen Börseneinführung. Eine Zulassung zum 

Handel an einem regulierten Markt ist nicht beabsichtigt. 

Die Emittentin kann auch Produkte emittieren, die an keinem Markt zum Handel zugelassen oder notiert 

sind. 

Produkte derselben Gattung können bereits zum Handel an demselben oder einem anderen Markt 

zugelassen sein. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wird aufgeführt, ob die jeweiligen Produkte 

bereits zum Handel zugelassen bzw. notiert sind, und gegebenenfalls werden die entsprechenden Börsen 

und/oder multilateralen Handelssysteme und/oder Märkte aufgeführt. 

Angaben zu einer beabsichtigten Börsennotierung sowie des beabsichtigten ersten Handelstags werden in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben werden. Ferner werden die jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen gegebenenfalls Angaben zu einem öffentlichen Angebot der Produkte enthalten. 

Im Sekundärmarkt werden im Einklang mit dem börslichen Regelwerk börsentäglich während des in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Preisstellungszeitraums unter normalen 

Marktbedingungen Geld- und Briefkurse von dem Market-Maker für die Produkte gestellt. Informationen 

zu dem jeweiligen Market-Maker und zum Sekundärmarkt werden in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen angegeben werden. 

(m) Zahl- und Verwahrstellen, Berechnungsstelle 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nichts anderes bestimmt wird, ist Leonteq Securities AG, 

Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, Faxnummer: +41 (0)58 800 1010, Zahlstelle. 
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Sofern in den Endgültigen Bedingungen nichts anderes bestimmt wird, ist SIX SIS AG, 

Pfingstweidstrasse 110, 8021 Zürich, Schweiz, Faxnummer: +41 44 288 45 12, Verwahrungsstelle. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nichts anderes bestimmt wird, fungiert Leonteq Securities AG, 

Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, Faxnummer: +41 (0)58 800 1010, als Berechnungsstelle. 

(n) Veröffentlichung von Mitteilungen nach erfolgter Emission 

Sofern nicht anderweitig in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, beabsichtigt die 

Emittentin, mit Ausnahme der in den Produktbedingungen genannten Bekanntmachungen, keine 

Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission. 

(o) Fortführung des öffentlichen Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten  

Unter diesem Basisprospekt wird das öffentliche Angebot für die nachfolgenden Produkte fortgeführt, für 

die das Angebot zuletzt unter dem Basisprospekt vom 8. August 2017 fortgeführt worden ist: 

ISIN: Basisprospekt unter dem die Produkte erstmalig begeben wurden: 

CH0381807053 Basisprospekt vom 8. August 2017 

CH0381807061 Basisprospekt vom 8. August 2017 

CH0381807095 Basisprospekt vom 8. August 2017 

CH0381807103 Basisprospekt vom 8. August 2017 

CH0377502643 Basisprospekt vom 8. August 2017 

CH0266691648 Basisprospekt vom 21. August 2015 

CH0315251436 Basisprospekt vom 21. August 2015 

CH0228513781 Basisprospekt vom 18. Dezember 2013 

CH0228513773 Basisprospekt vom 18. Dezember 2013 

 

Die Endgültigen Bedingungen für die oben genannten Produkte sind auf der Internetseite 

www.leonteq.com (unter ĂSolutionsñ ï ĂStrukturierte Produkteñ - auf der jeweiligen Produktseite ï 

abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im 

Suchfunktionsfeld veröffentlicht. 

Zum Zwecke der Fortführung des öffentlichen Angebots wird das Muster der Endgültigen Bedingungen 

des Basisprospekts vom 16. Juli 2018 per Verweis einbezogen (siehe auch Abschnitt "X. Durch Verweis 

Einbezogene Dokumente" des Basisprospekts). 

Darüber hinaus können unter diesem Basisprospekt Endgültigen Bedingungen für die Aufstockung von 

Produkten erstellt werden, die bereits unter diesem Basisprospekt bzw. die unter dem Basisprospekt der 

Leonteq Securities AG vom 8. August 2017 bzw. die unter dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG 
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vom 9. August 2016 bzw. die unter dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 21. August 2015 

bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 17. September 2014 bzw. dem Basisprospekt der 

Leonteq Securities AG vom 18. Dezember 2013 erstmalig begeben worden sind.  

Die in dem Basisprospekt vom 18. Dezember 2013 bzw. dem Basisprospekt vom 17. September 2014 

bzw. dem Basisprospekt vom 21. August 2015 bzw. dem Basisprospekt vom 9. August 2016 bzw. dem 

Basisprospekt vom 8. August 2017 (jeweils der "Erste Basisprospekt"), enthaltenen 

Produktbedingungen, bestehend aus den Emissionsbezogenen Bedingungen und den Allgemeinen 

Bedingungen, werden durch Verweis gemäß § 11 WpPG in den vorliegenden Basisprospekt vom 9. 

August 2016 einbezogen (siehe auch Abschnitt "X. Durch Verweis Einbezogene Dokumente" des 

Basisprospekts). 

Im Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Produkten, die unter dem Ersten Basisprospekt 

erstmalig öffentlich angeboten wurden bzw. im Fall einer Aufstockung von unter dem Ersten 

Basisprospekt begebenen Produkten, finden anstelle der in dem vorliegenden Basisprospekt vom 16. Juli 

2018 enthaltenen Produktbedingungen die im Ersten Basisprospekt enthaltenen Produktbedingungen 

Anwendung.  

2. Beschreibung der Funktionsweise der Produkte 

Produkt Nr. 1. Beschreibung der Funktionsweise von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung  

Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe von 

der Entwicklung des Basiswerts abhängt. 

Auch während der Laufzeit hat die Entwicklung des Basiswerts Einfluss auf den Wert des Produkts. Ein 

Anstieg des Kurses des Basiswerts hat in der Regel (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger 

Ausstattungsmerkmale - z.B. gegebenenfalls anfallender Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die 

Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) eine Kurssteigerung des Produkts zur Folge, während 

umgekehrt ein Absinken des Kurses des Basiswerts zu einem Kursverlust des Produkts führt. Bei einer 

Seitwärtsbewegung des Kurses des Basiswerts bleibt der Kurs des Produkts in der Regel (unter 

Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale - z.B. gegebenenfalls anfallender 

Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) 

unverändert. 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht grundsätzlich dem Produkt aus dem Endlevel und dem 

Ausübungsverhältnis und wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Umrechnungsfaktors in die 

Auszahlungswährung umgerechnet.  

Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem 

anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

definierten Wert des Basiswerts. 
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Bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrags kann darüber hinaus eine Verwaltungsgebühr und/oder eine 

Performance-Vergütung und/oder eine Besicherunsgebühr Berücksichtigung finden. Der entsprechende 

Abzug erfolgt entweder täglich direkt vom Wert des Produkts oder an bestimmten Beobachtungstagen 

über die Anpassung des Ausübungsverhältnisses. 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. Die 

Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, 

Verwaltung, dem Management und dem Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten der TCM-

Besicherung sowie gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige Absicherung ab. 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Performance-Vergütung in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. Die 

Performance-Vergütung dient dazu, dem Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und 

Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die 

Auswahl von Bestandteilen und die Zusammensetzung des Basiswerts stetig Kursgewinne des Basiswerts 

zu erzielen. Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des 

Basiswerts zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des 

Basiswerts über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) 

liegt. 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr und/oder eine Performance-Vergütung und/oder eine 

Besicherungsgebühr in Abzug gebracht werden. 

Im Zusammenhang mit dem Abzug der Verwaltungsgebühr und/oder der Performance-Vergütung 

und/oder der Besicherungsgebühr können der Emittentin aufgrund der Auflösung der eingegangenen 

Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung eines Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer 

Ersetzung Abwicklungskosten entstehen; es handelt sich dabei ausschließlich um Kosten, die auch einem 

Investor entstehen würden, wenn er direkt in die Bestandteile des Basiswerts investiert hätte. Die 

entsprechenden Kosten werden bei der Anpassung des Ausübungsverhältnisses berücksichtigt. 

Es ist zu beachten, dass eine etwaige Verwaltungsgebühr und/oder eine etwaige Performance-Vergütung 

und/oder eine Besicherungsgebühr sowie etwaige bei der Anpassung des Ausübungsverhältnisses 

anfallende Abwicklungskosten nicht nur den von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag, 

sondern auch den Wert der Produkte während der Laufzeit (sog. Sekundärmarkt) mindern. Die Tracker 

Zertifikate werden daher bei der Erhebung einer Verwaltungs- und/oder Performance-Vergütung und/oder 

einer Besicherungsgebühr eine schlechtere Rendite aufweisen als ein Direktinvestment in die durch den 

Index abgebildeten Bestandteile. An jedem Beobachtungstag wird das Ausübungsverhältnis unter 

Berücksichtigung der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Verwaltungsgebühr und/oder der Performance-

Vergütung und/oder der Besicherungsgebühr sowie etwaiger in diesem Zusammenhang anfallender 
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Abwicklungskosten angepasst und damit der Grad des Investments in dem Index verringert. Im Anschluss 

werden die Verwaltungsgebühr und/oder eine etwaige Performance-Vergütung und/oder eine 

Besicherungsgebühr, sofern anwendbar, wieder auf null (0) zurückgesetzt. 

Produkt Nr. 2. Beschreibung der Funktionsweise von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung  

Open End Tracker Zertifikate sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung ausgestattet. Die 

Laufzeit der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber innerhalb der in 

den Endgültigen Bedingungen festgelegten Einlösungsfrist oder (ii) durch ordentliche Kündigung durch 

die Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch die Emittentin. 

Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe von 

der Entwicklung des Basiswerts abhängt. 

Auch während der Laufzeit hat die Entwicklung des Basiswerts Einfluss auf den Wert des Produkts. Ein 

Anstieg des Kurses des Basiswerts hat in der Regel (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger 

Ausstattungsmerkmale - z.B. gegebenenfalls anfallender Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die 

Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) eine Kurssteigerung des Produkts zur Folge, während 

umgekehrt ein Absinken des Kurses des Basiswerts zu einem Kursverlust des Produkts führt. Bei einer 

Seitwärtsbewegung des Kurses des Basiswerts bleibt der Kurs des Produkts in der Regel (unter 

Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale - z.B. gegebenenfalls anfallender 

Verwaltungsgebühren - und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) 

unverändert. 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht grundsätzlich dem Produkt aus dem Endlevel und dem 

Ausübungsverhältnis und wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Umrechnungsfaktors in die 

Auszahlungswährung umgerechnet. 

Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem 

anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

definierten Wert des Basiswerts. 

Bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrags kann darüber hinaus eine Verwaltungsgebühr und/oder eine 

Performance-Vergütung und/oder eine Besicherungsgebühr Berücksichtigung finden. Der entsprechende 

Abzug erfolgt entweder täglich direkt vom Wert des Produkts oder an bestimmten Beobachtungstagen 

über die Anpassung des Ausübungsverhältnisses. 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. Die 

Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, 

Verwaltung, dem Management und dem Vertrieb der Wertpapiere, gegebenenfalls Kosten der TCM-

Besicherung sowie gegebenenfalls Kosten für eine etwaige Währungs- oder sonstige Absicherung ab. 
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Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Performance-Vergütung in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht. Die 

Performance-Vergütung dient dazu, dem Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und 

Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die 

Auswahl von Bestandteilen und die Zusammensetzung des Basiswerts stetig Kursgewinne des Basiswerts 

zu erzielen. Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des 

Basiswerts zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, wenn ein maßgeblicher Kurs des 

Basiswerts über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) 

liegt. 

Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann von dem zu zahlenden 

Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr und/oder eine Performance-Vergütung und/oder eine 

Besicherungsgebühr in Abzug gebracht werden. 

Im Zusammenhang mit dem Abzug der Verwaltungsgebühr und/oder der Performance-Vergütung der 

Besicherungsgebühr können der Emittentin bei der Anpassung des Ausübungsverhältnisses aufgrund der 

Auflösung der eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der Veräußerung eines Bestandteils 

des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung Abwicklungskosten entstehen; es handelt sich dabei ausschließlich 

um Kosten, die auch einem Investor entstehen würden, wenn er direkt in die Bestandteile des Basiswerts 

investiert hätte. 

Es ist zu beachten, dass bei den Open End Tracker Zertifikaten eine etwaige Verwaltungsgebühr und/oder 

eine etwaige Performance-Vergütung und/oder eine Besicherungsgebühr sowie bei der Anpassung des 

Ausübungsverhältnisses etwaige anfallende Abwicklungskosten nicht nur den gegebenenfalls von der 

Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Produkte 

ihren Wert im Sekundärmarkt mindern. Die Open End Tracker Zertifikate werden daher eine schlechtere 

Rendite aufweisen als ein Direktinvestment in die durch den Index abgebildeten Bestandteile. An jedem 

Beobachtungstag wird das Ausübungsverhältnis unter Berücksichtigung der bis zu diesem Tag 

aufgelaufenen Verwaltungsgebühr und/oder einer etwaigen Performance-Vergütung und/oder der 

Besicherungsgebühr sowie etwaiger weiterer anfallender Abwicklungskosten angepasst und damit der 

Grad des Investments in dem Index verringert. Im Anschluss werden die Verwaltungsgebühr und/oder 

eine etwaige Performance-Vergütung und/oder eine Besicherungsgebühr, sofern anwendbar, wieder auf 

null (0) zurückgesetzt. 
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3. Pfandbesicherung (COSI) 

Besicherung des Produkts 

COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen 

des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG besichert. Der 

Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der 

Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. 

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange AG mittels eines regulären Pfandrechts 

nach schweizerischem Recht. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange AG bei SIX 

SIS AG gebucht. Den Inhabern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die 

Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag in Zürich (der 

"Bankwerktag") bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen 

Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend durch SIX Swiss Exchange 

AG aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage 

über die für die Besicherung der Produkte jeweils zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet 

der SIX Swiss Exchange AG für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein 

Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen der Produktbedingungen bekannt gemacht. 

Dokumentation 

Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange AG basiert auf dem «Rahmenvertrag für 

Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange AG, SIX SIS AG, dem Emittenten und dem 

Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der 

Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in 

englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq 

Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000, Faxnummer: 

+41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt der SIX Swiss 

Exchange AG zusammengefasst, welches auf «www.six-swiss-exchange.com» (unter Emittent ï Services, 

COSI) verfügbar ist. 

  



IV.  ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN 

105 

 

Methodik der Besicherung 

Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der 

Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen 

Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in 

Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes 

Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel 

festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert. Sind von 

Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen sie nach den 

Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange AG in die Ermittlung des Aktuellen Wertes 

ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte «Bondfloor Pricing»
1
 

gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksichtigt. Solange für 

ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, 

entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des 

Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange  am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige 

Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls 

die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar 

sind, werden nach Maßgabe des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange AG für die Ermittlung der 

erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte 

massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für 

Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG. Der Aktuelle Wert eines Produkts wird 

entweder gemäss Methode A: Fair Value Verfahren oder Methode B: Bond Floor Verfahren dieser 

Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange AG ermittelt. 

Vertrieb  und Market  Making 

Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkts untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der Emittent 

verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen. 

Verwertung der Sicherheiten 

Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 

anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange AG oder einen Liquidator verwertet. Die 

Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche 

Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht 

innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter 

einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig 

oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt 

wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des 

                                                   
1
 Zur Klarstellung für die Zwecke dieses Basisprospekts: Beim sogenannten "Bondfloor Pricing" wird der 

tagesaktuelle Wert der verzinslichen Komponente (Bondkomponente) des jeweiligen Produktes ermittelt. 
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Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des 

Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) 

gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine 

ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behörde oder ein 

zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) 

erwähnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) 

aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei 

der SIX SIS AG erlöscht; (vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin 

fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen 

der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der 

provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des Emittenten 

oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss 

den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten 

Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im 

Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 

Feststellung eines Verwertungsfalles 

SIX Swiss Exchange AG unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner 

Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf 

zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange AG stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich 

fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall 

eingetreten ist. 

Handeln im Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange AG nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) 

das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form 

öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
2
 sowie auf der 

Webseite von SIX Swiss Exchange AG (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik News) zu 

publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden 

Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die anwendbaren 

Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht entgegenstehen (und falls 

eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung 

abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der Handel in sämtlichen 

Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten 

Produkte des Emittenten erfolgen. 

  

                                                   
2
 Zur Klarstellung für die Zwecke dieses Basisprospekts: "Zeitung mit landesweiter Verbreitung" bedeutet insoweit 

eine Zeitung mit landesweiter Verbreitung in der Schweiz. 
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Fälligkeit  der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss Exchange 

AG und den Emittenten 

Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30) 

Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange AG macht das Datum der 

Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange 

AG (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik News) öffentlich bekannt. Erst bei Fälligkeit der 

Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss 

Exchange AG auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse. Die Ansprüche der Anleger 

gegenüber SIX Swiss Exchange AG basieren auf einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter (Artikel 112 

Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich 

ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers 

gegenüber SIX Swiss Exchange AG im Sinne von Artikel 112 Absatz 3 des Schweizerischen 

Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte von seinem Recht aus dem 

Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind gegenüber SIX Swiss Exchange AG und 

SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und insbesondere an die Wahl des 

schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich 

(Schweiz) gebunden. 

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange AG die Aktuellen Werte sämtlicher 

Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den 

Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten 

bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der 

Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles 

unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange AG macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte 

öffentlich bekannt. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich Steuern 

und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab 

gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange AG pauschal 0,1 Prozent des gesamten 

Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss Exchange AG 

ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emittenten 

offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös 

steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten zur Verfügung. 

SIX Swiss Exchange AG überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen Netto-

Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS AG. Die Überweisung richtet 

sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS 
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AG gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner 

Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS AG, bestimmen SIX Swiss Exchange 

AG und SIX SIS AG ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-

Verwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten 

halten. SIX Swiss Exchange AG kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese Anleger mit 

befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS AG oder einem oder 

mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte direkt 

oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange AG, die Auszahlung der 

anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in Pfandbesicherte 

Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS AG oder einen oder mehrere Dritte 

vornehmen zu lassen. 

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der 

Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX 

Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der 

Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte. 

Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten den 

Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten 

der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamtsumme 

der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten. 

Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss Exchange 

AG zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit Wirkung für die 

Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die 

Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS AG am Bankwerktag, welcher dem für den Eintritt des 

Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei 

Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bezieht sich lediglich auf den 

Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss 

Exchange AG zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der 

Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange AG macht diese Werte der Produkte sowie die 

massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt. 

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der 

Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in einer anderen 

Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen 

der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der 

Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des 

Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 



IV.  ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN 

109 

 

Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange AG, SIX SIS AG oder weiteren 

Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten 

involviert sind, bestehen nicht. 

Sekundärkotierung 

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss Exchange 

AG eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. 

Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse 

verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden 

die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen Werte der 

Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder 

Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des 

Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, 

stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange AG ist nach eigenem 

freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte 

zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen 

darüber zu informieren. 

Haftung 

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder 

absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das Verhalten von 

Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange AG mit der Bewertung von Produkten befasst sind, 

haftet SIX Swiss Exchange AG nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des Dritten. 

Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu Gunsten der Anleger über die 

Teilnehmer von SIX SIS AG Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer in den Konti bei 

SIX SIS AG halten, haften SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG nur für sorgfältige Instruktion der 

Teilnehmer von SIX SIS AG. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über Teilnehmer von SIX SIS AG, 

welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren Konti bei SIX SIS AG halten, haften 

SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG bloss für sorgfältige Auswahl und Instruktion. 

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung 

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen 

Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur 

Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 
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4. Besicherung der Produkte, welche durch TCM (Triparty Collateral Management) besichert 

sind 

Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die ĂTCM -besicherten Produkteñ) sind gemªss den 

Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter ĂDokumentationñ definiert) besichert. 

TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der 

Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ definiert) 

abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die ĂSicherheitengeberinñ) verpflichtet sich, den tatsªchlichen 

Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern. 

Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der ĂSicherheitennehmerñ), vertreten durch die 

SIX Repo AG (der ĂSicherheitenbeauftragteñ) (wie unten unter ĂDokumentationñ nªher dargestellt), 

hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines 

Pfandrechts. Die Sicherheiten f¿r die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes 

Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das ĂSicherheitenkontoñ) eingebucht und dem 

einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als 

unabhªngige Drittpartei tªtig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der 

Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht ¿ber 

die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verf¿gen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu 

¿bertragen. Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten  werden an jedem Geschªftstag 

bewertet. Die f¿r die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS 

AG auf Basis der von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX 

Financial Information AG verºffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist 

verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertverªnderungen des TCM-besicherten Produktes 

anzupassen (siehe dazu unten unter ĂMethodik der Besicherungñ). Erlaubte Arten der Sicherheit 

werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten 

dienen nach dem TCM-Sicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Wªhrungen 

(z.B. in CHF, EUR, USD, GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. 

Wertpapiere, aus denen sich das TCM-besicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei 

Wertpapiere nur dann als Sicherheit herangezogen werden d¿rfen, wenn der Preis daf¿r nicht ªlter als 

vier Geschªftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage ¿ber die jeweils 

zulªssigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung werden bei der 

Erhebung der Verwaltungsgeb¿hr ber¿cksichtigt und dem Anleger nicht separat in die Rechnung 

gestellt. 

Dokumentation 

Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der von der Emittentin emittierten 

TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch 

gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer ï vertreten durch den 

Sicherheitenbeauftragten ï und der SIX SIS AG (der ĂTCM-Sicherheitenvertragñ). Die Emittentin 

stellt Anlegern den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verf¿gung. Dar¿ber hinaus 



IV.  ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN 

111 

 

ist der TCM-Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Z¿rich, 

Telefon (+41-(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail 

(termsheet@leonteq.com) erhªltlich.  

Gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin f¿r die Emission und die 

Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und 

insoweit verantwortlich daf¿r,  aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsªchlich f¿r eine 

Hinterlegung zur Verf¿gung stehenden Sicherheiten auszuwªhlen. Weiterhin liefert die 

Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewªhrt ein Pfandrecht 

zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der Sicherheiten. 

Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das 

TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Beg¿nstigte f¿r etwaige Verwertungserlºse 

f¿r das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf 

des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem 

TCM-Sicherheitenvertrags ausschlieÇlich durch den Sicherheitenbeauftragten aus¿ben zu lassen, d.h. 

mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklªrung 

gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfªlle wahrnehmen darf. Die 

Anleger sind gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des 

TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die 

ausschliessliche Zustªndigkeit der Gerichte des Kantons Z¿rich (Schweiz) gebunden. 

Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag 

als direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt f¿r ihn und in seinem Namen. Im Fall 

eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des 

Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ). 

Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit f¿r die 

Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zustªndig. Die SIX 

SIS AG handelt insoweit als neutraler und unabhªngiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen 

der Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter 

dem TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie ¿berwacht und verwaltet die dem einzelnen 

TCM-besicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die 

Sicherheitenanforderungen f¿r ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und 

ordnet wenn nºtig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusªtzliche 

Sicherheiten benºtigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird 

der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten 

ist. 

Methodik der Besicherung 

Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des 

TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der ĂAktuelle Wertñ). Die Berechnung des Aktuellen Werts 
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des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in ¦bereinstimmung mit den anerkannten 

Bewertungsgrundsªtzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierf¿r die alleinige 

Verantwortung trªgt. Eine unabhªngige ¦berpr¿fung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte 

noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG f¿hren eine erneute Berechnung oder 

sonstige ¦berpr¿fung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX 

Financial Information AG von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf 

Grundlage des von der SIX Financial Information AG verºffentlichten Aktuellen Werts mehrmals 

tªglich, ob die Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten erf¿llt sind. Sofern 

Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten f¿r ein TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird 

die SIX SIS AG automatisch zusªtzliche Sicherheiten von dem allgemeinen Konto der 

Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin f¿r das einzelne 

TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte 

Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen ¿berschreiten, wird die 

SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto  in Hºhe der 

¦berdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zur¿ckbuchen. Weder der 

Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften f¿r 

Verluste oder Schªden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung des 

Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information AG 

entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die f¿r ein TCM-besichertes 

Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich f¿r das betreffende TCM-besicherte Produkt 

bestimmt (die ĂZweckgebundenen Sicherheitenñ) und besichern keine anderen Produkte. 

Vertrieb und Market Making  

Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der 

Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial 

Information AG verºffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots f¿r den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar. 

Risiken für den Anleger 

Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bez¿glich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der 

Erlºs aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abz¿glich der Kosten 

f¿r die Verwertung und Auszahlung) die Anspr¿che der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. 

a. die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten 

Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusªtzlich erforderlichen 

Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten kºnnen in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsªchliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) 

das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko f¿hrt zu einem ungen¿genden Verwertungserlºs 

oder die Sicherheiten kºnnen unter ausserordentlichen Umstªnden ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsªchlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fªlligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer 

auslªndischen Wªhrung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maÇgeblich 



IV.  ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN 

113 

 

f¿r den Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin) in der auslªndischen Wªhrung festgelegt 

wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses (massgeblich f¿r den 

Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin befriedigt wird) in einer 

anderen Wªhrung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und 

Konkursrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemªss den Bestimmungen des TCM-

Sicherheitenvertrages verwertet werden kºnnen. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko 

beseitigt, dass sich wªhrend der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts mºglicherweise kein 

Kªufer f¿r dieses findet und dass der Anleger gezwungen sein kºnnte, das TCM-besicherte Produkt 

bis zu seiner Fªlligkeit zu halten.  

Verwertung der Sicherheiten 

Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach, 

insbesondere nicht der pflichtgemªssen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu 

den weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter 

ĂDokumentationñ), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten kºnnen insbesondere verwertet werden, 

falls (i) die Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern 

der Mangel nicht innerhalb von f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten Produkts bei Fªlligkeit nach 

den Emissionsbedingungen nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht innerhalb von 

f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenºssische Finanzmarktaufsicht FINMA 

hinsichtlich der Emittentin oder der Sicherheitengeberin SchutzmaÇnahmen gemªss Artikel 26 Absatz 

1 Buchstabe (f) oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber die Banken und Sparkassen (das 

ĂBankengesetzñ), Sanierungsmassnahmen gemªss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation 

(Konkurs) gemªss Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein ĂVerwertungsfallñ und 

zusammen die ĂVerwertungsfªlleñ). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt 

vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt 

werden. 

Feststellung eines Verwertungsfalls 

Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner 

Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls st¿tzt er seine 

Entscheidung ausschlieÇlich auf Informationen aus verlªsslichen Quellen. Der 

Sicherheitenbeauftragte stellt mit f¿r die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als 

Verwertungsfall einzustufen ist und zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.  

Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i) 

umgehend oder zu einem spªteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls ºffentlich bekannt 

zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhªngig von dem zu erwartenden Verwertungserlºs,  sofort 
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oder zu einem spªteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu 

beauftragenvorausgesetzt, dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.  

Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemªss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer 

Bucheffektengesetz (ĂBEGñ) an den f¿r die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts 

als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemªss Artikel 899 ff. des Schweizer 

Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf 

ein TCM-besichertes Produkt lºst nur den Verwertungsfall f¿r dieses TCM-besicherte Produkt aus 

(und nicht f¿r andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls 

in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem 

Eintritt des Verwertungsfalls verf¿gbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert f¿r dieses Produkt. 

Dieser Verwertungswert ist f¿r die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. 

Anspr¿che der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn 

TCM-besicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fªllig werden. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der 

Sicherheiten (einschliesslich Geb¿hren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der 

Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlºs 

der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den 

Verwertungserlºsen der Sicherheiten jedwede seiner gegen¿ber der Sicherheitengeberin bestehenden 

Anspr¿che gemªss den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der 

verbleibende Verwertungserlºs steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts 

zur Verf¿gung. 

Der den Anlegern zustehende anteilsmªssige Nettoverwertungserlºs wird ¿ber das Wertpapier-

abwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob 

die Zahlung in der Wªhrung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der 

Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf 

Erhalt des Nettoverwertungserlºses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus 

faktischen oder rechtlichen Gr¿nden verzºgern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem 

Grund verzºgern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen 

noch Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschlieÇlich durch die Sicherheiten 

besichert, die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. 

Die Anspr¿che der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich 

im Umfang der Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses. Es bestehen aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag keine weiteren Anspr¿che der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, 

die SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten 

Produkts beteiligte Personen. 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

115 

 

V. PRODUKTBEDINGUNGEN  

Die Produktbedingungen setzen sich aus folgenden Teilen zusammen (zusammen die 

"Produktbedingungen"):  

(a) den Emissionsbezogenen Bedingungen wie nachfolgend unter V.1 aufgeführt (die 

"Emissionsbezogenen Bedingungen"), die aus 

(i) Teil A. Produktbezogene Bedingungen; und 

(ii)  Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen bestehen; sowie 

(b) den Allgemeinen Bedingungen wie nachfolgend unter V.2 a) und b) aufgeführt (die "Allgemeinen 

Bedingungen"). 

Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden (i) die anwendbaren optionalen Emissionsbezogenen 

Bedingungen wiederholen und (ii) im Rahmen dieser anwendbaren Emissionsbezogenen Bedingungen 

neue emissionsspezifische Informationen enthalten. Soweit in den Endgültigen Bedingungen neue 

Informationen aufgenommen werden, erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der Vorgaben für Kategorie 

B- und Kategorie C-Informationsbestandteile des Annex XX der Prospektverordnung. In Bezug auf jede 

einzelne Serie von Produkten beinhalten die Emissionsbezogenen Bedingungen, in der Gestalt wie sie in 

den Endgültigen Bedingungen wiederholt werden, und die Allgemeinen Bedingungen die auf die jeweilige 

Serie von Produkten anwendbaren Produktbedingungen (die "Bedingungen"). Die Emissionsbezogenen 

Bedingungen, in der Gestalt wie sie in den Endgültigen Bedingungen wiederholt werden, müssen 

zusammen mit den Allgemeinen Bedingungen gelesen werden. 
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1.  Emissionsbezogene Bedingungen 

Teil A. Produktbezogene Bedingungen 

[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1) einfügen:] 

 

Ä 1 

Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte 

(1) Wªhrung; Emissionsvolumen 

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities 

AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq Securities 

AG, Amsterdam Branch,] (die "Emittentin") begibt Produkte [ohne Nennbetrag] (jeweils ein 

"Zertifikat" bzw. ein "Produkt" und zusammen die "Zertifikate" bzw. die "Produkte"). [Die Anzahl 

(die "Anzahl der Produkte")][Der Nennbetrag ausgedr¿ckt in der Auszahlungswªhrung je Produkt 

(der "Nennbetrag"), der Gesamtnennbetrag ausgedr¿ckt in der Auszahlungswªhrung (der 

"Gesamtnennbetrag")] sowie die Auszahlungswªhrung (die "Auszahlungswªhrung") der Produkte 

ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang. 

(2) Form  

[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:] 

(a) Wertrechte, Inhaber 

Die Produkte werden als Wertrechte (die "Wertrechte") in unverbriefter Form gemªÇ Art. 973c 

des Schweizerischen Obligationenrechts von der Emittentin durch Eintrag in einem von der 

Emittentin gef¿hrten Wertrechtebuch geschaffen.  

Mit dem nachfolgenden Eintrag der Produkte bzw. Wertrechte in das Hauptregister der 

Verwahrungsstelle und Gutschrift dieser in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen 

Bucheffekten (die "Bucheffekten"). Dementsprechend werden die Produkte als Bucheffekten im 

Sinne des Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten ausgegeben. 

Produkte in Form von Bucheffekten kºnnen nur nach MaÇgabe der Bestimmungen des 

Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten ¿bertragen oder in sonstiger Weise verªuÇert werden, d.h. 

durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine 

Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen 
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oder eine Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuf¿hren oder zu 

verlangen. 

Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der 

Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, 

gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte 

in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, 

die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon 

ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung des Inhabers gemªÇ 

diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehºrig 

ermªchtigt worden ist. 

Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform 

vorliegen. Produkte kºnnen nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die 

Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich 

oder zweckmªÇig ist. 

Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren 

veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten f¿r den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der 

Wertpapiere werden die Wertrechte unverz¿glich von der Emittentin entwertet, wobei die 

Wertpapiere den Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, 

ausgeliefert werden. 

"Inhaber" bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und f¿r eigene 

Rechnung in einem Wertpapierdepot hªlt. 

(b) Verwahrungsstelle 

"Verwahrungsstelle" ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine 

Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber 

Bucheffekten.] 

[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einf¿gen: 

(a) Inhaberpapiere 

Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die "Inhaberpapiere") 

begeben. 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 
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[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einf¿gen: 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemªÇ Art. 973b des 

Schweizerischen Obligationenrechts (die "Dauerglobalurkunde") verbrieft. Die 

Dauerglobalurkunde wird solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines 

Clearingsystems verwahrt, bis sªmtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten 

erf¿llt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern 

stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der 

Dauerglobalurkunde zu, die in ¦bereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in 

¦bereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen ¿bertragbar sind. Im 

Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen 

minimalen HandelsgrºÇe (die "Minimale HandelsgrºÇe") oder einem ganzzahligen Vielfachen 

davon ¿bertragbar. 

"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen 

Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in 

¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des 

anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist.] 

 [im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einf¿gen: 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemªÇ Art. 973b des 

Schweizerischen Obligationenrechts (die "Dauerglobalurkunde") verbrieft, welche durch die 

Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die 

"Verwahrungsstelle"), einer Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der 

Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der 

Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten ("Bucheffekten") 

gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten dar. 

Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein 

sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die 

Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert 

ist und ¿ber die Produkte nur gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes 

¿ber Bucheffekten verf¿gt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu ¿bertragenden Produkte in 

einem Effektenkonto des Empfªngers. 

Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der 

Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder 

Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen. 
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Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden 

Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten 

darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche 

die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten und (ii) 

Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die 

Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung 

des Inhabers gemªÇ diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber 

dazu gehºrig ermªchtigt worden ist. 

Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. 

Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren f¿r die Produkte insgesamt, 

jedoch nicht teilweise, zu beschlieÇen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich 

oder zweckmªÇig ist. BeschlieÇt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von 

Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, 

werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei 

Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die 

Dauerglobalurkunde unverz¿glich durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den 

Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert. 

"Inhaber" bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und f¿r eigene 

Rechnung in einem Wertpapierdepot hªlt.] 

 [im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einf¿gen: 

(a) Inhaberpapiere 

Die Produkte lauten auf den Inhaber. 

[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einf¿gen: 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die 

"Dauerglobalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von 

einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sªmtliche 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erf¿llt sind. Der Anspruch auf Lieferung 

effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche 

Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in 

¦bereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in ¦bereinstimmung mit allen 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen ¿bertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die 

Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen HandelsgrºÇe 

(die "Minimale HandelsgrºÇe") oder einem ganzzahligen Vielfachen davon ¿bertragbar. 
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"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder ïanspruchs, 

wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der 

bzw. das jeweils in ¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten 

Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist.] 

 [im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einf¿gen: 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die 

"Dauerglobalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die "Verwahrungsstelle"), einer 

Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber 

Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle 

hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle 

gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die "Bucheffekten") gemªÇ den 

Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten dar. 

Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein 

sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die 

Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert 

ist und ¿ber die Produkte nur gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes 

¿ber Bucheffekten verf¿gt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu ¿bertragenden Produkte in 

einem Effektenkonto des Empfªngers. 

Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der 

Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder 

Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen. 

Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden 

Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten 

darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche 

die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten, und (ii) 

Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die 

Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung 

des Inhabers gemªÇ diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber 

dazu gehºrig ermªchtigt worden ist. 

Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. 

Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren f¿r die Produkte insgesamt, 

jedoch nicht teilweise, zu beschlieÇen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich 
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oder zweckmªÇig ist. BeschlieÇt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von 

Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, 

werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei 

Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die 

Dauerglobalurkunde unverz¿glich durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den 

Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert. 

"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder ïanspruchs, 

wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der 

bzw. das jeweils in ¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten 

Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die 

als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen 

Bundesgesetz ¿ber Bucheffekten.] 

(c) Clearingsystem 

"Clearingsystem" ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem. 

(3) Laufzeit der Produkte 

Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene 

begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer auÇerordentlichen K¿ndigung der Emittentin [einf¿gen f¿r 

den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines 

Verwertungsfalls gemªÇ Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am R¿ckzahlungstag endet. 

 

Ä 2 

Status der Produkte 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich 

durch Vermºgen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, 

vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen 

unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger 

Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher 

Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.] 
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[einf¿gen f¿r den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:  

Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemªÇ Ä 9 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, 

vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich 

besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.] 

 

Ä 3 

Definitionen 

In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgef¿hrten 

Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt: 

["Abwicklungskosten" sind Kosten der Emittentin bzw. der Hedge-Partei, die bei der Auflºsung der 

eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der VerªuÇerung bzw. R¿ckgabe eines 

Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung eingetreten sind; es werden nur die Kosten 

ber¿cksichtigt, die einem Investor entstehen w¿rden, wenn er direkt in die Bestandteile des 

Basiswerts investiert hªtte.] 

["Anfangslevel" ist 

[das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des Basiswerts[, das einem der fortlaufend 

von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des 

Basiswerts am Fixierungstag entspricht, wie von der Berechnungsstelle festgestellt][, das dem 

Referenzkurs des Basiswerts am Fixierungstag entspricht][, das dem von [dem Index-Sponsor][der 

Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Schlusskurs des Basiswerts am 

Fixierungstag entspricht] [und] [,][auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.]] 

[der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs des Basiswerts am Fixierungstag.] 

[der von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte 

Schlusskurs des Basiswerts am Fixierungstag, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts am Fixierungstag, wie von der 

Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] Referenzkurs des Basiswerts wªhrend der Anfangsfixierungs-Periode, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 
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[der [hºchste][niedrigste] der wªhrend der Anfangsfixierungs-Periode fortlaufend von [dem Index-

Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts wªhrend der Anfangsfixierungs-

Periode, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]] 

["Anfangsfixierungs-Periode" ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangsfixierungs-

Periode.] 

["Anpassungsquotient(t)" entspricht an einem Vorgesehenen Handelstag, der ein Beobachtungstag ist, 

dem Quotienten aus (A) [der Summe aus] [dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Ä 4 Absatz 

[(2)][(3)] der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)] [und] [der Kumulierten 

Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Ä 4 Absatz (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)] [und] 

[der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Ä 4 Absatz [(2)][(3)][(4)] der Emissionsbezogenen 

Bedingungen definiert)] und (B) [dem Produkt aus (i)] [dem Referenzkurs(t) (wie nachfolgend 

definiert)][der Differenz aus (x) dem Referenzkurs(t) (wie nachfolgend definiert) und (y) den 

Abwicklungskosten (wie oben definiert)] [und (ii) dem Umrechnungsfaktor (wie in Ä 4 Absatz 

[(2)][(3)][(4)][(5)] der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)], als Formel ausgedr¿ckt wie 

folgt: 

    
] 

["Arbeitstag" steht f¿r 

[im Fall von Produkten, die auf Schweizer Franken lauten, einf¿gen: [(a) Produkte deren 

Auszahlungswªhrung Schweizer Franken ist,] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das 

Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in Z¿rich 

Zahlungen abwickeln.][; oder] 

[im Fall von Produkten, die auf eine andere Wªhrung als Euro und Schweizer Franken lauten, 

einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und 

Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und 

Devisenmªrkte in [Hauptfinanzzentrum f¿r die betreffende Wªhrung einf¿gen: ǒ] Zahlungen 

abwickeln.][; oder] 

[im Fall von Produkten, die auf Euro lauten, einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren Auszahlungswªhrung 

ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, 

(ii) an dem Zahlungen ¿ber das TARGET2-System abgewickelt werden und (iii) an dem 

Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in Z¿rich Zahlungen abwickeln.][; oder] 
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[im Fall von Produkten, die auf USïDollar lauten, einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren 

Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem 

Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in New York und Z¿rich 

Zahlungen abwickeln.][; oder] 

[im Fall einer Wªhrung und/oder einem oder mehreren Geschªftszentren einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten 

deren Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das 

Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte [im 

Geschªftszentrum] [in den Geschªftszentren] [falls keine Wªhrung angegeben wird, einf¿gen: in 

jedem Geschªftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ǒ]] abwickeln.]] 

["Ausgabetag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer 

vorzeitigen Beendigung [oder Verlªngerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin 

gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].] 

["Ausgabepreis" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.] 

["Ausgabeaufschlag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.] 

"Aus¿bungsverhªltnis[(t)]" ist [zu Beginn der Laufzeit] [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene 

Aus¿bungsverhªltnis[(t=0)].] [das von der Berechnungsstelle am Fixierungstag auf der Grundlage des 

Anfangslevels und des [Ausgabepreises] [Nennbetrags] ermittelte Aus¿bungsverhªltnis 

(Aus¿bungsverhªltnis[(t=0)]).] [Das Aus¿bungsverhªltnis(t) an einem Vorgesehenen Handelstag, der 

kein Beobachtungstag ist, entspricht dem Aus¿bungsverhªltnis(t-1). Wenn ein Vorgesehener Handelstag 

ein Beobachtungstag ist, dann wird das Aus¿bungsverhªltnis(t) angepasst, indem der 

Anpassungsquotient(t) von dem Aus¿bungsverhªltnis, das an dem dem aktuellen Beobachtungstag 

vorangegangenen Beobachtungstag festgelegt wurde, subtrahiert wird. Das Aus¿bungsverhªltnis(t) am 

ersten Beobachtungstag wird angepasst, indem der Anpassungsquotient(t) von dem 

Aus¿bungsverhªltnis(t=0) subtrahiert wird. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses(t) wie folgt: 

ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭίὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭίὃὲὴὥίίόὲὫίήόέὸὭὩὲὸ. 

Das Ergebnis dieser Berechnung wird auf die [f¿nfte (5.)][ǒ] Dezimalstelle abgerundet. [Nach der 

Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(t))][ und ][ 

der Performance-Verg¿tungsbetrag(t) ][ und ][die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(t))] auf null 

(0) zur¿ckgesetzt.]] 

"Basiswert" ist, vorbehaltlich einer Ersetzung gemªÇ diesen Bedingungen, der in den Tabellen 1 und 

2 im Anhang angegebene Basiswert (auch der "Index"). 

["Basiswert-Bewertungstag" ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.] 
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["Berechnungsstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.] 

["Beobachtungstag" ist f¿r die Ber¿cksichtigung [der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr] [und] [des 

Performance-Verg¿tungsbetrags] bei der Berechnung des Anpassungsquotienten jeder der in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Beobachtungstage. Falls ein Beobachtungstag kein Vorgesehener 

Handelstag ist, gilt der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist, als Beobachtungstag. 

[Bei einer Verschiebung des einem Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags 

verschiebt sich der Beobachtungstag entsprechend.]] 

["Besicherungsgeb¿hr" (auch "BF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene 

Besicherungsgeb¿hr. [Die Emittentin ist berechtigt, die Besicherungsgeb¿hr mit Wirkung zu jedem 

Beobachtungstag bis zur Hºhe der in der Tabelle 1 angegebenen Maximalen Besicherungsgeb¿hr (die 

"Maximale Besicherungsgeb¿hr") anzupassen. Die Anpassung der Besicherungsgeb¿hr und der Tag 

des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Besicherungsgeb¿hr gilt 

mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 

Besicherungsgeb¿hr.]] 

["Emissionsstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.] 

["Endfixierungs-Periode" ist die Periode vom [f¿nften (5.)][ǒ] [Bºrsenhandelstag] [Vorgesehenen 

Handelstag][ǒ] unmittelbar vor dem Verfallstag (einschlieÇlich) bis zum Verfallstag (einschlieÇlich).] 

[Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verlªngert 

sich die Endfixierungsperiode entsprechend.] 

"Endlevel" ist 

[der Referenzkurs am Verfallstag.] 

[der von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte 

Schlusskurs des Basiswerts am Verfallstag, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts am Verfallstag, wie von der Berechnungsstelle 

festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] Referenzkurs des Basiswerts wªhrend der Endfixierungs-Periode, wie von 

der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der wªhrend der Endfixierungs-Periode fortlaufend von [dem Index-

Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 
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[das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts wªhrend der Endfixierungs-Periode, 

wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]] 

"Fixierungstag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser Tag 

kein Vorgesehener Handelstag ist, der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. 

im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlªngerung] der Zeichnungsfrist der Tag, an dem die 

Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einf¿gen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag 

entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt sich der Fixierungstag entsprechend.] 

["Geschªftszentrum" ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschªftszentrum.] 

["Index-Sponsor" ist der in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Index-Sponsor.] 

["Index-Berechnungsstelle" ist die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Index-Berechnungs-

stelle.] 

["Nennbetrag" entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag (angegeben in 

der Auszahlungswªhrung).] 

["Performance-Verg¿tung" (auch "PF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene 

Performance-Verg¿tung.] 

["Referenzkurs" ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag von [dem Index-Sponsor][der Index-

Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte Schlusskurs] [der [hºchste][niedrigste] der an 

einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse] [¶] des Basiswerts [in [Wªhrung einf¿gen: ǒ]], wie von der 

Berechnungsstelle festgestellt.] 

["Referenzwªhrung" ist die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Referenzwªhrung.] 

["R¿ckzahlungstag" ist, vorbehaltlich einer auÇerordentlichen K¿ndigung [bzw. vorbehaltlich des 

Eintritts eines Verwertungsfalls gemªÇ Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebene R¿ckzahlungstag] [der [f¿nfte (5.) ][ǒ] Arbeitstag nach dem 

Verfallstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nªchstfolgende Arbeitstag.][Bei einer 

Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der R¿ckzahlungstag entsprechend.]] 

["TARGET2-System" steht f¿r das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am 19. 

November 2007 eingef¿hrt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.] 
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["Verfallstag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag kein 

Vorgesehener Handelstag ist, der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist]. [Bei einer 

Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt sich der 

Verfallstag entsprechend.]] 

["Verwaltungsgeb¿hr" (auch "MF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene 

Verwaltungsgeb¿hr. [Die Emittentin ist berechtigt, die Verwaltungsgeb¿hr mit Wirkung zu jedem 

Beobachtungstag bis zur Hºhe der in der Tabelle 1 angegebenen Maximalen Verwaltungsgeb¿hr (die 

"Maximale Verwaltungsgeb¿hr") anzupassen. Die Anpassung der Verwaltungsgeb¿hr und der Tag 

des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Verwaltungsgeb¿hr gilt 

mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 

Verwaltungsgeb¿hr.]] 

["Vorgesehener Handelstag" hat die in Ä 10 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene 

Bedeutung.] 

["Website" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.] 

["Wechselkurs-Bildschirmseite" entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen 

Wechselkursbildschirmseite.] 

["Wechselkurssponsor" entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen 

Wechselkurssponsor.] 

["Zahlstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.] 

 

Ä 4 

R¿ckzahlung 

[einf¿gen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist: 

(1) R¿ckzahlungsbetrag 

Der "R¿ckzahlungsbetrag" in der Auszahlungswªhrung je Produkt entspricht, vorbehaltlich des 

Eintritts eines Verwertungsfalls nach Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen, [der Differenz aus 

(A)] dem Produkt aus dem Endlevel[,] [und] dem Aus¿bungsverhªltnis[(t)] [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] 

[(5)] definiert)] [und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz (2) definiert)] [und 

[(B)][(C)] dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [und 
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[(B)][(C)][(D)] der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)], als 

Formel ausgedr¿ckt:  

ὉὲὨὰὩὺὩὰ ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭί ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶὃὓὊ ὖὊὃ ὃὄὊ. 

Der R¿ckzahlungsbetrag wird auf zwei (2) Nachkommastellen kaufmªnnisch gerundet. 

[einf¿gen, wenn Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr anwendbar ist: 

(2) Berechnung und Zur¿cksetzung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t)" (auch "AMF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 
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definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

[einf¿gen, wenn Performance-Verg¿tung anwendbar ist: 

[(2)][(3)] Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags 

Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen. Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der 

Summe aus 
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(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen.] 

 [einf¿gen, wenn die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr anwendbar ist: 

[(2)][(3)][(4)] Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t)" (auch "ABF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ 
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Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

 

[einf¿gen, wenn Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

[(2)][(3)][(4)][(5)] Wªhrungsumrechnung, Umrechnungsfaktor 

Die Umrechnung der Referenzwªhrung in die Auszahlungswªhrung erfolgt durch die 

Berechnungsstelle [einf¿gen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: Der Umrechnungsfaktor (der 

"Umrechnungsfaktor") entspricht dem in der Referenzwªhrung f¿r 1 Einheit der 

Auszahlungswªhrung ausgedr¿ckten Wechselkurs, der am Verfallstag auf der Wechselkurs-

Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem 

Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein 

aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf 
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Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die 

Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verf¿gung stehen oder wird der 

Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der 

entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 

Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 

Ber¿cksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten 

Wechselkurs festzulegen.][einf¿gen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 

Einheit der Referenzwªhrung zu 1 Einheit der Auszahlungswªhrung ("Quanto"). Der 

Umrechnungsfaktor (der "Umrechnungsfaktor") entspricht eins (1).]] 

[einf¿gen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

(1) R¿ckzahlungsbetrag 

Der "R¿ckzahlungsbetrag" in der Auszahlungswªhrung je Produkt entspricht [der Differenz aus (A)] 

dem Produkt aus dem Endlevel[,] [und] dem Aus¿bungsverhªltnis[(t)] [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] 

[(5)] definiert)] [und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz (2) definiert)] [und 

[(B)][(C)] dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [und 

[(B)][(C)][(D)] der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)], als 

Formel ausgedr¿ckt:  

ὉὲὨὰὩὺὩὰ ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭί ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶὃὓὊ ὖὊὃ ὃὄὊ. 

Der R¿ckzahlungsbetrag wird auf zwei (2) Nachkommastellen kaufmªnnisch gerundet. 

[einf¿gen, wenn Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr anwendbar ist: 

(2) Berechnung und Zur¿cksetzung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t)" (auch "AMF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ] 
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[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)][, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 
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 [einf¿gen, wenn Performance-Verg¿tung anwendbar ist: 

[(2)][(3)] Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags 

Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen. Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der 

Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen.] 
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[einf¿gen, wenn die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr anwendbar ist: 

[(2)][(3)] [(4)] Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t)" (auch "ABF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 
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ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

 

[einf¿gen, wenn Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

[(2)][(3)][(4)][(5)] Wªhrungsumrechnung, Umrechnungsfaktor 

Die Umrechnung der Referenzwªhrung in die Auszahlungswªhrung erfolgt durch die 

Berechnungsstelle [einf¿gen, wenn Quanto nicht anwendbar ist:  Der Umrechnungsfaktor (der 

"Umrechnungsfaktor") entspricht dem in der Referenzwªhrung f¿r 1 Einheit der 

Auszahlungswªhrung ausgedr¿ckten Wechselkurs, der am Verfallstag auf der Wechselkurs-

Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem 

Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein 

aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf 

Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die 

Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verf¿gung stehen oder wird der 

Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der 

entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 

Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 

Ber¿cksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten 

Wechselkurs festzulegen.][einf¿gen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 

Einheit der Referenzwªhrung zu 1 Einheit der Auszahlungswªhrung ("Quanto"). Der 

Umrechnungsfaktor (der "Umrechnungsfaktor") entspricht eins (1).]] 
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Ä 5 

Verzinsung, Couponzahlungen 

Die Produkte sind nicht verzinslich. 

 

Ä 6 

(entfªllt) 

 

Ä 7 

Zahlungen 

(1) Zahlungen 

Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des 

gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an 

die Inhaber veranlassen. 

Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen 

oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der 

Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen. 

(2) Erklärung zu Regulation S 

Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) der 

Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten 

Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist. 

(3) Steuern, Gebühren und Abgaben 

Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle 

ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige 

Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu 

zahlen sind. 
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Ä 8 

(entfªllt) 

 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass COSI anwendbar ist: 

Ä 9 

Collateral Secured Instruments (COSI) 

(1) Besicherung des Produkts 

COSI-Produkt (im Folgenden çPfandbesichertes Produktè oder çProduktè) ist nach den 

Bestimmungen des çRahmenvertrages f¿r Pfandbesicherte Zertifikateè der SIX Swiss Exchange 

besichert. Der Emittent (çSicherungsgeberè) verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen 

Wertes der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgef¿hrten Anspr¿che. 

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulªren Pfandrechts. 

Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern 

steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die 

Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die 

Besicherung allfªlligen Wertverªnderungen anzupassen. Die zulªssigen Sicherheiten werden laufend 

durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewªhlt. Der Emittent 

informiert die Anleger auf Anfrage ¿ber die f¿r die Besicherung der Produkte jeweils zulªssigen 

Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange f¿r die Dienstleistung zur 

Besicherung der Produkte eine Geb¿hr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den 

Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht. 

(2) Dokumentation 

Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange basiert auf dem çRahmenvertrag f¿r 

Pfandbesicherte Zertifikateè zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem 

Sicherungsgeber (çRahmenvertragè). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der 

Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung 

oder in englischer ¦bersetzung zur Verf¿gung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei 

Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Z¿rich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000, 

Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundz¿ge der Besicherung sind in einem Informationsblatt 

der SIX Swiss Exchange zusammengefasst, welches auf çwww.six-swiss-exchange.comè (unter der 

Rubrik Emittenten ï Services, COSI) verf¿gbar ist. 
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(3) Methodik der Besicherung 

Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der 

Produkte (im Folgenden çAktueller Wertè). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen 

Handelswªhrung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in 

Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird f¿r jedes 

Pfandbesicherte Produkt anlªsslich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel 

festgelegt und bleibt wªhrend der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverªndert. Sind 

von Dritten berechnete Preise f¿r die Produkte (sogenannte çFair Valuesè) verf¿gbar, fliessen sie nach 

den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes 

ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte çBondfloor Pricingè 

gemªss den Vorgaben der Eidgenºssischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) ber¿cksichtigt. Solange 

f¿r ein dem çBondfloor Pricingè unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verf¿gbar 

ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemªss den 

R¿ckzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange  am vorherigen 

Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts hºher, richtet sich die erforderliche 

Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwªhnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu 

einem bestimmten Zeitpunkt nicht verf¿gbar sind, werden nach Massgabe des Regelwerkes von SIX 

Swiss Exchange f¿r die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere Preise ber¿cksichtigt. Die 

f¿r die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich 

nach den çBesonderen Bedingungen f¿r Pfandbesicherte Zertifikateè der SIX Swiss Exchange. Der 

Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemªss [Methode A: Fair Value Verfahren [f¿r [im Fall von 

Serien von Produkten gegebenenfalls ISIN einf¿gen: ǒ]] [bzw.] [Methode B: Bond Floor Verfahren 

[f¿r [im Fall von Serien von Produkten gegebenenfalls ISIN einf¿gen: ǒ]] [wie in der Tabelle 1 im 

Anhang angegeben] (das "Wertermittlungsverfahren") dieser Besonderen Bedingungen der SIX 

Swiss Exchange ermittelt. 

(4) Vertrieb und Market Making 

Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der 

Emittent verpflichtet sich f¿r ein Market Making in den Produkten zu sorgen. 

(5) Risiken 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlºse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abz¿glich der Kosten f¿r die 

Verwertung und Auszahlung) die Anspr¿che der Anleger zu decken vermºgen. Der Anleger trªgt 

unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der 

Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusªtzlich erforderlichen 

Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten kºnnen in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch 

SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsªchliche Hindernisse entgegenstehen oder die 
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Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehºrde zur Verwertung ¿bergeben werden m¿ssen; (iii) das 

mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko f¿hrt zu einem ungen¿genden Verwertungserlºs oder 

die Sicherheiten kºnnen unter ausserordentlichen Umstªnden ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsªchlichen Verwertung gªnzlich verlieren; (iv) die Fªlligkeit nach dem Rahmenvertrag von 

Pfandbesicherten Produkten in einer auslªndischen Wªhrung kann beim Anleger Verluste 

verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich f¿r den Anspruch des Anlegers gegen¿ber dem 

Emittenten) in der auslªndischen Wªhrung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des 

anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºses (massgeblich f¿r den Umfang, in welchem der Anspruch 

des Anlegers gegen¿ber dem Emittenten erlºscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung 

wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht 

gemªss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte 

Produkte verwertet werden kºnnen. 

(6) Verwertung der Sicherheiten 

Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 

anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die 

Sicherheiten kºnnen verwertet werden (çVerwertungsfªlleè), falls (i) der Sicherungsgeber 

erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mªngelfrei leistet, sofern der 

entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fªlligkeit nach den 

Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mªngelfrei leistet, sofern der entsprechende 

Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenºssische 

Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers 

Schutzmassnahmen gemªss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes ¿ber die 

Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemªss Artikel 25 

ff. des Bundesgesetzes ¿ber die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine auslªndische 

Finanzmarktaufsichtsbehºrde, eine andere zustªndige auslªndische Behºrde oder ein zustªndiges 

auslªndisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) 

erwªhnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making wªhrend zehn 

(10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des 

Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlºscht; (vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter 

Produkte zum Handel dahin fªllt oder gestrichen wird und der Emittent die Anspr¿che der Anleger 

gemªss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem 

Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die 

Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert 

werden und der Emittent die Anspr¿che der Anleger gemªss den Emissionsbedingungen der Produkte 

nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue 

Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfªlle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung 

eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 
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(7) Feststellung eines Verwertungsfalles 

SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner 

Nachforschungspflicht. Sie st¿tzt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf 

zuverlªssige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung f¿r die Anleger verbindlich 

fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall 

eingetreten ist. 

(8) Handeln im Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) 

das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem spªteren Zeitpunkt in geeigneter Form 

ºffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf 

der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.comè unter der Rubrik News) zu 

publizieren; sowie (ii) unabhªngig von der Hºhe der offenen Anspr¿che sªmtliche bestehenden 

Sicherheiten umgehend oder in einem spªteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die 

anwendbaren Rechtsvorschriften oder behºrdlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht 

entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht mºglich ist, die Sicherheiten der zustªndigen 

Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der Handel in 

sªmtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der 

Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen. 

(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss 

Exchange und den Emittenten 

Sªmtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30) 

Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fªllig. SIX Swiss Exchange macht das Datum der 

Fªlligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss 

Exchange (www.six-swiss-exchange.comè unter der Rubrik News) ºffentlich bekannt. Erst bei 

Fªlligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Anspr¿che der Anleger 

gegen¿ber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse. 

Die Anspr¿che der Anleger gegen¿ber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu 

Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens des 

Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist 

automatisch die Erklªrung jedes Anlegers gegen¿ber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112 

Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fªlligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind 

gegen¿ber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und 

insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zustªndigkeit des 

Handelsgerichts des Kantons Z¿rich (Schweiz) gebunden. 
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Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sªmtlicher 

Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswªhrung mit Wirkung f¿r den 

Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten 

bestimmen sich die Anspr¿che der Anleger gegen¿ber dem Emittenten bei Fªlligkeit der 

Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die 

Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des 

Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die 

massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte ºffentlich bekannt. 

(10)  Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich 

Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlºs aus der Verwertung der 

Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0,1 Prozent des 

gesamten Verwertungserlºses f¿r die eigenen Umtriebe und f¿r die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss 

Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegen¿ber dem Sicherungsgeber und 

dem Emittenten offenen Anspr¿che aus dem Verwertungserlºs zu befriedigen. Der verbleibende 

Netto- Verwertungserlºs steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte des 

Emittenten zur Verf¿gung. 

SIX Swiss Exchange ¿berweist die den Anlegern zustehenden anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die ¦berweisung richtet 

sich nach den Bestªnden in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX 

SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fªlligkeit seiner 

Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange 

und SIX SIS ein separates Verfahren f¿r die Auszahlung des anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte ¿ber den 

Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse f¿r diese 

Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem 

oder mehreren Dritten ¿berweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte 

Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die 

Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse auch f¿r weitere oder sªmtliche Anleger in 

Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen oder 

mehrere Dritte vornehmen zu lassen. 

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch 

der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzºgern, 

schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlºs der 

Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte. 
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¦bersteigen die Aktuellen Werte sªmtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten den 

Netto-Verwertungserlºs, erfolgt die Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse zu 

Gunsten der einzelnen Anleger im Verhªltnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur 

Gesamtsumme der Aktuellen Werte sªmtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten. 

Bei Produkten in einer anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss 

Exchange zur Ermittlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse die Aktuellen Werte mit 

Wirkung f¿r die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. 

Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem 

f¿r den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung 

der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken 

bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, ber¿hrt im 

¦brigen das Verhªltnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht diese 

Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse ºffentlich bekannt. 

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse erlºschen die Forderungen 

der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegen¿ber dem Emittenten. Bei Produkten in einer 

anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlºschens der 

Forderungen der Anleger gegen¿ber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen 

Handelswªhrung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des 

Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

Weitergehende Anspr¿che der Anleger gegen¿ber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren 

Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten 

involviert sind, bestehen nicht. 

(11)  Sekundärkotierung 

Der Emittent kann neben der Primªrkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss 

Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundªrbºrsen 

anstreben. Sªmtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer 

Sekundªrbºrse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. 

Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundªrbºrsen bei der Berechnung der Aktuellen 

Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Ber¿cksichtigung und Ereignisse, welche mit einer 

Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundªrbºrse zusammenhªngen, wie 

die Aussetzung des Market Making an einer Sekundªrbºrse oder die Dekotierung der Produkte von 

einer Sekundªrbºrse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss 

Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die 

Fªlligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Lªndern, in denen eine 
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Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, ºffentlich bekannt zu machen sowie die 

Sekundªrbºrsen oder sonstigen Stellen dar¿ber zu informieren. 

(12)  Haftung 

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlªssigem 

oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. F¿r das Verhalten 

von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst 

sind, haftet SIX Swiss Exchange nur f¿r mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des 

Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºses zu Gunsten der 

Anleger ¿ber die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer 

in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur f¿r sorgfªltige 

Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung ¿ber Dritte oder ¿ber Teilnehmer 

von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren Konti bei SIX SIS 

halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss f¿r sorgfªltige Auswahl und Instruktion. 

(13) Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung 

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen 

Bundesgesetzes ¿ber die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur 

Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenºssische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

(14) Übereinstimmung mit den Bedingungen 

Dieser Abschnitt "Collateral Secured Instruments (COSI)" entspricht dem Standardtext von SIX 

Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe f¿gen sich wie folgt in den Bedingungen ein:  

Begriff, wie in diesem Ä 9 "Collateral 

Secured Instruments (COSI)" verwendet 

Entsprechender Begriff, wie in den 

Bedingungen verwendet 

Anleger Inhaber 

Emissionsbedingungen Produktbedingungen, Bedingungen 

Emittent Emittentin 

Fªlligkeit R¿ckzahlung, R¿ckzahlungstag, Verfallstag 

] 

 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass TCM anwendbar ist: 

Ä 9 

Triparty Collateral Management (TCM) 
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Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die ĂTCM -besicherten Produkteñ) sind gemªss den 

Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter ĂDokumentationñ definiert) besichert. 

TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der 

Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ definiert) 

abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die ĂSicherheitengeberinñ) verpflichtet sich, den tatsächlichen 

Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern. 

Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der ĂSicherheitennehmerñ), vertreten durch die 

SIX Repo AG (der ĂSicherheitenbeauftragteñ) (wie unten unter ĂDokumentationñ nªher dargestellt), 

hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines 

Pfandrechts. Die Sicherheiten f¿r die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes 

Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das ĂSicherheitenkontoñ) eingebucht und dem 

einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als 

unabhªngige Drittpartei tªtig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der 

Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht ¿ber 

die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verf¿gen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu 

¿bertragen. Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten  werden an jedem Geschªftstag 

bewertet. Die f¿r die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS 

AG auf Basis der von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX 

Financial Information AG verºffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist 

verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertverªnderungen des TCM-besicherten Produktes 

anzupassen (siehe dazu unten unter ĂMethodik der Besicherungñ). Erlaubte Arten der Sicherheit 

werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten 

dienen nach dem TCM-Sicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Wªhrungen 

(z.B. in CHF, EUR, USD, GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. 

Wertpapiere, aus denen sich das TCM-besicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei 

Wertpapiere nur dann als Sicherheit herangezogen werden d¿rfen, wenn der Preis daf¿r nicht ªlter als 

vier Geschªftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage ¿ber die jeweils 

zulªssigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung werden bei der 

Erhebung der Verwaltungsgeb¿hr ber¿cksichtigt und dem Anleger nicht separat in die Rechnung 

gestellt. 

Dokumentation 

Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der von der Emittentin emittierten 

TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch 

gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer ï vertreten durch den 

Sicherheitenbeauftragten ï und der SIX SIS AG (der ĂTCM-Sicherheitenvertragñ). Die Emittentin 

stellt Anlegern den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verf¿gung. Dar¿ber hinaus 

ist der TCM-Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Z¿rich, 
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Telefon (+41-(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail 

(termsheet@leonteq.com) erhªltlich.  

Gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin f¿r die Emission und die 

Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und 

insoweit verantwortlich daf¿r,  aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsªchlich f¿r eine 

Hinterlegung zur Verf¿gung stehenden Sicherheiten auszuwªhlen. Weiterhin liefert die 

Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewªhrt ein Pfandrecht 

zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der Sicherheiten. 

Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das 

TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Beg¿nstigte f¿r etwaige Verwertungserlºse 

f¿r das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf 

des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem 

TCM-Sicherheitenvertrags ausschlieÇlich durch den Sicherheitenbeauftragten aus¿ben zu lassen, d.h. 

mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklªrung 

gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfªlle wahrnehmen darf. Die 

Anleger sind gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des 

TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die 

ausschliessliche Zustªndigkeit der Gerichte des Kantons Z¿rich (Schweiz) gebunden. 

Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag 

als direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt f¿r ihn und in seinem Namen. Im Fall 

eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des 

Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ). 

Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit f¿r die 

Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zustªndig. Die SIX 

SIS AG handelt insoweit als neutraler und unabhªngiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen 

der Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter 

dem TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie ¿berwacht und verwaltet die dem einzelnen 

TCM-besicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die 

Sicherheitenanforderungen f¿r ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und 

ordnet wenn nºtig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusªtzliche 

Sicherheiten benºtigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird 

der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten 

ist. 

Methodik der Besicherung 

Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des 

TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der ĂAktuelle Wertñ). Die Berechnung des Aktuellen Werts 

des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in ¦bereinstimmung mit den anerkannten 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

147 

 

Bewertungsgrundsªtzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierf¿r die alleinige 

Verantwortung trªgt. Eine unabhªngige ¦berpr¿fung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte 

noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG f¿hren eine erneute Berechnung oder 

sonstige ¦berpr¿fung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX 

Financial Information AG von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf 

Grundlage des von der SIX Financial Information AG verºffentlichten Aktuellen Werts mehrmals 

tªglich, ob die Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten erf¿llt sind. Sofern 

Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten f¿r ein TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird 

die SIX SIS AG automatisch zusªtzliche Sicherheiten von dem allgemeinen Konto der 

Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin f¿r das einzelne 

TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte 

Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen ¿berschreiten, wird die 

SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto  in Hºhe der 

¦berdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zur¿ckbuchen. Weder der 

Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften f¿r 

Verluste oder Schªden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung des 

Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information AG 

entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die f¿r ein TCM-besichertes 

Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich f¿r das betreffende TCM-besicherte Produkt 

bestimmt (die ĂZweckgebundenen Sicherheitenñ) und besichern keine anderen Produkte. 

Vertrieb und Market Making  

Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der 

Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial 

Information AG verºffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots f¿r den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar. 

Risiken für den Anleger 

Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bez¿glich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der 

Erlºs aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abz¿glich der Kosten 

f¿r die Verwertung und Auszahlung) die Anspr¿che der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. 

a. die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten 

Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusªtzlich erforderlichen 

Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten kºnnen in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsªchliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) 

das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko f¿hrt zu einem ungen¿genden Verwertungserlºs 

oder die Sicherheiten kºnnen unter ausserordentlichen Umstªnden ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsªchlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fªlligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer 

auslªndischen Wªhrung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maÇgeblich 

f¿r den Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin) in der auslªndischen Wªhrung festgelegt 
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wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses (massgeblich f¿r den 

Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin befriedigt wird) in einer 

anderen Wªhrung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und 

Konkursrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemªss den Bestimmungen des TCM-

Sicherheitenvertrages verwertet werden kºnnen. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko 

beseitigt, dass sich wªhrend der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts mºglicherweise kein 

Kªufer f¿r dieses findet und dass der Anleger gezwungen sein kºnnte, das TCM-besicherte Produkt 

bis zu seiner Fªlligkeit zu halten.  

Verwertung der Sicherheiten 

Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach, 

insbesondere nicht der pflichtgemªssen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu 

den weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter 

ĂDokumentationñ), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten kºnnen insbesondere verwertet werden, 

falls (i) die Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern 

der Mangel nicht innerhalb von f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten Produkts bei Fªlligkeit nach 

den Emissionsbedingungen nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht innerhalb von 

f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenºssische Finanzmarktaufsicht FINMA 

hinsichtlich der Emittentin oder der Sicherheitengeberin SchutzmaÇnahmen gemªss Artikel 26 Absatz 

1 Buchstabe (f) oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber die Banken und Sparkassen (das 

ĂBankengesetzñ), Sanierungsmassnahmen gemªss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation 

(Konkurs) gemªss Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein ĂVerwertungsfallñ und 

zusammen die ĂVerwertungsfªlleñ). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt 

vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt 

werden. 

Feststellung eines Verwertungsfalls 

Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner 

Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls st¿tzt er seine 

Entscheidung ausschlieÇlich auf Informationen aus verlªsslichen Quellen. Der 

Sicherheitenbeauftragte stellt mit f¿r die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als 

Verwertungsfall einzustufen ist und zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.  

Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i) 

umgehend oder zu einem spªteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls ºffentlich bekannt 

zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhªngig von dem zu erwartenden Verwertungserlºs,  sofort 
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oder zu einem spªteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu 

beauftragenvorausgesetzt, dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.  

Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemªss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer 

Bucheffektengesetz (ĂBEGñ) an den f¿r die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts 

als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemªss Artikel 899 ff. des Schweizer 

Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf 

ein TCM-besichertes Produkt lºst nur den Verwertungsfall f¿r dieses TCM-besicherte Produkt aus 

(und nicht f¿r andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls 

in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem 

Eintritt des Verwertungsfalls verf¿gbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert f¿r dieses Produkt. 

Dieser Verwertungswert ist f¿r die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. 

Anspr¿che der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn 

TCM-besicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fªllig werden. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der 

Sicherheiten (einschliesslich Geb¿hren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der 

Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlºs 

der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den 

Verwertungserlºsen der Sicherheiten jedwede seiner gegen¿ber der Sicherheitengeberin bestehenden 

Anspr¿che gemªss den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der 

verbleibende Verwertungserlºs steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts 

zur Verf¿gung. 

Der den Anlegern zustehende anteilsmªssige Nettoverwertungserlºs wird ¿ber das Wertpapier-

abwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob 

die Zahlung in der Wªhrung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der 

Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf 

Erhalt des Nettoverwertungserlºses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus 

faktischen oder rechtlichen Gr¿nden verzºgern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem 

Grund verzºgern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen 

noch Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschlieÇlich durch die Sicherheiten 

besichert, die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. 

Die Anspr¿che der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich 

im Umfang der Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses. Es bestehen aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag keine weiteren Anspr¿che der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, 

die SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten 

Produkts beteiligte Personen. 
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[einf¿gen f¿r den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

Ä 9  

(entfªllt)]]  
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[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 2) einfügen: 

 

Ä 1 

Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte 

(1) Wªhrung; Emissionsvolumen 

Leonteq Securities AG [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities 

AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq Securities 

AG, Amsterdam Branch,] (die "Emittentin") begibt Produkte [ohne Nennbetrag] (jeweils ein 

"Zertifikat" bzw. ein "Produkt" und zusammen die "Zertifikate" bzw. die "Produkte"). [Die Anzahl 

(die "Anzahl der Produkte")][Der Nennbetrag ausgedr¿ckt in der Auszahlungswªhrung je Produkt 

(der "Nennbetrag"), der Gesamtnennbetrag ausgedr¿ckt in der Auszahlungswªhrung (der 

"Gesamtnennbetrag")] sowie die Auszahlungswªhrung (die "Auszahlungswªhrung") der Produkte 

ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang. 

(2) Form  

[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einf¿gen: 

(a) Wertrechte, Inhaber 

Die Produkte werden als Wertrechte (die "Wertrechte") in unverbriefter Form gemªÇ Art. 973c 

des Schweizerischen Obligationenrechts von der Emittentin durch Eintrag in einem von der 

Emittentin gef¿hrten Wertrechtebuch geschaffen.  

Mit dem nachfolgenden Eintrag der Produkte bzw. Wertrechte in das Hauptregister der 

Verwahrungsstelle und Gutschrift dieser in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen 

Bucheffekten (die "Bucheffekten"). Dementsprechend werden die Produkte als Bucheffekten im 

Sinne des Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten ausgegeben. 

Produkte in Form von Bucheffekten kºnnen nur nach MaÇgabe der Bestimmungen des 

Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten ¿bertragen oder in sonstiger Weise verªuÇert werden, d.h. 

durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine 

Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen 

oder eine Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuf¿hren oder zu 

verlangen. 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

152 

 

Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der 

Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, 

gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte 

in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, 

die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon 

ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung des Inhabers gemªÇ 

diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehºrig 

ermªchtigt worden ist. 

Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform 

vorliegen. Produkte kºnnen nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die 

Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich 

oder zweckmªÇig ist. 

Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren 

veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten f¿r den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der 

Wertpapiere werden die Wertrechte unverz¿glich von der Emittentin entwertet, wobei die 

Wertpapiere den Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, 

ausgeliefert werden. 

"Inhaber" bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und f¿r eigene 

Rechnung in einem Wertpapierdepot hªlt. 

(b) Verwahrungsstelle 

"Verwahrungsstelle" ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine 

Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber 

Bucheffekten.] 

[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einf¿gen: 

(a) Inhaberpapiere 

Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die "Inhaberpapiere") 

begeben. 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 

[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einf¿gen: 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemªÇ Art. 973b des 

Schweizerischen Obligationenrechts (die "Dauerglobalurkunde") verbrieft. Die 
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Dauerglobalurkunde wird solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines 

Clearingsystems verwahrt, bis sªmtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten 

erf¿llt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern 

stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der 

Dauerglobalurkunde zu, die in ¦bereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in 

¦bereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen ¿bertragbar sind. Im 

Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen 

minimalen HandelsgrºÇe (die "Minimale HandelsgrºÇe") oder einem ganzzahligen Vielfachen 

davon ¿bertragbar. 

"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen 

Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in 

¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des 

anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist.] 

[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einf¿gen: 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemªÇ Art. 973b des 

Schweizerischen Obligationenrechts (die "Dauerglobalurkunde") verbrieft, welche durch die 

Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die 

"Verwahrungsstelle"), einer Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen 

Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der 

Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der 

Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten ("Bucheffekten") 

gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten dar. 

Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein 

sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die 

Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert 

ist und ¿ber die Produkte nur gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes 

¿ber Bucheffekten verf¿gt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu ¿bertragenden Produkte in 

einem Effektenkonto des Empfªngers. 

Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der 

Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder 

Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen. 

Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden 

Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten 

darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche 

die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten und (ii) 
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Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die 

Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung 

des Inhabers gemªÇ diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber 

dazu gehºrig ermªchtigt worden ist. 

Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. 

Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren f¿r die Produkte insgesamt, 

jedoch nicht teilweise, zu beschlieÇen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich 

oder zweckmªÇig ist. BeschlieÇt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von 

Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, 

werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei 

Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die 

Dauerglobalurkunde unverz¿glich durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den 

Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert. 

"Inhaber" bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und f¿r eigene 

Rechnung in einem Wertpapierdepot hªlt.] 

 [im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einf¿gen: 

(a) Inhaberpapiere 

Die Produkte lauten auf den Inhaber. 

[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einf¿gen: 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die "Dauer-

globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem 

Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sªmtliche Verpflichtungen 

der Emittentin aus den Produkten erf¿llt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist 

ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder 

vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in ¦bereinstimmung mit den Regeln des 

Clearingsystems sowie in ¦bereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

¿bertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im 

Anhang angegebenen minimalen HandelsgrºÇe (die "Minimale HandelsgrºÇe") oder einem 

ganzzahligen Vielfachen davon ¿bertragbar. 

"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder ïanspruchs, 

wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der 
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bzw. das jeweils in ¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten 

Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist.] 

 [im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einf¿gen: 

(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber 

Wªhrend ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die 

"Dauerglobalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die "Verwahrungsstelle"), einer 

Verwahrungsstelle gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber 

Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle 

hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle 

gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die "Bucheffekten") gemªÇ den 

Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber Bucheffekten dar. 

Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein 

sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die 

Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert 

ist und ¿ber die Produkte nur gemªÇ den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes 

¿ber Bucheffekten verf¿gt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu ¿bertragenden Produkte in 

einem Effektenkonto des Empfªngers. 

Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der 

Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder 

Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen. 

Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden 

Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten 

darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche 

die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle gef¿hrten Effektenkonto halten, und (ii) 

Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die 

Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediªre, welche eine Erklªrung 

des Inhabers gemªÇ diesen Bedingungen f¿r den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber 

dazu gehºrig ermªchtigt worden ist. 

Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. 

Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren f¿r die Produkte insgesamt, 

jedoch nicht teilweise, zu beschlieÇen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich 

oder zweckmªÇig ist. BeschlieÇt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von 

Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, 
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werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei 

Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die 

Dauerglobalurkunde unverz¿glich durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den 

Inhabern, gegen Lºschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert. 

"Inhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder ïanspruchs, 

wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der 

bzw. das jeweils in ¦bereinstimmung mit den Geschªftsbedingungen des relevanten 

Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts ¿bertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die 

als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen 

Bundesgesetz ¿ber Bucheffekten.] 

(c) Clearingsystem 

"Clearingsystem" ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem. 

(3) Laufzeit der Produkte 

Die Produkte haben keine vorgegebene begrenzte Laufzeit. Die Laufzeit endet [einf¿gen f¿r den Fall, 

dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls 

gemªÇ Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen] entweder durch Einlºsung durch die Inhaber oder 

durch ordentliche oder auÇerordentliche K¿ndigung der Emittentin. 

 

Ä 2 

Status der Produkte 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich 

durch Vermºgen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, 

vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen 

unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger 

Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher 

Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.] 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:  

Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemªÇ Ä 9 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, 
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vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich 

besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.] 

 

 

Ä 3 

Definitionen 

In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgef¿hrten 

Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt: 

["Abwicklungskosten" sind Kosten der Emittentin bzw. der Hedge-Partei, die bei der Auflºsung der 

eingegangenen Absicherungspositionen, insbesondere der VerªuÇerung bzw. R¿ckgabe eines 

Bestandteils des Basiswerts, bzw. ihrer Ersetzung eingetreten sind; es werden nur die Kosten 

ber¿cksichtigt, die einem Investor entstehen w¿rden, wenn er direkt in die Bestandteile des 

Basiswerts investiert hªtte.] 

["Anfangslevel" ist 

[das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des Basiswerts[, das einem der fortlaufend 

von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des 

Basiswerts am Fixierungstag entspricht, wie von der Berechnungsstelle festgestellt][, das dem 

Referenzkurs des Basiswerts am Fixierungstag entspricht][, das dem von [dem Index-Sponsor][der 

Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Schlusskurs des Basiswerts am 

Fixierungstag entspricht] [und] [,][auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.]] 

[der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs des Basiswerts am Fixierungstag.] 

[der von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte 

Schlusskurs des Basiswerts am Fixierungstag, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts am Fixierungstag, wie von der 

Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] Referenzkurs des Basiswerts wªhrend der Anfangsfixierungs-Periode, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der wªhrend der Anfangsfixierungs-Periode fortlaufend von [dem Index-

Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 
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[das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts wªhrend der Anfangsfixierungs-

Periode, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]] 

["Anfangsfixierungs-Periode" ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangsfixierungs-

Periode.] 

["Anpassungsquotient(t)" entspricht an einem Vorgesehenen Handelstag, der ein Beobachtungstag ist, 

dem Quotienten aus (A) [der Summe aus] [dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Ä 4 Absatz 

[(2)][(3)] der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)] [und] [der Kumulierten 

Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Ä 4 Absatz (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)] [und] 

[der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Ä 4 Absatz [(2)][(3)][(4)] der Emissionsbezogenen 

Bedingungen definiert)] und (B) [dem Produkt aus (i)] [dem Referenzkurs(t) (wie nachfolgend 

definiert)][der Differenz aus (x) dem Referenzkurs(t) (wie nachfolgend definiert) und (y) den 

Abwicklungskosten (wie oben definiert)] [und (ii) dem Umrechnungsfaktor (wie in Ä 4 Absatz 

[(2)][(3)][(4)][(5)] der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)], als Formel ausgedr¿ckt wie 

folgt: 

    
] 

["Arbeitstag" steht f¿r 

[im Fall von Produkten, die auf Schweizer Franken lauten, einf¿gen: [(a) Produkte deren 

Auszahlungswªhrung Schweizer Franken ist,] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das 

Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in Z¿rich 

Zahlungen abwickeln.][; oder] 

[im Fall von Produkten, die auf eine andere Wªhrung als Euro und Schweizer Franken lauten, 

einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und 

Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und 

Devisenmªrkte in [Hauptfinanzzentrum f¿r die betreffende Wªhrung einf¿gen: ǒ] Zahlungen 

abwickeln.][; oder] 

[im Fall von Produkten, die auf Euro lauten, einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren Auszahlungswªhrung 

ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, 

(ii) an dem Zahlungen ¿ber das TARGET2-System abgewickelt werden und (iii) an dem 

Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in Z¿rich Zahlungen abwickeln.][; oder] 

[im Fall von Produkten, die auf USïDollar lauten, einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten deren 

Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem 

Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte in New York und Z¿rich 

Zahlungen abwickeln.][; oder] 
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[im Fall einer Wªhrung und/oder einem oder mehreren Geschªftszentren einf¿gen: [(ǒ) bei Produkten 

deren Auszahlungswªhrung ǒ ist:] einen Tag (auÇer Samstag und Sonntag), (i) an dem das 

Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschªftsbanken und Devisenmªrkte [im 

Geschªftszentrum] [in den Geschªftszentren] [falls keine Wªhrung angegeben wird, einf¿gen: in 

jedem Geschªftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ǒ]] abwickeln.]] 

["Ausgabetag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer 

vorzeitigen Beendigung [oder Verlªngerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin 

gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].] 

["Ausgabepreis" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.] 

["Ausgabeaufschlag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.] 

"Aus¿bungsverhªltnis[(t)]" ist [zu Beginn der Laufzeit] [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene 

Aus¿bungsverhªltnis[(t=0)].] [das von der Berechnungsstelle am Fixierungstag auf der Grundlage des 

Anfangslevels und des [Ausgabepreises] [Nennbetrags] ermittelte Aus¿bungsverhªltnis 

(Aus¿bungsverhªltnis[(t=0)]).] [Das Aus¿bungsverhªltnis(t) an einem Vorgesehenen Handelstag, der 

kein Beobachtungstag ist, entspricht dem Aus¿bungsverhªltnis(t-1). Wenn ein Vorgesehener Handelstag 

ein Beobachtungstag ist, dann wird das Aus¿bungsverhªltnis(t) angepasst, indem der 

Anpassungsquotient(t) von dem Aus¿bungsverhªltnis, das an dem dem aktuellen Beobachtungstag 

vorangegangenen Beobachtungstag festgelegt wurde, subtrahiert wird. Das Aus¿bungsverhªltnis(t) am 

ersten Beobachtungstag wird angepasst, indem der Anpassungsquotient(t) von dem 

Aus¿bungsverhªltnis(t=0) subtrahiert wird. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses(t) wie folgt: 

ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭίὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭίὃὲὴὥίίόὲὫίήόέὸὭὩὲὸ. 

Das Ergebnis dieser Berechnung wird auf die [f¿nfte (5.)][ǒ] Dezimalstelle abgerundet. [Nach der 

Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(t))][ und ][ 

der Performance-Verg¿tungsbetrag(t) ][ und ][die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(t))] auf null 

(0) zur¿ckgesetzt.]] 

"Basiswert" ist, vorbehaltlich einer Ersetzung gemªÇ diesen Bedingungen, der in den Tabellen 1 und 

2 im Anhang angegebene Basiswert (auch der "Index"). 

["Basiswert-Bewertungstag" ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.] 

["Berechnungsstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.] 

["Beobachtungstag" ist f¿r die Ber¿cksichtigung [der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr] [und] [des 

Performance-Verg¿tungsbetrags] bei der Berechnung des Anpassungsquotienten jeder der in der 
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Tabelle 1 im Anhang angegebenen Beobachtungstage. Falls ein Beobachtungstag kein Vorgesehener 

Handelstag ist, gilt der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist, als Beobachtungstag. 

[Bei einer Verschiebung des einem Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags 

verschiebt sich der Beobachtungstag entsprechend.]] 

["Besicherungsgeb¿hr" (auch "BF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene 

Besicherungsgeb¿hr. [Die Emittentin ist berechtigt, die Besicherungsgeb¿hr mit Wirkung zu jedem 

Beobachtungstag bis zur Hºhe der in der Tabelle 1 angegebenen Maximalen Besicherungsgeb¿hr (die 

"Maximale Besicherungsgeb¿hr") anzupassen. Die Anpassung der Besicherungsgeb¿hr und der Tag 

des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Besicherungsgeb¿hr gilt 

mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 

Besicherungsgeb¿hr.]] 

["Emissionsstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.] 

["Endfixierungs-Periode" ist die Periode vom [f¿nften (5.)][ǒ] [Bºrsenhandelstag] [Vorgesehenen 

Handelstag][ǒ] unmittelbar vor dem Verfallstag (einschlieÇlich) bis zum Verfallstag (einschlieÇlich).] 

[Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verlªngert 

sich die Endfixierungsperiode entsprechend.] 

"Endlevel" ist 

[der Referenzkurs am Verfallstag.] 

[der von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte 

Schlusskurs des Basiswerts am Verfallstag, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts am Verfallstag, wie von der Berechnungsstelle 

festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] Referenzkurs des Basiswerts wªhrend der Endfixierungs-Periode, wie von 

der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[der [hºchste][niedrigste] der wªhrend der Endfixierungs-Periode fortlaufend von [dem Index-

Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] berechneten und verºffentlichten Kurse des Basiswerts, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt.] 

[das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts wªhrend der Endfixierungs-Periode, 

wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]] 
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"Fixierungstag" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser Tag 

kein Vorgesehener Handelstag ist, der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. 

im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlªngerung] der Zeichnungsfrist der Tag, an dem die 

Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einf¿gen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag 

entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt sich der Fixierungstag entsprechend.] 

["Geschªftszentrum" ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschªftszentrum.] 

["Index-Sponsor" ist der in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Index-Sponsor.] 

["Index-Berechnungsstelle" ist die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Index-Berechnungs-

stelle.] 

["Nennbetrag" entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag (angegeben in 

der Auszahlungswªhrung).] 

["Performance-Verg¿tung" (auch "PF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene 

Performance-Verg¿tung.] 

["Referenzkurs" ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag von [dem Index-Sponsor][der Index-

Berechnungsstelle] berechnete und verºffentlichte Schlusskurs] [der [hºchste][niedrigste] der an 

einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend von [dem Index-Sponsor][der Index-Berechnungsstelle] 

berechneten und verºffentlichten Kurse] [¶] des Basiswerts [in [Wªhrung einf¿gen: ǒ]], wie von der 

Berechnungsstelle festgestellt.] 

["Referenzwªhrung" ist die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Referenzwªhrung.] 

["R¿ckzahlungstag" ist, vorbehaltlich einer auÇerordentlichen K¿ndigung [bzw. vorbehaltlich des 

Eintritts eines Verwertungsfalls gemªÇ Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebene R¿ckzahlungstag] [der [f¿nfte (5.) ][ǒ] Arbeitstag nach dem 

Verfallstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nªchstfolgende Arbeitstag.][Bei einer 

Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der R¿ckzahlungstag entsprechend.]] 

["TARGET2-System" steht f¿r das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am 19. 

November 2007 eingef¿hrt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.] 

["Verfallstag" ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag kein 

Vorgesehener Handelstag ist, der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist].] [(a) im 

Fall der Ordentlichen K¿ndigung gemªÇ Ä 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen der 

K¿ndigungstermin und (b) im Fall einer Einlºsung gemªÇ Ä 6 der Emissionsbezogenen Bedingungen 
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der f¿nfte (5.) Vorgesehene Handelstag nach dem Einlºsungstermin[ oder, falls dieser Tag kein 

Vorgesehener Handelstag ist, der nªchstfolgende Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist].] [Bei 

einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt sich der 

Verfallstag entsprechend.]] 

["Verwaltungsgeb¿hr" (auch "MF") ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene 

Verwaltungsgeb¿hr. [Die Emittentin ist berechtigt, die Verwaltungsgeb¿hr mit Wirkung zu jedem 

Beobachtungstag bis zur Hºhe der in der Tabelle 1 angegebenen Maximalen Verwaltungsgeb¿hr (die 

"Maximale Verwaltungsgeb¿hr") anzupassen. Die Anpassung der Verwaltungsgeb¿hr und der Tag 

des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Verwaltungsgeb¿hr gilt 

mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 

Verwaltungsgeb¿hr.]] 

["Vorgesehener Handelstag" hat die in Ä 10 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene 

Bedeutung.] 

["Website" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.] 

["Wechselkurs-Bildschirmseite" entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen 

Wechselkursbildschirmseite.] 

["Wechselkurssponsor" entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen 

Wechselkurssponsor.] 

["Zahlstelle" entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.] 

 

Ä 4 

R¿ckzahlung 

[einf¿gen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist: 

(1) R¿ckzahlungsbetrag 

Der "R¿ckzahlungsbetrag" in der Auszahlungswªhrung je Produkt entspricht, vorbehaltlich des 

Eintritts eines Verwertungsfalls nach Ä 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen, [der Differenz aus 

(A)] dem Produkt aus dem Endlevel[,] [und] dem Aus¿bungsverhªltnis[(t)] [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] 

[(5)] definiert)] [und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz (2) definiert)] [und 

[(B)][(C)] dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [und 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

163 

 

[(B)][(C)][(D)] der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)], als 

Formel ausgedr¿ckt:  

ὉὲὨὰὩὺὩὰ ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭί ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶὃὓὊ ὖὊὃ ὃὄὊ. 

Der R¿ckzahlungsbetrag wird auf zwei (2) Nachkommastellen kaufmªnnisch gerundet. 

[einf¿gen, wenn Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr anwendbar ist: 

(2) Berechnung und Zur¿cksetzung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t)" (auch "AMF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 
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definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

 [einf¿gen, wenn Performance-Verg¿tung anwendbar ist: 

[(2)][(3)] Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags 

Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen. Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der 

Summe aus 
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(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen.] 

[einf¿gen, wenn die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr anwendbar ist: 

[(2)][(3)] [(4)] Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t)" (auch "ABF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

166 

 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

[einf¿gen, wenn Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

[(2)][(3)][(4)][(5)] Wªhrungsumrechnung, Umrechnungsfaktor 

Die Umrechnung der Referenzwªhrung in die Auszahlungswªhrung erfolgt durch die 

Berechnungsstelle [einf¿gen, wenn Quanto nicht anwendbar ist:  Der Umrechnungsfaktor (der 

"Umrechnungsfaktor") entspricht dem in der Referenzwªhrung f¿r 1 Einheit der 

Auszahlungswªhrung ausgedr¿ckten Wechselkurs, der am Verfallstag auf der Wechselkurs-

Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem 

Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein 

aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf 

Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die 

Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verf¿gung stehen oder wird der 
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Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der 

entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 

Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 

Ber¿cksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten 

Wechselkurs festzulegen.][einf¿gen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 

Einheit der Referenzwªhrung zu 1 Einheit der Auszahlungswªhrung ("Quanto"). Der 

Umrechnungsfaktor (der "Umrechnungsfaktor") entspricht eins (1).]] 

[einf¿gen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

(1) R¿ckzahlungsbetrag 

Der "R¿ckzahlungsbetrag" in der Auszahlungswªhrung je Produkt entspricht [der Differenz aus (A)] 

dem Produkt aus dem Endlevel[,] [und] dem Aus¿bungsverhªltnis[(t)] [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] 

[(5)] definiert)] [und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz (2) definiert)] [und 

[(B)][(C)] dem Performance-Verg¿tungsbetrag(t) (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [und 

[(B)][(C)][(D)] der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)], als 

Formel ausgedr¿ckt:  

 

ὉὲὨὰὩὺὩὰ ὃόί¿ὦόὲὫίὺὩὶὬªὰὸὲὭί ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶὃὓὊ ὖὊὃ ὃὄὊ. 

Der R¿ckzahlungsbetrag wird auf zwei (2) Nachkommastellen kaufmªnnisch gerundet. 

[einf¿gen, wenn Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr anwendbar ist: 

(2) Berechnung und Zur¿cksetzung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t)" (auch "AMF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ] 
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[(A) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Verwaltungsgeb¿hr (auch "MF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) (AMF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὓὊ ὃὓὊ ὓὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὓὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)][, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 

ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 
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 [einf¿gen, wenn Performance-Verg¿tung anwendbar ist: 

[(2)][(3)] Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags 

Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen. Der "Performance-Verg¿tungsbetrag(t)" (auch "PFA(t)") entspricht der 

Summe aus 

(A) PerformanceïVergütungsbetrag des vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Performanceï

Vergütungsbetrag(t-1)) und (B) dem Produkt aus (i) der Performance-Vergütung (auch "PF") und (ii) 

dem größeren Wert aus (x) null (0) und (y) der Differenz aus (x)  Wert des Produkts des 

vorangegangen Vorgesehen Handelstags (Wert des Produkts(t-1)) und (y) der Watermark am 

vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag (Watermark(t-1)).  

Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Performance-Verg¿tungsbetrags(t) wie folgt: 

ὖὊὃ ὖὊὃ  ὖὊ Ø ὓὥὼπȠ ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸί ὡὥὸὩὶάὥὶὯ 

"Referenzkurs(t)" entspricht dem Referenzkurs (wie in Ä 3 definiert) am jeweiligen Vorgesehenen 

Handelstag. 

"Watermark(t)" entspricht dem größeren Wert des Wert des Produkts(t) an allen Beobachtungstagen, 

die zwischen dem Fixierungstag (einschließlich) und dem Vorgesehenen Handelstag(t-2) 

(einschließlich) liegen.] 
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 [einf¿gen, wenn die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr anwendbar ist: 

[(2)][(3)] [(4)] Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

Die "Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t)" (auch "ABF(t)") entspricht der Summe aus 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem [Ausgabepreis][Nennbetrag] und ferner 

multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag 

(einschliesslich) und dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 

(auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(0) (AMF(0)) null 

(0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ ὃόίὫὥὦὩὴὶὩὭίὔὩὲὲὦὩὸὶὥὫЎὨ, wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ] 

[(A) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr des vorangegangenen Vorgesehenen Handelstags und (B) 

der Besicherungsgeb¿hr (auch "BF") multipliziert mit dem Wert des Produkts (wie nachstehend 

definiert) am vorangegangenen Vorgesehenen Handelstag und ferner multipliziert mit der Anzahl der 

Kalendertage seit dem letzten Vorgesehenen Handelstag (einschliesslich) und dem aktuellen 

Vorgesehenen Handelstag (ausschliesslich), geteilt durch 360 (auch "ȹd"). Zu Beginn der Laufzeit 

entspricht die Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) (ABF(0)) null (0). Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die 

Berechnung der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr(t) wie folgt: 

ὃὄὊ ὃὄὊ ὄὊ  ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίЎὨ , wobei gilt: ὃὄὊ πȟπ 

Der "Wert des Produkts(t-1)" entspricht dem Wert des Produkts(t) wie an dem Vorgesehenen 

Handelstag, der dem aktuellen Vorgesehenen Handelstag vorangeht, von der Berechnungsstelle 

berechnet. 

Der Wert des Produkts an einem Vorgesehenen Handelstag (nach der jeweiligen Anpassung des 

Aus¿bungsverhªltnisses zum maÇgeblichen Beobachtungstag, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben) ("Wert des 

Produkts(t)") entspricht der Differenz aus (A) dem Produkt aus dem Referenzkurs des Basiswerts[,] 

[und] dem Aus¿bungsverhªltnis an dem Vorgesehenen Handelstag [einf¿gen, sofern 

Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: und dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] 

definiert)]] und (B) der Kumulierten Verwaltungsgeb¿hr[, und (C) dem Performance-

Verg¿tungsbetrag (wie in Absatz [(2)][(3)] definiert)] [, und (D) der Kumulierten Besicherungsgeb¿hr 

(wie in Absatz [(2)][(3)][(4)] definiert)]. Als Formel ausgedr¿ckt erfolgt die Berechnung des Werts 

des Produkts(t) wie folgt: 
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ὡὩὶὸ ὨὩί ὖὶέὨόὯὸίὸ

ὙὩὪὩὶὩὲᾀὯόὶί
ὸ
ὼ ὃόίİὦόὲὫίὺὩὶὬßὰὸὲὭί

ὸ
ὟάὶὩὧὬὲόὲὫίὪὥὯὸέὶ

ὸ

ὃὓὊὸ ὖὊὃὸ ὃὄὊὸ  

Der "Wert des Produkts am Fixierungstag" bzw. "Wert des Produkts(0)" entspricht [dem in der 

Tabelle 1 im Anhang angegebenen Wert.][dem Produkt aus dem Anfangslevel und dem 

Aus¿bungsverhªltnis(0) am Fixierungstag [einf¿gen, sofern Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor (wie in Absatz [(2)][(3)][(4)][(5)] definiert)].]] 

Nach der Anpassung des Aus¿bungsverhªltnisses(t) an jedem Beobachtungstag, wie in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen in der Definition des Aus¿bungsverhªltnisses(t) nªher beschrieben, 

wird [die Kumulierte Verwaltungsgeb¿hr(t) ][und][ der Performance-Verg¿tungsbetrag(t)][ und][ die 

Kumulierte Besicherungsgeb¿hr(t) ] auf null (0) zur¿ckgesetzt.] 

[einf¿gen, wenn Wªhrungsumrechnung anwendbar ist: 

[(2)][(3)][(4)][(5)] Wªhrungsumrechnung, Umrechnungsfaktor 

Die Umrechnung der Referenzwªhrung in die Auszahlungswªhrung erfolgt durch die 

Berechnungsstelle [einf¿gen, wenn Quanto nicht anwendbar ist:  Der Umrechnungsfaktor (der 

"Umrechnungsfaktor") entspricht dem in der Referenzwªhrung f¿r 1 Einheit der 

Auszahlungswªhrung ausgedr¿ckten Wechselkurs, der am Verfallstag auf der Wechselkurs-

Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem 

Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein 

aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf 

Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die 

Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verf¿gung stehen oder wird der 

Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der 

entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 

Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 

Ber¿cksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten 

Wechselkurs festzulegen.][einf¿gen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 

Einheit der Referenzwªhrung zu 1 Einheit der Auszahlungswªhrung ("Quanto"). Der 

Umrechnungsfaktor (der "Umrechnungsfaktor") entspricht eins (1).]] 

 

Ä 5 

Verzinsung, Couponzahlungen 

Die Produkte sind nicht verzinslich. 
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Ä 6 

Einlºsung durch den Inhaber 

(1) Einlºsungsrecht 

Die Produkte kºnnen durch die Inhaber gemªÇ den nachfolgenden Bestimmungen, vorbehaltlich einer 

ordentlichen bzw. auÇerordentlichen K¿ndigung der Produkte durch die Emittentin gemªÇ Ä 8 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. Ä 12 der Emissionsbezogenen Bedingungen, an jedem 

Arbeitstag wªhrend der in der Tabelle 1 im Anhang genannten Einlºsungsfrist (die 

"Einlºsungsfrist") eingelºst werden (das "Einlºsungsrecht"). Im Falle der K¿ndigung durch die 

Emittentin gemªÇ Ä 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen kann das Einlºsungsrecht nur bis 

spªtestens 12:00 Uhr (Ortszeit Z¿rich) f¿nf Vorgesehene Handelstage vor dem K¿ndigungstermin 

ausge¿bt werden. Mit der Einlºsung der Produkte am jeweiligen Einlºsungstermin erlºschen alle 

Rechte aus den eingelºsten Produkten. Im Falle einer ordentlichen oder auÇerordentlichen K¿ndigung 

der Produkte vor Ablauf der Einlºsungsfrist endet die Einlºsungsfrist am K¿ndigungstermin. Mit der 

Einlºsung der Produkte am jeweiligen Einlºsungstermin erlºschen alle Rechte aus den eingelºsten 

Produkten. 

(2) Minimale EinlºsungsgrºÇe  

[Einlºsungsrechte kºnnen jeweils nur f¿r mindestens die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene 

minimale EinlºsungsgrºÇe (die "Minimale EinlºsungsgrºÇe") bzw. ein ganzzahliges Vielfaches 

davon ausge¿bt werden. Eine Einlºsung einer niedrigeren Anzahl von Produkten ist ung¿ltig und 

entfaltet keine Wirkung. Eine Einlºsung von einer hºheren Anzahl von Produkten, deren Anzahl nicht 

durch die Minimale EinlºsungsgrºÇe vollstªndig teilbar ist, gilt als Einlºsung der nªchst kleineren 

Anzahl von Produkten, die durch die Minimale EinlºsungsgrºÇe vollstªndig teilbar ist.  

(3) Voraussetzungen der wirksamen Einlºsung 

Zur wirksamen Einlºsung der Rechte aus den Produkten muss der Inhaber innerhalb der 

Einlºsungsfrist (¿ber das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maÇgebliche Wertpapierdepot 

unterhªlt):  

(a) bei der Zahlstelle (Ä 5 der Allgemeinen Bedingungen), an der in der Tabelle 1 im Anhang 

angegebenen Adresse bzw. Faxnummer, eine rechtsverbindlich unterzeichnete Einlºsungserklªrung in 

schriftlicher Form mit allen im Absatz 4 geforderten Angaben einreichen; 

(b) die Produkte auf das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Konto (das "Konto") der 

Zahlstelle bei dem Clearingsystem ¿bertragen. 
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(4) Einlºsungserklªrung 

Die Einlºsungserklªrung (die "Einlºsungserklªrung") muss enthalten: 

(a) den Namen und die Anschrift des Inhabers, 

(b) die Bezeichnung und die Anzahl der Produkte, f¿r die die Einlºsung gelten soll, unter 

Ber¿cksichtigung der Minimalen EinlºsungsgrºÇe, 

(c) die Angabe eines geeigneten Kontos, dem gegebenenfalls der R¿ckzahlungsbetrag 

gutgeschrieben werden soll; und 

(d) eine Erklªrung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigent¿mer (beneficial 

owner) der Produkte eine US-Person ist. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die 

Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemªÇ dem United States Securities Act von 1933 in seiner 

jeweils g¿ltigen Fassung beigelegt ist. 

Die Einlºsungserklªrung ist verbindlich und unwiderruflich. Sie wird an dem ersten Arbeitstag 

innerhalb der Einlºsungsfrist wirksam, an dem bis spªtestens 12:00 Uhr (Ortszeit Z¿rich) sªmtliche in 

den Absªtzen 2 und 3 genannten Voraussetzungen vorliegen (der "Einlºsungstermin"). 

Sofern die in der Einlºsungserklªrung genannte Zahl von Produkten von der Zahl der bis zum 

Einlºsungstermin ¿bertragenen Produkte abweicht, gilt unter Ber¿cksichtigung der Minimalen 

EinlºsungsgrºÇe die kleinere Zahl als eingelºst. Etwaige ¿bersch¿ssige Produkte werden auf Kosten 

und Gefahr des Inhabers an diesen zur¿ck¿bertragen.] 

 

Ä 7 

Zahlungen 

(1) Zahlungen 

Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des 

gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an 

die Inhaber veranlassen. 

Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen 

oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der 

Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen. 
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(2) Erklärung zu Regulation S 

Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) der 

Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten 

Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist. 

(3) Steuern, Gebühren und Abgaben 

Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder 

anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle 

ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige 

Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu 

zahlen sind. 

 

Ä 8 

Ordentliche K¿ndigung durch die Emittentin 

(1) Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sªmtliche aber nicht einzelne Produkte wªhrend ihrer 

Laufzeit durch Bekanntmachung gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen unter Angabe des 

Kalendertags, zu dem die K¿ndigung wirksam wird (der "K¿ndigungstermin"), und unter Wahrung 

einer K¿ndigungsfrist von mindestens [einem Monat][drei Monaten][gegebenenfalls andere 

maÇgebliche Anzahl von Monaten einf¿gen: ǒ] vor dem jeweiligen K¿ndigungstermin zu k¿ndigen. 

F¿r die Zwecke der Berechnung des R¿ckzahlungsbetrags gemªÇ Ä 4 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen gilt der K¿ndigungstermin als Verfallstag im Sinne dieser Bedingungen. Sollte dieser 

Tag kein Vorgesehener Handelstag sein, so gilt der nªchstfolgende Vorgesehene Handelstag als 

Verfallstag. 

(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall  einer ordentlichen Kündigung 

Die Emittentin wird bis zum R¿ckzahlungstag die ¦berweisung des R¿ckzahlungsbetrages an das 

Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem 

veranlassen. Im Fall einer ordentlichen K¿ndigung gemªÇ Absatz (1) gilt die in Ä 8 (2) der 

Emissionsbezogenen Bedingungen erwªhnte Erklªrung als automatisch abgegeben. 
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(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben 

Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des R¿ckzahlungsbetrags im Fall einer ordentlichen 

K¿ndigung anfallenden Steuern, Geb¿hren oder anderen Abgaben sind von dem Inhabern zu tragen 

und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige 

Steuern, Geb¿hren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemªÇ vorstehendem Satz zu 

zahlen sind.] 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass COSI anwendbar ist: 

Ä 9 

Collateral Secured Instruments (COSI) 

(1) Besicherung des Produkts 

COSI-Produkt (im Folgenden çPfandbesichertes Produktè oder çProduktè) ist nach den 

Bestimmungen des çRahmenvertrages f¿r Pfandbesicherte Zertifikateè der SIX Swiss Exchange 

besichert. Der Emittent (çSicherungsgeberè) verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen 

Wertes der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgef¿hrten Anspr¿che. 

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulªren Pfandrechts. 

Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern 

steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die 

Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die 

Besicherung allfªlligen Wertverªnderungen anzupassen. Die zulªssigen Sicherheiten werden laufend 

durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewªhlt. Der Emittent 

informiert die Anleger auf Anfrage ¿ber die f¿r die Besicherung der Produkte jeweils zulªssigen 

Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange f¿r die Dienstleistung zur 

Besicherung der Produkte eine Geb¿hr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den 

Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht. 

(2) Dokumentation 

Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange basiert auf dem çRahmenvertrag f¿r 

Pfandbesicherte Zertifikateè zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem 

Sicherungsgeber (çRahmenvertragè). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der 

Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung 

oder in englischer ¦bersetzung zur Verf¿gung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei 

Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Z¿rich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000, 

Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundz¿ge der Besicherung sind in einem Informationsblatt 

der SIX Swiss Exchange zusammengefasst, welches auf çwww.six-swiss-exchange.comè (unter der 

Rubrik Emittenten ï Services ï COSI) verf¿gbar ist. 
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(3) Methodik der Besicherung 

Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der 

Produkte (im Folgenden çAktueller Wertè). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen 

Handelswªhrung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in 

Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird f¿r jedes 

Pfandbesicherte Produkt anlªsslich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel 

festgelegt und bleibt wªhrend der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverªndert. Sind 

von Dritten berechnete Preise f¿r die Produkte (sogenannte çFair Valuesè) verf¿gbar, fliessen sie nach 

den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes 

ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte çBondfloor Pricingè 

gemªss den Vorgaben der Eidgenºssischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) ber¿cksichtigt. Solange 

f¿r ein dem çBondfloor Pricingè unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verf¿gbar 

ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemªss den 

R¿ckzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange  am vorherigen 

Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts hºher, richtet sich die erforderliche 

Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwªhnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu 

einem bestimmten Zeitpunkt nicht verf¿gbar sind, werden nach Massgabe des Regelwerkes von SIX 

Swiss Exchange f¿r die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere Preise ber¿cksichtigt. Die 

f¿r die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich 

nach den çBesonderen Bedingungen f¿r Pfandbesicherte Zertifikateè der SIX Swiss Exchange. Der 

Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemªss [Methode A: Fair Value Verfahren [f¿r [im Fall von 

Serien von Produkten gegebenenfalls ISIN einf¿gen: ǒ]] [bzw.] [Methode B: Bond Floor Verfahren 

[f¿r [im Fall von Serien von Produkten gegebenenfalls ISIN einf¿gen: ǒ]] [wie in der Tabelle 1 im 

Anhang angegeben] (das "Wertermittlungsverfahren") dieser Besonderen Bedingungen der SIX 

Swiss Exchange ermittelt. 

(4) Vertrieb und Market Making 

Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der 

Emittent verpflichtet sich f¿r ein Market Making in den Produkten zu sorgen. 

(5) Risiken 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlºse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abz¿glich der Kosten f¿r die 

Verwertung und Auszahlung) die Anspr¿che der Anleger zu decken vermºgen. Der Anleger trªgt 

unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der 

Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusªtzlich erforderlichen 

Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten kºnnen in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch 

SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsªchliche Hindernisse entgegenstehen oder die 
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Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehºrde zur Verwertung ¿bergeben werden m¿ssen; (iii) das 

mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko f¿hrt zu einem ungen¿genden Verwertungserlºs oder 

die Sicherheiten kºnnen unter ausserordentlichen Umstªnden ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsªchlichen Verwertung gªnzlich verlieren; (iv) die Fªlligkeit nach dem Rahmenvertrag von 

Pfandbesicherten Produkten in einer auslªndischen Wªhrung kann beim Anleger Verluste 

verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich f¿r den Anspruch des Anlegers gegen¿ber dem 

Emittenten) in der auslªndischen Wªhrung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des 

anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºses (massgeblich f¿r den Umfang, in welchem der Anspruch 

des Anlegers gegen¿ber dem Emittenten erlºscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung 

wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht 

gemªss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte 

Produkte verwertet werden kºnnen. 

(6) Verwertung der Sicherheiten 

Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 

anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die 

Sicherheiten kºnnen verwertet werden (çVerwertungsfªlleè), falls (i) der Sicherungsgeber 

erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mªngelfrei leistet, sofern der 

entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fªlligkeit nach den 

Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mªngelfrei leistet, sofern der entsprechende 

Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenºssische 

Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers 

Schutzmassnahmen gemªss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes ¿ber die 

Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemªss Artikel 25 

ff. des Bundesgesetzes ¿ber die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine auslªndische 

Finanzmarktaufsichtsbehºrde, eine andere zustªndige auslªndische Behºrde oder ein zustªndiges 

auslªndisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) 

erwªhnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making wªhrend zehn 

(10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des 

Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlºscht; (vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter 

Produkte zum Handel dahin fªllt oder gestrichen wird und der Emittent die Anspr¿che der Anleger 

gemªss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem 

Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die 

Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert 

werden und der Emittent die Anspr¿che der Anleger gemªss den Emissionsbedingungen der Produkte 

nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue 

Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfªlle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung 

eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

178 

 

 (7) Feststellung eines Verwertungsfalles 

SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner 

Nachforschungspflicht. Sie st¿tzt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf 

zuverlªssige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung f¿r die Anleger verbindlich 

fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall 

eingetreten ist. 

(8) Handeln im Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) 

das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem spªteren Zeitpunkt in geeigneter Form 

ºffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
3
 sowie auf 

der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik News) zu 

publizieren; sowie (ii) unabhªngig von der Hºhe der offenen Anspr¿che sªmtliche bestehenden 

Sicherheiten umgehend oder in einem spªteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die 

anwendbaren Rechtsvorschriften oder behºrdlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht 

entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht mºglich ist, die Sicherheiten der zustªndigen 

Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der Handel in 

sªmtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der 

Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen. 

(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss 

Exchange und den Emittenten 

Sªmtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30) 

Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fªllig. SIX Swiss Exchange macht das Datum der 

Fªlligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss 

Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik News) ºffentlich bekannt. Erst bei 

Fªlligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Anspr¿che der Anleger 

gegen¿ber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse. 

Die Anspr¿che der Anleger gegen¿ber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu 

Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens des 

Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist 

automatisch die Erklªrung jedes Anlegers gegen¿ber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112 

Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fªlligkeit der Pfandbesicherten 

Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind 

gegen¿ber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und 

                                                   
3
 Zur Klarstellung für die Zwecke dieses Basisprospekts: "Zeitung mit landesweiter Verbreitung" bedeutet insoweit eine 

Zeitung mit landesweiter Verbreitung in der Schweiz. 
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insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zustªndigkeit des 

Handelsgerichts des Kantons Z¿rich (Schweiz) gebunden. 

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sªmtlicher 

Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswªhrung mit Wirkung f¿r den 

Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten 

bestimmen sich die Anspr¿che der Anleger gegen¿ber dem Emittenten bei Fªlligkeit der 

Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die 

Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des 

Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die 

massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte ºffentlich bekannt. 

(10)  Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich 

Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlºs aus der Verwertung der 

Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0,1 Prozent des 

gesamten Verwertungserlºses f¿r die eigenen Umtriebe und f¿r die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss 

Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegen¿ber dem Sicherungsgeber und 

dem Emittenten offenen Anspr¿che aus dem Verwertungserlºs zu befriedigen. Der verbleibende 

Netto- Verwertungserlºs steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte des 

Emittenten zur Verf¿gung. 

SIX Swiss Exchange ¿berweist die den Anlegern zustehenden anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die ¦berweisung richtet 

sich nach den Bestªnden in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX 

SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fªlligkeit seiner 

Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange 

und SIX SIS ein separates Verfahren f¿r die Auszahlung des anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte ¿ber den 

Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse f¿r diese 

Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem 

oder mehreren Dritten ¿berweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte 

Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die 

Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse auch f¿r weitere oder sªmtliche Anleger in 

Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen oder 

mehrere Dritte vornehmen zu lassen. 

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch 

der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzºgern, 

schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

180 

 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlºs der 

Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte. 

¦bersteigen die Aktuellen Werte sªmtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten den 

Netto-Verwertungserlºs, erfolgt die Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse zu 

Gunsten der einzelnen Anleger im Verhªltnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur 

Gesamtsumme der Aktuellen Werte sªmtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten. 

Bei Produkten in einer anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss 

Exchange zur Ermittlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse die Aktuellen Werte mit 

Wirkung f¿r die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. 

Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem 

f¿r den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung 

der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken 

bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-

Verwertungserlºse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, ber¿hrt im 

¦brigen das Verhªltnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht diese 

Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse ºffentlich bekannt. 

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºse erlºschen die Forderungen 

der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegen¿ber dem Emittenten. Bei Produkten in einer 

anderen Handelswªhrung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlºschens der 

Forderungen der Anleger gegen¿ber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen 

Handelswªhrung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des 

Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

Weitergehende Anspr¿che der Anleger gegen¿ber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren 

Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten 

involviert sind, bestehen nicht. 

(11)  Sekundärkotierung 

Der Emittent kann neben der Primªrkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss 

Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundªrbºrsen 

anstreben. Sªmtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer 

Sekundªrbºrse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. 

Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundªrbºrsen bei der Berechnung der Aktuellen 

Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Ber¿cksichtigung und Ereignisse, welche mit einer 

Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundªrbºrse zusammenhªngen, wie 

die Aussetzung des Market Making an einer Sekundªrbºrse oder die Dekotierung der Produkte von 

einer Sekundªrbºrse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss 

Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die 
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Fªlligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Lªndern, in denen eine 

Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, ºffentlich bekannt zu machen sowie die 

Sekundªrbºrsen oder sonstigen Stellen dar¿ber zu informieren. 

(12)  Haftung 

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlªssigem 

oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. F¿r das Verhalten 

von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst 

sind, haftet SIX Swiss Exchange nur f¿r mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des 

Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmªssigen Netto-Verwertungserlºses zu Gunsten der 

Anleger ¿ber die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer 

in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur f¿r sorgfªltige 

Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung ¿ber Dritte oder ¿ber Teilnehmer 

von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren Konti bei SIX SIS 

halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss f¿r sorgfªltige Auswahl und Instruktion. 

(13) Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung 

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen 

Bundesgesetzes ¿ber die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur 

Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenºssische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

(14) Übereinstimmung mit den Bedingungen 

Dieser Abschnitt "Collateral Secured Instruments (COSI)" entspricht dem Standardtext von SIX 

Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe f¿gen sich wie folgt in den Bedingungen ein:  

Begriff, wie in diesem Ä 9 "Collateral 

Secured Instruments (COSI)" verwendet 

Entsprechender Begriff, wie in den 

Bedingungen verwendet 

Anleger Inhaber 

Emissionsbedingungen Produktbedingungen, Bedingungen 

Emittent Emittentin 

Fªlligkeit R¿ckzahlung, R¿ckzahlungstag, Verfallstag 

] 
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[einf¿gen f¿r den Fall, dass TCM anwendbar ist: 

Ä 9 

Triparty Collateral Management (TCM) 

Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die ĂTCM -besicherten Produkteñ) sind gemªss den 

Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter ĂDokumentationñ definiert) besichert. 

TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der 

Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ definiert) 

abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die ĂSicherheitengeberinñ) verpflichtet sich, den tatsächlichen 

Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern. 

Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der ĂSicherheitennehmerñ), vertreten durch die 

SIX Repo AG (der ĂSicherheitenbeauftragteñ) (wie unten unter ĂDokumentationñ nªher dargestellt), 

hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines 

Pfandrechts. Die Sicherheiten f¿r die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes 

Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das ĂSicherheitenkontoñ) eingebucht und dem 

einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als 

unabhªngige Drittpartei tªtig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der 

Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht ¿ber 

die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verf¿gen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu 

¿bertragen. Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten  werden an jedem Geschªftstag 

bewertet. Die f¿r die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS 

AG auf Basis der von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX 

Financial Information AG verºffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist 

verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertverªnderungen des TCM-besicherten Produktes 

anzupassen (siehe dazu unten unter ĂMethodik der Besicherungñ). Erlaubte Arten der Sicherheit 

werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten 

dienen nach dem TCM-Sicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Wªhrungen 

(z.B. in CHF, EUR, USD, GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. 

Wertpapiere, aus denen sich das TCM-besicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei 

Wertpapiere nur dann als Sicherheit herangezogen werden d¿rfen, wenn der Preis daf¿r nicht ªlter als 

vier Geschªftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage ¿ber die jeweils 

zulªssigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung werden bei der 

Erhebung der Verwaltungsgeb¿hr ber¿cksichtigt und dem Anleger nicht separat in die Rechnung 

gestellt. 

Dokumentation 

Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der von der Emittentin emittierten 

TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch 

gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer ï vertreten durch den 
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Sicherheitenbeauftragten ï und der SIX SIS AG (der ĂTCM-Sicherheitenvertragñ). Die Emittentin 

stellt Anlegern den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verf¿gung. Dar¿ber hinaus 

ist der TCM-Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Z¿rich, 

Telefon (+41-(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail 

(termsheet@leonteq.com) erhªltlich.  

Gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin f¿r die Emission und die 

Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und 

insoweit verantwortlich daf¿r,  aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsªchlich f¿r eine 

Hinterlegung zur Verf¿gung stehenden Sicherheiten auszuwªhlen. Weiterhin liefert die 

Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewªhrt ein Pfandrecht 

zugunsten des Sicherheitennehmers bez¿glich der Sicherheiten. 

Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das 

TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Beg¿nstigte f¿r etwaige Verwertungserlºse 

f¿r das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf 

des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem 

TCM-Sicherheitenvertrags ausschlieÇlich durch den Sicherheitenbeauftragten aus¿ben zu lassen, d.h. 

mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklªrung 

gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfªlle wahrnehmen darf. Die 

Anleger sind gegen¿ber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des 

TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die 

ausschliessliche Zustªndigkeit der Gerichte des Kantons Z¿rich (Schweiz) gebunden. 

Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag 

als direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt f¿r ihn und in seinem Namen. Im Fall 

eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des 

Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter ĂVerwertung der Sicherheitenñ). 

Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit f¿r die 

Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zustªndig. Die SIX 

SIS AG handelt insoweit als neutraler und unabhªngiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen 

der Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter 

dem TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie ¿berwacht und verwaltet die dem einzelnen 

TCM-besicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die 

Sicherheitenanforderungen f¿r ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und 

ordnet wenn nºtig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusªtzliche 

Sicherheiten benºtigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird 

der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten 

ist. 
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Methodik der Besicherung 

Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des 

TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der ĂAktuelle Wertñ). Die Berechnung des Aktuellen Werts 

des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in ¦bereinstimmung mit den anerkannten 

Bewertungsgrundsªtzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierf¿r die alleinige 

Verantwortung trªgt. Eine unabhªngige ¦berpr¿fung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte 

noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG f¿hren eine erneute Berechnung oder 

sonstige ¦berpr¿fung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX 

Financial Information AG von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf 

Grundlage des von der SIX Financial Information AG verºffentlichten Aktuellen Werts mehrmals 

tªglich, ob die Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten erf¿llt sind. Sofern 

Deckungsanforderungen f¿r die Sicherheiten f¿r ein TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird 

die SIX SIS AG automatisch zusªtzliche Sicherheiten von dem allgemeinen Konto der 

Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin f¿r das einzelne 

TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten f¿r das einzelne TCM-besicherte 

Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen ¿berschreiten, wird die 

SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto  in Hºhe der 

¦berdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zur¿ckbuchen. Weder der 

Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften f¿r 

Verluste oder Schªden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung des 

Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information AG 

entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die f¿r ein TCM-besichertes 

Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich f¿r das betreffende TCM-besicherte Produkt 

bestimmt (die ĂZweckgebundenen Sicherheitenñ) und besichern keine anderen Produkte. 

Vertrieb und Market Making  

Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der 

Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial 

Information AG verºffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots f¿r den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar. 

Risiken für den Anleger 

Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bez¿glich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der 

Erlºs aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abz¿glich der Kosten 

f¿r die Verwertung und Auszahlung) die Anspr¿che der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. 

a. die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten 

Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusªtzlich erforderlichen 

Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten kºnnen in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsªchliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) 
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das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko f¿hrt zu einem ungen¿genden Verwertungserlºs 

oder die Sicherheiten kºnnen unter ausserordentlichen Umstªnden ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 

tatsªchlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fªlligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer 

auslªndischen Wªhrung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maÇgeblich 

f¿r den Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin) in der auslªndischen Wªhrung festgelegt 

wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses (massgeblich f¿r den 

Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegen¿ber der Emittentin befriedigt wird) in einer 

anderen Wªhrung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und 

Konkursrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemªss den Bestimmungen des TCM-

Sicherheitenvertrages verwertet werden kºnnen. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko 

beseitigt, dass sich wªhrend der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts mºglicherweise kein 

Kªufer f¿r dieses findet und dass der Anleger gezwungen sein kºnnte, das TCM-besicherte Produkt 

bis zu seiner Fªlligkeit zu halten.  

Verwertung der Sicherheiten 

Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemªss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach, 

insbesondere nicht der pflichtgemªssen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu 

den weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter 

ĂDokumentationñ), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch 

den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten kºnnen insbesondere verwertet werden, 

falls (i) die Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern 

der Mangel nicht innerhalb von f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine 

Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten Produkts bei Fªlligkeit nach 

den Emissionsbedingungen nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht innerhalb von 

f¿nf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenºssische Finanzmarktaufsicht FINMA 

hinsichtlich der Emittentin oder der Sicherheitengeberin SchutzmaÇnahmen gemªss Artikel 26 Absatz 

1 Buchstabe (f) oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes ¿ber die Banken und Sparkassen (das 

ĂBankengesetzñ), Sanierungsmassnahmen gemªss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation 

(Konkurs) gemªss Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein ĂVerwertungsfallñ und 

zusammen die ĂVerwertungsfªlleñ). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt 

vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt 

werden. 

Feststellung eines Verwertungsfalls 

Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner 

Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls st¿tzt er seine 

Entscheidung ausschlieÇlich auf Informationen aus verlªsslichen Quellen. Der 

Sicherheitenbeauftragte stellt mit f¿r die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als 

Verwertungsfall einzustufen ist und zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.  

 



V. PRODUKTBEDINGUNGEN 

186 

 

Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i) 

umgehend oder zu einem spªteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls ºffentlich bekannt 

zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhªngig von dem zu erwartenden Verwertungserlºs,  sofort 

oder zu einem spªteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu 

beauftragenvorausgesetzt, dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.  

Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemªss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer 

Bucheffektengesetz (ĂBEGñ) an den f¿r die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts 

als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemªss Artikel 899 ff. des Schweizer 

Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf 

ein TCM-besichertes Produkt lºst nur den Verwertungsfall f¿r dieses TCM-besicherte Produkt aus 

(und nicht f¿r andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls 

in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem 

Eintritt des Verwertungsfalls verf¿gbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert f¿r dieses Produkt. 

Dieser Verwertungswert ist f¿r die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. 

Anspr¿che der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn 

TCM-besicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fªllig werden. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der 

Sicherheiten (einschliesslich Geb¿hren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der 

Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlºs 

der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den 

Verwertungserlºsen der Sicherheiten jedwede seiner gegen¿ber der Sicherheitengeberin bestehenden 

Anspr¿che gemªss den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der 

verbleibende Verwertungserlºs steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts 

zur Verf¿gung. 

Der den Anlegern zustehende anteilsmªssige Nettoverwertungserlºs wird ¿ber das Wertpapier-

abwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob 

die Zahlung in der Wªhrung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der 

Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf 

Erhalt des Nettoverwertungserlºses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus 

faktischen oder rechtlichen Gr¿nden verzºgern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem 

Grund verzºgern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen 

noch Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschlieÇlich durch die Sicherheiten 

besichert, die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. 

Die Anspr¿che der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich 
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im Umfang der Auszahlung des anteilsmªssigen Nettoverwertungserlºses. Es bestehen aus dem 

TCM-Sicherheitenvertrag keine weiteren Anspr¿che der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, 

die SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten 

Produkts beteiligte Personen. 

 

[einf¿gen f¿r den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind: 

 

Ä 9  

(entfªllt)]] 
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Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen 

Ä 10 

Marktstºrung 

(1) Folgen von Unterbrechungstagen 

Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag der 

nªchstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der 

nªchsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, 

ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall 

(I) gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet 

dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und 

(II) die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maÇgeblichen Wert des Basiswerts an 

diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Ber¿cksichtigung der an 

diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert 

des Basiswerts gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen. 

(2) Vorliegen einer Marktstörung 

"Marktstºrung" bezeichnet den Eintritt oder das Bestehen (i) einer Handelsstºrung oder, falls die dem 

Index zugrunde liegenden Bestandteile an einer Bºrse gehandelt werden, (ii) einer Bºrsenstºrung, die 

jeweils von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem 

Zeitpunkt wªhrend des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maÇgeblichen 

Bewertungszeitpunkt oder (iii) eines Vorzeitigen Bºrsenschlusses. Folgendes gilt f¿r die Bestimmung, 

ob zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstºrung in Bezug auf einen Index besteht: Tritt 

hinsichtlich eines im Index enthaltenen Bestandteils eine Marktstºrung ein, so ergibt sich der 

betreffende prozentuale Anteil dieses Bestandteils am Stand des Index aus einem Vergleich zwischen 

(x) dem auf diesen Bestandteil entfallenden Anteil am Stand des Index und (y) dem Gesamtstand des 

Index, jeweils unmittelbar vor dem Eintritt dieser Marktstºrung. 

(3) Definitionen 

"Bewertungszeitpunkt" ist in Bezug auf den Index der Zeitpunkt, an dem der offizielle Schlussstand 

des Index berechnet und verºffentlicht wird. 

"Bºrse" ist in Bezug auf den Index jede Bºrse oder jedes Notierungssystem, jede Nachfolge-Bºrse 

oder jedes Nachfolge-Notierungssystem oder jede Ersatz-Bºrse oder jedes Ersatz-Notierungssystem, 

an der bzw. ¿ber welches der Handel in den diesem Index zugrunde liegenden Bestandteilen 

abgewickelt oder vor¿bergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle 
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nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquiditªt hinsichtlich der diesem Index zugrunde 

liegenden Bestandteile an dieser vor¿bergehenden Ersatz-Bºrse oder diesem Ersatz-Notierungssystem 

mit der Liquiditªt an der urspr¿nglichen Bºrse vergleichbar ist). 

"Bºrsenhandelstag" ist in Bezug auf den Index ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede Bºrse und 

Verbundene Bºrse wªhrend ihrer jeweiligen ¿blichen Handelszeit f¿r den Handel geºffnet sind, 

ungeachtet dessen, ob eine solche Bºrse oder Verbundene Bºrse vor ihrem Vorgesehenen 

Bºrsenschluss schlieÇt. 

"Bºrsenstºrung" bezeichnet in Bezug auf den Index ein Ereignis (auÇer einem Vorzeitigen 

Bºrsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine 

Fªhigkeit der Marktteilnehmer stºrt oder beeintrªchtigt, (1) Transaktionen mit Indexbestandteilen an 

einer maÇgeblichen Bºrse zu tªtigen, die mindestens 20 % des Standes dieses Index ausmachen, oder 

dort Marktkurse f¿r diese Indexbestandteile einzuholen, oder (2) Transaktionen mit Termin- oder 

Optionskontrakten auf diesen Index an einer maÇgeblichen Verbundenen Bºrse zu tªtigen oder dort 

Marktkurse f¿r diese Kontrakte einzuholen. 

"Handelsstºrung" bezeichnet in Bezug auf den Index (1) eine durch die Bºrse oder Verbundene Bºrse 

oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschrªnkung des Handels, sei es aufgrund von 

Preisschwankungen ¿ber die von der jeweiligen Bºrse oder Verbundenen Bºrse zugelassenen Grenzen 

hinaus oder aus sonstigen Gr¿nden (a) in Bezug auf Indexbestandteile, die mindestens 20% des 

Standes dieses Index ausmachen, an einer maÇgeblichen Bºrse oder (b) in Bezug auf Termin- oder 

Optionskontrakte auf den Index an einer maÇgeblichen Verbundenen Bºrse, oder (2) den Eintritt eines 

sonstigen Ereignisses, das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allge-

meine Fªhigkeit der Marktteilnehmer stºrt oder beeintrªchtigt, Transaktionen im Hinblick auf den 

Index bzw. mit den Indexbestandteilen durchzuf¿hren oder diesbez¿gliche Marktbewertungen zu 

erhalten, insbesondere im Fall einer fehlenden Verf¿gbarkeit von Marktpreisen f¿r einen oder mehrere 

Indexbestandteile. 

"Unterbrechungstag" bezeichnet in Bezug auf den Index einen Vorgesehenen Handelstag, an dem (1) 

der Index-Sponsor bzw., falls in Ä 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen eine Index-

Berechnungsstelle angegeben ist, die Index-Berechnungsstelle den Stand des Index nicht ver-

ºffentlicht, (2) eine maÇgebliche Bºrse oder Verbundene Bºrse wªhrend der ¿blichen Handelszeit 

nicht f¿r den Handel geºffnet ist oder (3) an dem eine Marktstºrung eingetreten ist. 

"Verbundene Bºrse(n)" bezeichnet in Bezug auf den Index jede Bºrse bzw. jedes Notierungssystem, 

jede Nachfolge-Bºrse oder jedes Nachfolge-Notierungssystem oder jede Ersatz-Bºrse oder jedes 

Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. ¿ber welches der Handel wesentliche Auswirkungen (wie von 

der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt) auf den gesamten 

Markt f¿r Termin- oder Optionskontrakte, die auf diesen Index bezogen sind, hat. 
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"Vorgesehener Bºrsenschluss" bezeichnet in Bezug auf den Index und in Bezug auf eine Bºrse oder 

Verbundene Bºrse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des werktªglichen 

Handelsschlusses an dieser Bºrse oder Verbundenen Bºrse am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, 

wobei ein nachbºrslicher Handel oder ein sonstiger Handel auÇerhalb der ¿blichen Bºrsenzeiten nicht 

ber¿cksichtigt wird. 

"Vorgesehener Handelstag" bezeichnet in Bezug auf den Index einen Tag, an dem vorgesehen ist, 

dass der Stand des Index berechnet und verºffentlicht wird. 

"Vorzeitiger Bºrsenschluss" bezeichnet in Bezug auf den Index den Handelsschluss der bzw. den 

jeweils maÇgeblichen Bºrse(n) hinsichtlich Indexbestandteilen die mindestens 20 % des Standes des 

betreffenden Index ausmachen, oder einer oder mehrerer Verbundener Bºrsen an einem 

Bºrsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Bºrsenschluss, es sei denn, ein solcher fr¿herer 

Handelsschluss wird von der bzw. den betreffenden Bºrse(n) oder Verbundenen Bºrse(n) spªtestens 

eine Stunde vor dem fr¿heren der beiden folgenden Zeitpunkte angek¿ndigt: (1) dem Zeitpunkt des 

tatsªchlichen Handelsschlusses f¿r die ¿bliche Handelszeit an der bzw. den betreffenden Bºrse(n) oder 

Verbundenen Bºrse(n) am betreffenden Bºrsenhandelstag; (2) dem letztmºglichen Zeitpunkt f¿r die 

Abgabe von Orders im System der Bºrse oder Verbundenen Bºrse zur Ausf¿hrung zum 

Bewertungszeitpunkt am betreffenden Bºrsenhandelstag. 

 

Ä 11 

Anpassungen 

(1) Nachfolge-Index, Nachfolge-Index-Sponsor bzw. Nachfolge-Index-Berechnungsstelle 

Wird der Index (x) nicht von dem Index-Sponsor bzw., falls in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen eine Index-Berechnungsstelle angegeben ist, von der Index-Berechnungsstelle berechnet 

und verºffentlicht, sondern von einem von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle akzeptierten 

Nachfolger des Index-Sponsors bzw. der Index-Berechnungsstelle (der "Nachfolge-Index-Sponsor" 

bzw. die "Nachfolge-Index-Berechnungsstelle"), oder (y) durch einen Nachfolge-Index ersetzt, der 

nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle dieselbe oder eine mit der f¿r die 

Berechnung des Index verwendeten im Wesentlichen vergleichbare Formel und Berechnungsmethode 

anwendet, so gilt jeweils dieser Index (der "Nachfolge-Index") als der Index. 

(2) Index-Änderung, Index-Einstellung und Index-Störung 

Wenn nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bez¿glich des Index (x) es keinen 

Nachfolge-Index-Sponsors bzw. keine Nachfolge-Index-Berechnungsstelle gibt, oder der Index-

Sponsor bzw. die Index-Berechnungsstelle oder gegebenenfalls der Nachfolge-Index-Sponsor bzw. die 

Nachfolge-Index-Berechnungsstelle an oder vor einem Basiswert-Bewertungstag ank¿ndigt, dass eine 
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 nderung der Formel, Zusammensetzung oder Methode zur Berechnung des Index oder eine sonstige 

 nderung am Index vorgenommen wird (mit Ausnahme einer in dieser Formel, Zusammensetzung 

oder Methode vorgeschriebenen  nderung, um den Index im Falle von Verªnderungen der in ihm 

enthaltenen Bestandteile und sonstigen ¿blichen  nderungsereignissen aufrechtzuerhalten) oder eine 

solche  nderung vornimmt (eine "Index- nderung") oder (y) den Index dauerhaft einstellt oder der 

Index aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verwendet werden darf und es keinen 

Nachfolge-Index gibt (eine "Index-Einstellung"), oder (z) der Index-Sponsor bzw. die Index-

Berechnungsstelle oder gegebenenfalls der Nachfolge-Index-Sponsor bzw. die Nachfolge-Index-

Berechnungsstelle es an einem Basiswert-Bewertungstag unterlªsst, den Stand des Index zu berechnen 

und/oder zu verºffentlichen und den Stand des Index auch an mindestens [ǒ] aufeinanderfolgenden 

Vorgesehenen Handelstagen nicht verºffentlicht oder die Hªufigkeit der Berechnung und/oder 

Verºffentlichung des Stands des Index reduziert (eine "Index-Stºrung"), dann stellt die Emittentin 

bzw. die Berechnungsstelle fest, ob dieses Ereignis wesentliche Auswirkungen auf die Produkte hat, 

und wenn dies der Fall ist, nimmt sie solche Anpassungen bez¿glich der Bedingungen vor, die sie f¿r 

angemessen hªlt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Ereignisses auf die Produkte 

Rechnung zu tragen, wobei sie statt eines verºffentlichten Standes des Index den Stand des Index zum 

maÇgeblichen Tag im Hinblick auf die Anpassungen verwenden kann, wie er von der Emittentin bzw. 

der Berechnungsstelle in ¦bereinstimmung mit der letzten vor dem massgeblichen Ereignis geltenden 

Formel, Zusammensetzung und Methode f¿r die Berechnung des Index ausschlieÇlich auf Basis 

derjenigen Bestandteile, aus denen der Index unmittelbar vor diesem Ereignis bestand, festgestellt 

wird. Weder die Emittentin noch die Berechnungsstelle noch die Zahlstellen ¿bernehmen irgendwelche 

Verantwortung f¿r fahrlªssig oder anderweitig entstandene Fehler oder Unterlassungen oder 

nachtrªgliche Korrekturen bei der Berechnung oder Verºffentlichung eines Index. 

(3) Bekanntmachung der Anpassung 

Nach Vornahme einer Anpassung gemªÇ diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die 

Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen 

bekannt machen.  

 

Ä 12 

AuÇerordentliche K¿ndigung 

(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds 

Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemªÇ Ä 11 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen nicht mºglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder sofern 

ein Zusªtzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zur¿ckzahlen, 

nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber hºchstens dreiÇig (30) 
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Arbeitstage zuvor gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die 

K¿ndigung wird am Tag der Bekanntmachung gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen wirksam. 

Ein "Zusªtzlicher Beendigungsgrund" liegt im Fall [von Erhºhten Hedging-Kosten][,] [und] [einer 

Gesetzesªnderung][,] [und] [einer Hedging-Stºrung][,] [und] [von Erhºhten Pfandbesicherungs-

Kosten] vor. 

(2) Rückzahlung im Fall  der außerordentlichen Kündigung 

Bei auÇerordentlicher K¿ndigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an 

jeden Inhaber f¿r jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen [und unter Ber¿cksichtigung [des dann maÇgeblichen Werts 

bzw. Kurses der Indexbestandteile] [sowie] [abz¿glich etwaiger angemessener durch die 

auÇerordentliche K¿ndigung entstandener Abwicklungskosten, wie in Ä 3 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen definiert,]] als angemessener Marktpreis eines Produkts festgelegt wird. Die Zahlung 

erfolgt an das bzw. die maÇgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend Ä 7 der Emissionsbezogenen 

Bedingungen. 

(3) Definitionen 

["Erhºhte Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich hºhere Ausgaben (verglichen 

mit den Umstªnden am Ausgabetag) f¿r Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Geb¿hren oder sonstige 

Kosten (auÇer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en) oder 

Vermºgenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bez¿glich des Abschlusses und 

der Erf¿llung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maÇgeblichen Produkten f¿r erforderlich hªlt, 

einzugehen bzw. zu erwerben, zu begr¿nden, wieder zu begr¿nden, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, 

aufzulºsen oder zu verªuÇern, oder um (B) die Erlºse aus solchen Transaktion(en) oder 

Vermºgenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu ¿berweisen.] 

["Erhºhte Pfandbesicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich hºhere 

Ausgaben (verglichen mit den Umstªnden am Ausgabetag) f¿r Steuern, Abgaben, Aufwendungen, 

Geb¿hren oder sonstige Kosten (auÇer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede 

Transaktion(en) oder Vermºgenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung 

der Produkte f¿r erforderlich hªlt, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder 

aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet "Kreditnehmereinheit" die 

Emittentin oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem 

Sicherungsgeber verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der 

Emittentin oder des Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die 

Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschªften oder 

Leihegeschªften beteiligt ist bzw. sind.] 
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["Gesetzesªnderung" steht daf¿r, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach dem 

Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer  nderung einschlªgiger Gesetze oder 

Vorschriften (einschlieÇlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verk¿ndung oder  nderung einer 

Auslegung einschlªgiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zustªndiges Gericht, Tribunal oder eine 

Aufsichtsbehºrde (einschlieÇlich der von Steuerbehºrden ergriffenen MaÇnahmen) nach Treu und 

Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die VerªuÇerung der in dem Basiswert enthaltenen 

Bestandteile rechtswidrig geworden ist, (Y) die Verwendung des Basiswerts oder eines in dem 

Basiswert enthaltenen Bestandteils, auf den sich die Produkte beziehen, rechtswidrig geworden ist, 

oder (Z) der Hedge-Partei bei der Erf¿llung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich hºhere 

Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhºhten Steuerpflicht, gesunkener Steuerverg¿nstigungen oder 

sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung).] 

"Hedge-Partei" steht f¿r die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen 

oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in 

Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschªften oder 

Absicherungsgeschªften beteiligt ist/sind. 

["Hedging-Stºrung" steht f¿r den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmªnnisch 

vern¿nftigen Bem¿hungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermºgenswerte, die die 

Emittentin zur Absicherung des Risikos bez¿glich der ¦bernahme und der Erf¿llung ihrer 

Verpflichtungen aus den Produkten f¿r erforderlich hªlt, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begr¿nden, 

wieder zu begr¿nden, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulºsen oder zu verªuÇern, oder (B) die 

Erlºse aus solchen Transaktion(en) oder Vermºgenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu 

¿berweisen. 

[im Fall eines Index bestehend aus Fonds bzw. Fondsanteilen zusªtzlich einf¿gen: 

Im Hinblick auf Fonds bzw. Fondsanteile als Indexbestandteile kºnnen insbesondere die folgenden 

Umstªnde bzw. Ereignisse eine Hedging-Stºrung hervorrufen: 

(a) Ein VerstoÇ gegen bzw. eine inhaltliche  nderung wesentlicher Bestimmungen des 

Verkaufsprospekts oder anderer im Zusammenhang mit der Vermarktung des im Index 

enthaltenen Fonds erstellten Dokumente bzw. der jeweiligen Gr¿ndungsdokumente, der bzw. 

die nach Auffassung der Emittentin bzw. Berechnungsstelle wesentlich ist. 

(b) Eine nach Auffassung der Emittentin bzw. Berechnungsstelle wesentliche  nderung des 

Anlageziels des im Index enthaltenen Fonds.  

(c) Die Wªhrung, in der der Nettoinventarwert des im Index enthaltenen Fonds bzw. Fondsanteils 

verºffentlicht wird, (die "Wªhrungseinheit") wird geªndert und weicht nun von der Wªhrung 

am Fixierungstag ab. 
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(d) Der Nettoinventarwert, wie er von oder im Auftrag des Fonds berechnet wird, wird an einem 

daf¿r vorgesehen Tag nicht innerhalb eines Zeitraums, innerhalb dessen die Emittentin bzw. 

die Berechnungsstelle ¿blicherweise davon ausgehen darf, dass der Nettoinventarwert 

verf¿gbar ist, berechnet oder verºffentlicht. 

(e) Jede nach Auffassung der Emittentin bzw. Berechnungsstelle wesentliche Aussetzung, 

Verschiebung, Beschrªnkung oder Einschrªnkung des Handels in bzw. der R¿ckgabe und 

Zeichnung von einem im Index enthaltenen Fondsanteil an dem Fonds, die Auswirkungen auf 

die Mºglichkeit der Hedge-Partei hat, Geschªfte, die zur Absicherung des Risikos bez¿glich 

des Abschlusses und der Erf¿llung der der Verpflichtungen der Emittentin aus den 

maÇgeblichen Produkten erforderlich sind, durchzuf¿hren (insbesondere einschlieÇlich der 

Einf¿hrung oder Erhºhung von damit im Zusammenhang stehenden Geb¿hren, Kosten oder 

Auslagen, der Einf¿hrung oder dem Gebrauchmachen von zeitlichen Begrenzungen oder von 

Begrenzungen in der Hºhe f¿r die R¿ckgabe von Fondsanteilen oder die Aufschiebung der 

R¿ckgabe von Fondsanteilen (sog. Gates) oder die Abspaltung von illiquiden Anlagen eines 

Fonds mit gleichzeitiger Aussetzung des Rechts auf R¿ckzahlung f¿r diesen abgespaltenen, 

illiquiden Teil des Portfolios (sog. Side Pockets) oder jeder Umstrukturierung, Neuorganisation 

oder sonstigen MaÇnahme, die eine mit einem sog. Gate oder Side Pocket vergleichbare 

Wirkung hat), oder jede zwingende R¿ckgabe von im Index enthaltenen Fondsanteilen an dem 

Fonds. 

(f) Die aufsichtsrechtliche oder steuerliche Behandlung in Bezug auf die Emittentin bzw. die 

Hedge-Partei, den im Index enthaltenen Fonds bzw. seinen Manager, seinen Investment 

Manager oder einen seiner Investmentberater (jeweils ein "Manager") ªndert sich, und diese 

 nderung nach Auffassung der Emittentin bzw. Berechnungsstelle wesentlich ist. 

(g) Die Aktivitªten des im Index enthaltenen Fonds oder eines Managers unterfallen im 

Zusammenhang mit einem vermuteten oder behaupteten Fehlverhalten oder VerstoÇ gegen 

Vorgaben und Regulierungen oder aus sonstigen vergleichbaren Gr¿nden der Pr¿fung oder 

Untersuchung einer maÇgeblichen Aufsichtsbehºrde bzw. in Folge dessen verhªngt die 

Aufsichtsbehºrde SanktionsmaÇnahmen gegen den Fonds oder einen Manager. 

(h) Die Positionen der Emittentin bzw. der Hedge-Partei in dem im Index enthaltenen Fonds bzw. 

Fondsanteil ¿bersteigt 15% des verwalteten Vermºgens des jeweiligen Fonds. 

(i) Die Abwicklung oder Liquidation eines Managers bzw. die Beendigung oder der Verlust von 

regulatorischen Genehmigungen, Lizenzen oder Registrierungen eines Managers oder 

Zusammenschluss, Trennung, Abwicklung oder Liquidation des bzw. mit Auswirkungen auf 

den Fonds. 
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(j) Die Frist bzw. die Hªufigkeit f¿r die Zeichnungen/R¿ckzahlung von im Index enthaltenen 

Fondsanteilen wird wesentlich verªndert und/oder die Zeichnungen und/oder R¿ckzahlungen 

von im Index enthaltenen Fondsanteilen werden (insgesamt oder teilweise) ausgesetzt, 

verschoben oder reduziert, und/oder die Zahlungen von R¿cknahmeerlºsen, die im Hinblick 

auf einen R¿cknahmeauftrag zu zahlen sind, werden (insgesamt oder teilweise) ausgesetzt, 

verschoben oder reduziert oder in Teilbetrªgen gezahlt, und/oder die Dividenden und/oder 

R¿ckzahlungen werden (insgesamt oder teilweise) in Sachwerten statt in bar geleistet (Side-

Pockets) und/oder die Nichtausf¿hrung oder teilweise Ausf¿hrung, aus irgendeinem Grund, 

einer Zeichnung oder eines R¿cknahmeauftrags f¿r Fondsanteile durch den Fonds. 

(k) Sonstige Umstªnde, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine 

verwªssernde oder werterhºhende Wirkung auf den theoretischen Wert der im Index 

enthaltenen Fondsanteile bzw. auf den Nettoinventarwert haben kºnnen. 

(l) Der Eintritt eines sonstigen Ereignisses, das nach Ansicht der Emittentin bzw. der 

Berechnungsstelle nach billigen Ermessen die Mºglichkeit der Hedge-Partei verhindert, 

behindert oder wesentlich beeintrªchtigt, Geschªfte, die zur Absicherung des Risikos bez¿glich 

des Abschlusses und der Erf¿llung der der Verpflichtungen der Emittentin aus den 

maÇgeblichen Produkten erforderlich sind, durchzuf¿hren.]] 
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2.  Allgemeine Bedingungen 

a) Allgemeine Bedingungen f¿r Produkte, die deutschem Recht unterliegen 

 

Ä 1 

Vorlegungsfrist und Verjªhrung 

Die Vorlegungsfrist f¿r die Produkte (gemªÇ Ä 801 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist auf zehn Jahre, beginnend 

mit dem Tag, an dem die betreffende Verpflichtung der Emittentin aus den Produkten erstmals fªllig 

wird, verk¿rzt. Anspr¿che aus wªhrend dieser Vorlegungsfrist vorgelegten Produkten verjªhren 

innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist. 

Ä 2 

Ersetzung der Emittentin 

(1) Voraussetzungen der Ersetzung der Emittentin 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber eine andere Gesellschaft als 

Emittentin (die "Neue Emittentin") hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den 

Produkten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern 

(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Produkten ¿bernimmt; 

(b) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Inhaber wegen aller Steuern, Abgaben, 

Veranlagungen oder behºrdlicher Geb¿hren schadlos zu halten, die ihm aufgrund der Ersetzung der 

Emittentin durch die Neue Emittentin auferlegt werden; 

(c) die Emittentin sªmtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Produkten zu Gunsten 

der Inhaber unbedingt und unwiderruflich garantiert und der Text dieser Garantie gemªÇ Ä 4 der 

Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht wurde; und 

(d) sªmtliche MaÇnahmen, Bedingungen und Schritte, die eingeleitet, erf¿llt und durchgef¿hrt 

werden m¿ssen (einschlieÇlich der Einholung erforderlicher Zustimmungen), um sicherzustellen, dass 

die Produkte rechtmªÇige, wirksame und bindende Verpflichtungen der Neuen Emittentin darstellen, 

eingeleitet, erf¿llt und vollzogen worden sind und uneingeschrªnkt rechtsg¿ltig und wirksam sind. 

(2) Folgen der Ersetzung 

Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme 

auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen. 
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(3) Bekanntmachung der Ersetzung 

Die Ersetzung der Emittentin gemªÇ Absatz (1) wird gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Mit Erf¿llung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an 

die Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin 

zusammenhªngenden Verpflichtungen gegen¿ber den Inhabern aus oder im Zusammenhang mit den 

Produkten befreit. 

 

Ä 3 

Begebung weiterer Produkte; R¿ckkauf 

(1) Begebung weiterer Produkte 

Die Emittentin behªlt sich vor, von Zeit zu Zeit ohne die Zustimmung der Inhaber weitere Produkte, 

mit einer den Produkten entsprechenden Ausstattung (mit Ausnahme des Ausgabepreises) (zur 

Klarstellung: daher bezieht sich der Begriff "Ausgabetag" in den Bedingungen solcher Produkte auf 

den Tag der ersten Ausgabe der Produkte) in der Weise zu begeben, dass diese mit den Produkten 

zusammengefasst werden und eine einheitliche Serie mit ihnen bilden. Bezugnahmen auf "Produkte" in 

diesen Bedingungen sind entsprechend auszulegen.  

(2) Rückkauf 

Die Emittentin und deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen kºnnen jederzeit 

Produkte zu jedem Preis am offenen Markt oder anderweitig erwerben. Sªmtliche von der Emittentin 

oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (oder in deren Namen) erworbenen 

Produkte kºnnen entweder gehalten oder weiterverkauft oder entwertet werden. Die Emittentin wird 

von ihren Verpflichtungen bez¿glich der entwerteten Produkte befreit. 

 

Ä 4 

Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen, welche die Produkte betreffen, werden auf der in Ä 3 der maÇgeblichen 

Emissionsbezogenen Bedingungen angegebenen "Webseite" (oder auf einer anderen Website, welche 

die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach MaÇgabe dieser Bestimmungen 

bekannt macht) erfolgen. Soweit dies gesetzlich oder aufgrund von Bºrsenbestimmungen 

vorgeschrieben ist oder von der Emittentin anderweitig als f¿r die Inhaber zweckmªÇig oder dienlich 
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erachtet wird, erfolgen Bekanntmachungen zusªtzlich in einer ¿berregionalen Zeitung in den 

Angebotslªndern. Jede derartige Bekanntmachung gilt mit dem Tage der ersten Verºffentlichung als 

wirksam erfolgt, soweit nicht in der Bekanntmachung ein spªterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt 

ist. 

(2) Mitteilung ¿ber das Clearingsystem 

Die Emittentin ist berechtigt, neben der Verºffentlichung einer Bekanntmachung nach Absatz (1) eine 

Mitteilung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber zu ¿bermitteln. Auch wenn eine 

Mitteilung ¿ber das Clearingsystem erfolgt, bleibt f¿r den Zeitpunkt der Wirksamkeit der 

Bekanntmachung die erste Verºffentlichung gemªÇ Absatz (1) maÇgeblich. 

(3) Bekanntmachungen in ¦bereinstimmung mit dem Regelwerk der SIX Swiss Exchange AG 

Sofern die Produkte an der SIX Swiss Exchange AG notiert sind, wird die Emittentin, neben der 

Verºffentlichung nach Absatz (1) und der Mitteilung nach Absatz (2), Bekanntmachungen in 

¦bereinstimmung mit dem anwendbaren schweizerischen Recht und dem Regelwerk der SIX Swiss 

Exchange AG verºffentlichen. 

 

Ä 5 

Verwaltungsstellen 

(1) Emissionsstelle; Zahlstelle(n); Berechnungsstelle(n) 

Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben. 

(2) Status 

Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) handeln ausschlieÇlich als 

Beauftragte der Emittentin und ¿bernehmen keinerlei Verpflichtungen gegen¿ber den Inhabern; mit 

den Inhabern wird kein wie auch immer geartetes Auftrags- oder Treuhandverhªltnis begr¿ndet. Die 

Emittentin behªlt sich das Recht vor, die Bestellung der Emissionsstelle, der Zahlstelle(n) oder der 

Berechnungsstelle(n) jederzeit zu ªndern oder zu k¿ndigen und zusªtzliche oder andere Zahlstellen zu 

bestellen. Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind von den 

Beschrªnkungen des Ä 181 BGB befreit. 

Bezugnahmen auf die Berechnungsstelle in diesen Bedingungen sind derart auszulegen, dass jede 

Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten aus diesen Bedingungen erf¿llt. 
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(3) Ersetzung der Berechnungsstelle; Bekanntgabe 

Falls eine Berechnungsstelle nicht in der Lage oder willens ist, als solche tªtig zu sein, oder falls es 

eine Berechnungsstelle unterlªsst, R¿ckzahlungsbetrªge oder andere Betrªge ordnungsgemªÇ 

festzusetzen oder eine andere Bedingung nicht erf¿llt, wird die Emittentin am Interbankenmarkt (oder 

ggf. am Geld-, Swap-, oder OTC-Indexoptionsmarkt), der am engsten mit der von der 

Berechnungsstelle vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung verbunden ist, eine dort tªtige 

f¿hrende Bank oder Investmentbank bestellen, um statt ihrer als Berechnungsstelle zu fungieren. Eine 

Berechnungsstelle kann ihre Funktion nur niederlegen, nachdem eine Nachfolgerin wie vorstehend 

beschrieben ernannt worden ist. 

 nderungen hinsichtlich der Verwaltungsstellen oder  nderungen hinsichtlich einer angegebenen 

Geschªftsstelle werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. 

 

Ä 6 

Korrektur der Bedingungen, K¿ndigung im Fall von Irrt¿mern 

(1) Berichtigung offensichtlicher Schreib- und Rechenfehler 

Die Emittentin ist berechtigt, in den Emissionsbezogenen Bedingungen ohne Zustimmung der Inhaber 

offensichtliche Schreib- und Rechenfehler bez¿glich der Festlegung des R¿ckzahlungsbetrags bzw. 

des Couponbetrags zu berichtigen. Zur Feststellung der Offensichtlichkeit und des f¿r die 

Berichtigung maÇgeblichen Verstªndnisses eines sachkundigen Anlegers kann die Emittentin einen 

Sachverstªndigen hinzuziehen. Berichtigungen dieser Produktbedingungen werden gemªÇ Ä 4 der 

Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. 

(2)  nderung widerspr¿chlicher Bestimmungen, Ergªnzung l¿ckenhafter Bestimmungen 

Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen ohne Zustimmung der Inhaber 

widerspr¿chliche Bestimmungen zu ªndern. Die  nderung darf nur der Auflºsung des Widerspruchs 

dienen und keine sonstigen  nderungen der Produktbedingungen zur Folge haben. Die Emittentin ist 

zudem berechtigt, in diesen Produktbedingungen ohne Zustimmung der Inhaber l¿ckenhafte 

Bestimmungen zu ergªnzen. Die Ergªnzung darf nur der Ausf¿llung der L¿cke dienen und keine 

sonstigen  nderungen der Produktbedingungen zur Folge haben.  nderungen bzw. Ergªnzungen 

dieser Produktbedingungen werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. 

(3) K¿ndigungsmºglichkeit des Inhabers bei Berichtigung oder  nderung bzw. Ergªnzung 

Im Fall einer Berichtigung gemªÇ Absatz (1) oder  nderung bzw. Ergªnzung gemªÇ Absatz (2), kann 

der Inhaber die Produkte innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Berichtigung oder 
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 nderung bzw. Ergªnzung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche K¿ndigungserklªrung gegen¿ber 

der Zahlstelle (¿ber das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maÇgebliche Wertpapierdepot 

unterhªlt) k¿ndigen, sofern sich durch die Berichtigung oder  nderung bzw. Ergªnzung der Inhalt 

oder Umfang der Leistungspflichten der Emittentin in einer f¿r den Inhaber nicht vorhersehbaren, f¿r 

ihn nachteiligen Weise ªndert. Die Emittentin wird die Inhaber in der Bekanntmachung nach Absatz 

(1) bzw. Absatz (2) auf die eventuelle K¿ndigungsmºglichkeit inklusive der K¿ndigungsmodalitªten 

und der Wahlmºglichkeit des Inhabers hinsichtlich des K¿ndigungsbetrags hinweisen. K¿ndigungstag 

im Sinn dieses Absatz (3) (der "Berichtigungs-K¿ndigungstag") ist der Tag, an dem die K¿ndigung 

der Zahlstelle zugeht. Eine wirksame Aus¿bung der K¿ndigung durch den Inhaber erfordert den 

Zugang einer rechtsverbindlich unterzeichneten K¿ndigungserklªrung, welche die folgenden Angaben 

enthªlt: (i) Namen des Inhabers, (ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Produkte, die gek¿ndigt 

werden, und (iii) die Angabe eines geeigneten Bankkontos, auf das der K¿ndigungsbetrag 

gutgeschrieben werden soll. 

(4) K¿ndigungsrecht bei nicht erfolgter Berichtigung oder  nderung bzw. Ergªnzung 

Soweit eine Berichtigung gemªÇ Absatz (1) oder  nderung bzw. Ergªnzung gemªÇ Absatz (2) nicht 

in Betracht kommt, kºnnen sowohl die Emittentin als auch jeder Inhaber die Produkte k¿ndigen, 

wenn die Voraussetzungen f¿r eine Anfechtung gemªÇ ÄÄ 119 ff. BGB gegen¿ber den jeweiligen 

Inhabern der Produkte bzw. gegen¿ber der Emittentin vorliegen. Die Emittentin kann die Produkte 

insgesamt, jedoch nicht teilweise durch Bekanntmachung gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen 

gegen¿ber den Inhabern k¿ndigen; die K¿ndigung muss einen Hinweis auf die Wahlmºglichkeit des 

Inhabers hinsichtlich des K¿ndigungsbetrags enthalten. Der Inhaber kann die Produkte gegen¿ber der 

Emittentin k¿ndigen, indem seine K¿ndigungserklªrung der Zahlstelle (¿ber das Kreditinstitut, bei 

dem der Inhaber das maÇgebliche Wertpapierdepot unterhªlt) zugeht; hinsichtlich des Inhalts der 

K¿ndigungserklªrung gilt die Regelung von Absatz (3) Satz 4 entsprechend. Die K¿ndigung eines 

Inhabers entfaltet keine Wirkung gegen¿ber den anderen Inhabern. Der K¿ndigungstag im Sinn dieses 

Absatz (4) (der "Irrtums-K¿ndigungstag") ist im Fall der K¿ndigung durch die Emittentin der Tag, 

an dem die Bekanntmachung erfolgt ist, bzw. im Fall der K¿ndigung durch den Inhaber der Tag, an 

dem die K¿ndigungserklªrung der Zahlstelle zugeht. Die K¿ndigung hat unverz¿glich zu erfolgen, 

nachdem der zur K¿ndigung Berechtigte von dem K¿ndigungsgrund Kenntnis erlangt hat. 

(5) K¿ndigungsbetrag 

Im Fall einer wirksamen K¿ndigung nach Absatz (3) oder Absatz (4) wird die Emittentin an die 

Inhaber einen K¿ndigungsbetrag zahlen. Der K¿ndigungsbetrag entspricht entweder (i) dem von der 

Berechnungsstelle zuletzt festgestellten Marktpreis eines Produkts (wie nachstehend definiert) oder 

(ii) auf Verlangen des Inhabers dem von dem Inhaber bei Erwerb des Produkts gezahlten Kaufpreis, 

sofern er diesen gegen¿ber der Zahlstelle nachweist. Der Marktpreis (der "Marktpreis") der Produkte 

entspricht einem Betrag, der von der Berechnungsstelle ï ggf. nach Beratung mit einem von der 

Emittentin zu bestimmenden unabhªngigen Sachverstªndigen ï nach billigem Ermessen unter 
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Ber¿cksichtigung der an dem Arbeitstag unmittelbar vor dem K¿ndigungstag herrschenden 

Marktbedingungen bestimmt wird. Die Emittentin wird die Zahlung des K¿ndigungsbetrags innerhalb 

von drei (3) Arbeitstagen nach dem K¿ndigungstag veranlassen. Wenn der Inhaber die R¿ckzahlung 

des gezahlten Kaufpreises nach dem K¿ndigungstag verlangt, wird der Differenzbetrag, um den der 

Kaufpreis den Marktpreis ¿bersteigt, nachtrªglich ¿berwiesen. Mit Zahlung des K¿ndigungsbetrags 

erlºschen alle Rechte der Inhaber aus den gek¿ndigten Produkten. Davon unber¿hrt bleiben 

Anspr¿che des Inhabers auf Ersatz eines etwaigen Vertrauensschadens entsprechend Ä 122 Abs. 1 

BGB, sofern diese Anspr¿che nicht aufgrund Kenntnis oder grob fahrlªssiger Unkenntnis des 

Inhabers vom K¿ndigungsgrund entsprechend Ä 122 Abs. 2 BGB ausgeschlossen sind. 

 

Ä 7 

Anwendbares Recht, Erf¿llungsort, Gerichtsstand 

(1) Anwendbares Recht 

Die Produkte unterliegen deutschem Recht und sind entsprechend auszulegen. 

(2) Erf¿llungsort 

Erf¿llungsort ist Frankfurt am Main. 

(3) Gerichtsstand 

Das Landgericht Frankfurt am Main ist Gerichtsstand f¿r alle aufgrund von oder in Zusammenhang 

mit den Produkten entstehenden Streitigkeiten; entsprechend ist f¿r jegliche aufgrund von oder in 

Zusammenhang mit den Produkten etwa zu erhebende Klagen sowie anzustrengende Verfahren (die 

"Verfahren") der Rechtsweg zu diesem Gericht erºffnet. Die Emittentin unterwirft sich 

unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Landgerichts Frankfurt am Main und verzichtet insoweit auf 

den Einwand der Unzustªndigkeit und den Einwand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten 

Gericht anhªngig gemacht worden sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung erfolgt 

zugunsten eines jeden Inhabers; weder beschrªnkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren vor 

einem jeglichen anderen zustªndigen Gericht anhªngig zu machen, noch schlieÇt ein in einer oder 

mehreren Rechtsordnungen anhªngiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob 

zeitgleich oder nicht) aus. 
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b)  Allgemeine Bedingungen für Produkte, die schweizerischem Recht unterliegen 

 

Ä 1 

Verjªhrung 

GemªÇ anwendbarem schweizerischem Recht verjªhren Forderungen jeglicher Art gegen die Emittentin, 

welche in Zusammenhang mit den Produkten entstehen, zehn Jahre nach Eintritt der Fªlligkeit der 

entsprechenden Zahlung oder Lieferung. Von dieser Regelung ausgenommen sind Anspr¿che auf 

Zinszahlungen, welche nach f¿nf Jahren nach Fªlligkeit der entsprechenden Zinszahlungen verjªhren. 

 

Ä 2 

Ersetzung der Emittentin 

(1) Voraussetzungen der Ersetzung der Emittentin 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber eine andere Gesellschaft als 

Emittentin (die "Neue Emittentin") hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den 

Produkten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern 

(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den 

Produkten ¿bernimmt; 

(b) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Inhaber wegen aller Steuern, Abgaben, 

Veranlagungen oder behºrdlicher Geb¿hren schadlos zu halten, die ihm aufgrund der Ersetzung der 

Emittentin durch die Neue Emittentin auferlegt werden; 

(c) die Emittentin sªmtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Produkten zu Gunsten 

der Inhaber unbedingt und unwiderruflich garantiert und der Text dieser Garantie gemªÇ Ä 4 der 

Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht wurde; und 

(d) sªmtliche MaÇnahmen, Bedingungen und Schritte, die eingeleitet, erf¿llt und durchgef¿hrt 

werden m¿ssen (einschlieÇlich der Einholung erforderlicher Zustimmungen), um sicherzustellen, dass 

die Produkte rechtmªÇige, wirksame und bindende Verpflichtungen der Neuen Emittentin darstellen, 

eingeleitet, erf¿llt und vollzogen worden sind und uneingeschrªnkt rechtsg¿ltig und wirksam sind. 

(2) Folgen der Ersetzung 

Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme 

auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen. 
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(3) Bekanntmachung der Ersetzung 

Die Ersetzung der Emittentin gemªÇ Absatz (1) wird gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt 

gemacht. Mit Erf¿llung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an 

die Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin 

zusammenhªngenden Verpflichtungen gegen¿ber den Inhabern aus oder im Zusammenhang mit den 

Produkten befreit. 

 

Ä 3 

Begebung weiterer Produkte; R¿ckkauf 

(1) Begebung weiterer Produkte 

Die Emittentin behªlt sich vor, von Zeit zu Zeit ohne die Zustimmung der Inhaber weitere Produkte, 

mit einer den Produkten entsprechenden Ausstattung (mit Ausnahme des Ausgabepreises) (zur 

Klarstellung: daher bezieht sich der Begriff "Ausgabetag" in den Bedingungen solcher Produkte auf 

den Tag der ersten Ausgabe der Produkte) in der Weise zu begeben, dass diese mit den Produkten 

zusammengefasst werden und eine einheitliche Serie mit ihnen bilden. Bezugnahmen auf "Produkte" in 

diesen Bedingungen sind entsprechend auszulegen.  

(2) Rückkauf 

Die Emittentin und deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen kºnnen jederzeit 

Produkte zu jedem Preis am offenen Markt oder anderweitig erwerben. Sªmtliche von der Emittentin 

oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (oder in deren Namen) erworbenen 

Produkte kºnnen entweder gehalten oder weiterverkauft oder entwertet werden. Die Emittentin wird 

von ihren Verpflichtungen bez¿glich der entwerteten Produkte befreit. 

 

Ä 4 

Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen, welche die Produkte betreffen, werden auf der in Ä 3 der maÇgeblichen 

Emissionsbezogenen Bedingungen angegebenen "Webseite" (oder auf einer anderen Website, welche 

die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach MaÇgabe dieser Bestimmungen 

bekannt macht) erfolgen. Soweit dies gesetzlich oder aufgrund von Bºrsenbestimmungen 

vorgeschrieben ist oder von der Emittentin anderweitig als f¿r die Inhaber zweckmªÇig oder dienlich 
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erachtet wird, erfolgen Bekanntmachungen zusªtzlich in einer ¿berregionalen Zeitung in den 

Angebotslªndern. Jede derartige Bekanntmachung gilt mit dem Tage der ersten Verºffentlichung als 

wirksam erfolgt, soweit nicht in der Bekanntmachung ein spªterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt 

ist.  

(2) Mitteilung über das Clearingsystem 

Die Emittentin ist berechtigt, neben der Verºffentlichung einer Bekanntmachung nach Absatz (1) eine 

Mitteilung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber zu ¿bermitteln. Auch wenn eine 

Mitteilung ¿ber das Clearingsystem erfolgt, bleibt f¿r den Zeitpunkt der Wirksamkeit der 

Bekanntmachung die erste Verºffentlichung gemªÇ Absatz (1) maÇgeblich. 

(3) Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der SIX Swiss Exchange AG 

Sofern die Produkte an der SIX Swiss Exchange AG notiert sind, wird die Emittentin, neben der 

Verºffentlichung nach Absatz (1) und der Mitteilung nach Absatz (2), Bekanntmachungen in 

¦bereinstimmung mit dem anwendbaren schweizerischen Recht und dem Regelwerk der SIX Swiss 

Exchange AG verºffentlichen. 

 

Ä 5 

Verwaltungsstellen 

(1) Emissionsstelle; Zahlstelle(n); Berechnungsstelle(n) 

Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind in Ä 3 der 

Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben. 

(2) Status 

Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) handeln ausschlieÇlich als 

Beauftragte der Emittentin und ¿bernehmen keinerlei Verpflichtungen gegen¿ber den Inhabern; mit 

den Inhabern wird kein wie auch immer geartetes Auftrags- oder Treuhandverhªltnis begr¿ndet. Die 

Emittentin behªlt sich das Recht vor, die Bestellung der Emissionsstelle, der Zahlstelle(n) oder der 

Berechnungsstelle(n) jederzeit zu ªndern oder zu k¿ndigen und zusªtzliche oder andere Zahlstellen zu 

bestellen. Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind von den 

Beschrªnkungen von Insichgeschªften befreit. 

Bezugnahmen auf die Berechnungsstelle in diesen Bedingungen sind derart auszulegen, dass jede 

Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten aus diesen Bedingungen erf¿llt. 
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(3) Ersetzung der Berechnungsstelle; Bekanntgabe 

Falls eine Berechnungsstelle nicht in der Lage oder willens ist, als solche tªtig zu sein, oder falls es 

eine Berechnungsstelle unterlªsst, R¿ckzahlungsbetrªge oder andere Betrªge ordnungsgemªÇ 

festzusetzen oder eine andere Bedingung nicht erf¿llt, wird die Emittentin am Interbankenmarkt (oder 

ggf. am Geld-, Swap-, oder OTC-Indexoptionsmarkt), der am engsten mit der von der 

Berechnungsstelle vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung verbunden ist, eine dort tªtige 

f¿hrende Bank oder Investmentbank bestellen, um statt ihrer als Berechnungsstelle zu fungieren. Eine 

Berechnungsstelle kann ihre Funktion nur niederlegen, nachdem eine Nachfolgerin wie vorstehend 

beschrieben ernannt worden ist. 

 nderungen hinsichtlich der Verwaltungsstellen oder  nderungen hinsichtlich einer angegebenen 

Geschªftsstelle werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. 

 

Ä 6 

Korrektur der Bedingungen 

Die Emittentin ist berechtigt, sªmtliche Bedingungen a) zur Korrektur eines offensichtlichen Fehlers 

sowie b) zur Klarstellung irgend einer Unklarheit oder zur Vornahme einer nach dem Ermessen der 

Emittentin notwendigen oder w¿nschenswerten Korrektur bzw. Ergªnzung der Bedingungen ohne 

Zustimmung der Inhaber zu ªndern bzw. zu ergªnzen, wobei in den unter b) genannten Fªllen nur 

solche  nderungen bzw. Ergªnzungen zulªssig sind, welche die finanzielle Situation der Inhaber nicht 

wesentlich verschlechtern. 

Vorbehalten bleibt das Recht der Emittentin zur  nderung bzw. Ergªnzung sªmtlicher Bedingungen in 

dem durch die Gesetzgebung sowie Gerichts- oder Behºrdenentscheide bedingten Umfang. 

 nderungen bzw. Ergªnzungen der Bedingungen werden gemªÇ Ä 4 der Allgemeinen Bedingungen 

bekannt gemacht. 

 

Ä 7 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand,  

Unwirksame Bedingungen 

(1) Anwendbares Recht 

Die Produkte unterliegen schweizerischem Recht und sind entsprechend auszulegen. 
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(2) Gerichtsstand 

Die Emittentin unterwirft sich f¿r sªmtliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Produkte 

unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichtes des Kantons Z¿rich. Gerichtsstand ist 

Z¿rich. Das Recht auf Weiterzug eines Entscheides im Rahmen des geltenden Prozessrechts an das 

Schweizerische Bundesgericht in Lausanne bleibt vorbehalten. Die Emittentin verzichtet insoweit auf 

den Einwand der Unzustªndigkeit und den Einwand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten 

Gericht anhªngig gemacht worden sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung erfolgt zugunsten 

eines jeden Inhabers; weder beschrªnkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren vor einem jeglichen 

anderen zustªndigen Gericht anhªngig zu machen, noch schlieÇt ein in einer oder mehreren 

Rechtsordnungen anhªngiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob zeitgleich 

oder nicht) aus. 

(3) Unwirksame Bedingungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so bleiben die ¿brigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame 

Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung so weit wie 

rechtlich mºglich Rechnung trªgt. 
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VI.  BESTEUERUNG 

1. Allgemeines 

Der nachfolgende Abschnitt ist eine Besprechung von generellen steuerlichen Konsequenzen von dem 

Erwerb und des Haltens der Produkte. Die Beschreibung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

aller steuerlicher Erwägungen, die für die Kaufentscheidung der Produkte relevant sein können, und 

berücksichtigt nicht die persönliche Situation des einzelnen Anlegers. Die Informationen im 

nachfolgenden Abschnitt sind weder als rechtliche oder steuerrechtliche Beratung gedacht noch sollen sie 

als solche verstanden werden.  

Erwerber der Produkte können verpflichtet sein, Stempelsteuern oder andere Steuern und/oder Abgaben 

im Zusammenhang mit den Produkten zu zahlen. Künftige Erwerber von Produkten sollten beachten, dass 

Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit den Produkten, z.B. jeder Erwerb von oder Verfügung über oder 

der Handel mit den Produkten, die Aufgabe der Produkte, sowie jedes Rechtsgeschäft im Zusammenhang 

mit der Einlösung oder ggf. der Rückzahlung der Produkte, in jeder Gerichtsbarkeit steuerliche Folgen 

auslösen kann (einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, mögliche Stempelgebühren, Verkehrssteuern 

und Beurkundungssteuern). Derartige Steuerfolgen können, unter anderem, von dem Steuerstatus eines 

möglichen Erwerbers der Produkte abhängen. Erwerber der Produkte sollten hinsichtlich des Erwerbs und 

Haltens der Produkte, hinsichtlich jeden Rechtsgeschäfts im Zusammenhang mit den Produkten und 

hinsichtlich jeden Rechtsgeschäfts im Zusammenhang mit der Einlösung oder ggf. der Rückzahlung der 

Produkte ihren Steuerberater heranziehen. 

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Angaben zu steuerrechtlichen Bestimmungen zum Datum dieses 

Basisprospekts.  

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle, 

vorbehaltlich von Produkten, die der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen und bei denen die 

Emittentin die Einbehaltung der schweizerischen Verrechnungssteuer an der Quelle veranlassen wird. 

2. Internationaler Informationsaustausch  

Basierend auf dem sog. ĂOECD Common Reporting Standardñ tauschen Staaten, die sich zu dessen 

Anwendung verpflichtet haben (Teilnehmende Staaten), erstmals ab 2017 für das Jahr 2016 potenziell 

steuererhebliche Informationen über Finanzkonten aus, die von Personen in einem anderen 

Teilnehmenden Staat als deren Ansässigkeitsstaat unterhalten werden. Gleiches gilt für die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aufgrund einer Erweiterung der Richtlinie 2011/16/EU über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (EU-Amtshilferichtlinie) werden 

die Mitgliedstaaten erstmals ab 2017 für das Jahr 2016 ebenfalls Finanzinformationen über 

meldepflichtige Konten von Personen austauschen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union ansässig sind.  
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Bisher wurde der zwischenstaatliche Informationsaustausch über Zinszahlungen auf europäischer Ebene 

durch die Richtlinie 2003/48/EG des Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteuerung von 

Zinserträgen (EU-Zinsrichtlinie) erfasst. Die EU-Zinsrichtlinie sah einen Informationsaustausch zwischen 

den Behörden der Mitgliedstaaten über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen durch Zahlstellen 

eines Mitgliedstaates an in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässige natürliche Personen vor. Um 

eine Überschneidung mit der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie zu vermeiden, wurde die EU-

Zinsrichtlinie mit Wirkung zum 1. Januar 2017 (Österreich) bzw. 1. Januar 2016 (alle übrigen 

Mitgliedstaaten) aufgehoben. Bestimmte administrative Anforderungen, wie zum Beispiel Meldepflichten, 

Pflichten zum Austausch von Informationen sowie entsprechende Verpflichtungen zum 

Quellensteuereinbehalt bezüglich Zahlungen, die vor diesen Daten erfolgt sind, bleiben jedoch unberührt. 

Eine Reihe von Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, sowie einige bestimmte 

abhängige oder angeschlossene Gebiete bestimmter Mitgliedstaaten haben der EU-Zinsrichtlinie 

vergleichbare Regelungen (Informationspflichten oder Quellensteuer) verabschiedet. Diese Regelungen 

gelten bis zu einer Änderung fort. 

Inhabern wird deshalb empfohlen, sich über die weitere Entwicklung zu informieren respektive sich 

beraten zu lassen. 

3. Besteuerung in Deutschland 

Die folgenden Ausführungen berücksichtigen nur die Besteuerung von inländischen Steuerpflichtigen, die 

im Inland einen Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung inne 

haben (Inländische Steuerpflichtige).  

Handelt es bei den inländischen Steuerpflichtigen um natürliche Personen, welche die Produkte im 

Privatvermögen halten, unterliegen Zinszahlungen und Kapitalerträge aus der Veräußerung 

beziehungsweise Rückzahlung beziehungsweise Ausübung der Wertpapiere durch Barausgleich der 

Kapitalertragsteuer, soweit die Wertpapiere in einem Wertpapierdepot eines inländischen Kredit- 

beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituts (einschließlich einer inländischen Zweigstelle eines 

ausländischen Kredit- beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituts) oder eines inländischen 

Wertpapierhandelsunternehmens oder einer inländischen Wertpapierhandelsbank verwahrt oder verwaltet 

werden oder durch eines dieser Institute die Veräußerung durchgeführt wird und die Kapitalerträge von 

dem jeweiligen Institut ausgezahlt oder gutgeschrieben werden (Auszahlende Stelle). 

Bemessungsgrundlage ist im Regelfall der Zinsbetrag oder der Unterschied zwischen den Einnahmen aus 

der Veräußerung beziehungsweise  Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren 

sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft bzw. der Rückzahlung stehen, und den 

Anschaffungskosten.  

Bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die 

Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen. 

Bei bestimmten Wertpapieren ist in den jeweiligen Bedingungen anstelle der Zahlung eines Geldbetrages 

die physische Lieferung vorgesehen. In diesem Fall würden die Anschaffungskosten der Produkte unter 
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bestimmten Voraussetzungen auf die gelieferten Wertpapiere übertragen, so dass der Vorgang unter 

Umständen als steuerneutraler behandelt wird. Jedoch werden etwaigen Gewinne bei der Veräußerung der 

gelieferten Wertpapiere steuerpflichtig.  

Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls 

zuzüglich Kirchensteuer). 

Bei der Ermittlung der jährlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen sind als Werbungskosten ein Betrag in 

Höhe von EUR 801 im Falle der Einzelveranlagung beziehungsweise EUR 1602 im Falle der 

Zusammenveranlagung pauschal als Werbungskosten abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag). Unter 

bestimmten Voraussetzungen kann vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand genommen werden, und zwar 

insbesondere im Falle der Erteilung eines sogenannten Freistellungsauftrages oder bei Vorlage einer 

sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung. Ein Freistellungsauftrag ist bei der Auszahlenden Stelle 

einzureichen und führt zu einer Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug maximal in Höhe des zur 

Verfügung stehenden Sparer-Pauchbetrages. Eine Nichtveranlagunsgbescheinigung ist bei dem für den 

Inhaber zuständigen Finanzamt zu beantragen und der Auszahlenden Stelle vorzulegen.  

Die Einkommensteuer ist hinsichtlich dieser Einkünfte mit Abführung der Kapitalertragsteuer 

grundsätzlich abgegolten (sogenannte Abgeltungssteuer). Die im Zusammenhang mit den Kapitalerträgen 

stehenden tatsächlichen Werbungskosten finden keine steuerliche Berücksichtigung. Für natürliche 

Personen die kirchensteuerpflichtig sind findet auf alle vereinnahmten Kapitalerträge ein elektronisches 

Informationssystem zum Einbehalt der Kirchensteuer Anwendung, mit der Folge, dass Kirchensteuer von 

der Auszahlenden Stelle im Wege des Einbehalts automatisch erhoben wird, es sei denn, beim 

Bundeszentralamt für Steuern liegt ein Sperrvermerk des Inhabers vor; in diesem Falle wird der Inhaber 

zur Kirchensteuer veranlagt. Werden die Kapitalerträge nicht von einer Auszahlenden Stelle ausgezahlt 

und fällt daher keine Kapitalertragsteuer an, unterliegen die Kapitalerträge einem Steuersatz von 26,375 % 

(einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). 

Eine Veranlagung zum individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen ist auf Antrag möglich, wenn der 

persönliche Steuersatz des Steuerpflichtigen 25 % nicht übersteigt (Günstigerprüfung). Ein Abzug von 

Werbungskosten ist jedoch auch im Rahmen dieses Veranlagungsverfahrens nicht möglich. 

Werden die Produkte von Inländischen Steuerpflichtigen im Betriebsvermögen gehalten, gelten die 

vorstehenden Ausführungen grundsätzlich entsprechend. Kapitalertragsteuer, die von der Auszahlenden 

Stelle einbehalten wird, hat allerdings keine abgeltende Wirkung. Einbehaltene Kapitalertragsteuer wird 

vielmehr als Vorauszahlung auf die Einkommensteuer beziehungsweise Körperschaftsteuer (plus 

Solidaritätszuschlag) angerechnet. Zu viel einbehaltene Kapitalertragsteuer kann im Erstattungswege 

zurückerlangt werden. Der Sparer-Pauschbetrag ist nicht anwendbar. Tatsächlich angefallene 

Werbungskosten können vielmehr grundsätzlich in Abzug gebracht werden. Zudem unterliegen die 

Kapitalerträge gegebenenfalls der Gewerbesteuer. Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen 

Kapitalerträge aus der Veräußerung beziehungsweise Rückzahlung der Produkte beziehungsweise der 

Ausübung der Produkte durch Barausgleich nicht der Kapitalertragsteuer. 
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Die unentgeltliche Übertragung der Produkte von Todes wegen oder im Wege der Schenkung unter 

Lebenden unterliegt grundsätzlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wenn der Erblasser 

beziehungsweise der Schenker oder der Erwerber im Zeitpunkt der Übertragung  Inländer ist oder als 

Inländer im Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetzes gilt. Sind keine Inänder beteiligt, 

kann Erbschaft- und Schenkungsteuer anfallen, wenn die Produkte im Betriebsvermögen einer 

inländischen Betriebsstätte gehalten werden.  

Umsetzung des OECD Common Reporting Standards und der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie in 

Deutschland  

In Deutschland erfolgt die Umsetzung der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie und des OECD Common 

Reporting Standards durch das sog. Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG ), das am 31. 

Dezember 2015 in Kraft trat. Zentraler Inhalt des Gesetzes ist ein gemeinsamer Meldestandard zum 

automatischen Informationsaustausch zu Finanzkonten. Grundsätzlich legt das FKAustG den 

Finanzinstituten die Meldepflicht auf, dem Bundeszentralamt für Steuern erstmals für das Steuerjahr 2016 

bis zum 31. Juli 2017 und in den darauffolgenden Jahren jeweils bis zum 31. Juli des Folgejahres die 

erforderlichen Informationen zu übermitteln. Erforderliche Informationen sind beispielsweise der Name, 

die Anschrift, der/die Ansässigkeitsmitgliedstaat/en und die Steueridentifikationsnummer(n). 

 

4. Besteuerung in Österreich 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen stellen lediglich eine unverbindliche Information für 

den Inhaber der Produkte dar. Keinesfalls erteilt die Emittentin oder die Anbieterin dem Inhaber der 

Produkte mit dieser Information steuerliche Beratung. Vielmehr ersetzt dieser Hinweis nicht die in jedem 

individuellen Fall unerlässliche Beratung durch einen Steuerberater. Alle im Zusammenhang mit der 

Zahlung des Tilgungsbetrages gegebenenfalls anfallenden Steuern oder sonstigen Abgaben sind von den 

Inhabern der Produkte zu tragen. Im Falle von unter den Produkten geschuldeten Zahlungen und im Falle 

von Veräußerungen der Produkte kann Steuer in Österreich anfallen. Der folgende Abschnitt enthält eine 

Kurzdarstellung bestimmter steuerlicher Aspekte im Zusammenhang mit den Produkten in Österreich. Es 

handelt sich keinesfalls um eine vollständige Darstellung aller steuerlichen Folgen des Erwerbs, des 

Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Produkte, sondern nur um bestimmte Teilaspekte. 

Weiterhin werden die Steuervorschriften anderer Staaten als Österreich und die individuellen Umstände 

der Inhaber der Produkte nicht berücksichtigt. In bestimmten Situationen oder für bestimmte Inhaber der 

Produkte können Ausnahmen von der hier dargestellten Rechtslage zur Anwendung kommen. Potenziellen 

Inhabern der Produkte wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über die steuerlichen 

Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Produkte ihre persönlichen 

steuerlichen Berater zu konsultieren. Nur diese sind auch in der Lage, die besonderen individuellen 

steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Inhabers der Produkte angemessen zu berücksichtigen. 

Diese Darstellung beruht auf der zum Datum dieses Basisprospekts geltenden österreichischen 

Rechtslage. Die geltende Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können Änderungen 

unterliegen, unter Umständen auch rückwirkend. Zur steuerlichen Behandlung von innovativen und 
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strukturierten Finanzprodukten existieren in Österreich gegenwärtig nur vereinzelte Aussagen der 

Rechtsprechung und des Finanzministeriums, die derartige Produkte behandeln. Eine von der hier 

dargestellten Beurteilung abweichende steuerliche Beurteilung durch die Finanzbehörden, Gerichte oder 

Banken (auszahlende oder depotführende Stellen) kann nicht ausgeschlossen werden. 

Am 14. August 2015 wurde das Steuerreformgesetz 2015/2016 im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Dieses 

sieht die Erhöhung der Kapitalertragsteuer sowie des Sondersteuersatzes gemäß § 27a EStG für die 

meisten Kapitaleinkünfte natürlicher Personen ab 1. Januar 2016 von 25% auf 27,5% vor (für wenige 

spezielle Gruppen von Kapitaleinkünften, vor allem Zinsen auf Bankeinlagen, bleibt der Steuersatz 

weiterhin bei 25%). Die Verlustverrechnungsmöglichkeiten änderten sich ab diesem Zeitpunkt ebenfalls. 

Potentiellen Anlegern wird daher empfohlen, betreffend die steuerlichen Konsequenzen ihre persönlichen 

Berater hinzuzuziehen. 

(1) Natürliche Personen 

(i) Anleger hat einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

Die im Folgenden dargestellten Grundsätze der Besteuerung von Produkten in Österreich gehen 

davon aus, dass diese verbrieft sind, sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einem 

unbestimmten Personenkreis angeboten sind (öffentliches Angebot) und weder 

Eigenkapitalinstrumente wie Aktien oder Substanzgenussrechte noch Anteilscheine an 

Kapitalanlagefonds darstellen. Für Privatplatzierungen gelten andere Bestimmungen. Für nicht 

verbriefte Derivate gelten sie dann, wenn die auszahlende Stelle eine der Kapitalertragsteuer 

entsprechende Steuer freiwillig abführt. 

Werden Erträge aus den Produkten von einer inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle 

ausbezahlt, so hat diese 27,5% Kapitalertragsteuer einzubehalten und an die Finanzbehörden 

abzuführen. Der Begriff "Erträge aus den Produkten" umfasst (i) allfällige Erträge anlässlich der 

Tilgung der Produkte oder (ii) Erträge aus der Veräußerung der Produkte. Produkte mit 

basiswertabhängiger Rückzahlung werden von der österreichischen Finanzverwaltung als Zertifikate 

beurteilt. Demnach sind Zertifikate verbriefte Kapitalforderungen, mit der die Wertentwicklung eines 

zugrunde gelegten Basiswertes abgebildet wird und die dem Käufer ein Recht auf Zahlung eines 

Geld- oder Abrechnungsbetrages einräumt, dessen Höhe vom Wert des zugrunde liegenden 

Basiswertes abhängt. Basiswerte können unter anderem Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, 

Anleihen oder Edelmetalle sein. Erträge aus solchen Produkten werden von der österreichischen 

Finanzverwaltung als Einkünfte aus Derivaten gemäß § 27 Abs. 4 Einkommensteuergesetz ("EStG") 

beurteilt.  

Erfolgt die Auszahlung der Kapitalerträge nicht durch eine österreichische Auszahlende Stelle, muss 

der Anleger die Einkünfte in seine Einkommensteuererklärung aufnehmen und sie werden zum 

Sondersteuersatz von 27,5% veranlagt. Bei Wegzug aus Österreich werden die Einkünfte aus 

Kapitalvermögen bis zum Zeitpunkt des Wegzuges grundsätzlich der Einkommensteuer unterworfen. 

Bei Wegzug innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (unter 

bestimmten Voraussetzungen die Amtshilfe betreffend) wird die Besteuerung auf Antrag bis zur 












































































